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Solothurn,

gedru>t bey Ludwig Vogelſang, Stadthuchdrucker, 1805,



DEM Peter Gluß Rucki,
Landammann der Shweiz,

thun kund hiemit :

Daß Wir gegenwärtiges Reglement

für die eidgenößiſchen Druppen über die

innern Einrichtungen , die Diſziplin, und

die Dienſtes - Ordnung für jeden Grad,

als dem ecidgenößiſchen Militär - Syſtem

angemeſſen, vollkommen ratifiziert , gut-

geheiſſen, und den eidgenößiſchèn Truppen

zur Ausúbung anbefohlen haben.

Solothurn den roten Chriſtmonat 180 5

Der Landammann der Schweiz

Gluß Ruchti.

Der Kanzler der Eldgenoſſenſchaft

Mousson,
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IBenn ſhon ein biederes Vol ; von
Militair - Geiſt beſeelt , ſch ni<t nur
willig unter die Fahne begiebt , ſondern
ſobald fie für das Vaterland weht, von
allen Seiten ſich hinzudrängt , und ſei-
ner eigenen und ſeiner Väter Thaten
eingedenk, voll des beſten Willens, voll
edlen Zutrauens und hohen Muths_da
ſichet : ſo ſind doh dieſe ſoglútlichen N

Beſtandtheile mit. allen ihren orte lichen

   
 



Anlagen nicht hinreichend , aus dem koſ-

baren Ganzen etwas Brauchbares zu dem

Wohl des theuren Vaterlandes zu erhal-

ten, wenn niht eine geſeßzlihe Ordnung

den Wirkungs - Kreis aller Grade genau

bezeichnet , und jeden Theil des Ganzen
ſo ordnet , daß er unter der weiſen Leis

tung eines Einzigen , ſey es zur Ruhe

und Sicherheit oder zur Vertheidigung

des Vaterlands , vortheilhaft könne ge-

braucht werden,

Jn den Waſfenúbungen i Gleichför-

migkeit unumgänzlich nothwendig ; wenn

ſie aber auh bey den innern Einrichtun-

gen einer Kompagnie oder eines Bataile

lons der Diſziplin und der Dienſi - Ord-

ordnung nicht ſo weſentlich ſcheinet, wird

dennoch jeder Militär finden , daß ſie

auch in dieſer Rückſicht wenigſtens ſehr

wünſchenswerth ſey, Dieſes waren die

Anſichten der zuleßt in Bern im Jahre 1804



verſammelt geweſenen eidgenößiſchen Milie

tair - Kommiſſion , als ſie die Verferti-

gung eines ſolchen Reglements für nöôthig

erachtete und den Auftrag. dazu ertheilte.

Bey Zuſamäſeßung deßelben find unter den

Augen eines eben ſv geſchäßten als fä-

higen“ und erfahrnen Militärs * ältere

und neuere Arbeiten, welche bey inn-

und auswáärtigen Schweizer - Dienſien in

Uebung waren, benußt worden , um et-

was fúr Zeit und Umſtände ſo viel môg-

lich, allgemein Anwendbares zu liefern.

Wenn dabcy Einſichten und' Fähigs

 feiten der Begierde, dem Vaterland und

ſeinen Vertheidigern nüßlich zu ſeyn , ent-

ſprochen hätten , wäre die Sache gewiß

ſehr vortheilhaft ausgefallen ; allein da

bey ihrem Abgang auch no< Muße fehl-

te, ſo wird ſie, wie ſie iſt , der gütigen

Nachſicht<t der

r

eidgenößiſchen Militärs em-
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Meglement
für

die Eidgendßiſchen Truppen.

 

Erſter Abſchnitt.

Pflichten der Gemeinen.

Junere Einrichtungen.

f D Ds Morgens beym Aufſtehen , ſoll die

erſte nie zu unterlaſſende Pflicht und Beſchaftigung

eines Soldaten ſeyn , ſeine Kleidungsſtücke zu reinigen

ſich zu kämmen und zu waſchen.

2, Er ſoll ſ\< beſleißen , nicht nur mit den Ka-

meraden der Kompagnie , ſondern auch des Regi-

ments ſo wie auch mit andern Truppen , mik welchen

er << befindet , ſowohl als mit den Einwohnern im

“Frieden und gutem Verſtändniß zu leben , und ſich ge-

gen Jedermann anſtändig zu betragen. Wenn er auf

der Straße geht, ſoll er uicht Tabak rauchen ; ſon-

dern nur in oder vor dem Quartier oder außer

dem Orti es ihm geſtattet ; begegnet er aber auch

da einem Offizier , 0 ſoll er die Pfeiſe..aus dem

Mund nehmen, bevor ex ihm die u«@her beſohlene

Ehrbezeugutig evweiſets FLBRLEA
   
 



3 Von den âltern Soldaten ſoll ex mit Dank
die Lehren annehmen , welche ſie ihm wegen dem
Dienſt oder dem beſondern Betragen geben werden.

. 4. Seine Waffen, Geräthſchaften und Kleidungs-
ſiüde wird er reinlich und in guter Ordnung an dem
gehörigen Plag ordnen und halten , damit er ſie bey
Tag und bey Nacht zu fiuden wiſſe,

5. Er wird ſi{< au< beſtreben , in ſeinem Kehr,
ſäuberlich und ordentlich zu kochen , und Bett und
Zimmer mit ſcinen Kameraden in Ordnung zu halten-

6, Jun Redent ſowohl als Handlungen ſoll jeder
rehtſchaffen ſeyn , ſich höflich und ſittlich gegen Jes
dermannbetragen , st{ der Trunkenheit nicht über-
laſſen, welche ihn ni<t nur zu ſeinem Dienſt unfähig
machet’, ſondern auchdie allgemeine Verachtung, und
wean es im Dienſie geſchähe , ihm die ſchärfe Strafe *
nach den Kriegs - Nechten zuziehen würde. Trift er
auf der Straße einen betrunkenen Soldaten an , ſo.
foll er ihn, au< mit Hilfe anderer , wenn er es al

lein zu thun vit im Stande ware, in das Quar-
tier zu bringen trachten , wo er es ſogleich eiuem
Vorgeſezten anzuzeigen hat. j

7. Weil leſen und deutlich ſchreiben zu können
jedem Unteroffizier und Korporal unumganglich noth
wendig ift , ſo wird jeder Gemeine, welcher befördert
zu werden wünſchet , ſich augelegen ſeyn laſſen ſelbes
zul erlernen. SA

Diſßziolin,
8. Jeder ſoll ch angelegen ſeyn laſſe, alles,

was ihm ſowohl in als außer ‘dem Dien. vou ſei-



 

uen Vorgeſezten befohlen wird , aufs genaueſte zu
vollziehen.

9. Mit ſeinen Obern ſoll ex mit Zutrauen re-
den , ſelbe aber nie duzen ſondern ihnen mit der ge-
hörigen Ehrerbiethung begegnen

xo. Jn keinem Fall ſoll ſich ein Soldat ſelbſten
Recht verſchaffen , ſondern , wenuer eine billige Klage
zu haben glaubt , ſo ſoil ex es einem ſeiner Vorge-
ſeßten geziemend anzeigen , der dann ſelbiger abzuhelfen
trachten wird.

xr, Jedem Untergebenen iſ erlaubt , wenn er.
eine Klage gegen eiuen Vorgeſeßzten zu haben glaubt,
ſelbe höhern Orts anzubringen ; doh ſoll es allzeit
mit der geziemenden Achtung , und niht ohne genug-
ſame Urſache geſchehen, weil es ſonſt als Unzufries

- denheit und Ungehorſam angeſehen , und nach dea
Umſtänden geſtraft würde ;

12, Begegnet ein Gemeiner elncm Offizier auf
der Straße , oder gehet er bey einem vorbey , ſo ſoll
er die linke Hand raſch gegen die Hutmaſche bringen,
und ſo lange daran“ laßen, bis ev bey ſelbem vorbey
if ; iſ es aber ein Staabs - Offizier oder der Haupt-
mann ſeiner Kompagnie, wird er noch dazu Front
machen , und ſv lange ſiehen bleiben , bis er vorbey
iſt, Steht der Staabs-Offizier ſtill oder ſißet derſelbe, ſo
wird er die Hand an den Hut bringen und vordbey
gehen. Geht eln Offizier bey einem ſizenden Soldaten
vorbey , ſey es in oder außer dem Dieuſt , ſo wird
ex aufſiehen, und, wie oben, die Hand an die Hutma-
ſhe bringen : deßgleichen , weny ex ſieht und ein
Offizier bey ihm vorbeygeÿt.
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13. Wenn ein Ofſizler in ſein Zimuer kömit,
ſoll er neben ſein Bett ſtehen , und ſo lange bleiben ;

bis ex ihm erlaubt wegzugehen , oder ſich zu ſehen.

Dienſt «Ordnung.
14. Wenn ſich ein Gemeiner auf der Wache be-

findet , ſoll er unter feinem Vorwand ohne Erlaubniß

oder Befehl des Poſten - Kommandanten ſh von der

Bache entfernen , oder in ein Haus gehen auch we“

der bey Tag noh Nacht ein Kleidungs - Stück, dle

Patrontaſche oder das Kuppel ablegen.

15, Da alle Leute bey Ankunft auf dem Poſten

von dem Korporal abgezählt werden , muß ev ſeine

Zahl wohl im Gedächtniß behalten , und wenn ſie
gerufen wird , ih unverzüglich ſtellen,

16, Wenn die Wache in's Gewehr gerufen wird,

ſoll ex mit Bligsſchnelle und geſchultertem Gewehr -

fich an ſeinem Play auſſtellen.

17, Wird ev als Schildwache auſgeſtellt , ſo ſoll

er die Konſigne, welche ihm die Schildwache, ſo er

ablôſet , übergiebt , genau in?s Gedächtniß faſſen , und

damit er ſie uicht vergeſſe, die Zeit durch , ſo er ſtehen
bleibt ſelbe öfters bey ſi< ſelbſten wiederholen, ſowohl

um ſie genau zu befolgen , als bey dem Ablöſen wie-

der übergeben zu können. Dieſe Konſigne ſoll ev Nie-

manden erôfnen als in Gegenwart des Korporals , 0

ihn aufaeſührt hat , oder des Poſten - Kommandanten;

vou dieſen beyden allein kann er neue Konſignen erhals

ten, und ſoll ſh auch zu keiner Zeit durch Jemaud

auders-\atlóſen laſſen.

4x8.“So lange ex Schildwacht ſteht , ſoll ev ſein

Gewehr nicht aus der Hand laßen, ſich nicht über 20
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Schritte voit ſeinem Poſten entfernen, keinen Tabak
rauchen , weder eßeu , trinfen , leſen noch pfeifen ,
ohne Noth mit Niemaud reden, kein Geld oder Ge-
{ent abnehmen und ſich niht ſegen. Eine ſchlafende

_ Schildwache würde ſich die ſchwerſte, ja ſelb nach
den Umſtänden, die Todesſtra(, zuziehen, Eine Schild-
wache ſoll. alles , was um ſie hexum vorgeht , genau
beobachten , Niemand ſih zu nahe kommen laſſen y
und ſo viel möglich alles auf der ihr entgegen geſeß-
ten Seite vorbeygehen machen + ihren Poſten ſoll fe
reinlich halten , und niht zugeben , daß Jemand in
deſſen Nahe was Unreines ablege , oder etwas ver-
derbe. Ju das Schilderhaus ſoll ſie nur bey \chlech-
tem Wetter gehen , und daun ihre Aufmerkſamkelt
verdoppeln , jedesmal aber aus denſelben herausgehen,
wenn ſich ihr ein Staabs- Offizier , General. oder be-
waffnete Truppe nähert.

19. Wenun eine Schildwache etwas Verdächtiges,
wie z. B. Feuer, Streit, Lärmen u- + w. oder der
Sicherheit des Poſtens Gefährliches wahrnimmt , ſoll
ſie es dem Korporal oder dem Poſten - Kommandan-
ten ſogleich anzeigen, wenn ſie vor dem Gewehr ſieht,
ſouſt aber der nächſten Schildwache zuruſen, wo es
dann eine der andern zuruft , bis es zu der vor dan
Gewehr gelanget. Stehet aber dieſe Schildwache |
an eluen Thor, Barriere, oder andern Eingang eiues
Orts, und ſiehet ſie Truppen auf ſie zu oder vor-
beyzießen, ſoll ſie ſogleich den Korporal rufen , damit
er ſelbe nah Vorſchrift erkennen könne. Kömmt
dle Truppe auf ſie zu , oder hat ſie nicht Zeitgems.
den Korporal vorläufig zu rufen, ſo EE Urzt
Halt! wer da? nimmt das Geweß?hoc) unde
ruft dem Poſlen zu: Korporals hi

    

    

  

 



12 e,

erkennen! Will die Truppe des Zurufes ungeach-
tet nicht halten , ſo giebt Sie Feuer auf ſelbe , und

ſchließt das Thovr oder Barriere, hinter welchem fie

wieder ladet.

20. Bey der Nacht hat ſie alles , was ſi<

ihrem Poſten nähert , mit: „Wer da ?,, anzurufen

und nicht vorbeyzulaſſen , wenn man ſich nicht durch

eine Antwort zu erkennen gegeben hat. "Wenn auf

dreymal wiederholtes Anrufen keine Antwork erfolget y

fo ſoll ſie „Halt ,„! rufen , und im Fall ſie mit

ſcharfen Patronen verſehen iſ , warnen , daß ſie

Feuer geben werde, wenn elu Schritt weiter gethan

werde; wird der Warnung ungeachtet nicht augehal-

ten, ſo giebt Sie Feuer darauf, wenn es mehrere

Perſonen find ; iſt es aber nur Eine , ſo haltet ſie die-

ſelbe mit gefälltem Bayonete an , und ruft in jedem

Fall der Wache, Wenn aber angehalten wird, 0

foll ſie nicht ſelben die Sache zu unterſuchen gehen,

weil es für den Poſten und ſie gefährlich ſeyn könnte,

ſonderu dem Korporal rufen , damit ev es mit ge-

hôriger Vorſicht unterſuche,

21, Wird einer Schildwache von einer andern

etwas zugerufen , ſoll ſie es unverzüglich der nâchſieu

an ihr dem Poſten zu, ebenfalls zurufen , bis es zu

der vor dem Gewehr kömmt, die es dem Korporal

oder Poſten - Kommandant anzeiget.

22. Wenn eine Schildwache von einer Krank»

heit oder gählingem Uebel befallen wird, ſoll ſie ſi

ablôſen laßen , welches dur Zuruſen quf obige Weiſe

geſchehen fann.

23, Wenn bey Tag eine Truppe oder eln Offf-

zier bey einer Schildwache oorbeygehet, wird ſie ſtille
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ehen , Front machen gegen die Selle, wo die Oeffs

nung des Schilterhauſes hinſicht , und das Gewehr

ſchultern z i es ein General oder ein Staahss

Offizier , wird ſie , ſobald er nahe bey ihr iſ, pre-

ſentieren ; — ſo auch fúr das Hochwürdige , wobeyſie

anno, wenn ſie katholiſcher Religion iſ , die rechte

Hand an den Hut bringet nnd den Kopf neiget ,

indem es vorbeygetragen wird, Die Schildwache

vor dem Gewehr ſoll, wenn das Hochrourdige , der

Landammanu der Schweiz , eine Truppe, Abgeſand-

te fremder Mächte vom erſten und vom zweyten

Rang y die oberſie Perſon des Kantons, eln General

oder Obevr - Kommandant eines eidgenößiſchen Trup-

pen - Korys oder der Plag - Kommandant ſh ihrem

Poſten nähert, nachdem ſie geſchultert hat , „Wa < tk

in's Gewehr!“ rufen, welches fruh genug geſche-

hen muß , daß die Wache Zeit habe ſh aufzuſtellen y

welches. jederzeit mit geſchultertem Gewehr geſchehen

ſoll , die Schildwache aber präſentiert. Bey Nacht

wird keine dieſer Ehrenbezeugungen erwieſen.

24. Wenn eine Perſon , ſür welche die Wache

ausrúd>en ſoll , abwinkt , wird die Schildwache /

welche darauf Obacht zu geben hat , die Wache avers

tieren , daß fie nicht ausrüce.

25. Wenn bey der Nacht auf: Wer da?

Nonde oder Patruille geantwortet wird , ſoll

die Schildwache das Gewehr hoh nehmen , wie

auf das Kommando Fert! ohne den Hahn zu

ſpannen. Steht ſie vor dem Gewehr , 0 ruft ſie auf

dieſe Antwort ; „Halt! Korporal heraus!

Ronde oder Patruille! Wird aber Ronde

Major! geantwortet , (0 ſetzet ſie no< hinzu

„Wacht ins Gewehr!“ Jt bey ihrem Poſien
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oder Schilterhauſe eine Schachtel / wo die Nonden
oder Patruillen ein Zeichen hinein legen ſollen , ſo
ſoll ſie es denſelben , bevor ſie weiter gehen , anzeigen.
Die Ronde eines Staabs - Offiziers oder Generals
wird wie die Ronde - Major empfangen.

26. Wenn bey Tag oder Nacht ein Staabs-
Offizier oder ein General die Voſten - Viſite machet y
wird die Schildwache vor dem Gewehr : „Wacht
in's Gewehr!“ rufen, und wenn es bey Nacht
iff , ſich dabey verhalten , wie es für die Ronde-
Major vorgeſchrieben iſ.

27. Wenn auf Wer da? Wacht! geantwor-
tet wird, ſo laſſet die Schildwache paſſieren.

28. Jf die Schildwache vor dem Gewehr die
beſtimmte Zeit geſtanden, ſo ruft ſe: Abgelöst!
um den Korporal zu avertieren , daß die Stundé
der Ablöſung geſchlagen habe.

29. Sobald der Korporal mit der Ablöſung

niht mehr dann 10 Schritte von ihr entfernt iſ -
wird ſie ſchultern und - unbeweglich ſtehen bleiben -

Front auf die Seite , wo die Oeffnung des Schil-
terhauſes hinſieht.

30. Wenn auf einem Poſten zwo Schildwach-
ten ſichen, werden ſie beym Ablöſen ſowohl als
bey Ehrenbezeugungen fh etne auf die andere rich-
ten, um die Tempo miteinauder zu vollziehen.

31. Bey dem Zayfenſtreich ſoll die Schildwache
vor dem Gewehr „Wacht in's Gewehr!“rufen.

32. Wird ein Gemeiner eine Ronde mit der
Laterne zu begleiten beordert, ſo ſoll er vor dem,
ſo ſie machet,- hergehen bis auf den nächſten Po»
ſien, wo er durch einen andern abgelòst wird , auf
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das Anrufen der Schildwachen antworten , und" ſo-
bald er abgelóst iſ , ungeſáumt mit - der Latorne
auf ſeinen Poſien zurückkehren, wobey er dann den
ayrufenden Schildwachen „Wacht!“ antwortet,
and ſich. bey dem Korporal oder dem Poſten - Kom-
mandanten meldet.

33. Ein Gemeiner , der den Beſehl hat , mit
dem Gewehr eine Ronde zu begleiten , oder mit ei
nem Korporal oder Unter - Offizier eine Patruille zu
machen , ſoll ſtillſchweigend hinter dem , ſo die elne
oder andere kommandiert, mit dem Gewehr im Arm
marſchieren ; jedesmal , ſo er angehalten wird, ſ{ul-
tern , auh das Gewehr hoch nehmen, wenn er eine
Ronde , Patruille oder ſonſt machſchierende Truppe
bey der Nacht antrift , ſelbe anrufet oder von ihr
angerufen wird ; auch übrigens púnktlich die Befehle
vollziehen , \0 ihm von dieſem Kommandanten gege-
Ven werden, Sobald er abgelôst oder zurüdge-
ſchi>t wird , kehrt er ungeſäumt dur< den nächſten
Weg auf ſeinen Poſten zurü> , und meldet ſ< bey
dem Korporal oder dem Poſten - Kommandanten.

34. Wird ein Gemeiner einen Rapport oder
eine Meldung zu überbringen beordert , ſo hat er
mit Gewehr in Arm bis an den Ort , wo er dea
Auſtrag abzugeben hat, zu marſchieren ; dort , wenn
es auf der Straſſe iſ, das Gewehr in rechten Arm
zu nehmen , bis auf 2 Schritte zu der Perſon zu
marſchieren , und mit der linken Hand den Ray-
port abzugeben , oder mündlich kurz und deutlich oh-
ne Umſchweife das Vefohlene zu melden. Soll es
aber in einem Zimmer oder Zelt geſchehen , ſo wird
er ſein Gewehr vor demſelben laſſen , wie oben , auf
2 Schritte vor der Perſon halten, die linke Hand
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an die Hutmaſche bringen und raſh wiede herun-
ter , mit der reten Hand den Napport übergeben -
oder mündli< das Befohlene melden. Hat die Per-
ſon ihm nichts zu übergeben , wird er mit rechts um-
kehrt abtreten und auf gleiche Weiſe wieder auf
den Poſten zurückkehren. Das nämliche i auch
zu beobachten wenn ein Gemeiner als Ordonanz zu
jemand beordert iſi ; anſtatt des abzugebenden Ray-
ports wird er der Perſon ſagen: Ordonanz von
der Kompagnie N. N. wenn ſelbe von dem
gleichen Bataillon i, ſonſt aber : Ordonanz von
dem Batalllon (oder Poſten) N. N. und
nachdem er auf obige Weiſe abgetreten iſ , an dem
angezeigten Ort verblelben und die Befehle der Per-
ſon genau vollziehen , bis ex abgelöst wird oder ſie
ihm erlaubt wegzugehen. Begegnet ein ſolcher auf
dem Hin - oder Herwege einem Offizier aller Grade -
dem Ober - Kommandant oder General eidgenößiſcher
Truppen , Geſandten fremder Mächte - der oberſten Pers
ſon des Kantons oder dem Landammann der Schweig
wird er ſchultern und vorbey marſchieren ; begegnet er
aber dem Hochwürdigen, weer katholiſcher Religionif,
wird er Halt und Front machen, preſentieren, die rechte
Hand an den Hut bringen und den Kopf neigen bis ſels
bes vorüber iſ, hernach ſhultern , in Arm nehmen und
ſeinen Weg fortſezen.

35» Wenn der abgelöste Soldat von der Wache
in ſein Quartier zurü> kömmt , ſoll ſeine erſte Befchäf-
tigung ſcyn , Armatur und Kleidung wieder in guten
Stand zu ſehen , um auf alle Fälle hin bereit zu ſeyn.

36, Ohne beſondere Erlaubniß des Hauptmañs
iſ keinemgeſtaltet, mit einem andern den Dienſt zu
wechseln,

 



———— I

 

 

__Zweyter Abſchnitt.

Pflichten der Korporalen.

Jnnere Einrichtungen.

37;D. Korporal muß durch ſeine gute Auf-
führung ſowohl als Geſchi>lichkeit ſich die Liebe und
Achtung ſeiner Untergebenen erwerben und ohne
ſtolz zu ſeyn , nie erlauben , daß ſie ſh zu gemein
mit ihm machen oder ihn duzen.

38. Es i ihm unumgänglich nothwendig die
Neigungen und Eigenſchaften der Leute , des Geſchwa-'
ders , ſo ihm zugetheilt iſ , fennen zu lernen , Friede
und Einigkeit unter ihnen zu handhaben , ſie auch
anzuhalten, ſ{ anſtändig und manierlich unter ein-
ander ſowohl als gegen andere Militärs und Bur-
ger zu betragen , und nicht zu fluchen.

39. Auch er wird ſi< niht nur des Fluchens
enthalten , ſondern au< alle Schimpf - und grobe
Worte gegen ſelne Untergebenen ſorgfältig vermeiden«

40. Alle Morgen , wenn die Leute aufgeſtanden
ſind , wird er ſtreng darauf halten , daß ſie ſi<h wa-
ſchen und fämmen , daß ſie ihre Kleidungsſtüke rei-
nigen , und ſi{< ordentlich ankleiden ; hernach daß die
Betten gemacht , das Zimmer ausgekehrt und durch
Oeffnen der Fenſier gelüftet werde , zu welchem er

VB
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täglich der Kehre nah einen Mann des Zimmers

kommandieren wird. Er wird auh obaht geben -

daß zu keiner Zeit weder an Zimmer noch Gerâth»

ſchaft; etwas verderbt werde. i Lg

41, Jeder Korporal , der von feinem Haupts

maun zum Ordinari - Meiſer beſtimmt iſ, wird beſors

gen y daß alles, was darauf Bezug hat, ordentlich voll-

20gen werde, daß keine ungeſunden Syétiſen gekocht,

die dazu nôthigen Geräthſchaften reinlich und in Ord-

nung gehalten , und beſonders die kupfernen Keßel_

- wohl verzinnt unterhalten werden: Bey dem Einz

kaufen wird er gewiſſenhaft und fleißig ſeyn , und

den beſten Vortheil ſeiner Ordinári unverdroſſen und

getreu beherzigen. Die kleinſte Untreue würde ſelne

Abſegung , auch im geringſien Falle , zur unvermeid-

lichen Folge haben. 3;

42. Tâglich „wird jeder Korporal dem Kom-

mandanten des Zimmers , oder wenn ev es ſelbſién

iſ oder die Leute nicht in Zimmer elngetheilt ſind e

dem Feldweibel Rapport abſtatten über alles , was

ſ< in den 24 Stunden bey ſeinem Geſchwader

neues zugetragen hat ; beſonders wird ‘ec dieſes in

Rükſicht der Geſundheit der Leute thun, und wohl

acht geben , ob er bey ihnen Kräye oder andere ver-

borgene Krankheiten wahrnihmt, welches er augens

buälih z1 melden jat.

43» Jeder -Korporal wird beſonders darauf

ſehen , daß die Armatur ſeines Geſchwaders immer

in gutem Stande ſey , und daß eln Jeder das Seinige

an dem gehörigen Orte aufbewahret habe; entde>et

er dabey etwas Mangelhaftes , wird ev es ſogleich

durch den, deſſen Eigenthum es iſt , in Ordnung
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bringen laſſen , au<h wenn cs ófters geſchähe und
Ermahnungen alſo nlchts fruchten würden, ſelbe ſixaz
fen, Er wird auh beſorgen , daß jeder Gemeine
mit einem Stopfer verſehen ſey , um im Limmer
oder bey ſ{le<tem Wetter auf dem Marſch , wenn
es die Umſtände erlauben ; den Gewehrlauf damit
zu ſ{ließen.

Dißziplin.

44. Selnen Obern ſoil eln Korporal immer
mit der gehörigen Achtung und Reſpekt begegnen ,
und ihren Befehlen genau nachleben. Gegen ſeine
Untergebenen ſoll er {< anſtändig betragen , in Rap-
porten ſowohl als Strafen die grôſte Unpartheylich-
keit beobachten , und ex eben ſo wenig als cin ande»
rer Vorgeſezter ſcine Untergebenen duzen.

45. Wenn unter den Gemeinen Streit entſtünde,
wird ex ihn beyzulegen trachten, au< wenn es der
Fall ſeyn ſollte, die Fehlenden abſtrafen oder in
Arreſt thun , wovon ex aber dem Kommandanten
des Zimmers oder dem Feldweibel ſogleich Nay-
port abzuſtatten hats

46, Wegen geringer Vergehungen , ſo dile Ge-
meinen ſi{< zu Schulden kommen laſſen, können ſie
nach Maaßgab der Umſtände mit cin oder mehrern
Straflochen , Quartierpußen , auh beſonders die
Unreinlichen mit Strafparaden belegt werden. Wachz
ten ſollten nie eine Strafe ſeyn , da auf ſelben oft
die Ehre und die Sicherheit des Korps, einer Stadt,
oder Landſchaft beruhet.

# i V 2

>



20 aree

47. Jn Anſehung der Ehrbezeugungeit, ſo die
Korporalen dea Herren Offiziers aller Grade zu
erweiſen haben, ſollen ſie ſich an das / was fur die

Gemeinen vorgeſchrieben iſt, zu halten ſchuldig ſeyn.

Dienſt -Ordnung-

48 Wenn ein Korporal auf die Wache zlehet
und’zum Koffiandanten eines Poſtens beſtimt iſ, wird
er , ſobald ſeine’ Abtheilung von den Ubrigen getrennt

wird / ſeiner Trupye das Gewehr in Arm nehmen

laſen, welches auh er thun wird, und ſelbe in guter

Ordnung“ durch den ihm angezeigten Weg auf ſeinen

Voten führen ; wenn er außer dem Ort und ent-

legen wäre“, ſo kann er auh , wenn er aus dem

Okt heraus iſt ; den Feldſchritt- marſchieren

-

laſſen»

JFer nur noh 30 Schritte von dem Poſten ent-

fernt, wird er Halt! kommandieren, ſeinen Poſten
in Ordnung bringen, dann Marſch! und im -or-

dinari Schritt darauf zu marſchieren. Wenn Raum

genug iſ, wird er ſeine Wache links an die alte ,
wo aber nicht , gerade gegen über aufſtellen , welches
wann die Wache , die Schildwachen abgerechnet ,

niht über zwölf Mann unter dem Gewehr hat , auf
einem Glied geſchehen ſoll. Hernach zählt ev ſeine
Leute laut und verſtändlich ab , damit ein jeder ſetne
Zahl kenne , laſſet die erſte Ablöſung anstreten , und
die übrige Wache in Arm nehmen. Nach ‘dieſem

wird er mit dem Korvoral der alten Wache die

Schildwachen , welche auf dem Weg das Gewehr im
Arm haben , ablöſen.

49+ Slnd mehrere Schildwachen zugleich auf-

zuführen , wird der neue Korporal , wenn ex annoch
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4 Schritte von der abzulöſenden Schildwache ent-
fernt iſt, Halt! kommandieren, und Mar ſ<! nur

derjenigen , ſo auf den Poſten ſoll geſtellt werden ;
ſobald ſie nun bey der abzulöſenden Schildwache au-
kömmt , wird er die Seine links an dieſelbe ſellen,

Halt! kommandieren , und beyde präſeutieren laſſen ;

dann übergiebt die alte Schildwache der neuen die
Konſigne , wobey er genau Obacht giebt , daß ſie
ganz und deutlich übergeben werde. Jf dieſes ge
ſchehen , ſo laſſet er ſchultern , ſiehet , ih alles auf
und in der Nähe des Poſtens reinlih und in Ord-
nung ſey , und ob in dem Schilderhauſe nichts zum
Sißen, odet etwann die Oeffnungen verſtopft ſind
welches "er ‘ſogleich wegſchaffeu laſſet, Hernach fom-
mandlert er der abgelösten Schildwache , nachde'u
er fe in Arm hat nehmen laſſen, Mar \<! ſteller
ſie links an die, ſo angehalten haben , und alsdan
Mar ſ<! allen zuſammen, um die übrigen Schild- -
wachen vollends abzulöſen. - Falls etwas verdorben
ware , wird er es dem Korporal >de? alten Wache
anzeigen , und , wenn es nicht:-auf der iStelle in
Ordnung atbracht werden kann, wie nachher geſagt
wird , melden.

50. Wenn mehrere Schildwachen abzulöſen ſind,
wird er nur die vor dém Gewehr abtreten laſſen -
die übrigen werden ihm folgen ; er löôſet dann zuer|
die eutfernteſe ab , und die | nachſie zuleßt ; bey
der Zurückkunft laſſet er alle zugleich nach der vorge-
ſchriebenen Weiſe abtreten.

57, Auf dem Weg zum Ablöſen wird der abzu

löſende Korporal dem neuen die Konſigne genau übers
geben ; wenn beyde zurü> gekommen , wird der der

neuen Wache ſich das von der Konſigne , ſo wegen
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Mangel der Zelt auf dem Wege nicht hätte geſchehen
können , ſowohl als die Geräthſchaften übergeben
laſſen , dabey ſorgfaitig beobachten , ob alles ſowohl
in der Wachſtube als auf dem Poſten vorhandeny
und in gutem Stand ſey. Er wird auch den Na-

men des Korporals uebi ſeinem Bataillon und Kom-
paguile begehren , und im Fall er etwas Unordent-

liches bemerkt hôtte , es dem Kommandanten der
Hauptwache , oder wenn kleine wäre, ſeinem Eigenen
ſchriftlich dur< einen Mann der Wache , der ſcin
Gewehr mituehmen ſoll , anzelgen-

52. Wenn die Schildwachen abgelóst , die Kot
\gne und Geräthſchafien übergeben ſind, ſo laſſet er
das Gewehr ſchultern , ſtället ſi< auf den rechten
Flügel , mit’ dem Gewehr im rechten Arm , wie er
es, ſo oft die Wache geſchultert hat, haben ſolle,
und wenn die abziehende Wache 30 Schritte weit
iſt , ſo laſſet er na< der im Exerzier - Reglement vor-
geſchriebenen Weiſe abtreten, beſorget, daß jeder ſein

Gewehr na< der Ordnung , wie er im Glied ge-
ſtanden , abfelle , und zelget ihnen an , daß ſich kel-
yer ohne ſeine Erlaubnlß von dem Poſen entferne -

vder in ein Haus gehe,

53. Alle zwey Stunden, wenn nichts anderes
befohlen , wird er die Schildwachen ablöſen , wobey
er zu beobachten hat , daß jedesmal die Konſigne ganz

und richtig übergeben , und daß ſelbe auch verſtauden

werde , welches leztern er ſich ‘dur< einige an die

Schildivache gerichtete Fragen verſichern wird»

5 4. Wéenu eine Schildwache Krankheits halber

gezwungen ware - ſich tuverſehens ablóſen zu laſſen ;

wird ex es auf iÿr Zurufen ſogleich thun, und falls
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ſe den Dien nicht fortſezen könnte , es der betref

fenden Kompagnie anzeigen laſſen , damit der Mann

erſegt werde. |

55. Die Stunden der Schildwachent wird er

ſo elntheilen , daß keiner mehr als der ‘andere ſtehen

müſſe, und wenu es ungerade trift 7 wird tr-das

Loos entſcheiden laſſen , wer ſie machen “ſoll.

56. Licht , Waſſer „ Holz oder andere Brenn-

Materialien , wenn in der Fahrszeit geliefert werden,

wird ex durch Leute ſeiner Wache abholen laſſen -

welche , wenn ſie ſich nicht freywillig dazu verſtehen y

durch das Loos dazu beſtimmt werden ſollen,

57, Eine der erſten Beſchäftigungen eines Waché-

habenden Korporals ſol ſeyn - die Gegend ſeines

Poſtens wohl zu beobachten, damit er ſich des Nachts

bey Ablöſung déèr Schildwachen , oder wenn er Pa-

truillen zu machen hätte, nicht vevivves

58. So oft die Schildwachen abzulöſen ſiud,

wird er , bevor ſie aufgeführt werden, ſelbe genau

inſpektieren , ob ſie“ alles wohl in Ordnung haben -

ob die' Patron - Taſche mit dem / ſo darein gehört -

verſehen und nichts anderes darinu ſey. Wenn ev

mit den abgelósten Schildwachen zurückkömmt , wird

er beſorgen , daß jeder ſein Gewehr abpuge, und

an des gewöhnlichen Ort elle,

59. Venn „Wacht ins Gewehr, gerufeint

wird , ſoll ſi< der Korporal als Poſten - Kommandaut

mit dem Gewehr im vechten Arm auf den Plas -

wo der rechte Flügel zu ſtehen kömmt , ſtellen und

acht haben , daß jeder Gemelne ſh mit geſchul-

terteém Gewehr aufſielle« Wenn die Perſon , welcher
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dieſe Ehre eviwieſen wird , ſich nähert ; ſo wird er prä-
ſentieren laſſen ; deßgleichen für eine Truppe , welche
von einem Staabs - Offizier kömmandtert wird oder
eine Fahne bey ſih hat. Wenn es für das Hoch-
würdige geſchieht , wird ex bey deßeu Heraunäherung
den Katholiken die rete Hand an den Hut bringen,
und den Kopf! etwas neigen laſſen.

609, Umdie , in der beſondern Poſten - Konſigne,
angezeigte Stunde wird èr einen Maun von der
Wache mit Gewehr, des Abends das Looſungs - Wort
abzuholen, und des Morgens zum Rapyort auf die
“Hauptwache abſchi>en, dem er , was ſi< neues zu-
getragen hat , zu melden befiehlt. Er unterrichtet
ihn , wie er ſih dabey zu betragen hat, welches in
Nro. 68 angezeigt iſ , und übergiebt dem, ſo zum
Rapport gehet, zualeih die Ronden - und Patruillen-
Regiſter, und die Zeichen - Schachteln , welche dem
Platz - Kommando abzugeben ſind.

61, JF mehr als ein Korporal -auf einem
Poffen , wicd der KommandantE beſtimmen,
ob einer davon ausſ{liéßli< Konſigne - Korporal
ſeyn , oder 0b ſie dieſen ſowohl als den :Ablóſungs-
Dienſt unter ſi< theilen ſollen.

62, Wird ein Korporal von dem Poſten - Kom-
mandanten zum Kouſigne- Korporal beſtimmt , ſo
hat er von dem , ſo ev ablôſet , die Konſigne und
die Geräthſchaſten zu übernehmen , wobey er beo-
bachten wird , ob alles vorhanden und in gutem
Stand ſey, und dem Kommandant darüber um-
ſiäudlihen Rapport abſtatten.

63. Der Konſigne - Korporal hat auh zu bes
ſorgen, daß die Lieferungen nah der Art, wie es
in Nro, 36, vorgeſchrieven iſ, abgeholt werden.
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64Wenn die äußerſte Schildwache eines Stadt-
Thors dem Korporal von der Wache zugerufen hat ,
daß eine Tritvpe ſ{h nähere , wird ex es ſogleich
dem Poſten - Kommandanten anzeigen + er nihmt her:
nach zwey Mann mit Gewehr mit ſich , und mar-
\chiert an das außerſte Thor oder Barriere + iſ das
Thor geſchloſſen , ſo laſſet er ſolhes öfnen , und
ſieliet ſich vor daſſeibe; iff es aber eine Barriere -
ſo laſſet er ſie geſchlo}en , ſtellet < hinter dieſelbe
und kommandieret den zwey Mann , ſo hinter ihm
marſchieren ſollen, “Halt! — Hochs — Ehr!“
wobey er aber den Hahn niht ſpannen läßt, ruft
darauf die Truppe an „Wer da?“ und guf die
Antwort ruft ex „Halt !“ laſſet dieſe Autwort \0-
wohl als ſeine eigenen Bemerkungen dem Poſteun-
Kommandanten durch einen der beyden, ſo ihn beglei-
‘ten, hinterbringen uud erwartet ſeine weitern Befehle.

 

65, Hat der Poſten- Kommandant aus dem
Rapyort erſehen, daß es Freundes oder eigene Trup-
pen ſind , wird er , nah dem erhaltenen Befehl des
Plat - Kommandanten , dem Korporal den Befehl zu-
ſchi>en , ſelbe hereinzulaſſen z dieſer ruft ihnen ſodann zu
»Angerüd>t!“ laſſet das Thor oder Barriere ôffnen y,
und fehret mit den 2 Maun auf den Poſten zurü>.

66- Auf eine feindliche oder verdächtige Truy-
pe, welche auf 3 mal wiederholtes „Halt !“ rufen
nicht halten wollte, laſſet er Feuer geben, ſchließt
das Thor oder die Bavrtere eilends zu — fſfellet ſic
ſo vortheilhaft als möglich hinter daſſelbe , laſſet wie-
der laden , um das Feuer y wenn es nôthig wäre ,
zu wiederholen , und berichtet es dem Poſten - Kom-
mandaguten,
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67. Umdie von dem Plag - oder ſeinem eig®%
nen Kommandanten angezeigte Stunde, wenn di
Poſten von einem Wachtmeiſter kommandiert i,
wird der Konſigne - Korporal , auf erhaltenen Be-
fehl deſſelben , ſi mit dem Gewehr zu der Haupt-
wache begeben , um Abends das Loſungs - Wort ab-
guholen , und Morgens um den Rapport abzuſtatten.

68, Wenn der Offizier , ſo beſtimmt i| das
Looſungs - Wort auszutheilen , und den Rappot abzu-
nehmen, die Unter -Offlziers und Korpyoralen herbete
rufet, ſollen ſie ſh ſo auffellen, wie ſie auf der
Parade aufgeſtellt waren , wo dann jeder nach dem
O den. Napport des Poſieus abſlattet. Wenn
das Loſungs - Wort ausgetheilt wird , ſtellen ſie ſich
ſâmmtlich mit dem Gewehr im rechten Arm in einen
Kreis , und jedem ſoll es ſ{riftli< und verſiegelt
übergeben werden , wobey ſ< dann“ jeder wohl zu
achten hat, daß er es nicht verlichre , wohl aufbe-
wahre, und bey ſ{werſer Strafe niemand anderm
übergebe , als dem, ſo ihn abgeſchi>t hat.

69. Der Ablöſungs - Korporal wird ſh in An- *
ſchung der Poſten - Ablöſung an das halten , was hievs
uber in Nro. 49, 509. $52. 54 55, und 58e bes
fohlen iſ , und „jedesmal beym Zurükkommen dem
“Kommandanten der Wache Rapport abſtatten, oh er
alles in Ordnung angetroffen , oder was er fe{hlhaf-
tes mochte bemerft haben, Des Nachts wird ex
ein wenig bevor er ablôſen ſoll, die Leute, ſo auf
die Schildwache kommen / aufwe>en

70. Bey dem Zayfenſireich , wenn die Wache
utter dem Gewehr ſiehet,„ wird der Poſten - Kom-
mandaut ſelber die etwañigen beſondern Befehle füx
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die Nacht mitthellen , ſehen , ob alles gegenwärtig
undln Ordnung iſi, darauf ſelb wieder abtreten laſſen.

71, Jn Anſehung der Fremden wird fich jeder
Poſten -Kommandant ng< dem drflichenBefehl zu
verhalten habe,

72. Wenn Feuer ausbricht , wird der Korpo-
ral, ſo einea Poſten kommandiert, ein oder mehrere
Manumit Bewehr , nach der Stärke ſeines Poſtens,
zu dem Feuer abjchi>ten, und befehlen - daß nach
eingeſehener Sache der Mann , oder wenn mehrere
nd , einer von ihnen ſhleunig zurückehre und ihm

Rapport abfaite; die übrigen ſollen ſich zu allem,
was zu Beybehaltung der guten Ordnung beytrageu
Tann , brauchen laſſen; ſvbaid aber aeuugſaine Truy-
pen kommen / dieſen Dienſt zu verſehen , ſollen ſie
wieder auf ihren Poſten zurü>kehren , welcher , wenn
das Feuer nahe iſ, unter dem Gewehr bleiben ſoll y
mit Gewehr beym Fuß , bis die Geſahr vorüberiſ,
Bey ſolchen Vorfallen ſowohl als bey jedem andern
außerordentlichen wird der Voſten - Kommandant die
Meldung davon unverweilt auf die Hauptwache ſchi>en.

73. Nahet die Zeit, wo nach des Plaß- Kom-
mandanten "Befehl die Thore ſollen geſchloſſen werden,
heran, ſo wird der Korporal , wenn ex an einem
Thor Voſſen-Kommandant if , durch einen Manu von
der Wache mit Gewehr die Schlüſſel abholen laſſen.

74, Sobald die Zeit zum Thorſchließen vors
handen , und die Schlüſſel“ angelangt ſind ; laſſer er
die Wache ins Gewehr treten , befiehlt einem Mann
die Laterne, zu n{hmen , nimmt voga den übrigeu y
ſo viel Hilfe nôthig iſt 7 um die Thore zu ſchließen,
die Fallbrüden aufzuziehen uſw und ſc<hi>et fie



28 rercariran

mit dem, ſo dazu vou ‘dem Plaz - Kommandant
verorduet iſ , ſelbes zu verrichten. Wenn Niemand
dazu beordert wäre, würde ex ſelb deſſen Stelle
verſehen „und in allen Fällen ſich verſichern , daß
aïe Schlößer und Riegel abgeſchloſſen ſind , weil
er dafür verantwortlich iſ. Sobald dieſes geſchehen -
laſſet er die Wache wieder abtreten.

75, Wenn bey Nacht durch die Schildwache
vor dem Gewehr eine Ronde oder Vatruille ange»
zeigt wird, ſo ſpringt der Korporal ſogleich aus der
Wachſtube, nimmt ſein Gewehr in, rechten Arm -
gehet ‘zur Schildwache , und ruft „Wev da ?*
Auf die Antwort „Ronde! oder Patruille !.
nimmt er das Gewehr hoch , ohne den Hahn zu
ſpannen , und ruft: Das Looſungs-Wort!,, wo-
rauf ihm ſelbes übergeben wird. Jt auf der Wach-
flubé ein Regiſfer , wo ſ< die Ronden oder PVa-
truillen einſchreiben , oder eine Schachtel , wo ſelbe Zei-
chen hineinlegen ſollen, ſo hakt er es ihnen anzuzeigen.

76. Wenn die Ronde - Major angezeigt wird ,

muß die Wache ins Gewehr treten, der Korporal ,

wenn er den Poſten kommandiert , nimmt zwey Mann
davon, marſchiert mit ſelben. vier Schrikte vor die

Schildwache , und kommandiert „H o <'s — Ehr,
und ruft „Wer da?“ Auf die Antwort „Ronde -

Maior“ gehet ev dem ſo ſie machet , vier Schritte
entgegen, und übergiebt ihm das Looſungswort ,

ftattet-ihm auh Rayport abs von dem „ was ſich

auf dem Poſen möchte zugetragen haben, und giebt

ihm, wenn ev es begehrt , zwey bewaffnete und

einen! ohne Waffen mit ‘der Laterne mit, um thn

bis auf: den nchſten Poſten zu begleiten , welche ,

ſobald ſie durch. andere abgelôst ſind , zurückkehren,
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Ft der Korporal nicht Poſten - Kommandant , (0

ruft ex auſtatt ihm entgegen zu gehen, „Poſen-

Kommandant Ronde - Major!, laſſet die

¿wey Maun ſtehen uud kchrt zur Wache zurü>.
Machet ein General , ein Staabs - Offizier oder der

Play - Kommandant eine Ronde oder Poſten - Viſitey

(o i das Nâmliche wie für die Ronde - Major zu
beobachten.

27. Wenn bey Tag ein Staabs - Offizier“ oder
eidgenößiſcher General

|

eine Poſten - Viſite machet -

ſoll die Wache ins Gewehr treten , und der Poſten-

Kommandant wird ihm von allem Rapport abſtatten.

78, Der Korporal , 9 einen Poſten komman-
diert , wird dás , ſo tn Nro. 14 für die Gemeinen
vorgeſchrieben i} , ſelbſlen auf das genaueſte beo-

bachten, und vonſeinen Untergebenen beobachten laſſene

79 Des Nachts“ muß ein Poſten - Komman-
dant wachbar ſeyn , auh hin und wieder ſeine Schild-
wachen beſuchen, um ſizu verſichern , daß ſie ihre

Schuldigkeit thun; ex muß ih auch, ſo viel es ſ{<

thun läßt , [außer der Wachſtube aufhalten.

$0. Bey Annäherung ‘der Stunde, wo die
Thore wieder ſollen gedfnet werden , hat der Poſteu-
Kommandant das gleiche zu beobachten, was ſchon

in Nro. 73 und 74 vorgeſchrieben iſ , mit der Aus-
nahme , daß er ſizuerſt auf die Schanze bey dem
Thore begieht , und durch Horchen und Sehen ſi
verſichert , ‘daß nichts ‘verdächtiges vorhanden ſey 5
ſollte er etwas eutde>en ſo ſhi>t er ſogleich einen
Mann von der Wache zu dem Kommandanten der
Hauptwache , machet ihm Rapport davon, und er-
wartet ſeine weitern Befehle, Dieſes wird auch-beobach-
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tet, wenn des Nachts auf beſondern Befehl die Thore
geöffnet werden muſſen ; ſo auch beym Wiederſchlieſ-
ſen wird das befolgt, was in Nro. 73 befohlen iſt,

81. Wenn die Thore eröffnet ſind, ſo wird
die Wache, bevor ſie wieder abtritt , inſpektiert
und. der ganze Anzug der Mannſchaft wieder in
Ordnung gebracht.

82. Wenn die Zelt der Ablöſung herannahet ,
wird der Poſten - Kommandant durch einen Manni
von der Wache die Wachſtube ſauber auskehren 1
und die darlnn befindlichen Geräthſchaften in Ord-
nung bringen laſſen , auch beſorgen, daß der Raum
vor der Wachſiube gereiniget werde. :

83. Sobald die Ablöſung ſh dem Poſten näz
hert , wird die Wache ins Gewehr treten , ſh ſo
aufſtellen , daß dex neuen Wache auf der linken Seite
der alten ſich zu ſtellen Plag genug bleibe ; wäre
dieß aber niht möglich , ſo wird ſie ſich gegenüber
der Wachſtube ſtellen Sobald die neue Wache
das Gewehr ſchultert , wird au< der Poſten - Kom-
mandant ſchultern laſſen , und mit dem Gewehr im
re<hten Arm ſi< auf den re<ten Flügel ellen; ſo
wie die Mannſchaft der neuen Wache abgezählt iſt y
laſſet ey das Gewehr in Arm nehmen y die Koryo-
valen treten zuſammen , der Abzulòſende übergiebt
die Konſigne , die Geräthſchaften und den Poſten ,
lóſet auch mit ihm die Schildwachen ab, wenn nux
ein Korporal auf dem Poſten iſ , ſoni aber idie-
ſes zwiſchen dem Konſigne-und Ablöſungs - Korporal
zu vertheilen , wie es in den Nro 51 und 61 he-
fohlen iſ, Bevor er abziehet , wird er dem dey
neuen Wache, wenn er es begehrt , ſeinen Namen y
den ſeines Bataillons und ſeiner Kompagnie anzeigen
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‘24. J| die Ablôſung der Schildwachen elnges
rüdt , und alles oben geſagte verrichtet , ſo laſen

beyde Wacht - Kommandanten das Gewehr ſchultern;

der Abziehende marſchiert im ordinari Schritt ets

wann 30 Schritte weit von dem Poſten, laſſet dañ
das Bayonet ab und hernah in Arm nehmen , fühs

ret ſeine Wache 1n Orduung und ſtillſchweigend ns
Quartier , und- laſſet ſie dort aßÿtreten.

$5. Wenn eine auf - oder abzichende Wachter
vder ſonſt marſchierende Truppe , welche von einem

Korporal oder Unter - Offizier kommandiert if , et-
nem Offizier begegnet, wird der Kommandant ders
ſelbeu kommandieren: T Achtung!“ worauf jeder
das Gewehr ohne zu ſchultern anziehen und in Ord-
nung marſchieren wird, um ſelbem Hierdurch ſeine
Ehrerbiethung zu bezeugen z iſt es ein Staabs - Offlo
zier , der Ober - Kommandant oder General eidgend-

ßiſcher Truppen , Geſandte des erſien und zweyten
Rangs auswartiger hohen Machte , die oberſte Per“
ſon des Kantons oder der Landammann der Schwelz,
ſo wird er anno< ſchultern , in der größten Ord-
nung vorbeyziehen und erſt nah 10 Schritten wie-
der in Arm nehmen laſſen. Fiehet die Truppe bcy
ſtehend - oder ſißenden Staabs - Offiziers , oder oben-
genannten Perſonen vorbey - ſo hat ſie das gleiche
zu beobachten, Für das Hochwürdige wird Halt und
Front gemacht , präſentiert , und die Katholiken beo-
bachten , was im Nro. 23 vorgeſchrieben iſ. Bes
gegnet die Truppe einer andern, ſo ſoll jede die an
dere rechter Hand vorbeyziehen laſſen und ſchultern.

86. Wenn ein Korporal den Befehl erhalten
hat , eine Patruille zu machen, wird er die Mann-
ſchaft, ſo ihu begleiten ſoll ; inſpettieren und wohl



 

nachſehen , ob ſie in allen Stücken wohl in Ord-
nung ſey. Dann wird er ſchultern und in Arm
nehmen laſſen ; hernah wenn es bey Tag iſ , mit
ihnen abmarſchieren bey Nacht aber , wenn er nicht
auf der Wache wäre und alſo das Loſunas - Wort
noch niht, bekommen hâtte , ſelbiges zuvor bey dem
Unter - Offizier des Poſtens, wo er ſeine Patruille.
anfangen ſoll , nehmen, welches allzeit ſtille ins Ohr
geſchehen ſol, Mit ſeiner Mannſchaft wird er daun
genau die Wege und Straßen gehen , ſo ihm ange-
zeigt ſind. Zu dieſem Ende hin ſoll er ſich, ſobald’
er zu dieſem Dienſt kommandiert iſ , vorläufig mit
dem Weg gänzlich bekannt machen. Auf demſelben
ſoll er noh mit ſeinem Vegleit noh jemand anderſt
ohne Noth reden , noh erlauben , daß es ſeine Bes
gleiter thun , ſondern ſtille mit ihnen fortmarſchieren,
alles beobachten , ſorgfaltig die erhaltenen Befehle
vollziehen , und nach Vollendung der Patruille, wenn“
er etwas Beſonderes entde>t hâtte, dem Komman-
danten der Hauptwache ſogleich Rapport abſtatten -
durch welchen dieſer Rapport , ſo wie jedes Außeror-
dentliche , an das Play -- Kommando überſchi>t wird,
wenn er nicht auf der Wache wäre, ſonſt aber dem
Poſten - Kommandauten: hätte er aber nichts bedeu-
tendes zu melden , ſo hat ev es bey der M
Stunde zu thun. :

87. Bey Nacht , wenn elne Patvruille von els
ner Schildwache angerufen wird , ſoll ſſe antworten
»„PVatruille!“ wird ihr „Halt! © zugerufen,
ſoll die Vatruille ſogleich halten ; wenn ſie uun der
Korporal anruft , wieder „Patruille!“ antwor-
ten, und wenn er „das „Looſungs-W ort!“
ruft, wird der , ſo die Patruille führt, allein auf
ihn zugehen, und ihm das Looſungs-Wort übergeben,



 

09, Auf: dén-Wachſiuben „wo „eigens dazu be-

fimmte Regiſter ſind , wird dex Patruille- Kommane

dant ſeinen Geſchlechts - Namen, den ſeines Bataillons

und die Stunde , wo er ſelbe gemacht „hat , ſo. hinz

einſchreiben, daß fein auderer Name vor dem ſel-

nigen mehr. hinein geſchrieben werden könne. Weun

er mit Zeichen verſehen 1 „wird er Fedesmal , wo ev

dazu beſtimmte Schachteln antrift , eines hinein legen»

“89, Wenn eine Patvuille zu Nachts einer andern

Patruille odér

-

Roude- begegnet ; wird die fo die ans

dere zuerſi wahrnihmt , ſelbe mit „Werd a? an-

xufen , und-auf die Antwort „Halt, — das

Loofungs-Wort!, zurufen, wo ſich dann beyde

Kommandanten allein gegen einander! nähern werden,

und ider mindere im Grad ubergiebt dem andern
dié Looſung z; ſind ſie aber vom gleichen Grad „und

Bataillon , fo Ubergiebt es der jungere im Dienſt -
“Und ſouſ nah dem Rang des Bataillons. :

90, Ein Korporal , der eine Ronde zu machen

den Befehl hat, ſoll auf ſeinem Poſien , wenn ev

auf der Wache i , die Laterne , die er ſelbſten tra-

gen ſoll , mitnehmen iff ex nicht auf der Wache , ſo

ſoll er ſie auf dem Poſten nehmen, wo er die Ronde

anzufangen den Befehl hat ; da hat er auch das Loo-

ſungs- Wort von dem Unter - Offizier zu begehren , und

nach vollendeter Ronde die Laterne wieder abzugeben.

91. Die Ronden werden den äußerſten Weg auf

der Schanze gehen. (Wenn keine wäre, 0 wird ev

ihnen angezeigt werden ) ſorgfältig beobachten , ob

die Schildwachen ihre Schuldigkeit thun , und an

den gehörigen Orten ſtehen ; bemerken ſie etwas

C
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Unordentliches , werden ſie es dem Kommandanten
des nâchſten Poſten anzeigen ; ſe ſollen auch hin und

« Wieder auf das Bruſtwehr hinauffeigen und horchen»
06 ſie von außen nichts Verdächtiges entde>en , in
welchem Fall ſie es ſogleich dem Kommandanten der
Hauptwache anzeigen ſollen, Von dem nur die Polizey
Angehenden, werden ſie den Rapport ſchriftlich er den
andern Morgen zur Stunde des gewöhnlichen Napports
dem Kommandanten der Hauptwache elnſchi>en.

92. Wie die Ronde ſi< beym Anrufen der
Schildwache eines Poſtens , mit den Regiſtern uud
Nonde - Zeichen, Begegnung eine andern Ronde
oder elner Patruille zu verhalten habe, iſ in Nvo.
87. 88. und 89. für die Patruillen vorgeſchrieben 7
uud muß auh hier befolgt werden.

93- Wenn der Korporal , fo eine Ronde ges
macht hat , (bey Schildwachen vorbey muß , ſolle ex
auf „Wer da?, Wacht! antworten , ſo auch der
Schildwache ſeines eigenen Poſtens , oder desjenigen
wohin er die Laterne zurü> zu bringen hat. i

94. Bevor ein Gemeiner zum Kowvoral be-
fördert wird , muß ex \< {on in Stand geſeßt
haben , andere au< im Exerzieren zu unterweiſen z
er ſoll ſi< aber beſleißcn , dieſen Unterricht iminer
mit mehr Fertigkeit und vollſtändiger ertheilen zu
können , und zu dieſem Eude alles , was in der Sol-
daten- Schule enthalten iſt, gründlich , und ohne im Ge-
ringſten davon abzuweichen, wohl im Gedachtniß haben.

95. Wird ein Korporal zu Jemand als Ordo-
az beordert , ſoll er um die befohlene Stunde mit
dem Gewehr und Patroutaſche \< dort einfinden ,
und ſich gänzlich nach dem richten , was {n Nro. 74
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für den Gemeinen vorgeſchrieben i, nur mit dem Unker-
ſchied , daß bey den Ehrbezeugungen der Korporal an-
ſtatt zu ſchultern das Gewehr in rechten Arm nimmt.

96. Wennein Korporal ins Lazareth als Plauton
oder Ordonanz beordert {| , ſo wird er bey dem
ſo er ablóſet , dic Conſigne begehren , ſich auh mit
dem Vorflndlichen, gedru>ten und geſchriebenen , wohl
bekannt machen , genau nachſehen , daß die Kranken
in allen Stufen vorſchriftmäßig reinli< und wohl
beſorget werden , daß beſonders in der Küche nichts
veruntreuet werde, oder auf andere Weiſe zu ihrem
Nachtheil vorgehe , daß ihnen keinerley Art Eßwaa-
ren heimlih überbracht werden , und daß ſie nicht
ohne Erlaubniß herausgehen. Wenn er abgelòst wird,
ſo hat er dem , ſo ihn ablöſet ; die ‘Konſigne auf das
genaueſte wieder zu üöergeben-

97, Täglich oder von Woche zu Woche, — wie
es der Bataillons - Kommandant befiehlt , wird der
Kehre nach ein“ Korporal bey der Kompagnie zum
Kommanudier - Korporal beſtimmt , welcher währeud
dieſem Dienſt die Kompagnie nicht verlaſſen darf.

98. Er wird Jedesmal den Feldweibel , mit dem
Gewehr auf die Parade und zum Befehl begleiten.

99, Wenn ſich der Feldweibel von der Kom-
pagnlie eutfernt , wird er dieſem Korporal das Dienſi-
Verzeichniß übergeben , damit wenn der Fall eins
treffen ſollte , die Mannſchaft zu einem unvorgeſchen
Dienſt ſogléih kommandiert werden könnte.

190, Wile den Gemeinen , iſ no< viel wenis
ger einem -Vorgeſeßten erlgubt , ſelnen Dienſt mit
einem andern ohne beſondere Erlaubniß des Haupt-
manns zu verwechseln,
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ror. So oft die Truppe niht kaſcrnicrt i 7
\o ſoll der Korporal ſch ein Verzeichniß der Quar-
tiere , der Mannſchaft ſeines Geſchwaders verfertigen
und ſelbe kennen lernen , damit , wenn unverſehens
Maunſchaſt aufgefodert würde , er ſelbe zu ſinden wiſſe.

102, Wenn eine Truppe den Befehl zum Abz-
marſch erhalten hat, muß der Korporal Sorge tra-
gen , daß ſh “die Leute ſeines Geſchwaders dazu

vorbereiten , und zur befohlenen Stunde marſchfer-

tig ſeyen , daß feiner etwas zurülaſſe, und ‘die Ge-
räâthſchaften , ſo zurü> bleiben ſollen „in gutem
Stand und an dem gehörigen Ort ſeyen.

1703. Wenn auf dem Marſch ein Korporal
beordert wird , bey einem austretenden Soldaten
zurü> zu bleiben , und es Notdurft halber geſchieht,
wird er beſorgen , daß er darauf , ohne zu laufen -
ſiwieder zu ſeiner Kompagnie verfüge; i es aber
Unpäßlichkeit halber , wird ex ihn auf das folgende
Gepák aufzuladen ſuchen ; ſollte aber keines folgen,

ſo wird ex ihn nicht verlaſſen , bis er in einem Dorf
oder Haus, nah Maaßgab der Umſtände, verſor-

get iſ: ex wird ihn den Hausgenoſſen , und wo

möglich dem Gemeind - Vorſteher empfehlen , und
hernach erſt ſeine Kompaguie wieder einzuholen
trachten.

: 704. Jf die Kompagnie im Nachtquartier an-
gelangt „ wird jedex Korporal ſi< den Sam-

melplaß dex Kompagnie wohl merken , ſh um das
Quartier des Hauytmanns und Feldweibels exkun-
digen „ 0 wie auh , wenn weiters marſchiert wird,
des zu nehmenden Weges.
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Dritter Abſchnitt

Pflichten der Wach meiſter.

Junere Einrichtungen.

  

105, Was für dei Korporal vorgeſchrieben
iſt , hat auh der Wachmeiſter zu beobachten, welcher
das Gleiche über eine größere Abtheilung Leute zube-
ſorgen hat. Eine gute Aufführung , gründlicher Uin-
terricht in allen Thellen des Dienſtes - ſo ihn oder
ſelne Untergebenen angehet , éhrenveſtes und leutſe-
liges Betragen werden ihm das Zutrauen und dle
Achtung ſeiner Untergebenen ſicher erwerben , ſo wie
er ſi< au< dadur< die Gunſt ſeiner Obern zuſich-
ern wird«

106. Nicht nur die Leute der ihm beſonders
anvertrauten Geſchwader , ſondern die der ganzen
Kompaguie wird er na< und nach genau zu kennen
ih unermüdet befleißen , um ſelbe im vorkommenden
Fall auh rüctſihtli< auf ihre Eigenſchaften zu be-
urtheilen und zu behandeln. :

107. Täglich am Morgen vor dem Verleſen
hat der Wachmeiſter dem Feldweihel Rapport abs
zuſtatten , über alles , was n< in ſeliem Zimmer
und bey der ihm beſonders auvertrauten Maunchaft
henes möchte zugetragen haben. '

D
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108, Wechſelwoeiſe um jeden Tag oder von

MDoche' zu Woche wird ein Wachmeiſier von dem
Feldweibel kommandier?* werden , den Offiziers der
Kompaguie den Rapport von allem, was vorgefal-

len iſ, ſo wie auh die Befehle , welche na< dem

Gewöhnlichen ausgetheilt worden , oder wenn ſie

bey ſelbem nicht gegenwartig geweſen wären , auch

dieſe zu uberbringen.

Diſziplin,

: 1094 Der Wachmeiſter hat ‘in dieſer Rükſicht
das Gleiche, wie der Korporal , zu beobachten ;

auch in Anſehung der Beſtrafungen. Kleinere Ver-

géhen werden mit Kompagnie - und größere mit

Staabs- Arreſt beſtrat:; von allem iſ aber ſogleich

dem Hauptmann Rapport abzuſtattens

110. Jn Anſehung der Ehrenbezeugungen hat er
ebenfalls das für die ihm Untergebenen Vorgeſchritz

beite zu beobachten,

Dienſt e Ordnung.

111, Venn ein Wachmeiſter auf die Wachs
¿lehet, einen Poſten kommandiert, und ſelber von

den übrigen ausgetreten iſt, wird er ſi< vor dens
ſelben ſellen , den Korporal auf den rechren Flügel
und auf beyde Flügel , wenn mehrere ſind, in Arm.
vehmen laſſen , welches auh er thun wird , und

dany ng< der im Nro. 48. vorgeſchriebenen Weiſe

auf den Poſten, ſo ihm beſtimmt iſ, marſchleren,
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112, Sobald ev auf dem Poſkett angelangt iſ ,
und ſeine Wache auf die vorgeſchriebene Weiſe auf-
geſtellt hat , welches nur dann auf zwey Gliedern ge-
ſchieht, wenu , die Schildwachen abgerechnet , mehr als
zwölf Manùú unter dem Gewehr bleiben , wird er ,
wenn er Poſten - Kommasdant iſ, dem Korporal be-
fehlen „die Maunſchaft abzuzählen , die Schildwgs
hen abzulöſen, deu Poſten nebſt deſſen Geräthſchafs
ten zu beſichtigen und zu übernehmen. Hat er mehr
dann einen Korporal , wird er die verſchiedenen
Dienſte , wie es auf dem Poſten der Gebrauch iſ -
unter ſie, ſo gleich als mögli<h, vertbeilen , und
jedem ſeine Verrichtung anweiſen. "Jaber auf
dem Poſten ein beſonderer - Befehl darüber , nach
welchem ein Konſiane - ‘und ein oder mehrere Ablda
ſungs - Korporalen ſollen bezeichnet ſeyn, wird ex die
Korporalen , wie ſie am tauglichſien dazu ſind, für
jeden dieſer Dienſte beſtimmen.

113, Sind die Leute abgezählt und die ere
Ablôſung ausgetreten , laſſet er das übrige in Arm
nehmen, und begiebt ſich dann zu dem Wachmeiſter
der alten Wache, welcher ihm ebenfalls entgegen
fômmt, fodert ihm die Konſigne ab; wenn dieſes
geſchehen, fragt er ihn au<h um ſeinen Namen ,
den ſeines Bataillons und ſeiner Kompagnie.

114, Rachdem der Korporal von dex NAbld-
ſung wieder eingerüft i , die Konſigae , der Poſten
und die Geräthſchaften übernommen, auch der Nays
port , daß alles in Ordnung ſeye , eingegangen iſt -
wird er vollziehen was füx den Fhryoral in Nro.
52, vorgeſchrieben iſt, ſo auch; wenn etwas nicht

D-2
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in Ordnung angetroffen würde , ſ< verhalten nah
dem , was in Nro» 5 1. befohlen iſ : hernach durch
den Korporal vollziehen laſſen was in Nro. 53. 54+
55. und 56. enthalten iſt , und ſelb beobachten ,
was Nro. 57. vorſchreibt.

x15. Wenn die Schildwache vor dem Gewéhr
ruft „Abgelodst“! ſoll ein oſten ¿ Kommandant
die ausrüctende Ablöſung beſichtigen , und. ſich verſi-
chern daß alles ng< Befehl uud Vorſchrift vollzos
genu werde»

16, So oft dex Poſſen ins Gewehr tritt -
ſiellet ſih eder Wachmeiſter mit dem Gewehr im
rechten Arm auf den reten Flügel y und verhält
ſich dabey , wie es in Nro. 59, für den Korporal
befohlen if.

117, Jn Anſehung der Abholung des Befehls
und des Looſungs - Worts, o wie des abzuſiatten-
den Rapports , wenn ein Wachmeiſter , der einen
Poſten kommandiert, nur einen Korporal bey ſi
hat , wird er befolgen , was in Nro 60. vorgeo
ſchrieben iſ, well der Ablöſungs Korporai den Po-
ſien nie verlaſſen ſoll. Hat er aber mehrere
Korporalen , ſo wird er elnen derſelben dazu abord-

__nen/ und zwar deu Konſigne - Korporal, wenn einer
dazu beſonderes ernannt iſt ; er ſelbſt aber hat die:
fes zu vollziehen, wenn er den Poſten nicht kommant-
diert, nah dem er den Befehl dazu erhalten hat y,
und dabey zu beobachten , was (n Nro 68. enthalteniſt.

; 178. Wenn ſich auf einem Poſten mehr als ein
Wachmeiſer befindet , wird der Poſten - Komman-
dant die Vertheilung des Dienſis unter ihuen beſilen-
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719, Zelget ſich an einem Thor, wo ein Wach-
weiſſer den Poſten kommandiert , eine Truppe, wird
er dur< den Korporal das vollziehen laſſen, was Nro.
64 vorſchreibt , und die Wache ſogleich ins e
treten laſſeu-

120. Jſ| die Truyye gehörig erkannt , als
Frevnd augeſchèn worden, und kein beſonderer Bes

fehl von dem Plaß- Kommandanten darüber vorhan-

den „ ſo ſchi>t er dem Kommandanten von der Haupt-

wache durch einen Mann von der Wache den Rayp-

port des Vorfalls , und erwartet mit der Wache

unter dem Gewehx und geſchloſſenem Thore die wels

tern: Befehle«

521. Sollten Feindes - oder verdächtige Trup-
pen erkannt worden ſeyn , wird er, bevor er dei
Rapport abſchi>t , die Hâlfte ſeinex Mannſchaft

auf dem Wall ob dem Thore aufſtellen um ſelbes
“ zu vertheidigen , und überhaupt alles anwenden , was

ls

zur Sicherheit ſeines Poſtens und deſſen Vertheidi-

gung beytragen fann , dabey aber auh auf die Un-

terſtüzung und mögliche Sicherheit des Korporal®

ſo die Truppe erfennt hat , den udthigen Bedacht
nehmen.

x22. Bey dem Zapfenſtreich ſoll jede Wache
ausrüd>en , wie es in Nro. 70. befohlen iſ,

123, Ein Wachmeiſfer , der cinen Poſieu kom-

mandiert , hat ſich auch genau uach dem zu richten ;

was für den Korporal in Nro, 723, 72» 73+ Und
74. vorgeſchrieben iſ»
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124. Went die Roude- Major angezelgt wird,
hat’ der Poſten - Kommandant auf das Rufen des
Koryorals „Poſten - Kommandant Nounde-
Major“! ſich vor die zwey Mana zu ſellen , mit
dem Gewehr im rechten Armut, und zu volziehen ,
was in Neo. 76. enthalten iſt.

125. Die Wachtbarkeit während der Nacht iſ jes
dem Poten -Kommandanten, der ſeine Pflicht erfüllen
will , unumgänglih nöthig ; er wird ſi< alſo in
dieſem Fach au das in Nuo 79. befohlene genau halten.

126, Bey Eröffnung der Thore ſchi>t dex Po-
ſen - Kominaudant zuvor den Korporal mit zwey
Mann auf den Wall , um zu ſehen, ob er nichts
verdächtiges entde>e und verhält ſich übrigens, wie
es in Nro. 80. und 8x1. befohlen iſt,

127. Was bevor, während und nah der Ab-
lôſung zu thun ſeye, iſ in den Nro. 82. 83. 84.
und 85. euthalten, wo er den Korporal vollziehen
lâßt , was für ſelben befohlen, und er ſelbſt ver-
richtet, was für den Poſien - Kommandanten vorge»
ſchrieben ift.

128. Bey Patruillen und Ronden hat ein Wah-
meiſter zu befolgen , was für den Korporal in Nro. $6.
bis mit 93, enthalten if.

129, Ein Wachmeiſfer muß niht nux alle
Thelle der Soldaten - und Ploton - Schule gründlich
kennen, und zu vollziehen wiſſen , ſondern auch an-
dernden! nôthigen Unterricht darinn ertheilen können ;
und weil der Fall elutreten kann, daß auh ex einen

PA
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Zug zu- kommandieren habe , ſo wird ihm ſehr vor-

theilhaft ſeyn , wenn er ſh auch mit der Dacail-

lons - Schule bekannt machek-.

730, Auf Ordonanz und Plankton hat ſ< ein

oachmeiſter zu verhalten , wie es ln Nro. 95. und
96, anbefohlen iſt '

131, Wenn eine Truppe den Befehl zum Abs
marſh erhält , hat ſi{< dabey jeder Wachmeiſter

zu benehmen, wie es fúv die Korporalen in Nros
102, vorgeſchrieben iſ, und bey Ankunft in dem

Nachtquartier, wie es Nro 104. vorſchreibt, Wird

cin Wachmeiſter beordert , die Ouartier und Gerätlio

ſchaften beym Abmarſch zurü>zugeben , ſo wird ihm

der Feldwelbel das Verzelchniß darüber , welches thm

der Furrier zugeſtellt hat , übergeben , nah welchem

cy ſich zu: richten hat , wenn es immer die Zeit zu-

läßt , ſo ſoll er ſ< , bevor der Furrier abreiſet »

verſichern , daß alles vorhanden ſeye ; nachdem es ge-

ſchehen , wird er den ausgeſtellten Empfangſchein des
Furriers zurücnehmen , und ſich ungeſäumt wieder

zu ſeiner KFompaguie verfügen.

132. Am Sonntag wird jeder Wachmeiſter

mit dem Furrier und dem Feldweibel um die be-

ſtimmte Stunde ſl{< zu dem Hauptmann verfügen y

und ſeine beſonderen Befehle und Ermahnungen vers

uchmen.

133- Kein Unter- Offizier) ſoll ohne beſondere

Erlaubniß des Hauptmanns ſeinen Dienſt mit einen

anderen verwehſeln.
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Vierter Abſchnitt.

Pflichten des Furricrs.

134, Du Furrier hat ſcinen Rang nah
dem Feldweibel , und iſ der eigentliche. Sehreiber
des Hauptmanns , hat auch deßwegen keinen Dienſt
mit der Truppe zu verrichten , ſoll ſich aber zu allem
brauchen laſſen, zu dem ihn der Hauptmann oder
Kompagnie - Kommandaut beorderts

13F- Seine übrigen Verrichtungen ſind haupt-
ſächlich die unterſchiedlichen Lieferungen der Kompa-

guie zu beſorgen, worüber er verantwortlich if »

und deßwegen ſeine beſonderen Verzeichniſſe der Kom-

pagnie führen wird ; die nah Bedürfniß nöthige
Mann¡chaft wird er dem Feldweibel abfordern, und

wenn die Kompagnie allein iſ, ſelbe in Ordnung
nach dem Ort wo die Lieferung ausgetheilt wird ,
führen ; find aber mehrere Kompagnien au dem Ort-
wird er ſeine Mannſchaft mit der übrigen vereinigen;

anbey hat er zu beobachten, daß die Kompagnie 0-
wohl in der Zahl , als dem Gewicht und der Güte
das erhalte, was ihr laut eidgenößiſchem Reglement
oder beſondern Befehl zukömmt, wofür er eine von
dein Hauptmann unterſchriebene Quittung nach Beys

lage LiteNro 203405 Und. 7, UR
die gewöhnlichen Lieferungen -nach Maßgab der Um-
ſtande auszuſtelen hat. Bey den Lieferungen wird
er felnerley Art Vetrug zu ihrem Nachtheil dulden 7

und wenu ex etwas dergleichez entdeden ſollte, (0
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foll ev es dem Offizier , ſo bey derſelbe gegenwärtig
iſ , anzetgenz iſ aber fein Offizler gegenwärtig , #0
hat er die Lieferung einſtweilen abzuſchlagen , und aus
genbli>lich dem Hauptmann den Rapport abzuſtatten.

136. Auf dem Marſh hat der Furrier die
Einquartierung der Kompagnie zu beſorgen, zu wel-
cem Ende hin ihm der Hauptmanneinen tauglichen
Mann zum Gehülfen geben kann, mit welchem ex
dann uni die befohlene Zeit und Stunde nach dem
Abendquartier abzugehen hat.

137. Wenn mehrere Kompagnien aus einem

Quartier abmarſchieren , werden die Furriers ſich ver-
ſañlen , und zuſammen ihren Marſch unter dem Befehl

des Adjutanten oder des Quartier -Meiſters antreten.

738. Bey Beſorgung der Einquartierung auf

dem Marſch ſollen die Furriers ihre Gewehre bey

ſich haben , und wenn ſie die QUA fur thre

Kompagnie erhalten haben, das Quartier des Haupk-

maûns , und wo möglich auch der übrigen Offiziers

der Kompagule beſehen , oder dur ihren Gehilfe
beſchen laſſen, Wenndie Kompagnien einrücken, wer-

deu ſie ihnen entgegen gehen, und wenn das Quartier

des Hauptmanns nicht zu weit von denen der Kom-

pagnie entfernt iſ , ſie ‘vor daſſelbe führen , wo ſie
die Quartier - Billeten erhalten ; iſ aber das Quars-

tier des Hauptmanns zu weit entlegen , werden ſie
ſelbe auf einen ohngefähr in der Mitte der ſammtli-
chen Quartiere gelegenen hiezu ſ{<i>lichen Ort füh-
ren, Wenn die Kompagnien kaſerniert ſind , wird
jeder Furrier zuerſt ſeine Kompagnie dahin führeu,
und erſt hernach dem Hauptmann ſeln Quartier au-
zuzeigen haben.
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139. Went die Kompagnie in {hr Standauar?
tier einrü>t , hat der Furrier vorläufig die Geräth-
haften, ſo ſelbiger zugetheilt werden, zu überneh-
men , drey ausführliche Verzeichniſſe davon zu ver-
fertigen , auf welchem der Stand , in dem ſelbe ſ{<
VDefinden , bemerkt iſ. Eines davon hat er demzi
übergeben, von dem er dieſe Gerähſchaften empfängt,
welches von dem Hauptmann unterſchrieben wird,
das zweyte Übergiebt er dem Hauptmann, und eines
endlich behält er für ſ{<. Beywm Abzug der Kom-
Ppagnie oder Quartier - Aenderung ſtellt ex dieſes
Verzeichniß dem Feldweibel zu , damit nach demſel-
ben dieſe Geräthſchaften wieder abgegeben werden
Tonnen. s

140. Neben dieſen Beſchäftigungen wird ſ{<
jeder Furrier wenigſiens in der Soldaten - und
Ploton- Schule wohl unterrichten , und , wenn es
ihm befohlen wird , den Waſfenübungen der Kompa-
gnie beywohnen.

x41. Jn allem Uebrigen , was nicht den beſon-
dern Dienſt der Wachmeiſter angehet , hat der Fur-
rier ſ< an das, was für dieſelben vorgeſchrieben
iſ, zu halten.

142. Wenn ein Bataillon oder mehrere Kom-
ypaquien verſammelt ſnd , wird ein Furvier zur Wo-

he fommandiert werden , welcher ſich täglich , wie

die Feldweibels , und mit denſelben zu dem Befehl
zu verfügen hat , und ihn dann dem Quartier-

Meiſter , dem Fähndrich , dem Feldprediger und dem

Bataillons AER
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Fünfter Abſchnitts

Pflichten des Feldweibels.

143. DY Feldweibel if der erſie Unter-
Offizier bey der Kompagnie, und alle übrigen ſtehen
unter ſeine Beſchl. Er muß das volle Zutrauen
des Hauptmanns verdienen und beſizen , da er im
innern der Kompagnie im eigentlichen Sinne deſſen
Stelle ſo oft vertrit» Der Feldweibel iſ haupt-
ſachli<h von der Ausführung der beſondern ſowohl
als allgemeinen Befehle gegen die Offiziers der Kom-
pagnie verantwortlich ¿ er wachet über die innere
Ordnung der Kompagnie , und beſonders , daß von
Grad zy Grad die vollkommenſte Achtung und Ge-
horſain beobachtet werde, daß die jungen Soldaten
den âllern im Dienſte anuſtäudig begegnen , und auch
Lie Vorgeſeßten ihre Untergebene nah dem Vers
haltungs - Befehl behandlen.

144, Die genaue und richtige Kenntniß des
Karakters , der Eigenſchaften und Fähigkeiten , des
Eifers und des guten Willens, der Trägheit oder
Bosheit eines jeden Mannes der Kompaguie , iſt
für ihn umumgänglich nèthig ; er wird ſ< alſo alle
Mühe geben , ſelbe zu erwerben, Zu dieſem kann
ihm ſehr behilflich ſeyn, wenn er ein geheimes Ver-
zeichniß der ganzen Kompagnie verfertiget , welchen
er ſeine Bemerkungen nach Zeit und Umſtänden bey-

füget. Niemals ſoll er es aber ſeinen Untergebene



48 Ra

vorweiſen, damit es ihm nicht die Liebe und dasZutrauen derſelben rauhe, und dadurz die meiſtenFehler unverbeſſerlich werden. Nach dieſem Verzzeichuiß wird er ſi< bemühen , dieſe Fehler durch
ernſthaftes aber doch leutſellges Benehinen nach undnah zu verbeſſern , und das gröôſte Vergnügen ſollihm ſeyn, die ſchle<te Note — eines Mannes durchſeine unabläßliche Bemühung in eine guie umwandlenzu fönnen.

145. Da dem Feldweibel vorzüglich der Unter-
rit der Unter - Offiziers und Gemeinen der Ko0m-s
pagnie im Dienſt ſowohl als außer deinſelben obliegt,
ſo wird er ſibeſleiſßen, ſelben aufs gründlichſte zut
Tennen, um {hn andern mittheilen zu können , und
überhaupt ſich angelegen ſeyn laſſen, alle ſeine Pflichs
ten mit dex ſtrengſten Genauigkeit gegen ſich ſelben
zu erfullen, gegen ſeine Untergebene in Tadel und
Strafe ſowohl als Loh und Belohnung gerecht und
unpartheyiſh zu ſeyn, ſ{< aller groben und unan-
fiandigen Worte, . gegen ſie ſo wie des Fluchens y
ſorgfältig enthalten, ihre Vorſtellungen und Klageu
mit Geduld anhören , deren Urſache abzuhelfen trachs
ten , oder ſie darüber belehren : welches ihm thre
Liche, Achtung und Zutrauen ſicher erwerben wird,

146, Jeden Morgen hat er dem Hauptmann
über alles , was bey der Kompaguie vorgefaüeu if,
den Rapport abzuſtatten : iſt etwas von Wichtigkeit
begeguet , ſo ſoll er es augenbli>lich thun: bey allen
Rapports aber ſoll er, wo immer möglich y zuerſt
die Sache ſelb und ohne Leidehſchaft unterſuchen ,
und dann ſelbe in ihrem wahren Lichte vorzutragen
trachten,
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747, Weil ihm die innere Ordnung der Kout-
yahie beſonders anvertraut iſt , wird ev täglich die

Zimmer der Kompagnie beſichtigen , und ſi< verſte
<hern, daß alles darinn nah Vorſchrift und Ord-
ung vorgehe. Wenn die Leute zerſtreut einquart{ert

find , wird er ſelve auch einzeln hin und wieder in

ihren Quartieren beſuchen. Y

148, Wenn Kranke von der Kompagnie im

Lazareth liegen , ſoll er ſelbe tägli<h beſuchen , nach-
ſchen , ob ſie ordentlich behandelt werden, ſie tröſten,

ihnen Muth zuſpre<hen, und von ihrem Befinden ſo-

wohl, als thren allfälligen Klagen dem Hauptmann
Rapport ‘abſtatten-

149. Der Feldweibel machet die Verleſen,

welche er bey den Korporalen- ihrem Nang nach

anfängt , und ſo oft die Kompagnie ganz oder Theil-
weiſe auérü>kt , hat er ſh dabey zu befinden , und
die gehörige Juſpektion zu machen, weun kein Offl-
zier gegenwärtig iſt. «

x50, Alle Sonnkage gehet er mit den übrigen
Wachmeiſtern der Kompagnie zu dem Hauptmann ,
der die Stunde dazu wird beſtimmt haben. Er füh-
ret auh zu ihm jeden , der vom Lazareth oder Ur-
laub zurú> kömmt ; ferners die, ſo einen Urlaub
oder Erlaubuiß begehren, wovon ev aber vorläufig
demſelben den Rapyort wird gemacht haben „ die
Rekruten ſo anlangen , und endlich alle die, 0
bgeſiraft worden ſind.

151, Die Pâße der von \trlaub Zurü>kchrew-

den , ſo wie die Zedel derjenigen , ſo aus dem La»
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zareth fommen , wird ev ihnen ſogleich abuehizen ,
und dem Hauptmann überbringen. ;

_T52, Bey jeder Kompagnie ſoll ein Buch ein-
gefuhrt ſeyn, in welches der Feldweibel alle Befehle
nebſt dem Datum täglich einſchreibt. Weil er be-
auftraget iſ , dieſelben für die ganze Kompagnie zu
empfangen , und den Dienſt zu kommandieren , wird
ex immer elne Schveibtafel oder Brieftaſche bey ſ<
tragen , um die Befehle bey dem Empfang darein
zu ſchreiben, uud hera erſt in das Befehlbuch
einzutragen. ;

153. Um die Verthellung des Dienſis, welchex
der Kompagnle zugedacht wird , in Ordnung zu be-
ſorgen, wird der Feldweibel beſondere Verzeichniſſe
für jede Art Dienſt führen, welche ſo einzurichten
ſind, daß die Leute verhältnißmäſſig auf jedes Ges
\{hwader vertheilt , und auh die jüngern mit den
altern im Dienſt vermengt ſeyen , damit jeder Unter-
Offizier ſowohl als Korporal und Gemeine nur ſet-
ner Kehre nah ihn verrichte , und keiner zweymal
in einen Dienſt komme , bevor nicht alle andere eins
mal darlun geweſen. Der gewöhnliche Dieuſt wird
nach deim Morgen - Verleſen kommandiert ; entfernt
ih der Feldweibel von der Kompagnie ſo übergtebt
ex das Dienſf - Verzeichniß dem Kommandierx - Kor-
povral des Tags oder Woche.

154. So oft Parade und die Trupye nicht klas
ſernlert if, ſo führt der Feldweibel ſeine Maun-
ſhaft von dem Kompagnie Sammelylaz nach dem
Ortwo-ſie eingetheilt werden ſol. F| die Truppe
Taſerniert oder wird von dem Play wo die Truppe
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eingetheilt worden auf einen Paradeplaß marſchiert;

ſo folgen die Feldweibels ſammt den Kommandierz

Korporalen auf zwey Glieder der Wache, voit
‘dem Adjutanten geführt , und ſtellen ſich ohngefahr
10 Schritte weit von ihrem linken Flügel und auf
gleicher Richtung auf, um nach“ derſelben den Bes
fehl zu empfangen , und ihn dem Hauptmann und

den übrigen Offiziers der Kompagnie , die ſich zu
dieſem Ende um den Hauptmann verſammeln wer=

den, zu überbringen , wobey der Feldweibel ſo wle
derhinter- ihm ſtehende Korporal das Gewehr beym
Fuß nimmt , während er den Befehl abließt odeu
herſaat ; hernah in rechten Arm und mit Rechts

um kehrt abtritt. Sobald der Befehl überbracht
iſ , verſammeln ſi< die Feldweibel wieder , und.
marſchieren in gleicher Ordnung in das Quartier

zurü>« Sollten nicht alle Offiziers bey der Parade
ſeyn, oder wäre keine geweſen, überbringt dev Feld-
weibel dem Hauptmann den Befehl , und überſchi>t
ihn durch einen Wachmeiſter den andern Öffiziers
der Kompaghits

1556 Jeden Löhnungs- Tag macht der Feldz

weibel ein ſummariſches Verzeichniß,; nach der Beylage

Lirt, B, Nro, 1. oder 2- der gegenwärtigen Mann-
ſchaft , und überbringt és dem Hauptmann, der (hn
die Löhnung darauf bezahlt , welche er ſogleich jedenz

Kommaudaut einer Unter - Abtheilung austheilk,

156. Wenn Leute der Kompaanie ins Lazarek

kommen , oder auf Urlaub gelen , wird ex.thregle

rü>gelaſſenen Effekten unverweilt in Verx(ü#-nehmew.,
und aufzeichnen , damit ex ihnen ſes b@- ihrer>

Rü>fkehr wieder zurückgeben kdnue: +s |
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757, Wenn der Feldweibel jemand in Arreſt
gethan hat , oder ihm Rapport gemacht wird , daß
es andere Vorgeſeßte gethan haben , ſo wird er dem
Hauptmann davon ebeufalls Rapport machen.

_ T58- Wenn die Kompagnie Befehl zum Ab-
marſh erhalt , hat der Feldweibel zu beſorgen -
daß jeder Unter - Offizier und Korporal das befolge,
was ihnen für dieſen Fall vorgeſchrieben i. Er“
überglebt auh dem Unter - Offizier , welcher von dem
Hauptmann beſtimmt iſ , das Quartier zurüczuge-
ben, das von dem Furrier erhaltene Verzetchniß der
Gerâäthſchaften. Auf dem Marſch wird der Feldwei-
bel hinter der Kompagnie marſchieren , um das Aug
auf ſelbe zu haben , und alle Unordnuna zu verhüten.
Wenn ein Soldat auszutreten genöthigt iff|, wird er
cinent Korporal befehlen , bey .ihm zurü>zubleiben ,
bis er ‘nah Maßgab der Umſtände verſorgt , oder
wieder bey der Kömpagnle ciugerü>t iſ.

1F9. Außer der Kompagnie hat der Feldwei-
Bei Teinen Dienſt zu machen „ ſondern nur genau
Obacht zu geben , daß derſelbe von allen ſeinen Un-
tergebenen , beſonders den Unter - Offiziers und Kovr-
poralen, wohl verrichtet werde, und ſoll ſelben hie-
rinn auh niht die geringſte Nachlaßigkeit überſehen z
mit dex Kompagnle rü>t er aber jedesmal aus.
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Sechster Abſchnitt.

Pflichten der Ober - und
Unter -Leutenants.

Junere Einrichtungen.

160. Nia nr dur< den Grad allein , ſon-
dern no< mehr dur<h Fâhigkeit in allem , was ſei-
nen Dienſt angeht, und Anſtand in dem ſittlichen
Betragen ,- muß ein Offizler ſich vor ſeinen Unterge-
benen auszeihnen, die auh ſelne geringſte Fehler
bemerken und tadeln werden, und je mehr er ihnen
gerechte Urſache dazu glebt , je mehr wird ſ< die
ihm ſo nôthige Achtung und das Zutrauen bey ihnen
vermindern , ja fogar dur< Unfähigkeit oder unmo-
raliſche Aufführung gänzlich verltlehren. Seine Be-
fehle würden nux Spott und Ungehorſam zur ŸFolge
haben , und anſtatt ſeinem Vaterland zu núyen, wür-
de ein ſolcher Offizier ſelbem zum grôſten Nachtheil
gereichen. Da hingegen ein Offizier , der ſich ange-
legen ſeyn läßt , alle ſeine Vſlichten genau zu erfül-
len, dex nicht nur alles , was thn angeht , vorſchrift-
máäßig auszuführen weiß , ſondern auch andere da-
rinn unterweiſen , und jedem das Seinige vollziehen
laſſen fann, der dieje Kenntniſſe mit einer in allcu
Theilen chrenhaften Aufführung verbindet , der ge
gen ſeine Untergebenen ein leutſeliges , und weun es
nôthig ‘iſt „ auch ernſthaftes aber jederzeit gerechtes
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Betragen beobachtet , und der eudli<h auh ſeinen
Oben Achtung und Gehorſam bezeuget, wird allge-
mein geſchägt und geliebt werden , wird das "volle
Zutrauen ſeiner Vorgeſegten ſowohl als Untergebenen
beſißen , und dle Ehre das Wohl und den Nupen
ſelues Vaterloudes zu befördern im Stande ſeyn.

161. Dem Offizier liegt ob, darauf zu wachen ,
daß die Gemeinen , die Korporalen und die Unter-
Offiziers alle ihre Pfiichten genau erfüllen , daß die
begangenen Fehler geahndet werden , aber dabey
keiner auch nur das geringſte Unrecht leide, und daß
auch in der Strafe nicht nur das Vergehen allen in
Betracht gezogen werde , ſondern auh die Umſtände,
ſo ſelbes begleiten; ob es nâmli< mit Botheit ;
förmlichem Ungehorſam oder nur Nachläſſigkeit ver-
bunden geweſen, ob es Gewohnheit ſeye , und ob
ſich endlich der Fehlende ſonſt durch gute oder ſclech-
te Aufführung auszeichne.

162, Jm Lobe ſowohl als Tadel oder Strafe
ſoll der Offizier ſ< nicht übereilen , und zuvor
alles wohl und ſoviel möglich ſelbst| unterſuchen ;
auch ſoll ev ſih jederzeit der groben und unanſtändi-
gen Worte, ſo wie des Fluchens , ſorgfältig enthalten.

163. So wle der Offizier voy ſeinen Unter-
gebenen

-

Gehorſam für ſeine Befehle fodert, ſo kön»
nen auch dieſe hinwieder yon ihm verlangen , daß
er für ſie ſorge; er muß alſo darauf achten , daß
bey den Lieferungen ſo wie bey Austhellung des
Solds und der Kleidungsſtücke jedem das Setnige
zukomme, und - keiner weder zu Gunſten eines an-
dern, noh aus Gewinnſucht eines Lieferanten , be-



nactheiliget werde ; ſollte aber dur Umſiände , dienicht immer vorzuſehen ſiud, die eiue oder andere
Lieferung verſpätet werden, ſo wird er ſiangelegenſeyn laſſen ſelne Untergebene darüber zu belehren ,Unzufriedenheit zu verhüten und Gehorſam und Ord»yung beyzubehalten.

154. Jeder ſoll < beſleißen , die Mannſchaftſeiner Kompagnie nicht nur dem Namen nach zu ken-yen , ſondern au< nach ihrer Auſſührung und Fashigkeiten, und ſo nach und nah alle Unter - Offi-zlers und Korporalen des Batalilons%, weil (hm garoft in den zerſ<iedenen Dienſten ſehr viel au ‘dicſerrichtigen Kenntuiß gelegen ſeyn tgun.

Diſziplin.
165, Voit jedem ſeiner Untergebenen ſoll derOfflzler Gehorſam und die gehörige Achtung fodern ;er hat aber auch das Gleiche gegen ſeine vorgeſestenzu beobachten, und ni<t allein den Höhern imGrade Reſpekt und Gehorſam zu leiſen , ſondernauh denen vom gleichen Grade , wenu er ſimitelnem Aeltern im Dien befiudet / deſſen Befehle exbey ſ{<werer Verantwortlichkeit ¿u vollziehen hat.

166. Wenn ein Offizier efnen Untér - Offizier ,
Korporal odex Gemeluen ſirafet’, wird ex ſogleichdem Hauptmann , zu deſſen HKompagüte der Feh!bare
gehört , den Fayport abſtatten , und die weitere Ver-fügung über den Mann überlaſſen. Wird aber dieKoinpagnie nicht von dem Hauvtmann rommandiert,ſo faun er dem Kompagule -Kommandant die Sachedurch einen Unter - Offizier umſiaudlich melden laſſen,

E 2
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167. Die außerlichen Hôflichkeits - Bezeugungen

ſoll ein Offizler gegen ſeine Vorgeſetzten genau beo-

bachten , auh ſeinen Untergebenen ſoll er ſelbe er-

widern, und zwar den Korporalen und Gemeinen

indem er die Hand an den Hutbringt; für die

Unter - Offizier aber ſoll er ihn abnehmen.

162. Es iſ anſtändig , daß die Offiziers einer

Kompaguie öfters ihren Hauptmann beſuchen , und

ſelben zu dén Staabs - Offiziers begleiten.

169, Wenn die Kompagnie, Kranke im  Laza-

ret hat, ſoll ſie der Offizier von der Woche öfters

beſuchen , ſie tröſten und zur Geduld ermahnen , auch

nachſehen , ob ſie in allem ‘vorſchriftmäßig behandelt

werden ; wenn ſie Klagen führen , ſie geduldig an-

hôren , ſelbe unterſuchen, und, wenn ſie gegründet ſind,

ſelben abzuhelfen trachten , wo aber nicht - ſie darts

ber belehren.

1x70. Wenn ein Offizier eine Erlaubniß zu bes

gehren hat , ſoll er ſ< deßwegen an ſeinen Haupt-

mann wenden , welcher ſie von dem Bataillons - Kom-

mandant verlangen ſoll

1x71, Wenn ein “Offizier krank fallt , wird er

es ſeinem Hauptmann melden laſſen , damit der ihm

zukommende Dienſt durch einen andern kdune ge-

macht werden.

172. Bey ſeiner Zurü>kunft ſoll ein Offizier y

der abweſend war , das Befehibuch“ von dem Feld-

weibel begehren , um die in ſeiner Ahwoejenheit er-

gangenen Befehle nachzuſehen,
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_ x73+ Eint Offizier, welchex mit Arve oder

Gefängniß wäre belegt worden , wird, ſobald er

deſſen entlaſſen iſ , ſich bey dem Bataillons - Kom-

mandanten preſentieren , und ſeine etwanige Ermah-

uung mit gehöriger Achtung anhôren-

— Dienſt - Ordnung.

174. Von jeder Kompagnie ſoll ein Sußal?

tern - Offizier von der Woche ſeyn , welcher Dienſt

unter den dreyen einer Kompaguie abwechseln ſoll ;

wenn einer dur< Zufall die Kompagnie fommandie-

ren ſollte , iſ ex von dem inneren Kompagnie - Dienſt

befreyt , hingegen von dem Bataillous - Dienſt nicht

ausgenommen.

175. Dem Offizier von der Woche liegt ob /

dem Verleſen beyzuwohnen, die in den Dienſt kom-

mende Mannſchaft zu inſpektieren , öfters auch die

Zimmer der Kompagnie zu beſehen , und dieſes zu-

weilen, während dem die Leute eſſen , um <<zu

verſichern , daß alles ordentlich und vorſchriftmäßig

vollzogen werde , daß die Zimmer reinlich gehalten

täglich gelüftet , und in der Ordinari geſunde

und hinreichende Nahrung gekocht werde , auch die

Nechnungen der Ordinari - Meiſter ſoll er ſich alle

Rochen vorweiſen laſſen und ſelbe genau unterſuchen

Sollte er etwas -Unordentliches bemerken , wird er

auf der Stelle dem Uebel abzuhelfen trachten y und -

es dem Hauptmann melden.

176. Wenn eine Viſite der Dorniſter befohlen

iſ, hat er ſich dabey einzufinden, und ſelbe in ſels

ner Gegeuwart in allen Zimmeren durch den Feld-

weibel machen zu laſſen. i
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+ 377: Ein Offizier , der auf die Wache kömmt ,hat ſich genau für ſich ſowohl als ſeine Untergebenean das zu halten , was in dieſem Fach für denKorpgral und den Wachmeiſter befohlen , und alleszu vollziehen , was fär dieſe als Poſten - Komman-danten vorgeſchrieben iſt,

178. Wenn die Wache ausrü>t, ſtellet ſ< derOffizier jedesmal zwey Schritte vor die Mitte der-ſelben » mit dem Seltengewehr {n der Hand,wle’ es in dem Exerzier - Reglement, wenn der Offizier nicht im Glied ſtehet , vorgeſchrieben iſt.

179. Bey einer Wache , die um Ehrenbezeugun-gen zu erweiſen ausrü>t , wird der Offizier , wenner einen Tambur bey ſ{< hat , ſelbem befehleny
Marſch zu ſchlagen,

4 Wenn das Hochwürdige vorbeygetragen
wird. :

b. Wenn der Landammann der Schweiz ,
c. Das Oberhaupt des Kantons, |
d, Ein eidgenößiſcher General /

C; Abgeſandte vom erſten und zweyten Rang
auéwärtiger hoher Mächte ,

f, Der Ober - Kommandant wirkli auf-
geſtellter eidgenößiſcher Truppen, und
endlich

2 Wenn elne bewafnete Truppe vorbeyzies
het , deren Tambur ebenfalls ſchlägt.
Sonſ| wird für Niemand Marſch ge-
ſchlagen,
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Was den Wachen dabey zu verrichten obli-
ge , iſt in Nro 59. vorgeſchrieben.

180, So oft die Wache Ehrenbezeugungen hal-

ber ausrüdt , wird der Offizier mit dem Seitenges

wehr ſalutieren , ſo auh beym Vorbeygehen einer

Truppe , wenn ſie von einem Offizier kommandiert

wird. Eine Fahne wird jederzeit falutiert.

181. Auf der Wache kann |< eln Offizier

dur< den Tambur bedienen laſſen, nie aber eineit

Soldaten dazu gebrauchen, der deßwegen des andern

Dienſis enthoben wäre.

182. Wenn eine Truppe einer andern begégnek,

ſoll jede der andern die rete Hand einraumen ,

ſchultern, und die Offiziers ſollen ſich wechſe!ſeitig

ſalutieren. Solite nicht Play genug ſeyn, daß bey-

de neben einander vorbeyziehen können , ſoll die, (0

von dem mindern im Grad geführt wird, Halt und
Front machen , bis die andere vorbey ( ; waren

aher beyde Kommandanten vom gleichen Grad und

Bataillon , ſo entſcheidet das Dienſialter zwiſchen

ihnen , und bey nicht gleichen Bataillons der Rang

des Bataillons, Wie ſich überhaupt eine marſchie-
, rende Truppe in Anſehung der Ehrenbezeugungen zu

verhalten habe, iſ in Nro. 85. enthalten , wobey

zu bemerken. iſ, daß nur dann einzeln Offiziers Eh-

renbezeugungen erwieſen werden, wenn der , ſo die

Truppe führt , ênen niederern Grad hat, als der

ſo lhm begegnet

1383. Wenn ein Offizier elne Ronde zu machen

den Befehl hat , ſo ſoll ex auf dem Poſten, wo er

ſelbe anfängt, eincn Soldaten mit der Laterüe mit-
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nehmen , und ſo von Poſten zu Poſten , bis ſie vor-
bey i , und übrigens befolgen , was hierüber für
den Wachmeiſter befohlen iſt.

184. Ein Offizier , welcher zur Viſite ln dem

Lazareth beordert iſ , ſoll nicht unterlaſſen , die Kü-
<en und Speiſe- Kammern ſorgfältig zu beſuchen,

nachſehen - ob die Nahrungsmittel reinlih und ore

deutlibehandelt werden; bey Beſuchung der Kran-

ken wird er beobachten, ob ſie relulich gehalten -

und auch die Zimmer gereiniget und gelüftet werden,

ob die Krankenkenwärter ihre Schuldigkeit thun,

ob die Kranken vou den Aerzten und Feldſcherern

fieißig beſucht , und ihre Verordnungen auch vollzo-

gen werden. Sollten úber das Eine oder das Andere

Klagen geführt werden , wird er ſelbe ſorgfaltig

unterſuchen und nah vollendeter Viſite an dem ge-

hörigen Ort ( bey den Bataillons , Plag oder Korps-

Kommandanten ) den umſtändlichen Rapport , auh

ſchriftlich , wenn- es nôthig wäre , abſtatten.

__185- Bey dev Lazareth - Viſite wird er trachten ,

während der Vertheilung der Lebensmittel, und dev Be-

uche der Aerzte und Feldſcherer gegenwärtig zu ſeyn-

: 126 J| mehr als ein Offizier zur Lazareth-

Viſite beorde:t, wird der wenigere im Grad die

Befehle des andern veruehmen , und ſh darnach

richten.

187. Wenn ein Ofzier hinlänglihe Urſache

zu haben glaubt , den Dienſt, zu welchem er kom-

mandiert iſ , mit einem ſeiner Kameraden zu ver-

wechseln , wird ex es ſeinem Hagupimann melden -
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und ihn geziemend angehen , ihnk die Erlaubniß da-
zu bey dem Bataillons - Kommandant auszuwirken/,
ohne welche es nie geſchehen ſolle.

188. Wenn bey Abweſenheit des Hauptmanns
ein Offizier die Kompagnie kommandiert, hat ex ſich
genau an das zu halten , was für den Hauptmann
-wciter unten geſagt wird , und dabey die beſondern
Befehle , ſo dieſer ihm möchte hinterlaſſen haben /
Deſolgen : denno<h wird ex aber , wie die übrigen
“Ofiizters der Kompagnie , den außern Dienſt zu
machen haben, wenn niht der Bataillons - Kommans-
dant darüber anders verfügt. Wenn die Kompagnie
ausórüd>t, ſo ſollen die Offiziers ſh dabey einfinden.

. 789, Wenn “eine Kompagnie zum Abmarſch
Prordert if , oder ſich wirklich auf dem Marſch be-
findet, werden ſih die Offiziers beflelßen , ſich eher
vor der befohlenen Stunde auf dem Sammelplaßz
einzufinden, um mit gutem Beyſpiel vorzugehen , und
beyin Einrücken in das Quartier ihr eigenes nicht
eher beziehen bis die ganze Kompagnie gehörig ver-
ſorget iſt.

190, Da es unmdgii iſt, alle Falle vorzu-
ſchreiben , ſo wird ein Offizier ſich inner und außer
dem Dienſt befleißen, die Ehre und den Nuyen ſeines
Korps zu befördern , und deſſen Nachtheil und Scha-
den nach Möglichkeit zu wenden , ſeine Aufſicht nicht
nur auf die Mannſchaft der Kompagnie beſchranken,

ſondern auf die des ganzen Korps ausdehnen, wo-
durch alleln Mannszucht und Ordnung beybehalten,
die Ehre und der Nutzen des Vaterlandes zwe>má-
ßig befördert werden tonnen.
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Siebenter Abſchnitt.

Pflichten des Hauptmanns,

Innere Einrichtungen.

191, S- wie die Bataillons eine Armet—

ausmachen , und wenn dieſelbe aus guten und bra-

ven oder aus ſ{le<ten zuſammengeſeßt iſt , auch gut

oder ſ<le<t ſizeiget ; ‘eben ſo verhält es ſ{< mit

einem Bataillon in Anſehung der Kompagnien, wel-

he vorzüglich von der Sorge des Hauptmanns ab-

hangen. Er muß ſ\< alſo vonder Wichtigkeit

ſeines Amts innig überzeugen , und ſih {n Stand

ſegen , deſſen Pflichten in allen Theilen zu erfüllen.

Unmöglich if es aber , alle dieſe Pflichten in ihren

#0 vielartitgen Ausdehnungen vorzuſchreiben ; er muß

ſelbst| nah Zeit und Umſtänden , bey denen o

hâufig ſich ereignenden Fällen , wo alle Vorſchrift ab-

gehet , ſh uach dem Geiſt derſelben richten , und

das verfügen , was zu Beybehaltung oder Beförde-

rung der Ehre der Kompagnie ſowohl als des Korps,

dex guten Mannszucht und Ordnung beytragen fanny

da ſeine eigene Ehre mit der ſeiner Kompagnie #0

enge verknüpft, ja faſt unzertrennlich iſt. Er muß

ſeinen Untergebenen das ehrenvolle thres Berufs

vorſfellen, es ſeye , daß ſie zu Vertheidigung des ge-

meinſamen Vaterlandes , zu Erhaltung der öffentlichen

Nuhe und Sicherheit , oder zu Handhabung dev be-

ſehenden Geſege berufen ſeyen, damit ſie die mit

ihrem Stand unvermeidlich verbundenen Muhſelig-
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keiten ſtandhaft ertragen ¡bey guten fröhlichen Zeiten
aber auh Freude und Frohſinn nicht in Ausgelaſſen-
heit ausarten , und ſh immer bey jeder Gelegenheit
des Namens eines biederen Schweizers würdig zeigen,

7192, Die Kompaguie ſoll in zwey Plotons
eingetheilt ſeyn, das Ploton ‘in zwey Seckzionen , de-
ren jede der beſonderen Aufſicht eines Wachmeiſters
übergeben iſ, die Seclzion in zwey Geſchwader ,
ein jedes davon iſ der Obſorge eines Korporals
anvertraut. Wenn ein Korporal bey einer Se>ziou
mangelt , ſo ſoll der andere mitlerweile unter der
Aufſicht des Wachmeiſters beyde verſchenz gehet ein
Wachmeiſter ab , ſo wird der Hauytmanu demjeni-
gen der Gegenwärtigen , welchen er den tauglich-
ſten finden wird , die Oberaufſicht über vier Geſchwa-
der übertragen , oder auch in dieſem Fall zwey Wachs
meiſtern drey Secfzionen folglich jedem drey Geſchwa-
der anweiſen. Jeder dieſer Kommandanten, iſ für
die Vollziehung der ſeiner Abtheilung gegebenen Be-
fehle, ſo wie für die gute Ordnung in allen Theilen
beſonders aber was Armatur und Munlzion augehet
verantwortlich.

193. So wie der Hauptmann von allen ſeinen
Untergebenen pünktlichen Gehorſam und genaue Er-
füllung aller ihrer Pflichten fodern ſoll , eben ſo muß
auch er ſelne Schuldigkeit gegen ſie ſowohl ‘als ſeine
Vorgeſeßten vünktlich erfüllen, und ſich nicht die ge-
ringſte Abweichung davon erlauben. Denn nichts
{| dem willigen Gehorſam und unbeſchränkten Zu-
trauen zuträglicher , als wenn der , ſo ſelbes zu fo-
dern berechtiget i, ſh untadelhaft zeiget , und fein
eigenes Beyſplel zur erſten und beſten Lehre macht,
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194. Dex Hauptmann iſ für alles , vas ſeine

Kompaguie zu vollzieben hat , verantwortlich ; er-

macht auh die unter ihm ſtehenden Vorgeſezten ,

jeden für den ihm anvertrauten Theil , gegen ihn

verantwortlich , und wacht über die pünktliche Er-
füllung und Vollziehung der gegebenen beſondern #0-

wohl als allgemeinen Befehle , welche immer durch

ihn der Kompagnie mitgetheilt werden.

195. Weil Achtung und Anſehen vorzüglich auf
chrenhafter Aufführung und anſtändigem Betragen
beruhen , ſo wird er über dieſen Gegenſtand beſon-

ders bey den Ofiiziers der Kompagnie ſtreng wa-

hen , ſelbe , wenn es der Fall wäre , freundſchaftlich

in geheim ermahnen ; falls aber Ermahnungen nicht

fruchten würden , ſie in Arreſt thun , und dem Ba-

taillons- Kommandant davon den Rapport machen ,

ſ< aber in keinem Fall erlauben, Sie. vor ihren

Untergebenen- darüber zu beſchnarchen , welches , ohs

ue Ste’ zu beſſern , lhrer Ehre nachtheilig wäre

- 196. Bey den Meldungen und Rapports wird

er allezeit die Sache gründlich unterſuchen , ſich in
den deſwegen zu nehmenden Verfügungen ſowohl

als dem Rapport , ſo dem Staabs - Offizier abzu-

ſtatten iſ, nicht üúbereilen und wohl darauf achten ;

daß er ſich weder eigene noch Anderer Partheylichkeit

zu Schulden kommen laſſe.

x97. Da der Vorſchlag zu Beſezung der bey

ſeiner Kompagnie erledigten Korporals und Unter-

Offiziers- Stellen dem Hauptmann zukömmt , ſo wird

er (< beſleißen , die Aufführung und Fähigkeiten -

fo wie die übrigen guten oder ſchlimmen Eigenſchaf-
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ien ſeiner Untergebenen genau zu kennen; das dem

Feldweibel angerathene Buch kann ihm hierinn den

grôften Nugen leiſten , weßwegen er ihn ermahnen

wird , ſelbes in gehöriger Ordnung und ohne Par-

theylichfeit zu führen

198. Wenn bey einer Kompagnie eine Unter-

Offiziers - oder Korporal - Stelle ledig wird, ſo hät

dey Hauvtmann dem Bataillons - Kommandanten el-

nen Maun von dem unmittelbar - niederern Grad -

als die erledigte Stelle , zu deren Wiederbeſeßung

vorzuſchlagen „ wobey er allezeit bey gleich guter Auf-

führung und gleicher Fähigkeil auf das Dienſt - Alter

Rückſicht nehmen wird. Sollte der Bataillons-Kom-

mandant den Vorſchlag nicht genehmigen , iſ er ei

nen andern zu machen gehalten

199. Für ſeine Kompagnie wird der Haupt-
tnann einen Monat - Rodel verfertigen nah der Bey-

lage Lire, A, in welchen täglich alle Veränderun-

gen und ebenfalls aller Empfang einzutragen iſt ; die-

ſen Rodel wird er dem Bataillons - Kommandanten

auf Verlangen jedesmal vorweiſen. Lire, B, Nro.

x, oder 2. , iſ eine Löhnungs - Karte für den Feld-

 weibel , welche er nah Nro. 5 5. jeden Löhnungs-

Tag dem Hauptmann zu übergeben- hat.

2c0. Wenn Kontingents - Truppen auf längere
Zeit ſollten verſammelt ſeyn , und ſelben zum Unter-

halt der Montierung etwas verrechnet würde, ſo iſt

auh ein Kompagnie - Buch laut Beylage Lire, C,

zu errichten , in welches alle Monat die Rechnung

eines jeden aus dem Monat - Rodel einzutragen iſ.

Nach dieſem Rodel wird die Abrechnung mit jedem



 

Mann gemacht, nach beendigtem Feldzug , oder na<
dem Befehl“ des Kommandierenden, Dieſe Abrechso
nung ſoll allezeit in Gegenwart der Offiziers und
Unter - Offlzters der Kompaguie geſchehen , und von
dem Mann nnterzeichnet werden.

207. Um bey dieſen Rechnungen alle unange-
nehmen Streitigkeiten zu vermeiden , die öfter aus
Verſchuß oder Vergeſſenheit von der einen wie der
andern Seite , als Vosheit herrühren , wäre anzu-
rathen , daß jedem Mann ein Büchlein nah der
Beylage Lirt, D, übergeben würde, in welches aller
außerordentliche Empfang ſogleich" in ſeiner Gegen-
wart eingetragen würde : der gewöhnliche aber am
Ende des Monats. Dieſes und das Kompagnie-
Buch müſſen mit einander übereinſtimmen.

202» Dem Hauptmann liegt beſonders ob zu
beſorgen , daß alle Lieferungen ſeiner Kompagnie in
gehöriger Zeit und Ordnung , wenn es anders die
Umſtände möglich machen , überreicht werden, daß
bey Austheilung derſelben Niemand benachtheiliget wer-
de , und daß das, ſo geliefert wird , von guter
vorſchriftmäßiger Qualität ſey. Für jede dieſe Lie-
ferungen hat er eine Quittung auszuſtellen , nah den
Beylagen Lite, E, Nro. x. 2, 3. 4. 5. 6. und 7.
wie es nämlich die Art der Truppen und der Lie-
ferung , ſo wle etwanu der beſondern Umſtände er-
fodert , welche mit dem effeftiven Stand ſeiner Koms-
paaule , und dem , was lhe zukömmt , genau über-
eluſtimmen muß ; denu alles, was er über das - ſo
ſeincr Kompagnie zulömmt , faſſet , wird auf ſeine
Rechnung geſchrieben, und vou ſeiner Beſoldung ab-
gezogen, i i



 

203. Die Löhnung- wird den Kompagnien von
4. zu 4 Tagen ausgetheilt , wenn es niht höhern

Orts anders befohlen wird. Der Hauptmann übers
giebt ſie dem Feldweibel auf die richtig befundene

Löhnunaskacte , und wacht , daß ſie unverzüglich
ausgetheilt werde.

204. Well Geſundheit zu allem , was von einem
Soldaten gefodert wird , unumgänglich nöôthig iſt

und er ohne ſie, anſtatt dem Vaterlande eine Stüße

zu ſeyn , eine Laſt wird, ſo muß der Hauptmann

die grôſfe Sorgfalt darauf verwenden , ſelbe bey ſeil-

nen Untergebenen zu erhalten , zu welchem eine

moraliſ< gute Aufführung und ordentliches Leben

das meiſte beytragen werden ; Er wird ſie alſo mit

aller ſeiner Beredſamkeit und ſeinem Anſehen dazu

ermahnen ; Sorge tragen , daß ihre Nahrung gut,

hinreichend und: geſund ſey, und ſobald dem einen
oder dem andern etwas fehlt, ihn dur< den Arzt

oder durch den Feldſcherer beſuchen laſſen, der ihn
daun je nah den Umſtänden ſelb behandeln ,
oder ins Lazareth verordnen wird. Sind Kranke

von ſeiner Kompagnie im Lazareth , 0 wird ev

ſelbe oft beſuchen , ſie tröſten und ihren allfälligen

Klagen abzuhelfen trachten

205- Jeder Hauptmann wird auf das Verlan-

gen des Quartier - Meiſters ſelbem ein rich'iges Ver-

zelhniß der Kompagnie zuſchi>en, nah der Bey»

lage Liter, E. welches er zu unterſchrelben har, und

für deſſen Aechtheit er verantwortlich iſt. Jeden
erſten Tag des Monats wird er (hm ein neues für
den verfloßenen Monat zuſtellen , auf welchem in der

Bemerkung alle Veränderungen , ſo wahrend dem

Monat vorgefallen , angezeigt ſind,
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206. Wenn eine Kompagnie \<{< allein an eie
nem Ort befindet, hat der Hauptmann ſiden-
noh nach den Befehlen des Bataillons - Komman-
danten zu richten, und was er etwany örtlich zu
verfügen nöôthig fände, ih geziemend zu melden.
Wenn mehrere Kompvagnien beyſammen ſind , über-
nimmt der Hauptman das Kommando, welcher dem-
Dienſtalter nah der erſte iſt. |

Dißiplin.

207 Täglich, wenn es niht anders befohlen
iſt, hat jeder Hauptmann den Rapyort ſeiner Kom-
pagnie nach der Beylage Litt. G, durch einen Unter»
Qffizier dem: Aide - Major ſeines Bataillons zu úber-
ſhi>en , welcher alle Veränderungen ſeit deim leßten
Rapport namentlich enthalten ſoll , damit dieſer aus
ſämtlichen Kompagnie - Rapports den Bataillons-
Rapport für den Oberſt - Leutenaut ausziehen könne.

208. Der Hauptmann kaun einen Mann mit
Kompagnie- Arreſt belegen , der aber nicht über 2
mal 24 Slunden dauern ſoll , {n welchem Fall ex
nur in der Meldung und niht auf dem Rapport
erſcheint ; ſollte aber der Arreſt länger dauern , ſo
wird er Staabs- Arreſt genannt, über deſſen Dauer
der Oberſt - Leutenant entſcheidet , von welchem der
Hauptmann , wenn ex denn Mann genugſam ge-
ſtraft glaudót , die Erlaubniß begehrt , ſelben des
Arreſt's zu entlaſſen. So oft aber ein Mann von
der Kompagnie ſey es durchwen es wolle in Arreſt
fommt oder ſonſt geſtraft wird, hat es der Haupt-
mann dem Bataillons - Kommandanten zu melden
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Er wird auh ein Verzeichniß ver Strafen führen ,
welche der Mannſchaft ſeluer Koinyagnie auferlegt
worden ſind , welches derſelben jede Woche vorgeleſen
werden ſoll, um die Fehlbaren vor dem Rüffall zu
hüten , bey den andern aber das Ehrgetühl einer
tadelfreyen Aufführung zu handhaben und zu vermeh-
ren. Bey Beförderungen ſoll dieſes Verzeichniß be-
dâchtlih erwogen werden

209. Seßt ein Hauptmann einen Mann von
einex andern Kompagnie in Arreſt, ſo wird er dem
Hauptmann oder dem Koinpagule - Kommandanten
des Fehlbaren dur einen Offizier oder Unter - Offl-
zier die Veranlaſſung dazu umſtändlich berichten laf-
ſen, und dann den Mann ſeiner Verfügung überlaſſen.

210, Der Hauptmann wird beſorgen , daß der
Feldweibel cin Befehlbuch halte, in welches täglich
alle Befehle eingeſchrieben werden ; er wird es ſi<
öfters vorweiſen laſſen , um ſich zu verſichern, daß
es in Ordnung ſey»

211. Er wird ni<t geſtatten, daß ſeine Un-
tergebenen unter ſih den Dienſt wechſeln , wenn ſie
niht dazu ſeine beſondere Erlaubniß haben , welche
er ihnen ohne gründliche Urſache nie ertheilen wird.

212» Wenn ein Offizier den Hauptmann gezie-
mend angehet , für ihn eine Erlaubniß bey dem Ba-
taillons -Kommandanten zu begehren , ſoll er es ihm
ohne gründliche Urſache nicht abſchlagen ; er kann
aber auch, wenn er es gut findet , die Gründe, ſo
‘er dagegen hat , zugleih dem Bataillons - Komman-
danten „ indem ex die Erlaubniß begehrt , anzeigen:

F
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213, Ohne beſondere Erlaubniß des Bataillons-
Kommandanten ſoll ſh der Hauptmann nicht von
ſeiner Kompagnie entfernen ; wenn er ſolche erhaltet ,
ſo wird er beſorgen , daß ‘in ſeiner Abweſenheit die
Kompagnie in allem gehörig unterhalren werden könne«

214. Öefters wird der Hauptmann mit den
Offiziers ſeiner Kompagnie den Bataillons - Kom-
mandanten deſuchen und ihm dadurch ſeine Achtung
bezeugen , ſo wie auh zu höheren Staabs - Offiziers
begleiten , wenn dergleichen vorhanden wären, Er
wird auh hin und wieder die Offiziers , Unter-
Offiziers und Korporalen bey ſi<- verſamineln , und
Fragen über den aanzen Umfang ihrer Pflichten an
ſie ſtellen, ſelbe im nöthigen Fall darüber belehren ,
und zu pünktlicher Erfüllung derſelben aufmuntern,

215, Wenn ein Hauptmann mit Arreſt oder Ges
fángnißwäre belegt wocden, hat er ſh zu verhalten,
wie es fur die andern Offiziers in Nro. 173. befohlen iſ.

Dienſt - Ordnung.

2716. Jn dieſer Rüſicht hat der Hauptmann
ſi< ebenfalls nach dem zu richten was bereits ſchon
für die andern Grade vorgeſchrieben iſ, Wenn ev
auf ſeinem Poſten anlangt , wird er die allgemeinen
Vorſchriften ſowohl als die beſondern , ſo er von dem,
ſo er ablôſet, empfängt oder auf dem Poſten antreffen
wird , genau befolgen und von ſeinen Untergevenen ,
ſo wie von den Poöſten , die etwann von ‘dem Seini-
gen abhangen möchten, pünktlich vollziehen laſſen.

217. Jn Anſehung der Lazareth - Viſite, wenn
zugleih auh Subaltern - Offiziers dazu beordert
waren, wird ex ſich übex die ſchon für dieſe gege-
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bene allgemeine Verordnung, anno< nah den be-
ſondern Befchlen richten, und ſeine Viſite nicht zu
gleicher Zeit wie die andern Offizier machen , damit
dadurch die Aufſicht zum Beſten der Kranken ver-
mehrt werde.

218. Wenn ſeine Kompagnie Befehl zum Ah-
marſh erhält , wird der Hauptmann darauf wa-
chen , daß die Offiziers , Unter - Offiziers und K'or-
poralen dasjenige genau vollziehen , was für ſie vorge-
ſchrieben i Er wird beſonders darauf ſehen daß
am Abend vor dem Abmarſch nah dem Zapfenſkreich
die Leute ſh in die Ruhe begeben , und nicht dur
Saufen und Herumſchwärmen ſih zum Marſchieren
untüchtig machen. Ex wird auh einen tauglichen
Unter - Offizier beſtimmen , welder das Quartier
und die Geräthſchaften zurü>geben ſol Eine Stunde
vor dem befohlenen Abmarſch wird Tambur
heraus, und ein wenig vor demſelben Sam m-
lung geſchlagen werden , es ſoll aber in ein:m Plas
wo ein Plaß - Kommandant oder Truppen ſi< be-
ſinden , von einer ankommenden oder durhmarſchie-
renden Truppe nichts geſchlagen werden , bevor es
nicht dem Plas - oder Truppen - Kommandanten iſt
angezeigt worden, um allen Allarm zu verhüten,

219. Wenn eine Truppe auf dem Marſche ſ{<
befindet, wird der Kommandant derſelben alle zwey
Stunde einen kleinen Halt machen , der aber nur
wenige Minuten dauren ſoll, damit die Leure ihre
Nothdurft verrichten können , welches aber weder
in der Nähe eines Hauſes noch Dorfs geſchehen
ſoll , no< bey der Hige in der Nähe eines Bruns
nens oder Waſſers der LS halber, . Wenn

2
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Halt gemacht werden ſoll, ſo läßt er einen Wirbel
ſchlagen, und Marſh, wenn wieder aufgebrochen
wird , damit ſi< ſo viel möglich alles zugleich in
Bewegung ſeze. Bey dieſem kleinen Halt muß man
verhindern y daß die Leute nicht ſien, welches ſie
nur ermüden und ſteif machen würde-

220. Der Kommandant einer marſchierenden
Truppe wird beſorgen , daß ſie bequem aber in Ord-

nung marſchlere, auf zwey Gliedern zu beyden Sei-
ten der Straße , und wenn es nicht beſondere Ums

ſtände anders erheiſchen ihre Torniſter tragen , daß

ſie den Reiſenden keinerley Art Hinderniſſe in den
Weg lege, oder ſelbe beleidige; daß die Pferde
vornen oder hinter der Truppe marſchieren , und
niht zu nahe, um ſie nicht zu beunruhigen, oder
dur<h Staub zu beſchweren. Er ſoll beſonders da-
rauf achten , und ſtrenge handhaben , daß das der
Geſundheit und der Mannszucht gleich ſchädliche auf
der Straße in die Wirthéhäuſer Laufen gänzlich un-
terbleibe , wobey die Offiziers vorzüglich gutes Beys
ſpiel geben ſollen. Die Mannſchaft muß ſich geo
wöhnen , entweder das Frühſtü> vor dem Abmarſch
zu nehmen , oder ſh mit etwas zu verſehen, um es
bey dem kleinen Halt zu genießen. Nur bey ſtär-
keren als gewöhnlichen Tagereiſen wird in einem
ſchi>lihen Ort , der, wenn es möglich iſt , ſhon
über die Hälfte Weges ſeyn ſolle, ein Halt von
hôchſtens zwey Stunden gemacht werden, um die
Krafte der Leute woteder ein wenig dur<h Ruhe und
Nahrung herzuſtellen.

221. Wenn eine Kompagnie in ihr Quartier

auf dem Marſche einrü>t, wird ihr der Hauptmann

bevor ex lhr die Quartier - Zedel E läßt,
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die Befehle des Bataillons - Kommandanten , wenn
er ſie ſhon erhalten hat , und die Stunde des Ver-
leſens anzeigen ¿ dann ſoll der Feldweibel den Dienſt

kommandieren , und die Quartier - Zedel austheilen ;
denen, ſo bey dem Gepäde zurüd geblieben ſind,
iſt ein für allemal bey jedem Marſche anzuzeigen -
daß ſie auf der Hauptwache bey ihrer Ankunft ent-

weder Quartier - Zedel oder Auékunft darüber flnden
werden, welches der Hauptmann durch den Furrier
gehörig wird beſorgen laſſen»

222 Erſt wenn dle ganze Kompagnie mit Quar-
tier - Zedela verſehen iſ, wird der Hauptmann ſi<

in ſein Quartier begeben, damit er die kleinen Zwik-

ſigkeiten , ſo ſ< bey einer Einquartterung meiſtens
ereignen durch ſeine Gegenwart verhindern oder bey-

legen, und auch die Mißverſtändniſſe berichtigen könne»

223. Alle Abend auf dem Marſche wird im

Nacht - Quartier ein Verleſen gemacht , bey welchem

der Kompagnie der Befehl und die Stunde des Ab-

marſhes, wenn es nicht hon geſchehen i , für den

folgenden Tag angezeigt wird. Am Morgen vor dem

Abmarſche wird wieder verleſen.

224. Die Raſttäâge werden dahin benußt , um

Kleider , Lederzeug und Armatur wieder in Stand zu

ſezen , weswegen auch des Moraens am Raſttag ein

Verleſen , und , wenn es das Werter erlaubt ; eine

Fnſpektion gemacht werden ſolle.

225» Beſonders ſoll der Kommandant einer

wohlgeordneten Truppe , das eben \o zwedwidrige

als láſtige Lärmen und allzuviele und lange Trom-

meln bey jeder Verſammlung dex Truppen ſorgfäle
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tig vermeiden ; ex muß ſeine Untergebenen gewöhnen y
um die beſtimmte Stunde pünktlich auf dem Sam-
melplaz ſich einzufinden , wozu die beſten Mittel ſind -
daß die Offiziers ihren Untergebenen mit gutem Bey-
ſpiele vorgehen , daß unabänderlich um die befoblene
Stunde aufgebrochen werde , und eher ein Offizier
oder Unteroffizier nah Mafigab der Umſtände zurü>-
gelaſſen werde, um die Saumſeligen zu 1ammeln,
und den Truppen nachzuführen, wo ihre Nachläßigs
keit geahndet werden ſoll , als die ganze Truppe
wegen einigen Nachläßtgen aufzuhalten. Auf dieſe
Weiſe wird er es in kurzer Zeit dahin bringen -
ſeine Truppe nur mir wenigem oder auch ohne Troms-
melſchlag um die Hefohlene Zeit zu verſammeln y
Und durch dieſen Bewels von Orduung und Genau»
heit Ehre und Achtung in vollem Maaß erwerbed.

226, Wenn eine Truppe durch den Ort mar-
ſchieren ſoll , wo der Landammann der Schweiz oder
der General der eidgenößiſchen Truppen ſh befindet ,
wird der Kommandant derſelben einen Offizier ſeiner
Trupve voranſchi>ken, welcher ſh zu hm begeben
und fragen wird , ob Seine Exzellenz derſelben Be-
fehle zu ertheilen habe. Macht er aber in dieſem
Ort einen großen Halt, oder erhâlt er Nachtquar-
tier , ſo wird er eine Ehrenwache, nah der Stärke
ſeiner Mannſchaft , mit den nôthigen Offiziers verſe-
hen , zu ihrer Wohnung ſchi>en; welche ſich gegen-
Uber der Hausthüre und Front gegen ſelbe aufſtellen
ſoll ; dann läßt der Kommandant die Ehrenwache
präſentleren , Marſch ſchlagen , und ſalutiert mit dem
Seitengewehr gegen die Wohnung , läßt ſchultern ,
in Arm nehmen , und verfüget |< zu Seiner Exzel-
lenz, um ſeine Beſchle zu vernehmen, Wird die
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Bache, wie es gewöhnlih der Fall ſeyn wird,
entiaſſen , ſo ſtellet er , wenn es Seine Exzellenz er-

laubt , und nicht ſchon Schildwachen vor dem Hauſe
ſehin , zwey an den Eingang der Wohnuna, welche

dann von dem nächſten Poſten , wo die Truppe wähs
rend ihrem Aufenthalt eine Wache hat , abgelößt wer-
den, und verhält ſ< übrigens, wie es für eine
abziehende Wache vorgeſchrieben i| Sollte- aber die

“Wache beybehalten werden ſo wird ihr in der Woh-
nung oder deſſen Nähe eine Wachſtube angewieſen
werden - und hat ſh der Kommandant davon , wie

es für jede andere Wache beſohlen iſ, zu verhalten.
Wenn den andern Tag weiters marſchiert wird -
rüd>t ſie bey der Truppe wieder ein ; iſ aber Naſf-
tag, wird ſie wie eine andere Wache abgelößt, So-
bald die Truppe einquartiert , oder im Fall eines

Halts abgetreten iſt , verſammelt der Kommandant
die Offiziers , und ſtattet mit ihnen beſagter Perſon
einen Korps - Beſuch ab, welches auh noh zu bes

obachten iſ , gegen eidgenößiſche Oberſten. Dieſe
Korps- Beſuche ſind auch abzuſtatten, wenn in dem
Standquartier einer Truppe der Landammann der
Schweiz , ein eidgenößiſcher General , die oberſie Pers
ſon des Kantons oder eidgenößiſche Oberſten durch-
reiſen , oder ſich eine Zeitlang aufhalten.

227. Auf dem Marſh ſollen die Truppen ſo

wenig als moglich mit Dienſt beladen werden; er
wird alſo beſchrankt ſeyn , auf eine kleine Polizey-

und F- hnen - Wache , wenn eine Fahne ſi bey der

Truppe befindet, wo nicht örtliche Bedürfniſſe auf

Veriangen der Orts - Vorſteher - welchem jedesmal

ſo viel es ſi< thun läßt, entſprochen werden ſoll

ein Mehreres nothwendig machen,
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* Achter Abſchnitt,

Kleiner Staab.

Pflihten des Profoſen.

228 Wun bey verſammelten eidgenößiſchen
Truppen ein Profos ſi< befindet, wird er alles das
vollziehen , was ihm von dem Korps - Kommandan-
ten befohlen wird. Seine beſondern Verrichtungen
werden ſeyn in Rü>ſiht der Verbrecher , derſelben
Ketten auf und zu zu\hließen , die Abwart und Ver-
pflegung in dem Gefängniß zu beſorgen , wobey er
die Pflichten der Menſchheit nie vergeſſen , und ſich
keine Art Bedrückung unter {werſter Verantwort-
lihfeit zu Schulden kommen laſſen wird. Er wird
auch über die ſichere Verwahrung dieſer Unglüklichen
genau wachen , und waser derſelben zuwider lau-
fendes entde>den würde , augenbli>lih anzeigen. Die
Vorführung dieſer Gefangenen vor Verhör und
Gericht , ihre Wegführung, ſo wie ihre Begleitung
bey Vollziehung des Urtheils , die Beerdigung der
Hingerichteten , oder nah Maßgab der Umſtände auh
jener - 0 unter ihrem Kriminal - Prozeß im Ge-
fängniße ſerben würden , oder ſi entleibten , und
überhaupt alle Verrichtungen , welche Folgen der
Ausübung der Juſtiz ſeyn möchten, werden ihm
obliegen.



= 27

Pflichten des Büchſenſchmids, Schneider -
und Schuſtermeiſters.

229. Dieſe Arbeiter werden von dem Batkail-
lons - Kommandanten ihre Befehle zu erhalten haben,
und ſelbe genan befolgen. Er wird darauf wachen
laſſen, daß ſie gute Arbeit nah Vorſchrift und Ge-
brau, und in angemeſſenem tarifmäßigem Preis
lieferen,

Pflichten des Wagenmeiſters.

239, Der Wagetimeiſter hat die Aufſicht über
die Zug- und Pak - Pferde und die Knechte , #6
wie auch úber die Requiſitlons - Fuhren, Pferde
und Knechte, welche auf höhern Befehl etwann möôch-
ten aufgebothen werden. Er iſ verantwortlich , für
die gute Ordnung bey denſelben auf dem Marſch
ſowohl als Quartier , ſo wie auch ihre richtige Vers
pflegung, für deren Lieferung ex die Quittungen
nach Beylage Litt. E, Nro, 6. und 7. abzugeben
hat , wobey er weder Zeit no< Mühe ſparen wird,
ſelnen dem Korps ſo wichtigen Dienſt in allen Thel
len zu verſehen. Auf dem Marſch ltegt ihm ob , die
Vertheilung der Fuhren nach erhaltenem Befehl zu
beſorgen, ſo wie auch einen ſchi>li<en Play aus-
findig zu machen, wo die Fuhrweſen aufgeführt ,
oder nah den Umſtanden können abgeladen werden.
Wenn ſich bey dem Zug Knechte mit Offiziers Pfer-
den beſinden , ſtehen auch . dieſe unter ſeinem Betehl,
Beſonders hat er auf die Geſundheit der ſeiner Auf-
ſicht anvertrauten Pferde zu wachen , und wenn ex
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GSyuren von anſte>enden oder unbekannten Uebeln

bey ihnen wahrnehmen ſollte - ſelbes ſogleich dem Ba-

taillons - Kommandant und dem Ober - Wagenamt

" anzuzeigen, damit , der weitern Verbreitung wegen -

ſogleich Maßregeln ergrifſen werden können. Seine

Hauptverhaltungs - Befehle erhaltet er von dem

Ober - Wagenamt , hat aber dabey auch die des Ba-

taillons - Kommandanten zu befolgen. Bey perſon-

licher Verantwortlichkeit i| hm verhothen, obige

Pferde zu einem andern , als den ihnen angewieſe-

nen Dienf , zu gebrauchen oder brauchen zu laſſen,

ohne höhern Befehl , von welchem er auch dem

Ober - Wagenamt Meidung machen ſoll. Jeden

erſien Tag des Monats hat er auch für den Verz

floſſenen eine Beſoldung - und Verpflegs - Liſte der ſeis

ner Obſorge anvertrauten Pak - und Fuhrkne<te

nach Beylage Lire, Y und eine Berechnung dex

Furrage Razionen ihrer Pferde nach Beylage irt, L.

dem Quartiermeiſter zu übergeben , für deren punkt:

liche Aechtheit ex perſönlich verantwortlich iſt.

Pflichten des Tambur- Majors.

231, Was der Feldweibel bey einer Kompag-

nie , i| der Tambur - Major bey den Tamburen y

die alle unter ſeinem Befehl ſtehen; er beſorgt ihre

Unterweiſung in allen Stü>en, zu welchem Ende er

ihnen auch die Stunden des Unterrichis nach Maßs-

gab der Umſtänden beſtimmt , und dafür ſorget , daß

fe General - Marſh , Sammlung y Marſch, zur

Fahne uud Zapfenſtreich nach Vorſchrift gieichfor-

mig ſchlagen
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232. Er untkerweiſet die Tamburen au< über
ihre Pflichten, wenn ſie auf die Wache zichen y
daß jeder von dem abzulößenden die Konſigne úber-
nehmen , und ſelbe auh wieder dem, ſo ihn ah-
lôijen wird / getreuli< übergeben ſoll ¿ daß , ſo oft
die Wache ausrü>e, er ebenfalls mit angehängter
Trommel zwey Schritte entfernt von dem erſten
Manu des rechten Flügels und auf gleicher Richtung
fih aufſtellen , auh in Anſehung dex Ehrenhezeugun-
gen nur auf Befehl des Poſten - Kommandanten
Märſch ſchlagen ſol, und daf er abzuſchlagen habe,
wenn die Wache wieder abtrete ; daß , wenn ein
Tambue an einein Stadtthore auf der Wache ſeye ;
er Abends eine halbe Stunde, bevor das Thor
geſchloſſen wird , auf dem Wall ob dem Thor eine
Viertelſtunde lang Zapfenſtreih und während dem
Schließen ſelbſten, bis alles geſchloſſen i| , Marſch
zu {lagen habe ; daß dieſes aber nur zu beobachten
ſeve wenn das Thor um die gewöhnliche Stunde
geſc:loſen wird, daß aber niemals geſchlagen werde,
wenn ſelbe? auf außerordentlihen Befehl geöffnet
wird 5 daß er bey Tages Anbruch an dem gleichen
Ort Tagwache ſchlagen ſoll und Marſch, während
die Thore geöffnet werden ; daß er auf der Wache
den Offizier bedienen könne, und endlih, daß er
überhaupt nie ſchlagen ſoll , ohne zuvor den Befehl
des Poſten - Kommandanten erhalten zu haben.

233. Ex wird au< täglih einen Tambur im
Quartier , oder wenn die Truppe nicht kaſerniert i,
bey der Hauptwache zum Aufpaſſen kommandieren , wel-
cher nach erhaltenem Befehl zum Verleſen , zur Wache
und zum theilweis Ausrü>ken der Truype ſchlagen ſoll,
ſo wie auh Generalmarſch im Fall eines Alarms.
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234. Bevor die Wache aufzlehet , ſoll er dle
Tamburen und Pfeiffer verſammeln, und ex wird

vom Offizier , welcher die Wache kommandiert , den

Befchl erhalten, wenn er {lagen ſolle Wenu

Parade iſ , wird ſh der Tambur - Major mit dem

Spiel an die Spihße derſelben ſtellen , und mit ſelber
auf den Parade - Plaß marſchieren, Dort werden

ſh , wenn mehrere Bataillons gegenwärtig ſind,

alle Spiele vereinigen , der Tambur - Major

von dem erſten Bataillon wird ſich an die Spiye

derſelben ſtellen , und auf erhaltenen Befehl bey ‘dem
Abziehen der Parade ſchlagen laſſen Wenn dié

Parade abgezogen i , laßt er dur< einen Tambur
zum Befehl ſ<lagen , jeder Tambur - Major

ftellet ſi< auf den linken Flügel der Feldweibel ſei-
nes Bataillons , und trittet mit ihnen in den Kreis

Nachdem dieſer Kreis abgetreten - und er den Tams

buren dèn ſie betreffeuden Befehl angezeigt hat , führt
er ſie in Orduung ins Quartier , oder den Ort y
von wo aus er mit ihnen abmarſchiert iſt , und
laßt ſie abtreten.

235: Abends um die befohlene Stunde „ ver-
ſammelt der Tambur - Major die Tamburen und
Pfeiffer , marſchiert an ihrer Spiße nach der Haupt-
wache - oder den ihm angewtieſenen Plaß, läßt Zas
pfenſtrelch ſchlagen , durchziehet die angezeigten Gaſſen,

uo entlâßt ſie an dem Ort , wo ex ſie verſammelt
alte.

2236. Der Tambour - Major hat Rang als

Feldweibel , ohne cinen von dieſen zu fommandie-

ren, ; /
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Pflichten des Staabs - Furriers,
237. Der Staabs - Furrier i der eigentliche

Schreiber des Bataillons - Kommandanten , und hat
für den Staab im Ouartier ſowohl als auf dem
Marſche das zu beſorgen, was ein Furrier bey
einer Kompagnie zu verrichten hat. Er beſorgt die
Faſſungen für den Staab, und erhaltet deßwegen
von dem Adjutanten die dur<h den Aide - Major
unterſchriebenen Quittungen Laut Beylage Lire, M, |
Nro, 1, und 2, oder z. und 4- na< welchen er
ſh zu richten hat. Er erhaltet ſeine Befehle von
dem Aide - Major und auch dem Quartiermeiſter.
Unter des erſtern Leitung hat er die Rapports und
Tabellen zu verfertigen , und überdieß auh dem
Quartiermeiſter in ſeinen Arbeiten behülfiich zu ſeyn-
Uebrigens hat er ſich an das zu halten , was außer
dem Dienſt für die Wachmeiſter befohlen iſt.

Pflichten der Unter - Chirurgi.
238. Die Unter - Chirurgi ſehen unter dem

unmittelbaren Befehl und der Aufſicht des Bataillons-
Feldſcherers , von dem ſie ihre Weiſung und Be
fehle erhalten. :

239. Täglich werden ſe bey den Kompagnien
den Feldweibel befragen , ob ſi<h Kranke dabey be-
finden , ſelbe beſuchen , und über ihr Befinden dem
Bataillons - Feidſcherer umſtändli<h Rapport abſtat-
ten. Auch wenn die Kompagnien zerſtreut einquar-
tiert ſind, werden ſie dieſen Dienſt ſo viel möglich
nicht verabſäumen , und ſich in keinem Fall weigern,
einen Kranken des Bataillons , zu dem ſie gerufen
werden ; zu beſuchen.
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240, Da fie die Kranken unentgeldlih zu be»

ſorgen haben, iſ ihnen verbothen y für ihre Mühe

und Arzneyen , welche ſie aus einem Depot erhalten

ſollen , etwas zu fodern. Dabey iſ ihnen auh aufs

\{âríſte unterſagt , jemanden ohne Vorwiſſen des

Bataillons - Feldſcherers und des Oberſt - Leutenants

im ärztlichen oder chirurgiſchen Fache zu beſorgen -

und erhalten übrigens durch den Bataillons - Feld»

cherer die näheren Weiſungen von dem Ober-

Kriegs - Kommiſſariat deſſen Befehle ſie genau ¿u

Hefolgen haben
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Neunter Abſchnitt.

Großer Staab.

Pflichten des Fähndrichs.

W241. eil dem Fähndrich eigentli<h keine
andere Pſlicht obliegt , als wenn das Bataillon aus-
rüd>t , den Fahnen, oder bey Waffenúbungen das-
jenige, ſo thn vorſtellt; zu tragen , ſo hat ev
anno die beſondern Befehle des Bataillons - Kom-
mandanten zu befolgen , und beſonders dem Quar-
tiermeiſter , wenn er es verlangt, in ſeinen Ver-
rihtungen zu helfen, Er kann auh bey Mangel an
Öffizters bey einer Kompagnie , derſelben zugetheüt
werden, um mit den übrigen den Dienſt bey ſelber
zu verrichten. Für den Dienſt auſſer dem Bataillou,
wie 4. B, Wachen , Ronden u \. w. wird ex mit
den übrigen Ober - und Unter - Leutenants nah dem
Kehr kommandiert werden, und ſonſt in allem,
was nicht die beſondern Einrichtungen der Kompag-
tie angehet, das befolgen, was fur dieſe im óten
Abſchnitt befohlen iſt.

Pflichten des Bataillons - Feldſcherers.

242. Dem Bataillons - Feldſcherer liegt ob
ſ< unverweilt dahin zu verfügen , wo er etwanu
zu einem Kranken des Vataillons* möchte gerufen
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in Gefängniß (Priſon). Allein die Meldung von
‘dem Vorgang muß augenbliklich dem Feldweibel

oder wcnn dieſer niht gegenwärtig wäre, dem
Jnſpektions - Korporal und von dieſem allen Herren
Offizieren gemacht werden ; denn nur : der Kom-

panie -Kommandant kann den Verhafteten nach ge»

ſchehener Unterſuchung aus dem Arreſt (ſey es auch
nur Kaſernenarreſt) entlaſſen , oder eine härtere
Strafe auferlegen, i

Derjenige, welcher jemanden in Arreſt ſeßen
láßgt, muß ſogleich ſelbſt dem Hr. Hauptmann den
Rapport über die Urſache der Verhaftung erſtatten.

Die Unterofſiziere welche Ordinare - Schefs ſind

önnen von ſich aus, Straffochen, Holzholen [und
dergleichen Konipanie - Arbeiten auferlegen, müſſen
aber dem Feldweibel hiervon die Meldung machen;
eben ſo fonnen die Herren Offiziere einen Fehlbaren
mit einer Strafwache beſtrafen , ‘Kompanie - Arbei-
ten auflegen ; 1. dgl. müſſen aberebenfalls nebſt
Anzeige an den Feldweibel (damit dieſer mit der
Wache ſi< darnach richten könne) dem Herrn
Hauptmann den Rapport darüber erſtatten.

Wenn ein hdherer Vorgeſezter“ gegenwärtig iſt,
ſo darf der Ni'derere weder Verweiſe geben , noch

Strafen auferlegen , indem dieſes gegen den Reſpekt
gefehlt iſt: überſicht z. B. dex Hauptmann etwas,

ſo iſt es Pflicht des Offiziers von niederem Grade
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247. An ſeinen Verrichtungen läßt ex >< von
den zwey Unter - Chirurgi helfen, welche ſeine Be-
fehle pünktlih zu befolgen, und übér alles was
ſie in dieſes Fach einſchlagend verrichten , dem‘elben
Rapport abzuſtatten haben , wobey er genau wachet,
daß ſie ihre Pflichten púnktlich erfüllen.

248. Dev Bataillons - Felderer hat übrigens
_die Befehle des Bataillons - Kommandanten zu bes
folgen , und ihm über ſeine Verrichtungen Rapport
abzuſtatten. Was aber den Geſundheits - Dienſt be-
trift, hat er ſeine Juſtrukzion von dem Oberſ-
Krieas » Kommiſſariat zu erhalten , aufs pünktliche
zu befolgen , ihm darúber Napport abzufatiten - und
flelſitge Korreſvondenz über dieſen Gegenſiaud mit ſel-
bem zu unterhalten. : y

Pflichten des Feldpredigers.
249+ Ein Bataillon i als eine Pfarre anzu-

ſehen , deren Beſorgung im Geiſtlichen , dem Feld-
prediger in allen Stü>en obliegt. e

250. Ueber die Abhaltung des Gottesdienſkes
wird er den Befehl des Bataillons - Kommandauten
begehren und befolgen.

251, Die öôftere Beſuchung der Kranken in den
Lazarethen , iſ eine der wichtigen Beſchäftigungei
des Feldpredigers , wo er in ſeinem erhabenen Amte
den Leidenden Troſt zuſpvechen , und wenn auch för
ſie auf Erde keine Hoſſnung mehr ſeyn ſollte, er
ihnen in ihren Schmerzen mit den Troffgründen der
Religlon noch beyſtehen kann.

G
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252. Auch wenn Berbrecher zum Tode veruv-

theilt werden , hat er dieſen Unglüklichen bis ans

Ende beyzuſtehen.

253. Ein Feldprediger wird ſich auch ernſtlich

angelegen ſeyn laſſen , die Sittlichkeit der ſeiner Seel:

ſorge anvertrauten Mannſchaft zu verheſſern , wozu

ſeine eigene, exemplariſche , tadelfreye Aufführung die

meiſte Kraft ſeinen freundſchaſtlichen aber ernſthaften

Ermahnungen geben wird.

254. Wenn ſih bey dem Bataillon Kinder

oder noch ununterrichtete junge Leute beſinden , wird

er ihren Religions - Unterricht beſorgen.

25 5. Der Befehl , ſo ihn angehet - wirdihm

durch den Furrier , ſo die große Woche hat , über-

bracht werdet»

256. Der Feldprediger wird ein genaues und

richtiges Todten - Tauf - und Ehebuch halten , und

die Todtenſcheine auf Verlangen des Hauptmanns

unentgeldlih ausſtellen , ſo wie auch die Tauf. und

Eheſcheine.

257, Er wird keine Ehen einſegnet - oder ein-

ſegnen laſſen, wenn er nicht dle chriftliche Erlaubniß

des Bataillons - Kommandanten dazu erhalten hat.

25 8 Wenn ſich bey einem Bataillon zwey Feld-

prediger befinden , wird jeder ausſcließlich das Fach

ſeiner Religion zu beſorgen haben.

259» Ueberhaupt alles , was zu Verbeſſerung

der Sitten , zur Ehre und dem Ruhm des Vaters

lerlandes beytragen fann, zu befördern, und deſſeit

Schaden nah Möglichkeit zu wenden , wird ex |<
gefliſſentlich angelegen ſeyn laſſen.
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Pflichten des Quartiermeiſters.
260. Jeder Quartiermeiſter ſoll eine genug-

ſame Bürgſchaft zu leiſten , gehalten ſeyn.
261. Jhm "iegt ob , die Rechnungen ſeines

Bataillons in Anſehung der Lieferungen ſeye es, daß
ſie dur< die Gemeinden oder beſondere Lieferanten
gemacht werden , ſowohl als des Geldes zu beſor-
gen, Zu dieſem Ende wird ev jeder Kompagnie! ein
Verzetchniß abfodern, nah der Beylage Litt, F.,
Zugleich wird er auf die gleiche Weiſe eines für den
großen und den kleinen Staab und die Perſonen e
ſo etwann dem Bataillon möchten zugetheilt, und
in keinem Kompagnie - Verzeichniß begriffen ſeyn y
nach Beylage Litre, LK, verfertigen.

262. Da ihm die Kompagnie - Rapports einges
ſhi>t werden, wird er obiges Verzeichniß darnach rich-
ten , undohne Verzug alle Mutazionen einſchreiben.

253. Weil den Kompagnien der Sold zuni
Voraus muß bezahlt werden, wird er jedem Hauyt-
mann oder Kompagnie - Kommandant jeden 1ten und
jeden T5ten des Monats das vorſchießen, was ihm
ohngefähr in dieſer Zeit ſúr die Mannſchaft vom Feld-
weibel abwärts zukommen mag , wofür er einen
Empfangſchein abfodert. j ;

264. Er wird ein Buch haben, in welches ex
alle Arten Lieferungen , ſelbe werden von den Ge-
meinden oder von beſondern Lieferanten geliefert , ſo
‘auch alle Geldabgaben für Kompagnien und den klei-
nen Staab nebſ| dein Datum eingetragen wird :
in ein anderes Buch wird er eintragen „was ex dem
großen Staab und den Aas gieôt. |

2
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265. Alle Monate wird ex mit den Kompag-

vien , den Offiziers, und dem Staaÿs - Perſonale

abrechnen , und dieſe Rechnungen wird ex nach der

Beylage Lirtr, L, einrichten,

266. So oft es der Bataillons - oder Korps-

Kommandant begehrt , wird er ihm ſeine Rechnun-
gen vorweiſen , damit ſich dieſer verſichern könne,
daß alles in Ordnung ſey.

267. Jn ſeinen Verrichtungen kann er ſi von

dem Fähndrich und dem Staabs - Furrier helfen
laſſen. |

268. Der Quartiermeiſter wird keine Lieferung

oder Geld abgeben , ohne dafür , wenn es für die
Kompagnien iſ, einen Empfangſchein vom Haupt-

mann , und wenn es für den Staab iſt , eine Quit-
tung eines Offiziers deſſelben dagegen zu erhalten *

269. Auf dem Marſch hat der Quartiermeiſter
auch die Einquartierung des Bataillons zu beſorgen y

worinn er ſ{< nah der Weiſung des Bataillons-

Kommandanten zu verhalten , und zu ſeiner Hilfe

den Adjutanten , und die Furriers des Staabs und

der Kompagnien hat.

270« Obſchon der Quartiermeiſter Offizlers

Rang und Brevet hat, ſo iſ er doh in dieſer Et-

genſchaft keine Art Dienſt zu machen verbunden,

Die Unter - Offiziers , Korporalen und- Gemeine ,

ſo wie das Perſonale des kleinen Staabs , iſ ihm

Gehorſam und Reſpekt ſchuldig. Er ſtchet unter dem

unmittelbaren Befehl des Bataillons- Kommandanten,

der ihn aber zu keinen außerordentlichen Zahlungen

oder Lieferungen , ohne {riftlihen Befehl der Ober-

ſten Militär - Behörde anhalten kann ; ſeine -Rechs



nungen aber hat er dem Ober - Zahlamt einzugeben,
und deſſen Weiſungen und Befehle genau zu vollziehen.
Von dieſer Behörde erhâlt er auch die ſeiner Kaſſe
vyöôthigen Gelder oder Anweiſungen.

Pflichten des Adjutanten,

271. Der Adjutant iſ ‘der Gehilfe [des Aidé-
Majors , von demer ſeine Befehle erhaltet. Seine
gewöhnlichſten Beſchäftigungen ſind , die Wachyarade
einzutheilen, an der Spißze der Feldwetbel auf den
Parade - Plag zu marſchieren , und nah dem Befehl
ſelbe wieder zurü> zu führen , den Lieferungen bey-
zuwohnen , und zu beſorgen, - daß ſie in Ordnung
abgegeben und empfangen werden ; zu welchem Ende
er die Leute , ſo die Lieferung abzuholen beordert
ſind , verſammelt , und ſie in Ordnung an das Ort
führt , wo ſelbe auégetheilt wied. Dort wird er die
Lieferung beſehen , und ſich verſichern, daß ſie von
achöôriger vorſchriftmäßiger Gattung ſey ; bey der Aus»
theilung wird er ſorgfältig wachen, daß ſie in Ord-
nung gemacht, und niemand benachtheiliget werde.

272. Wenn Klagen geführt werden , wird er
ſelbe unterſuchen , und es dem Aide - Major melden»

273- Bey perſönlicher Verantwortlichkeit wird
er alle Betrügereyen und Unordnungen zu verhindern
trachten, und ſogleich am gehörigen Ort anzeigen.

274. Er hat auch die Lieferungen für den gro-
ßen und den kleinen Staab zu beſorgen, worüber er
die Quittungen nach Beylage Litr,M4, Nro. 1 und 2.
oder Nro, 3 und 4. je nachdem er zu einex Waffe
gehört, zu verfertigen , und von dem Nide - Major
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unterſchreiben zu laſſen hat, er übergiebt ſie dem
Staabs - Furrier , welcher unter ſeiner Auſſicht das
Betreffende faſſe. Die Sold - Austheilung für den
kleinen Staab liegt ihm ebenfalls ob, zu welchem
Ende er jeden Löhnungs - Tag dem Quartiermeiſter
eine Löhnungs - Karte nah Beylage Lirt. N. der
gegenwärtigen Mannſchaft übergiebt , für deren Accht-
heit er verantwortlich iſ , welcher , wenn er ſie rich-
tig befunden hat , die Löhnung darauf bezahlt, die
ex ohne Verzug den Betreffenden auszutheilen hat.

275. Die Unterweiſung der Klaſſen , wenn der
Bataillons - Kommandant ſelbe zu errichten für nô-
Whig erachtet, wird ihm auch obliegen ; dabey wird
ex ſih genau .an das Exerzier - Reglement halten.

276. Der YAdjutant' hat auh" abwechſelnd mit
dem Aide - Major , den Verleſen beyzuwohnen y,
wenn das Bataillon verſammelt iſt«

277. Beſonders liegt dem Adjutanten ob , die
Unter - Offiziers und Korporalen in allen Theilen
ihres Dienſtes zu unterrichten , und zu leiten „ weß-
wegen er ſih ſelbſten in allen ihren Schuldigkeiten
aufs genaueſte zu unterrichten hat.

278. Der Adjutant hat außer dem Bataillon
keinen Dienſt zu verſchen , und ſich an das zu halten -
was , den Dienſt ausgenommen, für die Ober - und
Unter - Leutenants befohlen iſt.

279. Wenn die Vertheilung der Truppen den
dem Adjutant angezeigten Dienſt ganz oder zum Theil
unmöglih machen würde , kaun ihm der Bataillons-
Kommandant beſondere ſeinem Rang angemeſſene

Aufträge extheilen , die ex in allen Stücken zu defdl-
gen hat.
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290, Auf dem Marſch beſorgt der Adjutant

unter der Leitung des Quartiermeiſiers die Einquar-

tierung des Staabs, wobey er den Staabs - Fur-

rier zum Gehilfen hat , und er ſelbſten hierinn dem

Quartiermeiſter zur Hilfe iſt.

281. Ev beſicht das Quartier des Bataillons»

Kommandanten , und ſhi>t den Staabs - Furrier

in jenes des Aide - Majors, Bey Ankunft ‘des Ba-

taillons gehen ſie ihm entgegen, und zeigen die beſes

henen Quartiere an. Der Adjutant hat auch die

Fahne in das Quartier des Bataillons - Fomman-

danten zu führen. | ;

Pflichten des Aide - Majors.

282. Dev Aide - Major erhâlt ſcine Befehle von

dem Bataillons - Kommandanten und vollziehet

ſelbe unter ſeiner Leitung

283. Er beſorgt die Juſtruktion der Offiziers

unter Leitung des Bataillons - Kommandanten , wel

che für die Waſſenübungen pünktlih nah dem Exer-

zier - Reglement ſolle ertheilt werden , und wird auch

im allgemeinen darauf ſchen , daß ſelbe bey den Kom-

pagnien ebenfalls, dieſem Reglement gleichförmig y

gegeben , und daß alle Beſehle genau vollzogen werdeu,

234. Dem Aide - Major werden

*

täglich die

Kompaguie - Rapports zugeſchi>t ; aus dieſen ſoll er

den Bataillons - Rapport nach der Beylage Lire. O,

ausziehen, und dem Bataillons - Kommandant über-

geben ; die Kompagnie - Rapports ſamt einer Notre

über das, was ſiNeues bey dem Staab zugetra-

gen hat, úberſchi>t er dem Quartiermeiſter ; er un-

terjchreibr auch die Quittungen und Kiecſerungi-



 

Scheine für den Staab nachdem ex ſelbé geprüft
und richtig befunden hat.

285» Zu dieſen Verrichtungen kann er ſh des
Staabs - Furriers bedienen , der von ihm ſeine
Befehle und Weiſung erhalt.

286, Der Aide - Major wird ein BVefehlbuch
haben , in welches er alle Befehle einträgt. Oefters
wird er es vald mit dem des einen baid des andern
Feldiweibels vergleichen , um zu ſchen, ob alles richs
tig eingetragen ſey ¿ er wird es auch dem Bataillons-
Kommandanten , ſo oft er es begehrt, vorweiſen.

287. Er wird dem Bataillons - Kommandanten
auch ein Verzeichniß übergeben von dem großen und
dem kleinen Staab und den Offiziers des Bataillons
nach 1hrem Rang, auch „überhaupt demſelben alle
Tabellen und Verzeichniſſe verfertigen , die er verlau»
gen wird

288. Er wird den Dienſt kommandieren ,
und deſwegen für jede Art deſſelben ein beſonderes
Verzeichniß für die Offiziers führen ; vom Feld-
weibel abwärts aber beym Befehl jedem Feldweibel
anzeigen , wle viel von jedem Grad die Kompaguie
zu geben habe. Es giebt fünf Dieuſtkehre , nemlich :

a. Die bewaffneten Kommandos, die nicht
täglich abgelöfßit werden.

b, Die gewöhnlichen Wachen.
c. Die Ehrenwachen.

d, Dile unbewaffneten Kommandos für
Arbeiler und dergleichen.

e, Endlich die Rouden und Patruillen.
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Für jeden dieſer Kehre werden die Offiziers
dem Dienſtalter nah kommandiert , damit aber
bey Auſſtellung eines Truppen - Korps das erſtemal
niht alle alteſten Offiziers zugleich ím Dienſt ſi<
befinden , ſo wird nur für die erſte Dienſikehre bey
dem erſten Hauptmaun oder Ober - Leutenant je
uach der Stärke des Kommandos angefangen , wels
ches nie abändern ſoll Zu den drey Dienſiklehren
aber, zu welchen zuerſt Offiziers erfodert werdén ;
foll das erſtemal der âlteſte Offizier jedes Subaltern
Grads fommandiert , und von da dem Dienſtalter
nach fortgefahren werden , bis zu Ende, daun wie-
der angefangeu u. ſw. Werdendieſe Offlziers zu
gleicher Zeit fommandiert , ſo trittet je der höhere
im Grad oder Dienſtalter in den der oben angezeig-
ten Ordnung nach erſten Dienſt ; ſo auch, weun
ein Offizier zu mehreren Dienſtkehren zugleich ſollte
kommandiert werden, wird er zu der erſten mar-
ſchieren , für die andern. aber die ihm folgenden ,
und ſeine Kehre wird übergangen , wie wenu ex
ſie gemacht hâtte. Dex innere Dienſt des Batail-
lons kann

-

keinen Offizier verhindern , dieſe beſags-
ten Dienſikehre zu verrichten , welche ſo lange die
Truppe im Sold ſtehet, der augefangenen Kehre
nah fortgefahren werden ſollen. Der Aide - Major
wird ferner die Beſehle u. ſ. w« ſo ihm der Batail-
lous - Kommandant übergiebt, den Kompagnien
mittheilen , ‘und ihre Befolgung beſorgen. Auch bey
der Parade wird er den Befehl den Feldweibels
übergeben , und ſi verſichern , day ihn ein jeder
richtig einſchreibe.

289. Wenn in dem Ort , wo ein Aide - Major
ſ< beſindet , ein cidgendgiſcher Oberſt kommandicct



94 E TSR

 

wird er ſi< tägli< um die Stunde die er ihm ange:
zeigt hat , zu demſelben zum Rapport verſügen , und
ſeine Befehle vernehmen.

290. Oeſfters wird er den Unterweiſungen und
Waſfenübungen bey den Kompagnien beywohnen ,
vud die Trüllmeiſter ermahnen , die Mannſchaft mit
Saltblüthigkeit und Geduld zu unterrichten.

* 291, Wenn nôthig erachtet wird , die Waffen-
übungen flaſſenweiſe vorzunehmen y wird auh der
Aide - Major die erſte zu übernehmen , und zu kom-
niandieren haben.

292. Wenn dex Quartiermeiſter Abweſenheit-
oder Geſchäfte halber verhindert wäre , auf dem
Marſch die Einquartierung zu beſorgen, wird ſie der
Aide - Major zu ubernehmen haben.

293. Wochentlich abwe<ſelnd mit dem Adſutan-
ten , ſoll der Aide - Major , wenn das Bataillon oder
mehrere Kompagnien kaſerniert ſind, dem Verleſen
beywohnen , und die Meldungen der Feldweibels
ſammeln.

294. Der Aide - Major nimmt ſeinen Nang
unter den Hauptleuten nach dem Datum ſeines Vre-
vets , hat aber keinen Dienſt mit lhnen zu machen ,
wohl aber den Oberſt - Leutenant , wenn er die
Poſten oder Kompaguien vifitiert u. ſ- w. zu begleiten.

295» Wenn der Aide - Major oder ein anderer
_ Offizler eine Truppe kommandieri , ſoll er den Degen

oder Sabel ausgezogen in dec Hand haben.
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Zehnter Abſchnitt.

Pflichten des Oberſt - Leutenants.

Innere Einrichtungen.

296 D. Oberſt - Leutenant iſt der Kom-
mandant des Bataillons, welches auh ſeinen Namen
trâgl Er iſ den obern Militar - Behörden und dem
Varerland verantwortlich , für die ſtrenge Befolgung
alles deſſen , was durch die eidgenößiſchen Reglements
jedem Grad des Bataillons vorgeſchriebeniſ , ſo wie
auch fur die Vollziehung der beſondern Befehle , ſo
ſelbem ertheilt werden.

297. Seine eigene Ehre fodert ihn auf, allen
ſeinen Kräften aufzubiethen , ſeine ganze Thätigkeit
und Eifer dahin zu verwenden , daß das Bgtaillon ,
dem er ſeinen Namen zu geben die Ehre hat , ſ{
in allen Stü>fen ehrenhaft auszeichne , daß genaue
Mannszucht in ſelbem beobachtet werde, und auch
die Unterweiſung der ſeinem Befehl und Obſorge an-
vertrauten Mannſchaft in allen Theilen vorſchriftmäßig
ertheilt und eine gleichförmige Ausübung derſelben
erzwe>t werde.

298. Beſonders wird dem Oberſt - Leutenant
obliegen , zu beſorgen , daß ſih die Offiziers ſeines
Bataillons in ihren Pſlichten genau unterrichten , und
ſelbe in allen Stücken erfüllen. Durch Lob wird er
dabey die Thôtigen zum Ausharren ermuntern , die
Nachlôßigen durch Ermahnungen y die er ihnen ſoviel



 

möali< allein geben wird , um ihrer Ehre und Eiget-

lieve zu ſchonen , zu beſſerem Fleiße, die Fehlbaren

aber , und die, ſo ſeine Ermahnungen nicht achten

würden , dur< Strafen mit Arreſt zu Erfüllung ihrer

Pílichten anhalten,

299. Weil dex Oberſt - Leutenant als Bataillons-

Kommandant auch fur die Richtigkeit der Rechnungen

ſeines Bataillons verantwortlich i , ſo wird er ſorg-
faitig darauf wachen , daß ſie der Quartiermeiſter

beſtändig in guter Ordnung habe ; er wird ſich ſelbe
von Zeit zu Zeit vorweiſen laſſen , und keine Rech-

nung oder Etat unterſchreiben , bevor er ſelben nicht

geprüft und richtig gefunden hat.

300 Seine beſondere Aufmerkſamkeit wird er

vorzüglich darauf richten, daß jeder Hauptmann ſei-
nes Bataillons alle Abänderungen , den Verlurſſ und

den Zuwachs der Kompagnie getreu auf den Rappork

und den Monat - Rodel eintrage , welche leßtere er ſich
auch hie und da wird vorweiſen laſſen, weil er den

Schadea , welcher durch ſeine Nachläßigkeit dem Va-
texland zuwachſen würde, zu erſezen hätte,

Diſziplin.

zor, Der Oberſt - Leutenant wird in ſeinem
Bataillon mit ſtandhaftem Ernſt , aber auch der ge-

wiſſenhafteſten Gerechtigkeit die Maanszucht handha-

ben, ſowohl als die Subordinazion eines Grads ge-
gen den andern, und ihn ſelbſten.

302 Wenn ihm eine Klage gemacht wird , ſo

“foll er - bevor er etwas darüber verfügt , die Sache

genau ohne Hize und Vorurtheil unterſuchen , uud

.



 

die veinte Wahrheit zu entde>en trachten ; dabey ſoll
er die Umſtände - ſo Leidenſchaft , Bosheit oder Miß-

verſtändniß entſtellt hätten , wohl erwägen , und wenn

die Klage ungegründet i| , deu Klagenden belehren

und ſtrafen, wenn er Bosheit dabey entde>t hatte ,

aber auh dem , ſo Recht hat , Recht verſchaffen.

303. Sollte er , aller angewandten Müße unge-
achtet , durch falſ<he Rapporte, Täuſchung oder auf
was immer fur eine Weiſe zu einer Ungerechtigkeit
verleitet worden ſeyn , ſoll er , ſobald er es entde>t/
ſich niht ſcheuen , ſelbe , ſoviel an ihm lieget , wie-

der gut zu machen ; weit entfernt , daß er dadurch
in der Meinung ſeiner Untergebenen verliere , wird
er im Wiederſpiel durch ein ſolches Betragen ſih ihre
Liebe und Zutrauen gänzlich zuſichern.

Dienſt - Ordnung.

304. Nachdem der Oberſt - Leutenant von dem
Aide - Major den Rapport des Bataillons erhalten
hat , wird er ihn durchgehen , wenn er richtig befun-
den iſ , unterſchreiben , und der obern Behörde, an
die er angewieſen iſ , überſchi>en.

305. Wenn nicht ein beſonderer Befehl von dex
höheren Behörde vorhanden i} , wird er täglich drey
Verleſen bey ſeinem Bataillon machen laſſen ; welche ,
wenn es die Witterung erlaubt , außer dem Quartier
ſollen gemacht werden, nemlih des Morgens , wo
beſonders auf die Reinlichkeit und den richtigen Anzug
der Mannſchaft wird geſehen werden ; eines; nach-
dem die Wache abgezogen iſ, bey welchem den Leu-
ten dex Befehl wird angezeigt werden, und endlich
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eines des Abends nah dem Zapfenſtreich; um ſi{
zu verſicheren , daß des Nachts zur befohlenen Stunde
alles eingerüdt ſey.

306. Wenn die Kompagnien ſehr zerſtreut eln-
quartievtſiſind , wird ex entweder nach Maßgab der
Umſtande mehrere Sammelplaße anweiſen , oder auch
die Anzahl dex Verleſen vermindern.

307, Er wird nachſehen , ob tägli< von jeder
Kompagnie ein Subaltern- Offizier bey den Verleſen
und der Wachparade ſich befinde.

308, Um die Mittags - Stunde ſollen die Wachen
abziehen. Wenn Parade iſ , werden ſich alle Offl-
zlers dabey einfinden , und , wenn die Wache abziehet ,
ſih an einem ſchi>li<en Ort aufſtellen; die Haupt-
Leute im erſten Glied , hinter ihnen im zweyten die
Ober - Leutenants , und im dritten die Unter - Leute-
nants, jede hinter ihrem Hauptmann , der Oberſk-
Leutenant vor der Mitte des Ganzen. Wenn die
Parade abgezogen iſ , während der Aide - Major ge-
het , den Befehl auszutheilen , wird jeder Hauptmann
ſeinem Rang nach dem Bataillons -Kommandanten
mündlichen Rapport über ſeine Kompagnie abſtatten,
und nachher mit den Leuténants deu Befehl durch den
Feldweibel erhalten.

309. Wenn mehrere Bataillons ſich beyſammen
befinden , werden ſich die Offiziers eines jeden der-
ſelben auf der Parade nach dem Rang des Bataillons
anfſtellen , ſo , daß die Wache zuerſt vor dem altern
abzuziehen habe, und nach dieſem wird jeder Batail,
lons - Kommandant dem eldgenößlſchen Oberſt , wel,
chem’ ſein Bataillon zugetheilt iſt, wenn er gegenwär,
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‘tig , oder dein älteſten Obevſi - Leutenant den Rapport
ſeines Bataillons abſtatten, und ſeine Befehle ver-

nehmen , auch keine Kantonements ändern , Päſſe

oder Abſchiede u. ſ. w. ertheilen , ohne zuvor ſeine

Erlaubniß begehrt und erhalten zu haben.

310. Feder Oberſt - Leutenant wird beſorgen -

‘daß die Gemeinen ſeines Bataillons ſoviel mögli -

wenigſtens vier bis fünf Nächte vom Dienſt (rey haben ,

weil ein ſtrengerer Dienſt der Geſundheit {<ädli< if -
die Kleider zu ſehr abnüßt , und alle andere Un-
terweiſung unmöglich machet-

311. Wenn das Bataillon ausrü>t , wird ex
es mit entblößtem Seltengewehr in der Hand , und

¿zu Pferde kommandieren.

312. Wenn in einem Plaz oder Quartier die
Staabs - Offiziers einen beſondern Dienſt zu machen

haben , ſo werden ſie dazu nah dem Nang ihres

Bataillons kommandiert werden.

313. Alle Rapports , Meldungen oder Etats

von dem Bataillon , welche an höhere Behörde oder
das Zahlamtgehen ſollen , müſſen von dem Bataillons-
Kommandanten unterſchrieben ſeyn , welcher für- die

Nechtheit derſelben verantwortlich iſt.

314. Wenn ein Bataillon ganz oder zum Theil

den Befehl abzumarſchieren erhaltet , wird es der

Oberſt - Leutenant dur<h den Aide - Major den Kom-
pagnien anzeigen , ſo wie auh am Tag vor dem

Abmarſch die Stunde deſſelben , und den Ort, wo
man hinmarſchieren werde, wenn niht beſondere
Umſtände es anders erheiſchen. Zugleich wird ex
auh dem Aide - Major befehlen, die Abreiſe dek
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Quartiérmäches 7 die Bereithaltung der nôthigenWage," nah dem ‘eidgenößiſchen Reglement , für dasGepäck“ zu’ veranſtalten» i
315 Jeder Truppen- Kommandant, der auf ſeis

nen guten Namen achtet, wird ſich beym Abmarſchſeiner ‘Truppe ‘von den Ortsvorſfehern ‘ein Zeugnißzu verſchaffen trachten , daß ſ< ſelbe während ihrem
Ankfenthalt gut betragen habe, und feine. rechtliche
Klage gegen ſie zu machen ſey« i

316, Wenn ein Bataillon oder imnehrere Kom-pagnlen mit einander marſchieren, ſo wird éinen Tagrechts und den andern links abmarſchiert, damit nicht
immer die gleichen weder die Spige haben, noh zu-legt marſchieren müſen. :

317. Bemerkt der Kommandant einer mnarſchie-renden Truppe , daß ſie-ſich ófuet , und die Leßten zut
folgen Mühe haben, wird er dem Tambur ; ſo zudieſem Ende bey jedem Marſch ſi" hinten befinden
ſolle , befehlen Sammlung zu ſchlagen , auf welches
Zeichen die Tete etwas langſamer marſchieren wird.
Bemerkt er im Gegentheil , daß" ſ< die Leute drán-
gen , wird er March ſchlagen laſſen, damit die Sythe
ein wenig geſchwinder marſchiere. Was übrigens die
Ordnung auf dem Marſch , die großen und kleinen
Halt , Ankunft in den Quartieren , Ehrenbezeugungen
u. \ 1. betritt, (| in Nro. 219. bis ans Ende
des 7ten Abſchnitts enthalten. “ Nur bleibt in Anſe-
hung der zu erweiſenden Ehrenbezeugungen beyzufügen,
daß ,- wenn mehrere Kompagnien mit einer Fahne
fich in dem Fall des Nro. 226. beſinden , eine Koim-
paguie mit der Fahne dem regierenden Landammann
der Schweiz als Ehreuwache ſoll gegeben werden. .
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Jn Anſchung der Korps Beſuche hat der mit einer
Truppe marſchierende Bataillons - Kommandant ſelbe
annoch , neben denen ſo in beſagtem Nro. 226 he-
fohlen ſind, Abgeſandten auswärtiger hoher Mächte ,
und der oberſten Perſon des Kantons abzuſtatten 5
ſo wie auh , wenn dieſe Perſonen durch ſein Stand-
quartier reiſen oder in ſelbem ſi{< eine Zeitlang
aufhalten.

318, Wenn die Kompvagnien in zerſchiedenen
Ortſchaften vertheilt ſind , kann er jede für ſi< ab-
marſchieren laſſen , ihnen abex befehlen , wohl in
Ordnung zu bleiben.

_ 319». Jeden Tag auf dem Marſch ſoll er den
Kompagnien den Befehl, wo möglich bevor ſelbe bey
ihrer Ankunft auseinander gehen , übergeben laſſen ,
und wenn die Kompaguien zerſtreut licgen , wird er
von jeder eine Ordonanz zum Staab kommen laſſen,
für deren Einquartierung geſorgt werden muß , um
jeder Kompagnie die etwann nöthigen Befehle zu-
ſ{i>en zu können. So auch, wenneln ganzes Korps
marſchiert, wird er täglich von ſeinem Batallon eine
Ordonanz zu gleichem Zwe> zu dem Korps - Kom-
mandanten abzuſchi>ken haben. ;

320. Wechſelweiſe ſollen die Kompagnien beym
Staab einquartiert jeyn, und unter ihnen das Gute
ſowohl als die Beſchwerden ſo gleich möglich vertheilt
werden.

321. Die Fahne ſoll immer zu dem Bataillons-
Kommandanten getragen , und deſſen Quartier mit
eluer Schildwache verſehen werden. „S06n7

D>    
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322, Wenn das Bataillon mit der Fahne aus

rüden ſoll, wird ſelbe dur< ein Kommando von

25 Mann, und einem Ober - oder Unter - Leutenant

ábgeholt werden. Das Spiel mit Zuruflaſſung von

vier Tamburen bey dem Bataillon wird ſich an thre

Spiße ſtellen ; wenn es die Breite der Gaſſen zuläßt,

wird das Kommando in zwey Zügen marſchieren ; vor

der Wohnung , wo die Fahne ‘iſ , wird es |< Front

gegen dieſetbe in Bataille ſtellen ;¿ der Fähndrich

wird austreten ‘,* die” Fahne zu Handen nehmen y

wie derſelbe ankómmt’, wirdder Offizier präſentieren

und die Tamburen zur Fahne ſchlagen laſſen. Der

Fähndrich wird ſh Front geäen die Mitte ſtellen!

und der Offizier ſalutiert. Durch ein Zeichen läßt ex

dann die Tamburen zu ſchlagen aufhören , die Fahne

eintreten , hernach ſchultern, und dann abſchwenken

(wo ſich die Fahne zwiſchen beyde Plotons fellet )

in Arm nehmen , und nach dein Bataillon marſchieren.

323, Wanndie Fahne gegen das Bataillon anz

fómmt , wird der Kommandant deſſelben práâſentleren

und. die Tambuxen Marſch lagen laſſen ; die Fahne

verläßt dann ihre Bede>ung , marſchiert vor der

Front gegen ihren Plaß und ſtellet ih Front gegen

denſelben ; die Bedelung begiebt ſh hinter der Fronte

durch auf ihren Play; wle die Fahne vor einemOfizier

vorbey marſchieret , wird ſie ſalutiert ; nachdem ihr

der Bataillons - Kofandantdieſe Ehre ebenfalls erwies

ſen hat, befiehlt er ihr einzutreten , und laßt ſchultern.

324. Wenn die Fahne wieder zurú> getragen

(led , if das Gleiche zu beobachten z geſchieht dieſes

alles auf dei: Marſch, ſo wird die Fahne annoch in

daë Quartier von ihrer Wache begleitet , und der Kor-

poral ſteller die Schuüdwache auf. Beym Abmarſ\chieren
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folgt die-Schildwache der Fahne, ſo wie der deſwegen
aufgeſtellte Wachpoſten , welcher zu ſeiner Kompagnie
eintrittet , und durch einen anderen erſezt wird.

325: Auf dem Marſch ſoll auf circa zwey bis

dreyhundert Schritte vor und hinter der Trupye cin
Offizier mit ein Unter - Offizier , zwey Korporalen
und zwanzig bis fünfundzwanzig Gemeinen nebſt einem

Tambur marſchieren, welche von den nächſten Kom-
pagnten“ geuommen , und für keine Dicaſtkehre ge-
rechnet werden ; die vornen verhindern. „daß ohne
Erlaubniß des "Vataillons- Kommandanten niemand

voraus ‘gehe, und“ die hinten, daß niemand ohne
Untex - Offizier oder Korporal zurü> bleibe. Wie
die Truppé ih dem Quartier anlangt, rüden dieſe
beyden Poſten wteder ein.

j 326. Bey Ankunft in dem Standgquartier und
dann alle Monat einmal wird der Oberſt - Leutenant

befehlen , daß bey ſeder Koinpagnie in Gegeuwart

der Offizier die Kriegs - Arti>el über die Verbrechen

und Strafen laut und verſtandlich verleſen werden.

327. Was für dle übrigen Offiziers geſagt wor-

den , iſ no< weit mehr für den Oberſt - Leutenant

anwendbar ; dem bey weitem nicht alle Fälle vorgezeich-

net werden können ; Er muß genau init den Pfichten

ſeiner Untergebenen bekannt ſeyn,allen Vorfallen-

heiten die Ehre und den Vortheil des Vaterlandes ,

wie ſeine eigene, vor Augen haben , und ailles anwen-

den , um ſelbe zu befördern ;; dann werden Ehre und

Ruhm ſeine Bemühungen lahnen, und die öffentliche

Meinung wird- ihm nebſt ‘ſelnem eigenen Bewußtſeyn

den Dank des Vaterlandes in vollem Viaße zollen.

GA
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Anhang.

Ehrenbezeugungen bey Begräbniſſen.

“TG j
IL, Wär deu regierenden Landammann dex

Schweiz und éinen eidgenößiſchen General-, werden
alle cidgenößiſchen Truppen, die ſih- in dem Ort
befinden, das Gewehr nehmen , und die Kavallerie
aufſizen ; die Fahnen und die Trompeten werden mit
einem ſ{<warzeu Flox verſehen , welcher an der- Fahne
ſo lange bleibt, bis die Stelle wieder beſeßt iſt, und
die Trommeln mit einem ſ{hwarzen Tuch überzogen.
Alles begiebt ſich um die Stunde der Beerdigung zu
der Wohnung des Verſtorbenen / und marſchiert auf
zwey Gliedern ; zuerſt die Kavallerie , dann die Jn-
fanterie mit dem Gewehr unter dem linken Arm,
und endlich die Artillerie mit dem Gewehr auf gleiche
Welſe , vor dem Leichnam her, je das ere Korps
zunächſt au dem Leichnam. Dieſes obige i bey jeder
Militàr-Deerdigung, wo Fahnen, Kavallerie u.  w.
dabey find zu beobaczten : die vier oberſten Offiziers
im: Grad, ſo ‘auweſeud ſind ;"tragen die Eden des
Todtentuchs , wenn nicht" örtliche Gebrauche es anders
beſiimmen. Von “den Truppen“ wisd dreymal ge- |
feuert „cine Salve wird gegeben, wein der Leichnam
an dein Beerdigungs - Ort angelangt iſ, eine zweyte
wenn ſelbiger in die Erde verſcukt wird, und für das
dritte Feucr zleht jeder vor dem Grab -vorbey , und
ſchießt in“ daſſelbe. Dieſe Feuer ſollen bey jeder
Mültar - Beerdigung voii dem Kommgnudo auf die
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nachher beſtimmte Weiſe vollzogen werden, Wenn
Artillerie in dem Ort ſh befindet , ſo wird von dem
erfolgten Todfall an bis zux Beerdigung alle zwey
Slund ein Kanonenſchuß abgefeurt werden,

2. Für den Ober - Kommandant wirklich e
hender eidgenößiſcher Truppen, wird das nemliche
beobachtet, aber ohne Kanonenſchüſſe»

3. Für die erſte Perſon des Kantons nehmen
alle Truppen des Kantons das Gewehr , und die
Kavallerie ſißt auf , ſind aber annoch eidgenößiſche
Truppen in dem Ort, treten dieſe nur zur Hälfte
NE: das Gewehr , und die Kavallerie bleibt zu
Fuß.

4°; Für eldgenödßiſche Oberſten nehmen alle an-
weſeuden  Truppén- mit den Fahnen ‘das Gewehr -
die Kavallerie bleibt zu Fuß-

5» Für cinen Oberſt - Leutenant rú>t ſein BVa-
taillon nebſ| der Fahne aus , die andere Offiziers
werden durch das Truppen - Kommando

“

eingeladen -
dem Begraäbniß beyzuwohnen.

6. Für einen Aide + Major ‘oder Hauptmann
“ein Kommando von: 100 Mann „ wie ‘eine Kompag-
nie mit Offiziers und Unter - Offiziers verſehen ,
0 das Bataillon begleitet den Leichnam ohne Ge-
wehr.

7. Für einen “Ober - Leutenant oder Quartier-
melſier

‘

ç0 Mann“ mit zwey Subaltern Offiziers ,
2 Wachmeiſtex , 4. Koryorglen, 1 Tambux und
1 Pfeiffer, | OTE



 

8 Für einen Unter - veian Adjutant oder
Fähndrich zo Mann mit 1 Unter - Leutenanty

2 Wachmeiſier , 2 Korporalen, 1 Tambur und
x Pfeiffer.

Bey Beerdigung eines Offiziers tragen vier vom
Grad des Verſtorbenea ( wenn nicht genug yorhan-
den ſind, werden ſie durch den folgenden Grad
exſezt ) die Edèn des Todtentüchs, die Kommando

werden ſoviel möglih, von dex Waffe des Verſtor-
benen gebildet , die Kavallerie zu Fuß. Nach der
Beerdigung werden die Kommandos ohne Trommel-

ſchlag oder Trompetenſtoß in das Quartter ¿urüde
gefuhrt.

9. Für einen Feldweibel Tambur - Major oder
Staabs - Furrier 20 Mann mit 1 Wachmeiſter und
2 Korporalen ; für den Tambur - Major folgen alle
Tamßduren.

10. Fur einen Furrier oder Wachmeiſter IS
Mann, 1 Wachmeiſter und 1 Korporal.

11, Für einen Korporal 10 Mann und
x Korporal, ;

12. Für einen Bombardier , Zimmermann,
Tambur , Pfeiffer , Trompeter , Waldhorniſt oder
Gemeinen $ Mann.

Die Kompaguie des Verſtorbenen folgt jederzeit
ſammt ihren Offlziers dex Leiche.

13. Die Tamburen und Pfeiffer ſpielen während
dem Zug das Eigens dazu Beſtimmte, Die Trom-

peten werden mit einer Sardine verſehen.
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14. Das Pulver, die Flôre für Fahnen und
Tyomveten , ſo wie die Tücher fur die Trommeln,

werden von der Eidgenoßenſchaft geliefert, und ge-

hôren auch ihr zn

1x5. Für die Feuer werden die gewöhnlichen
Kommandos’ gemacht , nur anſtatt Tan ! wird fom-
manudiert Hoch ſ<lagt an! Auf welches Kom-

mando ‘im Anſchlagen die Mundung des Gewehrs
nur ſo viel geſenket wird , daß ſi die linke Haud

in der Hdhe der Stirn befinde. Bey dem in's Grab
Feuren, wenn der Truppe das Kommando Fert!

gemacht “i wird kommandiert : 1) Rechts in
die Flank! 2) Rehts— um! 3) Marſch!

Auf das 3te Kommando marſchiert das erſie Glied

an , und das zweyte er wann das erſte abgeloffen
iſ , jeder ({<lägt im Vorbeygehen ſo tief an, daß
der Schuß auf das Grab gehe , nimmt hernach ohne

ſh aufzuhalten Gewehr hoh, und mit Rechtsum

marſchiert auf den Plag wo die Kompagnie geſtau-

den hatte , da ſtellt er den Hahn in die Nuh , ſchließt

die Pfanne , ſtellet ſh auf , und nimmt, wenn ex

gerichtet iſ , beym Fuß.

E:--N.7D+« E.



eft0E
07 BOTE“IDE a   E zie

"COLES,
«Piat

S&S



zZ Unterricht
über den

Militär-Dien ſt,

 

Der Miliz
des

Schweizeriſchen Freiſiaate®s

gewiedmet

von.

J. N. von Schmiel,
Oberſtlieutenant und Chef der Inſtruktionsſchule der Infanterie

im Canton Aagrgäu-

 

RA

È
Elementat- und Garniſousdienfi,

 

Mit Abbildungen ſämmtliGer Corps aller

Schweizer Cantone,

 

Arau und Baſtei

in dex Samuel Fli>kiſchen Bu

1806.
  



 



mARARA A D

AA

ARAAI AZ

Vorbericht
ELER

Ia

# Bde Th

_Sictern wag? i< es dem militäriſche

“ Publikum ein Handbuch vorzulegen , das eine

Lücke bey dem Unterricht der eidgenöſſiſchen

Miliz ausfüllen fol, Jh ſage ({<ü<htern y

nicht weil ih glaube, daß das Unternehmen

úberflüßig wäre , (denn die Nothwendigkeit

dieſe Lücke auszufüllen , fühlen alle Militärs

mit mir, ) ſondern darum , weil der Abfaſſung
dieſes Werkchens große Schwierigkeiten im

Wege ſtanden und i< — in der Ueberzeugung

unzulangender Kräfte — beſorge, dem Beo

dürfnis nicht nah den. ‘verſchiedenen Fordes

rungen entſprochen zu e die man hie
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und da zu machen , ſich berechtiget glauben

wird. : :

Schwer war das Unternehmen in mehr

als einer Hinſicht:

Nirgends fand ich cinen Leitfaden an den ſich

die verſchiedenen Methoden, Ordonanzen, Regle-

mente oder was noh {limmer war, die ganz

entgegenſezien Uebungen , hätten anknüpfen

und ſomit zu Gleichförmigkeit führen laſſen ;
nur-in ſehr wenigen Kantonen beſtehen Bruch-

ſtü>e über den innern Dienſt und den Garni-

ſonsdien|; inden meiſten i| keine beſtimmte
Richkſchnur vorhanden , alle äber unterſcheiden

ſich dur< weſentlihe Abweichungen von ein-

ander.

“Der Elementardienſt enthält den Gang

des Râderwerks einer Maſchine , die durchaus

ſich immer gleich bleiben muß und gleich bleibt y
wenn jeder Theil das ihm Untergeordnete im

taftmäßigen Schritt erhält. Allein dazu iſ

Einheit im Gange , und Uebereinſtimmung -

Zuſammenwirkung der Theile nothwendig.

Wo ſind aber dieſe nothwendigen Erforderniſſe
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zu einer Grundlage zu finden? Ju dem einen

Kautou hängt man dem Alten an, entweder

nach franzöſiſchem, holländiſchem oder gar Urs

altdeutſhem Schnitte ; in einem zweyten führte

iman die neufranzöſiſchen Uebungen und Ein-

richtungen theilweiſe ein ; ein dritter zog ds

Oeſterreichiſche , ein vierter das Preuſſiſche

Dienſtreglement in dieſem oder jenem Fall zur

Richtſchnux hervor und jeder rúhmt ſi{< in

ſeiner Verfahrungsart das Gute zu haben.

Es mag ſeyn! allein Gleichförmigkeit y

die Grundlage des Militärweſens fehlt , und

zudem noh das Umfaſſende, Die Schweiz

als militäriſcher Staat , beſizt fein Dienſt

reglement.

F< nahm daher alle dieſe Bruchſtücke

von Vorſchriften, ‘die beſtechenden Uebungen ,

und die im lezten Feldzuge ergangenen Befehle zu

Rathe , dachte über den Zwe> eines jeden

Theiles nah, und ſo erzengten ſich Jdeen die

das Reſultat vieler Vergleichungen und eigenen

Nachdenkens úber die Gegenſtände des Dien-.

fies ſind. Da iſi kein mir bekanntes Regle-
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ment ausſcließend zum Muſter angenommen,

fondern aus einem“ jedem nur das y was mir

gut und zwekmäßig cien.

Allein eben darin liegt meine Beſorgnis:

“ werden Militärs dieſes Handbuch brauchbar

finden , wenn fie hie und da ihre Lieblings-

ideen nicht benuzt ſehen ? — Kaum darf ih

mir ſelbſt mit Ja antworte

Dennoch hoffe i< von den aufgeklär-

ten Männern die an der Spihe des Militärwe-

ſens in den meiſten Kantonen ſtehen,- daß ſie

im Gefühl dex Nothwendigkeit einer allge

meinen — und da ſie für Miliz iſ — bis

in's kleinſte Detail gehenden Anleitunggerue.

Fortgang verſchaffen werden,

Weit entfernt von dem Eigendünkel, das

Beſte geliefert zu haben , hege i< nur den

Wunſch - daß dieſes gegenwärtige Werkchen

als ein brauchbarer Beitrag zu der Vervollo

kommnung des eidgenöſſiſchen Militärweſens -

das mir ſo gans am Herzen E gelten

möge. :
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Jc Hatte den einzigen Gedanken , mel»

nem Vaterlande núzlich u ſeyn y ín einem

Fache das nir nicht ganz unbekannt iſt.

Und wer wollte es mir verargen, dáß

ih eine eigene Schreibart und Orthographie

befolgte? — ſpreche i<h denn niht zu iner

Miliz „

-

die kein Dußend Jahre auf Sprach-

ſtudium und Wiſſenſchaften verwenden kann -

die aber doh was fie zu erlernen hat, ver-

Fehen ſoll? —

Darum behandelte ich Dinge, die bey

gedienten Militärs nicht zur Sprache kommen;

darum pra i< von der geringſten Kleinigs

keit viel und wiederhohlend, um. ſie in das

Gedächtnis wohl einzuprägen , und um zu

geigen y wie inunſerm Stande die kleinſte

Unordnungen die nachtheiligſien Folgen nach

ſiziehen können.
Daß ich nicht die Pſlichten und Verhal

tungen eines jeden Grades für alle vorkoni»

mende Fáâlle beſonders abhandelte, ſoudern die

“ Hauptſache auſſtellte und daun dabey das auf

jedem Grad Bezug habende angesR
aP NE  
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aus zweyfachem Grunde : ‘erſkens“ ſind bey An-
weiſung für verſchiedene Vorfälle Wiedérhö-

lungen durchaus nothwendig , und zwar Wie-

derholungen welche die Verrichtungen anderer

Offiziere oder Unteroffiziere enthalten, und alſo

entweder {on daſelbſ| vorkommen und dochhier

wieder geleſen werden müſſen; zweytens iſ eine

natürliche Folge von der erſten Art der Dar2

ftellung daß nur die Pilichten desjenigen Gra-

des welchen man eben bekleidet, aufgeſchlagett

und erlernt werden, in der Meynung das ans

dere gehe ja dieſen oder jenen an. Allein auf

dem hier eingeſchlagenen Wege muß ein jeder
das Ganze durchleſen um das Geſammte ſeiner

Obliegenheiten kennen zu lernen; er wird

alſo einen Begriff vom Zuſammenhange und

JFneinandergreifen der militäriſchen Maſchiene

erhalten deſſen Vortheil niht zu misken-

nen iſt.

Daher {lug ih auh in der Darſtellung

den ſehr natürlichen Weg ein; ließ den Aus-

züger aufmahnen , gusziehen, die Kompagnie
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verſammeln, marſ{leret, einguartieren u. #. w.

damit bey allen dieſen Gelegenheiten ein jeder

wiſſe, was er zu thun habe.

; Endlich wird man vielleicht noh finden,

daß es nothwendiger geweſen wäre einen Untev-

richt für den Felddien| zu verfaſſen. Noth-

wendig i er allerdings, aber niht not h-

wendiger. Jh weiß gar wohl , daß

manheut zu Tage ſchr geſchwind als Pedant

betitelt wird , daß Jedermann General nnd

Niemand Offizier oder wohl gar Unteroffizier

ſeyn will, allein dies zeigt blos , daß man

cinen kleinen Begriff von einem Befehlshaber

und einen ſehr großen ‘von ſi{< ſelb habe.

Ohne Elementardienſ , ohne Befolgung

der im Frieden und im Kriege gleichnoth-

wendigen Ordnung, Disziplin, Subordina-

tion wird -die größte Kenntniß des Felddien-

ſes nichts nuzen y eigentlich nicht wohl môgs-

lich werden ; eben ſo unbedingt nothwendig es

i, daß eine Truppe exerzlert ſey , bevor man

ſie im Felde gebrauchen könne , eben ſo weſent-

lich iſt es7 daß die Beſtandtheile derſelben ihre
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gewöhnlichen Verrichtüngen erfüllen ehe man
whnen neue auflegt. Sollte aber der gegen-
wärtige Verſuch niht misfalien, ſo will ih
einen zweyten und ¿war über den Felddienſt
wagen, :

“Die Entfernung vom Dru>orte und hâti-
fige Geſchäfte des Verfaſſers ſind Schuld / daß
einige Dru>fehlér zu ſpât entde>t wurden und
flehen geblieben ſiud. Be dieſe bittet um gü
tige Nachſicht, i

Arau d. 1, März, 1806.

der Verfaſſer.
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1.

Aufmahnung des Auszügers und

Abmarſchauf den Sammelplaz
dex Compagnie.

———————

Sap dex Soldat die Mahnung erhält, ſich
zum Abmarſch bereit zu halten, ſo iſ ſeine erſte
Pflicht ſich nicht mehr auf mehrere Stunden Ents
fernung von Hauſe wegzubegeben, und wenn dies
ja Hôdringender Urſachen wegen geſchehen
müßte , (0 erſucht ex einen Kameraden der nicht

_im Falle iſi, marſchieren zu müſſen, ihn, falls wähs
rend „ſeiner Abweſenheit dex Befehl zum Aufbruch
Tommen ſollte, entweder davon zu benachrichtigen -

oder wenn er zu weit entfêrnt ſeyn ſol

betreffenden Militär - Vorgeſezten i

S4
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weſenheit zu entſchuldigen , und in ſcinem Namen
zu verſprechen , daß er ſi<h auf das ſ{leunigſie
bey ſeiner Compagnie ſtellen werde.

Beſleht aber der beſtimmte Befehl daß ſi<
kein Auszüger mehr von Hauſe entfernen ſoll, ſo
iſt davon in keinem Falle abzuweichen und man
muß ſich als wirklich im Dienſte ſtehend, betrachten.

__ Das Gewehr iſt die Hauptwaffe des Fußvolts ;
je: nachdem daſſelbe gut oder ſchlecht im Stand ges
haſten wird ; wird der Soldat beurtheilt, Der
Muthvolle , derjenige welcher im Sinne hat ſeine
Pflicht getreu zu erfüllen , wird ſein Gewehr ſaubex
halten, damit es dur< den Roſt nicht verdorben
werde, er wird nachſehen ob das Schloß gut ſey z.
das Bayonet feſt ſize, ob das Zündloch nicht zu
ſchr ausgebrennt ſy, denn ſonſt fährt ein großee
Theil des Pulfers zum Zündloch heraus, dex Schuß
verliert an Kraft und der Soldat hat alſo ein gerina
geres Vertheidigungsmittel , indem er den Feind
herxanrüfkfen laſſen muß ohne ihm in der Ferne
Schaden beyfügen zu können.

Das Bayonet muß lang (wenigſiens 14 Zoll)
und ſtark ſcyn um den Feind mit Erfolg auf den
Leib gehen und die Kavallerie abhalten zu können,
ohne daß ‘wegen Kürze des Gewehrs und des Bas
yonets der Reiter den Jufanteriſten mit dem Ss
bel ervêichen mag,



+

E E

Vier gute, und damit ſie durch das Anſchraua

ben nicht zerſpalten , mit plattgeſchlagenem Bley

oder dike Leder eingefaßte Flintenſieine muß jeder

Jnfanteriſt haben. Einen ſchraubt der Auszüger

ſobald er aufgemahnt wird, mit dem Schrauben

zieher auf den Hahn, die drey übrigen ſtefkt er in

das Élcine lederne Säflein an dem Patxrontaſchens

kaſten, und giebt denn noch den Schraubenzicher

und Kugelzieher dazu. Wegen dem lezten muß der

Ladſtok unterſucht werden, ob am dünnen Ende
ein Gewind eingeſchaitten iſt und ob der Kugelzies

her darauf paſſe. Der Patrontaſchendekfel muß

von ſtarkem Leder ſeyn und hinlänglich den Kaſten

bedekfen , damit kein Waſſer in denſelben dringen

fonne, zu welchem Ende es auch ſehr zwekmäßig

iſt, wenn der Dekfel mit Wachs gewichſt wird,

weil dies kein Waſſer auuimmt. An dem Patrons

taſchenkaſten ſoll links ein kurzes Riemchen angebracht

werden „ wodurch derſelbe an einen ' der Geſtalts

Knöpfe angehängt wird, damit ‘die Patrontaſche
ſich nicht bald re<ts bald links auf die Hüfte

ſchiebe, und ſo dem Manne im Anſchließen dex

Arme und Tragen des Gewehrs beſchwerlich werde.

Dere Patroutaſcheuriemen muß nicht ſchmal

und nicht von ſ{wachem Leder ſeyn; denn ſonft

wird ex leicht vom Regen durchnäßt , die Patrons .

taſche wenn fie mit Patronen angefüllt iſt , verlän
; A 2



wi tda

gert durihr Gewicht denſelben, und der ſchinale *
zuſammengezogene Riemen drükt den Mann bes
ſchwerlich auf die Bruſt.

Rechts zux Seite des Patrontaſchenriemen

oder auch an dem Kaſten ‘der Patrontaſche, oder
aber auch an einem der vordern NRokkunöpfe je nach-

dem die Ordounanz iſt, muß an einem langen Riem-

chen die Naumnadel hängen. Kurz muß dies Riems
chen nicht ſeyn, weil man ſonſt beym Luftmachen

im Zündloch gehindert. oder genöthigt wäre die
Patrontaſche vorzuzichen.

Hat nun der Auszüger ſein Gewehr und die

Patrontaſche. in gutem Stande, 9 nimmt er den

Haberſak vor.

Dieſer iſt am tauglichſten , wenn er von. Kalb-

fell und mit grober Leinwand gefüttert iſt. Die
Haare des Felles müſſen auf der äußern Seite ſcyn

und der Dekkel bis über die Hälfte des Haberſaks

reichen , damit das Waſſer nicht eindringen kann.

Aus eben dieſem Grunde hat der Haberſak auf
beiden Seiten Zungen die unter den Dekkel einge-

ſchlagen werden, um das Eindringen des Waſſers

von der Scite zu verhindern,

Die Tragriemen des Haberſaks müſſen auf bei-
den Enden deſſelben und ſo angebracht ſeyn , daß

ſie über die Achſeln , keinesweges aber über die
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Bruſt gehen, weil dies das Athemholen des Man-
nes erſchwert.

Der Haberſak ſoll immer fſo iTiinat wers
den - daß er die Patrontaſche nicht berühre: erſtens
trâgt ihn der Soldat leichter wenn cr niht zu
lang hângt , er kann mit geradem Leibe marſchies
ren, was bey tiefhängendem Haberſak nicht geſchicht;
indem der Mann ſich zuviel vorwärts legt um ihn
‘nachzuziehen , und zweitens wird dur< das Auf-

liegen des Haberſaks auf der Patrontaſche das
Oefnen der leztern ſehr unbequem gemacht : ges
wöhnlich -ſtößt man aisdann einen der Tragriemen
des. Haberſaks über die Achſel herab , weil der lez
tere in die Hôhe gehoben werden muß. Am be-
quemſten trägt man den Haberſak , wenn derſelbe
mit einem Zaum verſehen , das heißt hinten zwi
ſchen den Tragriemen mittelſt eines andern Rie-
men, der in der Mitte herab über den Haberſak
geht und an dev Schnalle des Dekkels oder ſonſt
befeſliget iſt, hinanfgezogen wird { dadurch wird der
Haberſak in der Höhe gehalten und hindert dann nie-
malen das Oefnen der Patrontaſche.

Jſ einmal dem Auszüger der Befehl gegeben ,
ſich marſchfertig zu halten, ſo wird der Befchl zum
Aufbruch auch nicht lange mehr ausbleiben.

Erfolgt nun dieſer , ſo zieht ſich der Auszuger
von Kopf bis zu den Füßen in ſeine vorgeſchriebene
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Ordbonanzkſeiduig und pakt dicjenigen Habſelig-
Esiten , die er bey ſi< zu Haben nöôthig hat , in
den Haberſak.

Vor allem aus ſorgt cr dafür, daß er ein vaar
gute, wo möglich neue Schuhe an den Füßen und
ein gleiches Paar in deù Haberſak hat. '

Die Schuhe müſſen auf der Sohle und dem
Abſaz mit Nägel beſchlagen, nicht ſchual und ſpi-

‘dig, daß ſie die Zehen zuſammen zichen , und nicht
tief ausgeſchnitteu ſeyn , weil ſonſt Saud , Staub,
Koth Sreine u. dgl, hineinfallen, und den Mann
entweder verwunden oder doch wenigſtens das Gehen
beſchwerlich machen - denn es geht niht wohl au,
daß der Soldat alle Augenblikke ſtehen bleibt und
die Schuhe auszieht. Steúmpfe rathe ich keinem
Soldaten auf den Marſch änzuziehen wenn es
ihm in den Schuhen wohl ſcyn ſoll, Die

-

beſte
FJußgbederfung iſt ohtiſireitig ein Stüf Leinwand
von ohngefehr einen ſtärken Schuh Größe im Ges
viert. Dieſes beſtreicht der Soldat wohl mit Un-
ſ{<litt, ſtellt den Fuß darauf, überſchlägr daſſelbe
und fährt ſomit in den Schuh. Ï

Dieſe Fußbedekfkung ſichert vor Feuchtigkeit ,
behält dem Fuße ſeine natürliche Wärme und ver-
hindert das Wundgehen. Strümpfe hingegen fau»
len leicht : ſie haben entweder mehrere Tage lang
Locher oder dieſe lezteren werden gleich geſlikt “und
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zivar wie natürlich durch den Mann ſelb, der

dann die Löcher ſo gut möglich zuſtopft, den Strumpf

ungleich macht, und ſomit entweder ſich verwuns

det oder wenigſtens im Gehen gehindert wird. Jn

den Haberſak pakt der Soldat ſodann nebſt einio

gen ſolchen leinenen Lappen ein ſauber gewaſchenes

Hemd , ein Nastuch , zwey Schuh - und eine Kleis

derbürſte, iCdieſe nebſt den Schuhen in den Sak

welcher ſ< in dem Dekkel des Haberſaks befindet,

um durch dieſelbe die übrigen Habſeligkeiten nicht

zu verunreinigen), Ordonanzkappe, ein paar Uebers

ſirümpfe, cin páäar lange Unterhoſen , die zum

Kehren , Wiſchen u.Gewehrpußen u. dgl. angezogen

werden können „' cinen Zwilchkittel , einen doppels

ten Kamm der auf dex einen Seite enge, auf der

andern weit iſ , Scheere, Spiegel *), Nadeln,

Faden von allen Farben welche die Montur hat.

Dergeſtalt ausgerüſtet tritt nun der aufgebotene

Auszüger ſeinen Weg auf den Sammelplaz mit

Folgendem feſten Vorſaz an

Gehorſam, ſittſam und gottesfürchtig zu ſeyn.

Das erſte behütet vor Strafen, und macht dem

*®) Der Spiegel , um zu ſehen wie das Halstuch ange-

legt wird, und wie es in dem Mund ausficht, dent

OhalteundFolglichdenWEGAnAaiI
uém Waſſer ausſpúle und die“ Zähne taſche und

hahe: fas ieYe)     
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Soldaten die Licbe ſeiner Vorgeſezten gewinnen:
das zieyte erwirbt die Achtung der Kamcraden und
der Bürger wo man einquaärtirt wird oder mit
denen man ſonſt in Bexkehr kommt; das dritte
endlich giebt dem Manue: jéne Nuhe des Gewiſſens y
jenes Zutrauen zu Gotteshülfe, die ihn ſtandhaft
Gefahren beſichen und dem Tod für's Vaterland
mit muthigem Hérzen und getroſtem Muthes ent-
gegen gehen läßt.

Nur ganz verdorbene Menſchen, Soldaten die
nach ihrem eignen Gefühl das Maaß der Sünden
ſo anachäuft haben, daß ſie von dem Allvater
keine’ Vergebung erhalten zu können glauben, nur
dieſe ſind Religionsſpôtter , weil der Gedanken -an
Gott und Ewigkeit ſie beunruhigt und ihnen uner-
träglich ift: eine immerwährende Betäubung iſt ihr
Zuſtand und jeder Aulas iſ ihnen willfommen ,
wo ſie ihren Kameraden ähnliche Geſinnungen cin-
ſlóßen und die Zahl ihres Gelichters vermehren
Tónnen , gleichſamals weni ſie dadurch die Kräfte
mik denen ihr Gewiſſen gegen Gott im Kampfe
liegt , verſtärken könnten.

Den Umgang mit ſolchen Menſchen vermeidet
dev brave Schweizer- Soldat , ‘dem Gott, Vater
land und Pflicht über alles heilig ſind. :
Geſtärkt durch den erhabenen Gedanken, daß
es ein ſhôncr Beruf iſt, auf dea in allen Zeiten
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Und bei allen Völkern die edelſten Maänitcv ſtolz

waren, Vertheidiger des Vaterlandes zu ſeyn, und

begeiſtert durch die Heldenthaten unſerer Vorväter

hebt ſich ſein Herz muthig z er gelobt mit gleicher

Treue und aus allen ſeinen Kräften ſoviel es in
feiner Lage möglich ſcyn wird, dem Schwëizérland zu

dienen, und Frau, Vater, Kinder, Freunde und

Verwandte zu ſchirmen, damit dieſe ruhig ihrem

Gewerbe und dex Erfüllung ihrer Pflichten obliegen

Xônnen. :
Und wennex auch nie mehr ‘oder verſtümmelt

zum heimathlichen Dache zurükkehren ſollte, ſo

trôſtet ihn der Gedanke au Gott, in deſſen Hand

das Schickſal jedes Sterblichen liegt und der den
‘Tod für Religion und Vaterland mit himmliſcher

Scecligkeit lohnt. So zicht er nun muthig- von

daunen dem Sammelplaze zu , mit frohem Geſang,

doch ohne lermendem Getöne, und vereinigt ſich

daſelbſt mit den Kamcraden ſeiner Compagnie.
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Die Compagnie verſammelt ſic
Stellung, Eintheilung, Abfaſ-

ſung der Ranſchiér- Ordinare-

und Commandtierliſten. |
 

Sobald die verſchiedenen Contingente de

Gemeinden angelangt ſind, ſo läßt der Hr. Haupt-
mann durh den Feldweibel die Mannſchaft auf
zwey Glieder ſtellen und ſelbe verleſen, um zu ſchen

ob die gehörige Anzahl eingerúkt iſt. Jeder Soldat
antwortet, wenn ſein Name“ abgeleſen wird mit
Hier , und der Feldweibel macht ein Zeichen in
den Rodel des Hr, Hauptmanns, daß der Mann
wirklich gegenwärtig iſt. Frater, Zimmermann ,
Tambour und Pfeiffer ſtellen ſich auf den rechten

Flügel einige Schritte ſeitwärts des erſten Gliedes
der Furrier , die Wachtmeiſter und Korporale

vor die Compagnie , der Fourier dem rechten Flúgel

gegen über » dann neben ihm die Wachtmeiſter und die

Korporale, alle mit dem Geſicht gegen die Compagnie

gefehrt und hinter dem Feldweibel, der einige Schritte

vox der Mannſchaft ſieht , damit man ihn guf den

Flügeln wohl hören möge,



“

—_ 411 +

Dex Hr. Hauptmann ſieht nah, ob_ nicht,

Auszuger etwa Söldner ( das heißt andere Manns

ſchaft an ihre Stelle) geſchi>t haben.

( Dergleichen ſollten heut zu Tage nirgends

mchr geduldetwerden, indem dem Dienſt allzugroſſer

Nachtheil dadurch erwächſt , (lb wenn ſie gediente

Soldaten und in jedem Betracht tauglicher als

diejenige Mannſchaft wären , für welche ſie auszie-

hen. Nur Reiche, Wohlhabende beſizen die Mittel

Söldner zu-ſtellenz ſchon dieſer Grund muß hin-

länglich ſeyn , dieſes Syſtem nie zu befolgen ; denn
da die Pflicht , das Vaterland zu vertheidigen -

einem jeden gleich auſliegt und viel eher noch dem

Reichen es zukömmt, Aufopferungen zu machen,

ſo muß der Arme, da er die gleiche Verbindlichkeit

hat auch den gleichen Dienſt wie der Reiche, und

folglich dieſer wie dee Arme >verrichten, Doch
gegen die Stellung der Söldner ſprechen ſo viele
Gründe, daß wir* hoffen , ſchon die Unmöglichkeit
ein Korps wohl disziplinirt und exerzirt zu érhalten ,

deſſen Soldaten ſich durch andère erſezen laſſen

dürfen , werde allein die Unzulänglichkeit und das
Unbillige dieſer Rekrutirungsart darthun, ohne daß
wir nöthig haben, alle Nachtheile aufzuzählen oder das
antike Lächerliche derſelben inErinnerunggubfingaß.

Jt der Appell vorüber , ſoRELe
Feldweibel dem Atenm¿Pat Ml

e
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Begleit deſſelben dem 1ten Unterlieutenant , ſodann
dem Obev!ieutenant und endlich dem Hauptmann
Rapport ab , ob alles da oder wer ausgeblieben iſt.

Hierauf läßt der Hauptmann das 2te Glied
links um machen und die Kompagnie auf cin Glied
ſtellen. i ES

Die Hrn. Offiziers ſtellen nun die Mannſchaft
nah der Gröſſe vom rechten Flügel gegen den
linken. Gewöhnlich ſicht man bei dieſer Ranſchie-
rung nach der Höhe der Schultern, allein da es
viele Ausnahmen giebt, und mancher kleine Mann
höhere Schultern , und ein Groſſer niedere Schul-
tern und einen langen Hals und hohen Kopf hat,
#0 thut man wohl , wenn man die Mannſchaft die
Hüte abnehmen läßt , ſleim Ganzen betrachtet , und
nicht genau die Einzelnen auszugleichen ſucht, Jt
dies geſchehen, ſo zählt der Feldweibel die Mann-
ſchaft, theilt ſie in der Mitte ab, und ſagt den“
Leuten bis wohin ſie ins 2te Glied gehören.

Hierauf kommandiert der Feldweibel : Zweites
Glied, tehts in die Flank. Re<hts — um. -
Auf das Commando : Rechts — um, macht das
zweite Glied rechts um und dex vorderſte Mann
macht einen Schritt rechts ſeitwärts.

Sodann wird geſ{hwinder Schritt, M ar \<
Xommandirt , wenn dev vörderſte Mann des in der
Flanke“ marſchierenden zweyten Gliedes bald gegen
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den rechten Flügel des erſten Gliedes kommt, Zweites
Glied, und wenn dieſer vorderſte Mann ganz hintex

den erſten des rechten Flügels vom. erſten Glied angez

langt iſt, Halt, Front, Bechts richt euch, und

wenn gerichtet iſt Steht; welches Commando beide

Glieder angeht , und worauf die Köpfe wieder

gerade vorwärts gekchrt , und genau Vorleute genom-

« men werden. Nunſchreitet der Feldweibel zur Abtheiz

lung der Compagnie in Plotons und  Sectzionen,

Er weiß nun ſchon: wieviel Rotten die Compagnie

ſtark iſt, hat er es vergeſſen , ſo zählt er ſelbige uoch
einmal- vom rechten bis zum linken Flügel, Ju
der Mitte theilt ex die Compagnie in zwey Plotons y

worauf das zweyte Ploton um einen Mann links

“ruft, damit dex Plotons- Schef Plaz erhalte auf
den rechten Flügel ſeines Plotons. in's erſte Glied

zu treten. Jedes Ploton wird dann wieder in dey
Mitte abgetheilt, und ſomit erhält ein jedes zwey
Seckzionen, Die Mannſchaft rührt ſich aber bey,
den Abtheilungen dex Seclzionen nicht von dev,
Stelle, weil da kein Zwiſchenraum nöthig iſ ,
ſondern es iſ hinlänglich, daß derſelben beſtimmt

geſagt werde, in welches Ploton oder Sec<zion ſie

gehöre. Hiebei iſt zu bemerken , daß wenn die Plo-

tous Un@rad wären , ¿+ B. jedes 19 Rotten ſtark,

bei dem erſten Ploton die erſte Sekzion um eine

Rotte ; bei dem zweyten Ploton abee dis



zweyte Seczion um eine Rotte ſtarker werde, damit
auf dieſe Art die Flügel - Seczionen immer ſtärker
als die Mitte werden.

Folgendes mag zum Beiſpiel dienen+
Die Compagnie iſt 37 Rotten ſtark; das erſte

Ploton wird alſo aus 19, das zweyte aus 18 Rot-

tén beſtehen. Nun erhält die erſte Secfzion 40
Notten und alle andern SeXzionen 9.

Jt aber die Compagnie 35 Rotten ſtark, ſo
wird das erſte Ploton 18 Und folglich jede Secfzion
deſſelben 9 Rotten, hingegen das zweytke Ploton 17
Rotten, und von dieſem die erſte Seczion 8, die
aweyte aber 9 Rotten ſtark.

Wenndie Compagnie dergeſtalt durch den Felds
weibel abgetheilt iſt, ſo treten die Herrn Offiziere
und Unteroffiziere auf die in dem HR0

ment vorgeſchriebenen Pläze.

Da uurzwey Korporale bey den zweyten Seckzios
nen als Schlieſſende gebraucht werden, ſo bleiben
noch ſe<s übrig, welche in die Glieder eingetheilt -
werden und zwar wenn es die Gröſſe uux immer
géſtattet , in's erſte Glied auf die innern Flügel der
Seckzionen , und dies darum, weil ſv oft die Front
gebrochen wird, die Plotons - Schefs oder Führer
die Mannſchaft der äuſſern Flúgel der Sezionen
von demjenigen ſo ſie zu verrichten hat, in der
Stille und ſchleunig unterrichten können, hingegen
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auf den innern Flügeln niemand iſt, der Hilfe giebt:
Zweytens , bey Bewegungen mit ganzen Plotons
wird durch die in der Mitte derſelben eingetheilten

Korporale die Bewegung richtiger geführt; bey
Frontmärſchen ſind mehr und richtiger vertheilte
Punkte da, welche das Alignement bezeichnen , und
endlich iſt es bey jeder Gelegenheit zwe>mäßig , daß

‘in dem Jnuern der Plotons Korporale: vertheilt ſeyens
welche Ordnung halten und dem Soldaten nachs
Helfen können. Alles dies jedoch in der Borauss
ſetzung, daß die Korporale beſſer als Gemeine den
Dienſt und das Exerzieren kennen.

Nachdem vier Korporale auf dieſe Art auf die
innern Flügel der Sechzionen geſtellt werden , bleiben
noh zwey übrig , davon ſtelle man auf jeden linken
Flügel des Plotons eiueu. Wenn ein Wachtmeiſteu
oder Korporal bey der Compaguie als Führec odex
Schlieſſender abgehen würde , ſo kaun der Korporal
vom linken Flügel ſogleich als Schlieſſender gebrauch?
werden, wodurch keine Umänderung in der Eintheis

lung nôthig wird , weil, wenn die Compagnie komplet

iſt, ſich eine falſche Rotte daſelbſt befindet und der
Mann im zweyten. Gliede ſich alſo blos: anzuſchlieſe
ſen hat. y

Bis hicher habe ich blos davon geſprochen -
wenn die einzutheilenden Korporale alle der Gröſſe

nach in's erſte Glied untergebracht werden köunen,.



Jt aber der Fall , wie er dies meiſtens ſeyn wird,
daß auch Éleine Korporale in der Compágnie ſind —-

denn die Fähigkeit ſoll nicht nach der körperlichen
Länge und Dike beurtheilt werden, — ſo ſtellt man.

dieſelben zwar ebenfalls auf die innern Flügel der

Seckzionen aber in's zweyte Glied , und richtet es
wo möglich ſo ein , daß ein gröſſerer in's erſte, der
Éleinere bei derOEIeS in's zweyte*
Glied komme.

iB, 00009000|0000000
O000000|C0000000.

c € ſind hier die Korporale und der Stteich
zeigt die Abtheilung der Seckzionen an.

Nun hat ‘der Féldweibel Sorge, daß ex die
Glieder und die Secßzionen wieder ausgleicht ; -iſt

durch das Eintreten der Korporale das erſte Glied
üm einige Mann länger , als das zweyte geworden
(denn die Korvorale ſtehen im Glied als Soldaten :

tragen das Gewehr wie dieſe geſchultert, und nicht
im rechten Arm, machen Notten mit den Gemeinen
und haben daher ‘Vor- und Hintermänner wie
dieſe) iſt alſo, ſage ich, das erſte Glied um etwas

länger, als- das zweyte geworden, ſo läßt der
Feldweibel vom linken Flügel des - erſten ſoviel:
Mann auf den rechten Flügel des zweyten Gliedes
tretten bis durch das Linksrüken des leztern beide

Glieder gleich ſtark geworden ſind,
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Jf alsdann im zweyten Glied no< ein Manti
weniger als im erſten , ſo tritt dieſer hinter den
lezten Manndes erſten Gliedes ; hinter den vorlezten
kömmt keiner und dies nenut man tiñe blinde oder
eine falſche Notre machen: z, B.

000 0
000bk

þ ſtellt die falſche Rotte und k den Korporalvor,
Wenn auf dieſe Art die Nanſchierung und

Abtheilung der Kompanie geſchehen iſ, ſo ſchreibt
der Feldweibel, (der ein fcißigec, flinker und im
Leſen, Schreiben und Rechnen geſchikter Mann
ſeyn muß ,) die Manuſchaft , Maun für Mann auf,
und formirt dergeſtalt die Ran ſ<ier- Liſte,

Jf noch Zeit übrig : das heißt , hat der Haupks
mann nicht den Befehl mit ſeiner Kompanie ſobald
ſie verſammelt iſt, an einen beſtimmten Ort abzus
marſchieren , 0 theilt der Fe!dweibel die Kön:panie in

. Ordinaren und macht ſodann die Commandierliſte,
Um einer jeden Ordinare die nôthige Aufſicht

zu verſchaffen iſt es hinlänglich, die Koripanie in
ſehs Ordinaren abzutheilen, wobei darauf Rükſicht
zu nehmeniſt, daß die Wachtmeiſter und Korporale
‘ſoviel möglich mit derjenigen Mannſchaft in die
gleiche Ordinare kommen , bei welcher ſie in dex
Kompanieſtellung ſtehen, um die Leute in alley
Verhältniſſen genau zu kennen, deni esiſt cine

YV
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porzügliche und nothwendige Pflicht der Unterofſi-
ziere ſo wie auch der Hr. Offiziere den moraliſchen
Karakter ihrer Unitergebenen, die guten und ſchwa-

‘chen Seiten derſelben, vollkommen kennen zu lernen,
Es iſ nicht genug zu bemerken , - daß dieſer oder
jener im Exerzieren geſchikt. oder ungeſchikt, ruhig oder
unſtätt imGliede, aufmerkſam oder unaufmerkſam ſey;
man muß wiſſen , ob er folgſam, {hüchtern , dem
Spiel oder Trunk ergeben , ob unbehilfich , leicht
in große Verlegenheit gerathend, ob muthig, gottes»
fürchtig tapfer , ehrlich iſt. u. ſw. Endlich muß der
Offizier und Unteroffizier auch die körperlichen Eis

genſchaften unid den Zuſi. - der Geſundheit eines

Jeden kennen lernen, um in jeder Gelegenheit zweko
mäßig verfahren zu nnen,

Jch ſete den Fall ; ein auf Vorpoſten detáſchir-
tex Unteroffizier ſollte eine oder auch zwey Schild-

wachen bey einem entferaten Wirthshauſe ausſtellen;
wenn ex nun ſeine Leute nicht kenute, und einen
Trunkenbold und cinen Schwerhörenden oder Kurz-
ſichtigen dahin ſtellen würde, ſo könnte die Wohl»

farth einer ganzen Truppe, vielleicht eincs ganzen

Heeres darunter leiden, Darum müſſen Offiziere
wenn ſie mit Mannſchaft von mehreren Kormpasz
hien oder Korps in Dieuſt kommen , ſich gleich
nach den Fähigkeiten und Fehlern ihrer unterge-
ordneten Soldaten erkundigen , entweder bey den
Unteroffizieren , oder — wenn von einer Kompanie

E
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kein ſolcher mit detaſchirt worden ſéun ſolté; —
bey einem vernünftigen Gemeinen , den ein Offs
gier , der etwas Menſchenkenntniß hat (eine Haupta
nothwendigkeit für ſolche die Menſchen führen,
Zutrauen erwerben und ihnen befehlen ſollen) leicht
entdecken wird. Die Kompanie wird , weun ſelbe
auf eidgenöſſiſchen Fuße complett iſt,

-

auffolgende
Art in die Ordinaren eingetheilt, Sie beſteht aus 2

/ Á Offizieren
4 Feldweibel
4 Futier

Wachtmeiſtern
Korporalen

Frater

Tambouren
Pfeifer

Zimmermann
77 Gemeinen:

100 Mann , welche in Reitz
und Glieder 42 Rotten, wor
unter eine Falſche iſt , bilden:

___ Der Feldweibel beſtimmt den Wachtmeiſter
(Führer rechts vomerſten Ploton) zum Schef dex
Uten Ordinare und giebt noch in dieſelbe den Kors
poral der auf deni linen Flügel der 1. Sekzion ſteht,
einen Tambour und 13 Gemeine vom rechten Flügel
der Reihe uach Rottrnweis alſo 6 Notteu und

B 2

R
S
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a
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ein Manu. Dieſe machen die te Ordinare: die:
aweyte Ordinare beſteht aus dem Feldweibel, dem
Korporal ſo auf dem rechten Flügel der 2ten Seks
zion und jenem ſo hinter derſelben als Schließender
ſicht , dann aus 13 Gemeinen, Die dritte aus dem
Wachtmeiſter, (Führer links des Plotons), dem links
im Ploton ſtehenden Korporal , einem Pfeifer und

abermals 13 Gemeinen.

Die vierte'wieder aus dem Wachtmeiſter , (Fühs

rer re<ts des 2ten Plotons), dem Korporal , welcher
auf dem linken Flügel der 1tcn Sekzion dieſes Plotons

ſicht, cinem Tambour und 13 Gemeine.

Die fünfte Ordinare aus dem Furier , den
rechtsſiehenden Korporal der 2ten Sckzion und dem
ſchließenden Korporal und 13 Gemeinen.

Die ſechſte endlich aus dem Wachtmeiſter,
(Führer links des 2ten Plotons) , dem lezten Korpos
ral, dem Frater, dem Zimmermann und 12 Ges
meinen. Ju jeder Ordinare werden drey Mann
beſtimmt, die woo möglich leſen und ſchreiben können,
welche in Abweſenheit des Unteroffiziers die Aufs
ſicht über die Ordinare übernehmen und die Rechs
nung über das Ordinaregeld führen.

Die Ordinare - Scheſs ſind nun folgende:
In der ten ein Wachtmeiſter, nach ihnt ein

Korporal und ſodann drey Gemeine. Jn der 2ten
(der Feldweibel- und der Fourier führen wegen ihren
andern häufigen Verrichtungen kcine Ordinare
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ſondern ſind blos wegen dem Eſſen in dieſe Ordinare
eingetheilt, damit für ſie gekocht werde) | in der
2tén alſo iſt von den beiden Korporalen der älteſte

Schef; nah ihm kömmt der 2te Korporal ſo in der

Ordinare iſt , und drey Gemeine.

__ Juder 3ten Ordinare iſ ein Wachtmeiſter y

în der ten ein Wachtmeiſler, in der 5ten wieder.
ein Korporal , und in der óten abermals ein Wachte

meiſter Ordinare - Schef. À
Durch dieſe Eintheilung wird jede Ordinare

16 Mann ſtark, und ſie giebt no< überdies die
Vortheile , daß wenn die Ordinare - Schefs ihre

Mannſchaft auf den Sammelplaz der Kompanie

führen, die Kompanie geſchwind ranſchiert und
eingetheilt da ſichen wird , und daß wenn endlich

ein Ploton wohin detaſchirt wird, keine neue Einthei-s

lung nôthig iſt , da es gerade drey Ordinaren und
mit dieſen alle Wachtmeiſter und Korporale trift ,

welche in dem Ploton eingetheilt werden , auch hat

ſodani jeder Plotons - Schef einen Tambour bey

ſich. Daher iſ es ſehr zwekmäßig, daß wenn die

_Kompanie auch ſchwächer wäre als oben angege-

ben worden, die Ordinaren ſo abgetheilt ſeyen, daß

immer mit dèr Abtheilung des Plotons auch die
Eintheilung in Ordinaren übercinſtimme, und nicht

Mannſchaft eines Plotons, in die Ordinave welche
zu dem andern Ploton gehört , eingetheilt werde,
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Sobald aufdieſe Art die Eintheilung geſchehen iſt,

ſo ſchreibt ein jeder Ordinare - Schef diejenige Manns

ſchaft auf welche in ſeine Ordinare gehöret. Zuer{k

das erſte Glied vom rechten zum linken Flügel -

ſodann das zweyte eben ſo; er fängt bey eins am

und giebt jedetn Mann eine Nummer, Der Felds

weibel und der Furiex ſchreiben hingegen die ganze

Kompanie auf dieſe Art auſ.

Dieſe Arbeit zeigt ({<hon an, daß jeder Unters

offizier mit Papier und Bleiſtift verſehen ſeyn ſoll,

daher will ich hier nur noch beyfügen , daß ſo wie

jeder Herr Offizier oder Feldweibel und Furier Briefs

taſche und Vleyſtift nebſt Commandier - Ranſchiera

und Ordinare - Liſte ſtets bey ſ< tragen ſollen, auch

die Wachtmeiſter und Korporale eine Brieftaſche nebſt

Blätter von Pergament ſammt Bleiſtift und Ordinas

reliſte immer im Sak haben müſſen, um alle Augen-
blikke bereit zu ſeyn, Befehle aufzuſchreiben die ſie erz

halten,! und um die Mannſchaft der Ordinare verles

ſen oder zum Kochen , Holz, Stroh holen u, dgl.

nach der Liſte kommandieren zu können.
Dem Feldweibel iſt es ein leichtes die Ordis

nareliſie der Kompanie zu machen, ſobald er die

Ranſchierliſie verfaßt hat, denn er braucht nur immer
bey dem lezten Mann einer Ordinare in der

Ranſchierliſte einen Strich und das Nummer der

Ordinare beizuſelen, ſo weiß er, wer in dieſeibe
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gehört y bis er bey Hauſe Zeit hat , ſie ordentlich
auf ein beſonderes Papier mit Dinte abzuſchreiben.
Aus dieſer Ordinare - Liſte verfertigt nun der Feld-
iveibel die Commandierliſte auf folgende Art:

Er ſchreibt zuerſt die Wachttneiſter, ſodann die
Rorporale und endlich die Gemeinen auf, und vers
fährt, um nicht zu verurſachen , daß ganze Ordis
‘maren und folglich beinahe ganze Sckzionen mitein-
ander in den Dienſt kommen, dabey folgendermaßen.

Es wird bey der ten Ordinare angefangen,
Und aus fedex Ordinare der erſte Mann genom-
men, ſind alle durch, ſo nimmt man den 1ten Mann
der {ten Ordinare von unten, dann den 1tén Mann
aus der 2ten Ordinare von unten und ſo fort;
hierauf nimmt man den 2ten Mann der 1ten Or-
dinare von oben , den 2ten Mann der 2ten Ordi
nare und ſo fort. Hier ein Beiſpiel :

Ordinaire Liſte tte Ordinare.
4. Gem. Jakob Urach. *

|

8, Gem, Jak Woller.
2 s Kaspar Frey. *

|

9. - Peter Kaiſer.
3. o Rud, Heury. * (40, > Paul Hirſch,
4, e Joh. Bey. 11» Ant, Wagner
6, o Fried. Stegli. [12 « Aug. Sorñex. *
6. » Vikt.Schnelder. 13 » Joſias Herbſi.®
e Jakob Schmid, ii
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Joſias Herbſt, ®

Kaspar Frey. ®©

Auguſt Sommer, €

crea

Rud. Heury, *



A OG m

Dainit det Feldweibel nicht allzuviel Liſten za
führen hat, ſo" verfaßt ex nux eine , wortnnen ex
Viket , Wacht , Detaſchement , Arbeit, Orböonanz
und dergleichen verzeichnet :

Piket, Wacht und Detaſchetnent wird von oben
herunter , Arbeit und Ordonanz von 24 Stunden
von unten hinauf kommandirt. Die Wachr wird
mit cinem Strichlein in dex Mitte C! ], Piket mit
einem Punkte oben [‘], Detaſchement mit einem
Punkte unten [.], Arbeit mitt einem Punkte links
[, ], Ordonanz mit einein Punkte unten rechts bes
zeichnet [ -].

Wenn einem Manne zwey Dienſte zugleich
treffen z.B, Wacht und Yiket , ſo geht Pikct vor,

ſo wie Detaſchement dem Piket und der Wacht.
Die Wacht hingegen geht der Ordonanz, dex Arbeit
und andern Kehren vor.

Bleibt ein Mann eine Wache ſchuldig, ſo’ wird
eine Nulle in die Mitte gemacht, bleibt er aber
Piket, Detaſchement , Otdonanz oder Arbeit ſchul-

dig", ſo wird die Nulle an den gehörigen Ort geo

macht ; wird ſodann der | ſchuldiggebliebene
Diecaſt verrichtet, ſo macht man ein Strichlein
dur< die Nulle, Hier einen Theil ‘einer Coms
mandierliſte als Yeyſpiel:
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“ Commaúdievliſte für dle Kompanie N. N.

 

     
 

  

Grad. Vor- und |Ordi- __November
: Zunamen. nare 1,(2, [3.4
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Paul Adel. AS # | | 1
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Franz Bogel. 3,
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|

Jgnaz Hirſch, 441

  

 

 

Nach dieſem Beyſpiel blieb Paul Adel den 1ten

Wacht und Arbeit ſchuldig, weil ex auf Pifet war;

er verrichtete den 2ten die Arbeit, und zog den 3ten

auf die Wacht : da er nun keinen Dienſt mehr ſchul-

dig iſt , ſo ſind die Nullen vom Aten durchſtrichen,

Rudolph Haus hat am Aten cine Wacht ges

 

©) Die Commandier-Liſte wird gewöhnlich für einen Monat

gemacht , uitd hat alſo 30 odex 31 Rubriken für die

Tage des Monats; wegen Mangel Plazes , hat man

biex nur 4 Tâge, ſo wie nur 4 Mann und vevſchie- -

dene vorkommende Fälle angeſezt,



than blieb Piket \<uldig und that es am s3ten,
Franz Vogel war am gleichen Tage auf Piket ,
am Aten auf der Wacht. '

__Jgnaz Hirſch war am Aten auf der Wacht und
blieb Piket ſ{uldig ; er that es am 3ten November.

Der Feldweibel nimmt immcr die Manns

ſchaft dex Reihe wie ſie in der Commandierliſte auf

einander folgt in den Dienſt; jedesmal bevor er

„Tommandirt , ſieht er nach, ob keine Nullea für den
zu fkommandierenden Dienſt «vorhanden ſind , und

folglich niemand im Rükſtand iſ , ſodann “wenn er

z. B. ein Piket von 6 Mann und eine Wacht von
8 Mannkommandieren ſoll , ſo fängt ex bey dem
nächſtfolgenden an, wo das lezte Piketzeichen * iſt,
und“ nimmt 6 der Reihe nah , hierauf fängt
er wieder für die Wacht bey dem nächſtfolgenden
desjenigen an , der das lezte Wachtzeichen | hat ,
und nimmt 8 auf die Wacht ; ſtößt ex z. B. bey
dem 5ten Mann auf das Piket , ſo macht ex denen
die auf Piket kommandiert ſind für die Wacht eine
Nulle, zum Zeichen daß ſle ſelbe ſchuldig bleiben,

und wenn er das Piket paſſirt hat , ſo fährt er fort

no<h 3 Mann auf die Wache zu bezeichnen.

Auf dieſe Art hat der Feldweibel für einen
ganzen “Monat nur eine Commandierliſte für alle
Dienſle nôthig. Würde ev für Piket, Wacht ,
Asetaſchement, Arbeit , Ordonanz beſondere Rubriken
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machen , ſo könnte cr des Raumes wegen fevs.
Art Dienſt nur 5 oder 6mal bezeichnen, und ſeine

Commandierliſte wäre ihm bald unnüßz, wenn
nur einer dieſer Dienſte ein wenig ſtark gienge.

Sind dieſe Arbeiten nun gemacht , ſo marſchiert
dex Hauptmann mit ſeiner Kompanie dahin ,

wohin der erhaltene Befehl lautet.

 

III,

Einrüken in eine Caſerne; Ortds
nung in derſelben. Dienſt im
innern dex Kompanie.

 

Obgleich der Hauptmann vorausſeßen kann j

daß an dem Orte, wohin die Kompanie mars

ſchieren ſoll, ſ< ein Staabsoffizier oder eine andere
Militär - Perſon befinden wird, welcher die Stärke

der Kompanie bekannt ſeyn ſoll, ſo können do
ſolche Fälle eingetreten ſeyn , daß mehr oder weuiger

Mannſchaft eingetroffen iſ, als man erwartekt

hatte; er thut daher wohl, den Furier nebſt einem

Offizier mit dem Standes - Ausweis der Kompanie

nach allen Graden voraus zu ſchiken, und da dieſe

allein gehen , folglich geſhwinder vorwärts kommen,

als die ganze Kompanie, ſo werden ſie immer
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ziemlich viel früher, als dieſe an Ort und Stelle
aulangen. Dex erwähnte Standes-Ausweis beſteht
darinn :

Standes-Aus weis
der Kompanie N. N. des Bataillons.

4. Hauptmann.

4. Oberlieutenant.
4. Erſter Unterlieutenant.
4, Zweytker Unterlicutenant,
4. Feldweibel.
1, Furie.
4. Wachtmeiſter.

8, Korporal.

Frater iſt noch nicht eingetroffen,
2, Tambour.
4. Pfeifer.
4. Zimmermann.

76, Getneine, Hans Urech von Cialis
ſizt in der Gefangenſchaft zu N. und
wird Morgen nachgeſchikt.

*) 98 Mann.
Ve N- den 480 ;

N. N.

Hauptmaun.

®) Manſicht , daß hier vorausgeſezt wird, es fehle dei
Frater und ein Gemeiner.
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__Der Offizier begiebt ſi< mit dieſem Stan»
des - Ausweis zu dem Staabsoffizier oder zu der
Behörde, an welche der Hauptmann wit ſeiner
Kompanie angewieſen iſi; dort vernimmt er die
fernerti Befehle , welchè er dem Hauptmannentgegen
bringt. z.B. Wo die Kompanie aufmarſchieren
ſoll, ob no< eiue Juſpelzion gehalten wird, zut
welcher Zeit die Wache aufzieht, wann Zapfeuſtreich:
geſchlagen wird, ob des andern Tags marſchiert .
werden ſoll und dergleichen.

Dieſer Offizier ſagt au dem Furier, an wen
er ſich wegen der Einquartierung zu wenden habe.

Die Ankunft der Truppe wird bereits durch
den Kriegs -Kommiſſär oder eine andere Militär=
Behörde der Orts - Obrigkeit , oder wenn die Truppe
Xaſerniert werden ſoll , dem Kaſeruens Aufſeher ans
gezeigt worden ſeyn , damit vorläuſig die nöthigen
Vorkehrungen für Unterkunft und Nahxuug getroffen
werden können.

Ich nehme hier an , die Kompanie {oli
în die Kaſerne verlegt werden, Kommen die
Hrn. Offiziers in die Stadt zu logieren, ſo wird
das Quartier- Amt dem Furier die Quartierzettel
für dieſe geben ; der Furier beſicht hleunig dieſe
Quartiere, zeigt den Wirthsleuten die baldige

- Ankunft der Offiziere an , und hat Sorge -
wenn es vou ihm abhangt, daß vorzüglich ves
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Hauptmanns Quartier nicht ſehr entfernt von dee
Kaſerne y.

Der Furier beſieht hierauf die Kammern, in
welche die Soldaten zu liegen kommen , und ſchreibt

auf, wie die Ordinarena in dieſelben® vertheilt
werden ; ex begehrt von dem Kaſernen - Auf-

ſeher ein Verzeichnig über die in dieſen Kammern

vorhandenen Geräthſchaften und Betten ; ex beſich-
tigt dieſelben ſowohl wie die Fenſter und Oefen in

Gegemwart des Kaſernen - Aufſehers, und wenn

etwas nicht im guten Staud ſeyn ſollte, ſo bemerkt :

er ſolches demſelben , damit auf dem Verzeichniß

hievon Meldung geſchehe, Bondieſem Verzeichniß

werden zwey Doppel ausgefertigt, das eine unters
ſchreibt der Furier und übergiebt es dem Kaſernen»
Aufſeher , das andere unterzeichnet der leztere und

überläßt es dem Furier, damit dieſer ſich jederzeit auss

weiſen könne, was ex empfangen habe: Er erkundigt
ſich zugleich, wo Fleiſch , Brod und Holz empfangen
und wo das leztere aufbewahrt wird.

Hat der Furier ſi< über alles dieſes wohl
äanterrichtet , ſo begiebt er ſi, wie ſolches dér vors

ausgeſchifkte Offizier bereits gethan haben wird , vor
den Ort auf die Straße, auf welcher die Kompa-
vie anrufen ſoll, und wartet daſelbſt ihre Ankunft
9b, Sobald dieſe aulangt, verfügt er ſich zu dem



Hrn. Hauptmann , undBE ihm, daß die Koms

'panie die Kaſerne und wieviel Kammern in derſelben

beziehen werde. Er theilt denen“ Hrn. Qiſies die

Quartievbillets aus.

Der Hauptmann läßt nun vor “ben Otte

halten, damit die Mannſchaft ſh iu Reih* und

Glieder ſchlieſſe, die Hüte oder Kappen oudentlich
aufſeze, die Gewehre in Arm nehme, kurz, ſh ſo

in Ordnung ſee, dag die Kompanie mit Anſtand
einmarſchieren könne.

; Da dex vorauêgeſchikte Öffizier dem

Hauptmann den Befehl gebracht haben wid, wo

derſelbe mit ſeinex Kompanie aufzumarſchieren

habe , ſo führt er dieſelbe auf den beſtimmten Ort.

Jch nehme an, die Kompanie marſchiere ſogleich

por die Kaſerne.

Der Hr. Hauptmann läßt alſo Zalt, Front
machen, Rechts richten und hierauf das Gewehi

beym Fuß nehinén:

: Der Furriex geht mit den Ökdinare- Srthefs in

die Kaſerne, zeigt ihnen die angewieſenen Kanimectü,

übergiebt einem jeden Ordinarè- Schef die - Koch»

hâfen, Leuchter, Schüſſeln, Waſſerkrúge ; Beſen

und dergl. ſo zu den Ordinaren gehort, ünd lägt

es von jedem ſ{leunig aufſchreiben.
Die Ordinare - Schefs ihrerſeits bemerken

wohl, ob alles in gutem Stand ſey, geben dem

G
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Fukier ein Verzeichniß des Empfangenen von ihnen
ünterſchrieben y und dieſer unterſchreibt ein Doppel;

welches ex den Schefs übergiebt, J| die Truppt
ſchr ermüdet, oder iſt das Wetter übel, ſo kann das
Uebergeben der Verzeichniſſe unterbleiben , bis die
Mannſchaft durch die Ordinare-Schefs in die Zim-

mer geſührt worden iſt, wo ſodann ſolches aber
ſogleich geſchehen muß , damit nicht Geräthſchaften

entwendet oder verdorben werden , bevor ſie ordent-
lich übernommen ſind, Von dieſem Augenblick an

haben die Ordinare-Schefs und ihre Mannſchaft für

alle empfangene Kaſernen - Geräthſchaften gut zu

ſichen und das durch ihre Schuld zu Grund gez
hende zu erſezen. Jt dieſe Uebergabe geſchehen , ſo
meldet der Furier dem Feldweibel, daß er über-
geben , und die Ordinare-Schefs ebenfalls demſelbewy

daß ſie übernommen haben, worauf der Feidweibel

dem Hr. Hauptmann die Meldung machet, dag
alles in der Ordnung ſey, Er kommaudirt ſogleich

einen Korporal (den älteſten ) welcher die Jnſpektion
für dieſen Tag zu verſehen hat. Während dieſer
"Zeit entfernen ſh die Hrn. Offiziers nicht von der

Kompanie, :

Dex Hauptmann befiehlt ſodann, daß eine

quartirt werden ſoll. Jeder Ordinare - Schef

führt ſeine Mannſchaſt in den für dieſelbe ange-
wieſenen Saal odee Kammer, und beſtellt; wenn



die Ordinare mèhrere Zimmer beſezt-, in einemfeden

einen Zimmer-Commandant ; ucbſt zwey oder drey

Mann, welche dénſelbèn bey ſeiner Abweſenheit

erſeßeù z dieſe ſind für die Reinlichkeit und Aae

verantwortlich,

_Die Oùdinaren 1 enn ſie auch mehr als eint

Kammer bewohnen , kochen immer miteinander ,

in ſo fern die vorhandenen Kochhäfen oder ‘Keſſel

‘gros genug ſind; iſ dies nicht der Fall, ſo wird

die Mannſchaft der Ordinaren in Kameradſchaften

abgetheilt, die je nah den Umſtänden ſtark ſeyn

müſſen; am beſten iſt es, wenn es immer thunlich

aus jeder Ordinare zum Kochen nur zwey Kammeras»

ſchaften zu mähen. y

Jeder Ordinare - Schef kommandiert für jede
Ordinare oder fix jede Kameradſchaft täglich des

Abends für den andern Tag einen Koch.

Wenn Brodgeholt werdén ſoll, ſo werden aus
jeder Ordinárécinige Mann- genommen (welche dec

Ordinare - Schef kommandiert ). “Die Mannſchaft

aller 6 Ordinare verſammelt ſich vor der Kaſerne,

und wird dur< den Furier dahin geführt , wo

das Brod abgeholt werden ſollz hat dex Furier

zu gleicher Zeit Fleiſch zu holen oder andere Ges

\châfte , ſo verſieht dies der Korporal von dex Juſpeke-

tion oder ein Wachtmeiſter.
C 2
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“B&t Furie verfaßt aber zuerſt den Empfangs

{ein 1 Bon), unterſchreibt den Empfang , und der

Kompanie - Commandant beſcheinigt die Richtigkeit

der Forderung durch ſeine Unterſchriſt. Dieſen

Empfangſchein giebt derjenige, welcher das Brod

empfängt, demjenigen der daſſelbe ausgiebt.
Kein Manndarf mit dem Brod das er erhalt y

voraus fortgehen , ſondern ex muß warten, bis für

die ganze Kompanie die Gebühr empfangen worden

ſodann führt der Unteroffizier die Mannſchaft wieder

ordentlich in die Kaſerne und übergiebt dem Furier

dasBrod. Der Furier vertheilt nun daſſelbe und

giebt einem jeden Schef der Ordinare ſo viel , als

ihm für ſeine Mannſchaft zukömmt. Dies ſchreibt

ex ſogleich in ein Büchlein ein ; z. B.

Den 17ten Nov. empfangen für 2 Tag

BE OOOI:

Ausgegeben.

4 Hr. Hauptmann _-29

3 Hrn. Offi28

46 Mann Ate Ordinare __ 46

16 — Me — --16 s
ia101 Laib.

46 — te —_— 16

46 — “Ste —_— 16

16 — úte
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Dex Ordinare- Schef theilt" nun hierauf das
Brod an ſeine Mannſchaft aus.

Soll Fleiſch abgeholt werden, ſo wird aus
jeder Ordinare oder jeder Kammeradſchaft der

Koch genommen , welcher eine Schüſſel mitnimmt,
worinnen er das der Ordinare oder dcr Kammerad-

ſchaft zukommende Fleiſch aufbewahrt. Hat die

Ordinare Salz, Pfeſſer, oder dergleichen nöthig y

ſo giebt der Ordinare- Schef dem Koch etwas Geld

mit , und läßt ſolches durch denſelben einkaufen.

A Sowohl um Fleiſch zu holen, als auh um
„Gemüſe oder anderes in die Küche einzukaufen, ſoll
die Mannſchaft für erſteres durch den Furiex oder

einen Unteroffizier, für lezteres aber immer durch einen

Unteroffizier geführt werden , in deſſen Beiſeyn- das

Nöthige angekauft werden ſoll. Entweder wird für
die Abholungen von Brod, Fleiſch , u. dergleichen

durch den Tambour ein Zeichen gegeben, oder der

Korporal von der Fnſpcktion ruft die Mannſchaft y

wenn ihm ſolches der Furier beſichlt aus den Zim-
mexn zuſammen.

Das Fleiſch wird auf einen-ähnlichen Ernpfütgs

hein (Bon) wie das Brod gefaßt. Dex Koch

ſpaltét das Holz, macht Feuer, holt Waſſer , giebt

das Fleiſch zum Feuer , und bereitet den Kammeraden

das Eſſen zu; geht etwas durch ſeine eigne Schuld

und Muthwillen zu Grunde , ſo hat er den Erſaz
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ju ‘eiſtén, wozu ihn dee Hv. Hauptmann ans

halten wird. i

Während das Fleiſch kocht , kehren die Köche

die Zimmer und Gänge und wiſchen Tiſch und

Bänke ab, Sind die Sále zu großſo komman-

dicren die Ordinare - Schefs zu dieſer Arbeit andere

Viannſchaſft. '

Bey dev Eſſenszeit, welche auf cine beſtimmte
Stunde geſezt ſeyn muß (am beſten um halb 14 Uhr,
weil um 11 Uhr gewöhnlich die Wacht. von der Kom-
yanie antretten muß) verließt dex Ordinare - Schef

(cine Mannſchaft, und meldet hierauf dem Korporal
von’ dex Juſpektion, ob alles da ſcy, oder, wer fehle.

Mann für Mann bringt ſcin Brod und ſchneidet in

die Schüſſel ein zur Suppe.

Jſt- die Suppe verzehrt, ſo theiſt der Koch
unter Aufſicht des Ordinare- Scheſs auf cinem

eigends Hiezu beſtimmten Brett das Fleiſch in

ſoviel Porzionen als Mann in der Ordinare ſind.

Der Ordinare - Schef vertheilt nun das Fleiſch
ganz unpartheyiſch; am beſten wenn er jeden Mann

den Rüken gegen daſſelbe kehren läßt , ein Meſſer

immer zwiſchen zwey Porzionen ſlekt, und - die

Mannſchaft nach derLiſte abruft, worauf dann der

Rükwarts gekehrte, durch die Antwort Rücken oder

Schneid ſeine Porzion ſich wählt.



Nach dem Eſſen iſt es des Kochs erſte Sorge,

daß ſowohl der Kochhafen , als auch die Schüſſeln

und anderes Geſchirr ſauber geſpúlt und gewaſchen,

“ſo wie auch die Tiſche wieder gereinigt werden.

Doch wir wollen nun wieder ſehen, wasdie
Herren Offiziers zu thun haben.

Nachdem die Mannſchaft die Kaſerne bezoget,

und der Feldweibel die Kaſernenwacht hat aufziehen"

laſſen, ſo kónnen ſich die Offiziers in ihre Quartiere

begeben ; der Hauptmann ſäumtaber nicht. lange»

úm ſich bey dem Plazcommandanten oderderjenigen

Militärbehörde an welche er gewieſen iſt, zu melden,

daß er. mit der Kompanie in dex Garniſon einges

ruft und daß dieſelbe wirklich bequartirt ſey.

Der Hauptmaun giebt nun dem Feldweibel

entweder die ſo eben von ſeinen Obern erhaltenen
Befehle, oder wenn er keine beſondere erhalten hâtte,

\o ordnet er blos den Dienſt an, und empſichlt dem

Feldweibel die angeſirengteſte Thätigkeit, damit das

Anbefohlene auf das Púnktlichſte vollzogen werde.
Ueberhaupt iſ es bey'm Militär die Hauptregel ,
alles was befohlen wird, ſchleuni< und etena,
ſo wie es angeordnet worden zu vollziehen. Jſt auch

anfängs die Mühe und Arbeit groß und beſhwer-

lich , ſo dauert dies nux ſo lange, bis man jeder-

mann angewöhnt hat , ſeine Schuldigkeit vollfoms

men zu verrichten, und daß niemand auf Nachſicht
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re<nen konne. Dieſe Nachſicht iſt der größte Nach-

theil- des Dienſtes + ſie entſteht entwédex aus Furcht.

die Untergebenen zu beleidigen , welches ein unvex-

zeihlicher Fehler iſ, auch wird kein Soldat es ſeinem

Borgefezten verargen , wenn dieſer renge auf Voll-

zichuug des Anbefohlenen haltet , well der Soldat

billig vorausſezt , daß dies dem Vorgeſezten wieder

von einem - hôhern Vorgeſezten ſo aufgetragen wors

den, und ſomit derſelbe weiter nichts als ſeine Pflicht
erfüllt: oder ‘der Vorgeſezte will populär ſeyn, will
als Dâmagog handelit, ſich die Liebe ſeiner Untergebe-

nen erwerben — wobey er wohl gar ſconauf
Gunſt bey einer bürgerlichen Verrichtung , Wahl
und dergleichen rechnet — oder endlich ev iſt ſeiner

Sache nicht gewiß , das heißt mit eiuem Wort :

er weis ſelbſt nicht was Schuldigkeit iſt und ſürch-

tet Fehltritte zu machen.

Derjenige Vorgeſezte welcher durch Nachſicht
bey Erfullung der Pſlichten ſeiner Untergeordneten,
die Liebe und das Zutrauen derſelben zu erirngen

glaubt, irrt ſich gewaltig, Der gemeine Mann

hat im Allgemeinen einen natürlichen geraden Ver-

ſtand ;- ſieht ex nun daß Fehler nachgeſehen und
dag Befehle gegeben werden , die unvollzogen blei
ben1 ſo ſchließt ex natürlich daraus , daß es nicht

durchaus nothwendig ſey dieſelben zu vollziehen, und

daßes kein großes Vergehen ſeyn müſſe, wenn man
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auch Fehler im Dienſt begehe; ex wird daher

nachläſſig, unterläßt mehreremale die Befolgung

des Aubefohlenen, bis er endlich durch öftere Wicders

holung denn doch beſtraft werden muß + und dies

um ſo ſirenger , weil -die Gewohnheit tief gewurzelt

und ſchwer auszurotten iſt. *) Erſte Folge dieſer

ſirafwürdigen Lrachſicht. Da aber dex Soldat die

Wichtigkeit des einen oder andern Befehls, Auftrags

und dergleichen nicht zu beurtheilen im Standeiſts

o wird er ſich auch in wichtigern Dingen Nachs

léſſigkeiten zu Schulden kommen laſſen , wodurch
dann weſentlicher Nachtheil erwachſen kann, immer

aber dex Kompagnie und alſo vorzüglich dem

Hauptmann und denen Offizieren Schande und

Misvergnügen verurſacht. Gewahrt dies der Soldat,

ſo ‘geſtattet ihm die naturliche Eigenliebe nicht, den

Fehler ſich ſelbſt zuzurechnen , (was auch unrichtig

wäre , ſondern der nachſichtsvolle Offizier oder Uns

teroffizier iſt- die cinzige Schuld daran) , ſondern ev

*) Daher ſicht man auch bey jenen Korps, wo die
ſchlechteſte , das heißt nachſihtsvollſte Disziplin iſ,
die ſchärfſten Strafen auferlegen oder wie man mit dem

militäriſchen Ausdruk ſagt; Exempel ſtatuiren,

Wenn matt jedes Vergehen pflichtmäßig beſtraft , #0

wird man nicht leicht in den Fall kommen, ſtrenge
firafen zu müſſen, oder Exempel zu ſtatuiren; denn der

“ “Soldat weiß, daß ihm- nichts ungeſtraft 1aund
thut glſo lieber was ihm befohlen if.
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hält ſeine Vorgeſezte für unwiſſend und ſie verlieren

ſcine Achtung , ſcin Zutrauen: Zweyte Folge.

Die dritte weſentliche und ſehr natürliche

Folge iſt: daß dex Soldat, dem einigemal unbe-

deutendere Sachen nachgeſehen worden ſind, und

da ex nicht beurtheilen fann, was wichtig oder un-

wichtig iſt, (denn die geringfügigſte Verſaumniß kann

in Soldatenſtande großen Schaden, ja das Verders

ben und den Verluſt vieler Menſchen nach ſich zie-

hen), nun auch öfters und zwar in Dingen Nach-

ſicht erwartet die ihm gering ſcheinen, aber doch

von dem Offizier als wichtig angeſehen werden müſſen:

ſeht ex nun 5 daß ex für einen Fehler beſtraft, für

den andern nicht beſtraft worden iſt, oder daß man

an cinem ſeiner Kameraden einen Fehler nicht ge-

rügt hat , hingegen ‘ſein Vergehen, das ihm eben

nicht größer zu ſeyn ſcheint, niht nachſieht , ſo

muthmaßt er, der oder die Vorgeſcßten Handeln par»

theyiſch und na< Gunſt. Sobald einmal der Sol-

dat dieſe Meynung von ſeinen Borgeſeßten hat, dann

ift die Disziplin- im Grabe und ein jeder kann ver»

ſichert ſeyn, daß mkt ſolch einer Truppe keine Ehre

mehr einzulegen iſt , da das Zutrauen in die Offis

ziere und Unteroffiziere verloren iſt.

Selbſt in den Augen desjenigen würdigt man

ſich herab , und-verliert die Achtung zu deſſen Gun-

ſien man paxrtheyiſch handelte oder nachſichtig war
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denn fo wie ſich. ein Fall ereignet , worin ſich dex

Gleiche mit noch andera beſiudet, ſo beſorgt diéſer-

daß diesmal die Reihe der Begünſtigung einen tan»

' deen treffen konne, und er fühlt ein gewiſſes Misbe-

hagen mit der Benehmungsart des Vorgeſezten , was

eigentlich nichts anders als Mangel an Zutrauen ijk.

Die dritte obenerwähnte Art von Nachſicht,
wenn nemlich der Offizier (nah einem gebräuch-
lichen Ausdruf) ſeiner Saché nicht gewiß i| , und

ſch ſcheut Ausſiellungen zu machen, iſt zwar dem

Dienſte hôch| ſchädlich, dennoch eher als. die voro

bemeldeten zu entſchuldigen, Es ſollte zwar niemand

zum Offizier befördert werden, der nicht ſeinePflich-

ten kenute und ſelbe zu erfüllen verſtünde; allein es

ſind dennoch jene leicht zu entſchuldigen, die ſoviel

Ehrliebe beſizen , daß ſie thre ſchwache Seiten nicht

blos geben, und durch Fehler ſich und ihre Kame

raden in Schaden und Schande bringen wollen.

Jſt bey: ſolchen Offizieren guter Wille ſ{< zu

unterrichten vorhanden , ſo werden ſje ſich bald

Kenntnis dex eingeführtenOrdnung und der Dienſt
_pſlichten eines jeden Grades erwerben , um nicht

duerch ſtete Nachſicht den Beweis zu liefern , daß ſie

nicht gehörig zu ſtrafen verſtehen. So ſehr nach-

“theilig es fur den Dienſt und die gute Ordnung in

ciner Truppe wäre, wenn ſie mehrere dergleichen

Offiziere hätte, die aus der Ucberzeugung ihrer
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Schwäche nicht ſtraften , ſo iſt es dennoch viel ſchâds

licher wenn ſie Offiziere beſizt , die den entgegenge-

ſezten Fehler — aus den gleichen Urſachen — bes
gehen , das heißt: Offiziere welche ihren Dienſt
und ihre Pflichten nicht kennen, dem Soldaten aber

dadurch glauben machen wollen, ſie wüßten was-

Ordnung iſt, wenn ſie unbeſonnenerwetſe ſtraften.

Dieſe Gattung von Offizieren iſt ſehr gefährlich.

Ein Offizier welcher ſtraft, ohne eigentlich zu wiſſen
ob er zwekmäſſig ſtraft, wird natürlicherweiſe oft in

den Fall kommen, unmäſſig und unpaſſend zu ſtrafen z

fobald der Soldat dies bemerkt , ſo iſt die Achtung

deſſelben gegen den Offizier dahine dieſer hingegen

wird ſein Berfahren auf alle mögliche Arten zu

beſchönigen und zu vertheidigen trachten, gegen den

Soldaten immer ungerechter werden, und ſich in den

Augen ſeiner Untergebenen, ſo wie in jenen der Vor-

geſezten verächtlich machen, weil er den doppelten

Beweis von Unwiſſenheit und gleichſam unwillkür-

licher Partheylichkeit darthut, wogegen der Unwiſs

fende, ſo aus Schüchternheit und hinlänglichex

Selbſikenntniß nicht ſtraft , wenigſtens nur das erſtere

beweißt. ;

Eines muß ich hier noch erwähnen, denn es
thut Noth: das iſt Feſtigkeit des Karakters.

Jeder Vorgeſezte überlege che er beſichlt , ob

das was exanordnet, vernünftig und“ ausführbar
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ſey ¿ dabey ziehe er alle Umſtände wohl in Betracht ;
erwäge alles wohl, denn es kann eine Sache die
zu einer Zeit ſehr zwekgemäs und anwendbar iſt,
in cinem andern Zeitpunkt ganz unausfäührbar ſeyn.

Fſt aber ‘nah dieſer Vorausſezung einmal eine

Anordnung getroffen , ein Befehl gegeben , ſo weiche

man fa nicht mehr davon ab , ſondern halte beharvs

lich auf die Vollziehung, Wer nicht ſelbſt dur<
längere Dienſte die Erfahrung gemacht hat, wis

[eicht eine Truppe zu führen iſt, wie willig ſie dem

Befehlen gehorcht und wie in Ordnung ſie zu halten

iſt, wenn von oben herab ein jeder überzeugt iſt, daß '

es bey dem einmal Verovdneten bleibt und die

Fehlbaren ohne Nachſicht beſiraft werden , der wird

kaum glauben können , welche Wirkung die Befolo

gung dieſes Grundſazes nach ſich zicht. —

Wir wollen nun durchgehen, was der Felda

weibel zu befolgen hat , wenn er von dem Haupts

mann die nôthigen Befehle — zu welcher Zeit die

“Appelle und wie viel des Tags gehalteu werdene

wenn die Wachtparade aufzieht , Zapfenſtreich ge
ſchlagen wird , u. ſw. erhalten har. z

Das erſte ſo ex zu verrichten. hat  iſt+ daß ex

 Folche denen Hrn, Offiziers überbringty und von

ihnen vernimmt , welcher derſelben die Kompanies

Jnſpektion, oder wie es. bey einigen Truppen heißt y

den Tag hat, Sodann ertheilt ex den Ordinares



Schefs und dem Korpovalen dE: Juſpéktión die
nôthigen Befehle und Anweiſungen und ſicht ſtets
genau auf die púnktliche Vollziehung derſelben. Der
‘Feldieibel iſt überhaupt “die Seele einer Kompanfe;
ihm liegt die gute Ordnung, Polizcey und der
Unterricht ſeiner Untergebenen vorzüglich ob. Er

hat în dex Kaſerne ſeine cigne Kammer, worinneh

er mit dem Furier bequartirt iſt, Der Korporal

von der Juſpekzion muß immer bereit ſeyn, ſeine

Béfehle auszurichten , und muß dem Feldweibel von

allem was vorgeht , Meldung machen. Es muß
în der Kompanie nichts vorfallen, wovon dex
Feldweibel nicht unterrichtet iſ. Er Fll in der

Kaſerne immer ein wachſames Auge haben,

damit âlles reinſih und im guten Stand erhalten

werde,

Er ordnet , ſobald die Mannſchaft ibre Kammer
bezogen hat, an, daß von jedex Ordinare die Na-

mensliſte der Mannſchaft nebſt Bemerkung von

welcher Kompanie auf der außgern Seite der Thüre
angeklebt werde, damit man ſehe wer ia den Zim-

merù wohnt , ohne hineintreten zu müſſen, Jn den

Zimmern muß dieſe Liſte ebenſalls angeſchlagen ſeyn,
und überdies an jede Lagerſtätte, wo möglich obere
halb dem Obertheil des Bettes , oder ſonſt an ‘i em

fichtbaren Orte, der Namedes Mannes | welcher
in demſelben liegt.
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Er läßt die Gewehre und Patrontaſchen dex

Mannſchaft entweder im Zimmer oder vor demſelben
im Gange der Reihe und Ordenareweiß auf cinem
Rechen hängen und an demſelben -ebenfalls den
Namnen des Mannes anheften.

Der Hahn wird abgelaſſen , das Gewehr an den
Bügel devgeſtallt aufgehängt , daß das Schloß aus-
wärts zu ſtehen komme: die Patrontaſche wird an
einem Riemchen © an dem gleichen Nagel wie das
Gewehr aufgehängt, doch ſo daß der Patrontaſchens
riemenhinter der Patrontaſche herunterhänge, und
der Kaſten alſo das Gewehr - Schloß bedeke. Das
Bayonet bleibt in dex Scheide.

Auf cinem Brette oberhalb dem Bette deg
Soldaten liegt: ſein Haberſak, in welchem derſelbe
immer alle ſeine Habſeligkeiten wohl verwahrt und
zugeſchnallt haben ſoll; daher wird der Mann ſo
oft er Bürſten , Spiegel, Faden od. dergl. gebraucht |
hat, es wieder in den Haberſak ſteken und nichts
herum liegen laſſen: damit wenn ein Marſch oder
Ausrüken angeordnet wird , ‘der Soldat ſeine
Sachen nicht lange zuſammen zu ſuchen hat,
was vorzüglih des Nachts ſehr nothwendig iſt,
Auch die {mutige Wäſche muß nicht in das Bett

®) Dieſes Riemchen iſ hinten zwiſchen den beiden
Schlaufen angebracht wodurd der Patrontaſchenrite
mea geht,
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ndern in den Haberſak geſtekt werden. Dié Flela

dungsſtüte werden zuſammengefaltet , das Füttertuch

auswendig , und auf das gleiche Brett gelegt. Der

Hut öder die Kappe kömmt oben darauf.

Der Feldweibel und der Furice entfernen ſi<

niemals aus der Käſerne ohne dem Korporal von der

Juſpektion geſagt zu haben, wo ſelbe im Falle, daß

man nah ihnen fragte, anzutreffen ſchen, Eden

ſo wird der Hr, Offizier von der Anſpektion dem

Feldwcibel immer hinterlaſſen, wo er ſich auſhalte;

damit man’ ihm ſo wie etwas neues befohlen wird,

- daſſelbe alſogleich melden könne.

Der Furier faßt gegen" einen Empfangſchein

nach einem diesfalls beſtehenden Reglement auf die

Stärke dex Kompanie und die Anzahl der Kammern

berechnet , an dem ihm beſtimmten Ort die Kerzen,

und véttheilt ſelbe in die Kammern.

Die Tambours finden ſich des Abends eîne

Viertelſtunde vor angeordnetem Zapfenſtreiche auf

‘der Hauptivache ein, und ſchlagen ſodann die Res

trâte bis in die Kaſerne.

Sobald dee Zapfenſtreich geſchlagen wird;

verfügt ch die Mannſchaft în die Kalen und zwax

ſo ſchleunig als möglich. :

Die Ordinare- Scheſs und Unteroffiziers‘núſſen

die érſien in der Kaſerne ſeyn , um längſtens eine

Viertelſtunde nachdem dex Tambour, aufhört zu
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ſchlagen, den Appell gemacht zu haben. Sind die
Schefs auf der Wache oder im Dienſt , \o macht
den Appell der hiezu vón dem Ordinare - Schef
bezeichnete Mann, Jeder Ordinare -Schef ruft die
Mannſchaft na< der im Zimmer angehefteten
Ordinare-Liſte ab, und geht hierauf zu dem Korporal

von der Jnſpekzion , um ihm zu ſagen, ob alles hier
ſeye, oder wer fehle. Der Ordinare-Schef koms

mandiert hierauf den Koch für den folgenden Tag

ſo wie die Mannſchaft zum Kehren und Wiſchen ,
wenn ſolches dex Koch nicht allein verſehen könnte.

Wenn nun der Korporal von der Jnſpektion
von allen Ordinaren-Schefs dieſe Anzeige erhalten
hat, ſo verfügt ſi< derſelbè zu dem Feldweibel ,
und meldet ihm: Ls iſff alles hier bis auf den
Gemeinen 4. U. von der 2'en, und der Kor»
poral Ul. i. von der Aten Ordinare. Der
Gemeine N. N iſt heute auf Ordonanz nah X.
abgegangen , der Korporal Y. iſt bei der Kompanie

“ eingerüft , der Pfeiffer N. N.iſ auf die Kaſernens
wacht in Gefangenſchaft geſezt worden. Kurz, dex
Korporal von der Jnſpekzion macht demFeldweibel
von allem den Rapport, was den Tag úber vorges

fallen, und ihin zur Kenntniß gebracht wordenif,
Der ‘Feldweibel ſagt nun dem Korporal von

der Jnſpektion was allenfalls ſonſt noch zu melden
iſt, und dem Korporal von der Juſpekzion nicht

D
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gemeldet worden wäre, z, B.daß den folgenden Tag
der Hr. Hauptmann um 7 Uhr des Morgens ſi<
bey der am Orte befindlichen oberſten Militärbehörde
einzufinden habe, daß ein Hr. Offizier auf die Wacht.

zieht, u. dgl. Wennnun der Jaſpekzions- Korporal
ven dem Feldweibel unterrichtet worden, was er
deien Hv, Offiziers zu melden habe , ſo geht er zuerſt

zu dem Hr. Offizier der Jnſpekzion, welcher ſich in
der Kaſerne einfinden, und nachſehen ſoll, ob alles

_inder Ordnung iſt, und macht dieſem den Rapport
vou der Kompanie ; hat dieſer noch etwas zu mel

den, ſo fügt eres bey ; ſodann wird der Rapport
dem jüngſten Offizier, und ſofort bis zu dem Hr.
Hauptmann gemacht. Wird von dieſem etwas
neues befohlen, ſo überbringt er dieſen Befehl allen
Hrn. Offiziers, 11nd ſodaun dem Feldweibel, welcher
ſoaleich die Ordinare- Schefs verſammelt , und
ihnen das zu vollzichende auſträgt.

Hierauf übergiebt der Korporal von der Jns
ſpekz;ion *) ſeinem Nachfolger den Dienſt , ſagt
ihm, was ex nettes zu- beobachten hat, wer in dex
Gefangenſchaft, und ob bey Waſſer und Brod,
ſizt, um ioieviel Uhr die Mannſchaft des Morgens
avſfgewelt werden ſoll (wenn nemlich kein Tambux
Wirbel ſchlägt )u, dgl. Sodann begeben ſich beide
4E)Es iſt ſehr gebräuchlich den Korvoral von ‘dex Juto

ſpektion , guch Korporal vom Tag zu nennen,
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Kotporalé zu dèm Feldweibel und det ciné treldet ;
dag ex die Juſpekzion úbergebén , der audere, daß i
êr ſie übernommen habe.

Der Jnſpekzions-Korporal darf ſich des Nachts
üie ganz entkleiden, ſondern muß die Hoſen anbes
halten, um auf jeden Augenbli> ſchnell in deb
ganzen Montur und mit ümgchänugteti Seitengewéhr,
welches er dén ganzen Tag über nicht E zun
Dienſt bèreit zu ſeyn.

Eine halbe Stundé na< Zäpfenſtreich , ode
jur anbefohlènen Stunde, ſchlägt eiù Tambur den
Wirbel, worauf in allen Zimmern die Lichter auss
gelöſcht werden. Gewaghrt die Schildwacht vor deë
Kaſerne noch ſpäter ein Licht , ſo ruft ſie dem

“ Wachtkommandanten , welcher den Kotporal von
der Wache in das betréfſendé Zimmer ſhift und
das Licht auslöſchen läßt. Einzig der Feldweibel und
Furier dürfen das Licht etwas länger behalten , da ſi
bielleicht noch ſ{riftliche Arbeiten zu verrichten habens

“ Nach geſchlagenem Wirbel ſoll uicht der geringſte
Lermen in den Karinern, und niemänd mehr bez
dem Marketender geduldet werden.

Der Feldweibel kas nach ob alles zur Ruhe
iſ,
_Die Kaſernentwache lgt vom Zapfen ſtraichhis

des Morgens weni die Manuſchaft aufe
niemanden mehr aus der KaſerneME(i
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des Feldweibels , des Furiers und des Korporals von

der Jnſpektion, wenn ſie mit ihren Seitengewehren

verſehen ſind, weil es ſeyn kann , daß ſie noch eine

unvorhergeſehene Dienſtverrichtung zu beſorgen haben.

Man kann um die Mannſchaft des Morgens

aufſtehen zu machen, entweder einen Wirbel ſchlagen,

oder dieſelbe blos durch den Jnſpektions - Korporal

, agufwe>en laſſen. Dieſer geht in alle Kammern,

und klopft mit einem Stoc auf die Tiſche und an

die Better und mahnet zum Aufſtehen, indem er

zugleich den Appell der Mannſchaft macht. Für

diejenigen, ſo auf der Wache ſind, antwortet der

Schlaffkammerad,oder wenn beide Schlaffammeraden

abweſend wären, der Ordinare - Schef mit den

Worten: LF. -7. iſ auf der Wacht; oder U7-

Li. i mit Urlaub u. {6 f.
Bey

-

dieſem Aufwecken hat jeder Soldat bei

dem Juſpektions-Korporal ſich um dasjenige zu

melden, was er zu erhalten wünſcht , oder was er

bey demFeldweibel, denen Hrn. Offiziers oder

dem Hr. Hauptmann vorzubringen geſinnet iſt.

Z. B. N. N. meldet ih, die Wache mit N.

-N. vertauſchen zu konnen.

N. M. meldet << unpäßlich.

N. N. meldet ſich um 24 Stunde Urlaub uach Þ.

N. N, meldet ſich zum Rapport , um ſich úber

eine empfangene Mishandlung von X, zu beſchweren,

fr
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Alle dieſe Meldungen ſchreibt der Korporal von

der Jnſpektion ſorgfältig auf, und überbringt ſie

dem Feldweibel.

- Der Junſpektions-Korporal ſchreibt die krank ge-

meldeten noh auf cin beſonderes Blatt Papier,

tiebſt der Bemerkuna, von welcher Kompanie und

die Nummer des Zimmers , in welchem ſie liegen

und übergiebt dieſes dem Wachtmeiſter oder Coms

mandanten von der Kaſernenwacht, damit der

Chirurgus, wennev die Kranken zu beſuchen kömmt,

auf der Wache die Liſte finde, und die Kranken aufs

zuſuchen weiß. Der Korporal von der Jnſpektion bes

gleitet den Chiruvrgus bey dieſer Viſite, damit er hört,
wer in das Spital oder was ſonſt verordnet wird,

wovon er dem Feldweibel Rapport zu machen hat.

Sobald die Soldaten aufgewe>t worden, #0

ſteigen ſie ſchleunig aus dem Bette , ziehen ſchnell

Beinkleider und Schuhe an , Und wenn kcin Brunnen

in der Kaſerne iſt, ſo gehen diezum Kochen fommans

dirten Leute, und holen Waſſer zum Waſchen.
Die Mannſchaft ſpúlt ſ< nun den Mund

ſauber aus , reinigt mit dem Finger die Zähne,

und wäſcht ſh Geſicht (am beſten den ganzen

Kopf) Hals , Bruſt , Hände und Arme mit friſchem

Waſſer. Dies darf im kälteſten Winter nicht un-

terlaſſen werden, denn es iſt der Geſundheit ſehr

“zuträglich, und iſt keineswegs unangenehm , ſondern



nan gewöhnt ſich ſo geſchwind daran, daß jene,

die es ciamal etliche Wochen verſucht haben, nicht
mehr ablaſſen können

Nun werden in den Kammern , ſey es Sommers
oder Winters, die Fenſter geöffnet , um die durch
die Nachr hindurch verdorben gewordene und folglich
ſchädiiche Luft durch reine und geſunde zu erſeßen,

Die Fenſter bleiben eine Stunde lang offen ;
Unterdeſſen machen je zwey Schlafkammeraden ihr
Bette in die Ordnung , indem ſie jedesmal die
Madraze umkehren und aufſchütteln, und das
Stroh in dem Strohſa und dem Kovfküſſen ebens -
falls gleich vertheilen; die Leintücher und Betttecken |
werden ausgeſchüttelt ‘und neuerdings augeſireft. *)

Der Furier führt des Morgens zur feſtzeſczten
Stunde die Mannſchaft um Fleiſch und Brod und
verfahrt wie bereirs Seite 36 geſagt worden.

Wenn der. Feldweibel den Rapport von dy
_Kompauie erhalten hat, ſo verfaßt er den Kompanie»

49 Alle Santîage werden die Bettde>en im Kaſernen-
hof, oder wenn feiner iſt, vor der Kaſerne ausges
klopft, jedoch feineswegs mit den Laden, weil
dieſe die Decken verderben, und andrerſeits ſelbſt
leiht verbogen werden oder brechen, Alle viex
Wochen an einem von dem Hauptmann zut beſtim
menden Tag werden die Feuſter dur<h von den
Ordinare - Schefs hiezu fommandierten Mannſchaft

1 gewaſchen,
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Rapport, welchen er in das Rapportbuch einſcheeibt,
und alle Mannſchaft welche in Dienſt kommt.

krank iſt oder etwas vorzubringen bats namentlich,

aufführt. :

(Siche nebenſtehende Tabelle. )
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Die Rubriken dieſes Rapportbüchs inüſſen ge-
dru>t ſeyn, dènn ès wäcé zuviel von einem Feld-
weibel der Miliz gefordert, tvenn er tüglich die
Rapporte rubrizieren ſollte. In der Eile und bey
Ermanglungeines gebruclten Rappottbüches- wäre
indeß hinlänglich, den Stand ſummariſch anzu-

ſeßen ; als; der Ständ der Kompanie wargeſtern 100

Zugewachſen : Gem. Jakob Lichli „A
Abgegangen : Gent. Heinrich Strobl... 4

Verbleibt der Stand init heutigem Tag. «100

“Das Wachevettauſchen känn , ivennnicht etwas

anders diesfalls befohlen wird , de Feldweibel von

ſich aus erlauben ; er muß jedoch ſich erkundigen

aus welchen Gründen der Tauſch vör fich gehén ſoll,
¿, B. das Geivehr oder Montur ſeye in der Réperatur

óder der Mann ſeye erſt von cinem andeën Dienſt

tingerüfkt , ſch? müde oder ganz durchnäßt, u dgl:

Nie muß er aber von ſich aus das Wachtverdinger

geſtatten ; das heißt nicht zugeben y daß ein Soldat

für Geld einen andern auf die Wache \chi>e, und

ſelbkeinen Dienſt verſehe indem jeder Soldat

ſeinen Dienſt ſelbſt verrichten muß.

Durch das Wachtverdingen exletnt ein Theil
der Kompanie ſeine Pflichten nicht kennen , wiëd

nachläſſig, träg, während der andere; welcher Dienſte

thut , ſeine Montux und durch angeſtrengten Dienſt

auch ſeine Geſundheit zu Grunderichtet , bey Ero
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füllung ſeiner Dienſtverrichtungen ſchläfrig und ſaum-

ſcelig wird und ſomit im Falle einex nöthigen Ans.

ſtrengung oder Strapaze , welche die Truppe zu

beſtehen hätte, ſämmtliche Mannſchaft nicht im
Stande wäre , dasjenige zu leiſten, was man.
von ihr forderte:

Lüderliche Burſche giebt es in allen Kompanien,
die für cin paar Baten zum Saufen oder Spielen,

alle Tage auf der Wache ſichen bleiben und ſ<

muthwillig zu Grunde richten würden.

Das Stehenbleiben auf der Wache , oder
zwey Nächte hintereinander freywillig auf der Wache
ſeyn, darf durchaus niemalen geduldet werden: auch

wenn ein Mann eine Strafwacht zu thun hat , ſo

muß er, wenn ihn ſein eigener Kehr am folgenden

Tagtrift , abziehen , eine Nacht frey haben und
denn den nächſten Tag außziehen.

Obgleich der Feldweibel — wenn ſtatthafte
Gründe vorhanden ſind, — von ſh aus das Vers-
tauſchen der Wache erlauben darf, ſo muß er doch,
wie ſolches hier in dem Rapport bey dem Gemeis

nen Bus gezeigt iſt, es in den Rapport bringen,

und Sorge haben, daß wenn die Reihe an den
Mann kömmt , welcher aufgezogen ‘iſt (hier Asp.)
der andere für ihn aufziehe. (Bus) ,

Mit dieſem Rapportbuch verfügt ſich der Jus
ſpekzions - Korporal zu den Herren Offizieren. der
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Rompanie mit Ausnahme des Herrn: Jnſpekzions»
Offiziers und des Herrn Hauptmanns, indem ex bey
dem júngſicn (z.B. bey dem 2ten UntersLieutes
nant) anfängt und dann zu dem ältern im Range
geht,

Dieſe Herren Offiziers nehmen Kenntnis von
dem bey der Kompanie Vorgefallenen.

Der Herr Offizier von der Juſpekzion verfügt
ſich des Morgens in die Kaſerne, geht in alle Zims
mer , und ſicht nach 0b ſauber gekehrt und gewiſcht

"worden - ob die Better in der Ordnung ſind, ob
die Kleidungsſlúcke nicht in den Zimmern herums
liegen und an dem gehörigen Ort aufbewahrt
werden, ob die Mannſchaft angezogen iſt und ſi<
gereinigt hat , ob die Küche: beſorgt wird u. dgl. i

Sobald der Offizier von der Juſpekzion oder *
ein anderer Offiziex in's Zimmer tritt, ſo geht
jeder Mann zu ſeinem Bett und ſtellt ſh an die
Seite wo er ſ<läft; dort bleibr er ſtehen und ers
ivartet , was der Herr Offizier befiehlt. Hat dieſer
nichts beſonders anzuordnen , ſo ſagt ex „Tretet
ab” worauf die Leute au ihre Arbeit gehen können.
Der Herr Offizier von der Jnſpekzion kann und
ſoll zu Zeiten in Begleitung des Feldweibels oder
wenigſtens des Jnſpeklzionskorporalen eine Unterſus
hung der Haberſäfke vornehmen, theils um zu
ſehen, ob der Mann mit allem Nöôthigen verſehen



  

 

iſt, theils au<h um wahrzunehtnen , ob ex nichts
perkauft oder ob er nicht Sachen beſize , bey
denen man vorausſezen kann, daß er ſie nicht
erkauft oder auf eine rechtliche. Weiſe an ſich
gebracht habe. Gewahut der Offizier etwas der

, gleichen , ſo verordnet er ſogleich , daß der Fehlbare
Kaſernenarre habe, oder er ſezt ihn aufdie Kaſers
nenwache im Arre>, Jm erſtern Fall geht der
Korporal von der Juſpefzion und zeigt ſolches dem
Wachtkommandanten an , damit dieſer der Schilds
wache die Conſigne gebe , daß N. N. von der
Kompanie N. nicht aus der Kaſerne zu laſſen ſey,
dein Conſignirten wird ein Zeichen z, B,ein beſon-
dres Armband odev eine Kappe und dergleichen ges
geben, welches er, ſo lange er konſignirt iſt zu tra-
gen hat, damit ſowohl die Schildwache als die
Kammeraden in dex Kaſerne ihn kennen mögen :
denn ſouſt erfährt niemand, daß dieſer oder jener
Mann Kaſernenaureſt habe. Jm leztern Fall abex
führt der Jnſpelzions-Aorporal den Arreſtanten auf
die Kaſernenwache, und übergiebt ihn dem Wachts
Éommandanten ; welcher nun dafür Sorge zu tras
gen hat , daß er ſi< nicht entferne.

__ Wenn der Înſpekzions - Offizier iin ein Zimmer
fommt und keine Haberſak - Viſitation vornehmen
will, ſo geht ex dennoch von Bett zu Bett um
zu unterſuchen, ob die Betten ordentlich gemacht
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und die Leintüchex und Dekken wohl angeſtrekt:

ſcyen. So wie der Offizier zum Bette kömmt,

bringt der Soldat langſam die linke Hand an den

Hut oder die Kappe und läßt ſie wieder ſinken,

Hat der Juſpekzions - Offizier ſeinen Beſuch

in allen Kamrnern, Gängen und in der Küche

abgeſtattet, ſo verfügt ex ſich zu dem Feldweibel,

w-lcher hm nun den Rapport der Kompanie vorlegt,

und die allfälligén Erläuterungen mündlich giebt.

Nun begiebt er ſich in Begleitung des Feld»

weibels und des Jnſpektions - Korporals , mit dem

Rapportbuch undaller jener Mannſchaft welche ſich

um Urlaub oder zum Rapport gemeldet hat, zu

dem Herrn Hauptmann , meldet ſich zuerſt daß er die

Juſpekzion habe, und nachdem der Feldweibel das

Rapportbuch úbergeben hat, erwartet er das Weitere,

Das Betragen eines Hauptmanns muß zwar

wie. :dasjenige eines jeden Offiziers freundlich, gee

fällig: aber feſt und vernünftig ſeyn, allein er muß

dieſe-Eigenſchaſten noch in höherm Gradeals jene

beſizen. Seine Kenntniſſe in ſeinem Stande müſſen

jene der: Herren Offiziere überwiegen; er muß ſeiner

Sache gewiß ſeyn, ſehr wohl überlegen bevor er

-beſichlt , ber mit beſonderm Nachdruk auf Vollzies

hung halten: Seine Soldaten ſoll er als ſeine

Kindex anſehen , und mit Sorgfalt und Liebe für

ihr Wohl wachen ex wird daber alle ihre Arbrin
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gen mit Sanftmuth anhören und. die Untergebe-

nen nicht durch rauhes und ungeſtúümes Weſen von

ſich entfernen. Dennoch darf er nie zugeben , daß

er den ganzen Tag mit Anſuchen und Meldungen

die oft ſehr unbedeutend ſind , geplagt werde.
Nicht nur würde der Hauptmann die Zeit für ſeine

andevra Verrichtungen verlieren und er müßte den

ganzen Tag zu Audienzen bereit ſeyn, ſondern es

würde ſich auch oft ereignen , daß er Beſcheide oder

Bewilligungen geben müßte, von welchen die Ofs

ſiziere dex Kompanie entweder keine Meldung oder

ſelbe zu ſpât erhalten würden , wodurch denn oft

Strafen , Misverftand und Nachtheil des Dienſtes

erwachſen könnte, „Sowohl darum , als auch da-

mit der Hauptmann ſelbſt nicht durch falſche oder

unverdiente Anſuchen und Anbringen hintergangen

werde, ſol nicht zugegeben werden, daß zu allen

“ Stunden des Tags Meldungen geſchehen, Es iſt
ganz etwas anders , wenn ein Mann Privatanges

“legenheiten dem Hauptmann vorzutragen hat - oder

denſelben in dieſer oder jener Angelegenheit um

Nath oder Unterſtüzung anzuſuchen wünſcht; in ſol«

chen Fällen wird jeder Hauptmann und jeder an-

dere Offizier gemas ſeiner Pflicht , ſtets williges

Gehör geben : alles aber was auf Dienſt Bezug

har, z. B, Meldungen um Erlaubniß zum Arbei-

ten außerhalb dex Kaſerne, Anſuchen um nicht allen
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Appellen beywohnen zu müſſen, Urlaubsbégéhrên,
Beſchwerden und Klagen über Streithändel , die
von dén Unter - Offizier nicht beygelegt werden konns

ten u. ſ. f. alles dieſes ‘muß der Soldat entweder

des Morgens beym Aufwekken" öder unter Tags

kurz bevor cín Apyvell gehalten wird, dem Juſpeks

tions - Korporal vorbringen , dieſer ſchreibt es auf;

Und macht alsdann deni Feldweibel und ſo weiter»

der eingeführten Ordnung nach den Navvort.

Der Hauptmann ertheilt ſeine Befehle ebens
falls wieder dem Herrn Offizier von der Iyſpekzion,

oder dem Feldweibel oder abex dem Juſpekzionss
Korporal , welcher das Anbeſohlene verrichtet oder
verrichten läßt, und denen Herren Oſfiziers die
Meldung macht.

Weni nun des Morgens der Haupkann das
Rapportbuch erhält, ſo ſieht ex nach, ob der Raps

port in Ordnung geinacht , und was für Meldun:

gen in demſelben enthalten ſehen. Dex Junſpekzionss»

Offizier und der Feldweibel fügen noch dasjenige
mündlich bey , was ſie allenfalls vorzubringen haben,
oder geben dem Hauptmann diejenigen Eriäuterun-

gen die derſelbe von ihnen fordert,

Hierauf lâßt der Hauptmann,den Jnſpekzions-

Forporalen mit der Mannſchaft, (dieſe muß ordds

nanzmäßig und wohl" angezogen  ſeyn,) welche bey

dein Napport erſcheint, entweder einzeln oder alle
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zugleich in das Zimmer treten, er befragt fle ut
ihre Begehren, bewilligt ſelbe oder ſchlägt ſie ab,
je nachdem Gründe vorhanden ſind, unterſucht die
allfällig vorgebrachten Klagen , beſtimmt die vers
dienten Strafen , wenn Strafbare bey dem Rapport
erſchienen ſind,und entläßt alsdenn die Mannſchaft.

Nachdem der Hauptmann dem Offizier von
“der Juſpektion und dem Feldweibel die nôthigfinden-
den Befehle ertheilt hat , fragt ſi< der erſtere an, ob
der Hr. Hauptmann noch etwas weiters anzuordnen
habeund entfernt ſich hierguf mit dem Feldweibel.

Zur Eſſenszeit wird ſich der Offizier von der
Inſpektion abermals in der Kaſerne einfinden und
în den Kammern ſehen ob die Leute mit ihrer
Nahrung zufrieden ſind, oder allenfalls gegen das
Fleiſch oder ſonſt Beſchwerden vorzubringen haben.
Der Juſpektions - Korporal wird von jeder

"Ordinare die Meldung einholen ob alles beym Eſſen
oderetwas neues ſey. J# einem Soldaten tias
unerwartetes vorgekommen, welches ihn nôtbiget,

“ Urlaub zu begehren oder vom Appell frey zu ſeyn,
ſo iſt dies wieder der Zeitpunkt wo. ex ich

-

hiefür
bey dem Jnſpektions - Korporal zu melden

-

hat,
«Dieſer macht hierauf ſeinen Rapport dem Feldweis
bel , und ſodann dem Offizier von der Juſpektion y,
daß nehmlich der Appell bey den Oxdinuaren gehalten
worden und alles da iſt, oder was ſonſt zu melden iſt,

: |



E

Während dem Morgen mahnen die Unter-

Offiziers die Mannſchaft, vorzüglich jene welche in

Dienſt kommt, ihre Gewehre und Montur wohl

in Stand zu ſtellen und das Lederzeug anzuſtreichen :

ſie werden zugleich “den Rekruten zeigen, wie das

Gewehr auseinander zu nehmen, zu pußen und

wieder zuſammenzuſeßzen iſt , auch werden ſie denſels

ben ſagen, wie die verſchiedenen Theile des Ge-

wehrs heißen. Die Unter-Offiziers werden auch da-

rauf ſehen, daß die Leute ſi unter Tags nicht auf

ihr Bette legen, vorzügiich nicht mit den Schuhen,

und daß ſie ihre Gewehre nicht ‘auf den Bettern y

und wenn es möglich 1| auh an abgeſonderten

Orten und nicht in den Fammern pußen,

Da ich bisher angenommen habe , daß die

Kompanie in ihrer erſten Station ( vielleicht noch

in ihrem Kanton) allein in Garniſon liegt „ 0

will ich die Verrichtungen bey der Wachtparade

dermalen nicht berühren und ſelbe érſt in der Folge

anführen.

Da vielleicht nur ein Korporal und 3 Mann

oder höchſtens ein Wachtmeiſter, ein Korporal und

6 Mann aufdie Kaſernenwache kommen , 0 zicht

dieſe Wache in der Stille ſogleich auf ihren Poſten,

ſobald der Tambur rappeliert hat und die In-

ſpektion gemacht worden‘ſt,
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Von den Verhaltungen und Verrichtunger auf

Wachten und Poſten werdeich ebenfalls beſſer unten
ſprechen. ¡

Wénn aber auch nux wie hier angenommen

wird , drey odex ſehs Mann auf die Wache kom-
men , ſo muß doch immer die gleiche Ordnung

beobachtet werden, das heißt : eine Viertelſtunde

bevor der Tambourrappeliert , müſſen die Ordinare

Schefs ihre Mannſchaft , welche auf die Wache

Xommt, antretten laſſen und viſitiren ob die Montur
ſauber und nicht verriſſen, die Schuhe gepust , die

Haaregeſtrählt , der Bart raſirt , ob das Gewehr

ine und auswendig roſtfrey , gepußt und. in gutem

brauchbarem Stand ſey. *). Jt etwas nicht in der

Ordnung ſo láßt er es — wenn es die Zeit geſtattet

— ſogleich no< verbeſſern, giebt dem Mann cinen
Verweis oder nach Umſtänden beſtimmt er ihm ein

Straffochen oderHolzholenoder dergleichenKompanie-

und Kaſerne-Avbeiten , welche er zu verrichten hat,

wenn er von der Wache kömmt. Jm entgegenges
ſeßten Fall aber wenn nehmlich die Zeit zu kurz iſ

zeigt er ſolches dem Feldweibel an, zum Beweis -

 

*) So oft der Soldat auf Wacht , Detaſchement , Or-
donnanz , u. dgl. in Dienſt kfömnit, muß ex immer
einen guten Flintenſtein auf dem Gewehr hahen,
(Siehe Seite 3) Wenn er aber zum Exerzieren
ausrüft , ſo raubt er Horn oder Holz auf, um die
Batterie ( Pfannende>kel) niht zu verderben,

E
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daß ex ſeine Leute unterſucht habe, Der Feldiweibelt
“zieht die Mannſchaft, ſobald rappelirt wird , zuſam

- inen, und der Hr. Juſpektions - Offizier macht nun
ebenfalls wieder genaue Juſpektion im Beyſeyn des-
Feldiveibels und der Ordinare - Scheſs. Der

erſtere meldet ihm, was ex oder die Ordinarenz

Schefs fehlerhaftes gefunden, und der Offizier von

der Jniſpektion orduet> die Strafen an, wenn ſelbe

für geringe Fehler nicht ſchon bereits durch dit

Ordinare-Schefs oder den Feldweibel ſind auferlegt

worden. e

Sobald die Wache aufgezogen iſt, und went
ſich der Hr. Hauptmann und die andern Hrn. Offis

iers der Kompanie nicht zu dieſer Zeit in dex

Kaſerne eingefunden haben , ſo“ begiebt ſich der:

Korporal von der Jnſpektion zu den Hrn. Offiziers
und méldet, daß nichis neues bey der Kompanie

ey , der Jnſpektions - Offizier nebſt dem Feldweibel

ſhingegen gehen zu dem Hr. Hauptmann und machen

ihm dieſen Rapport , oder bringen dasjenige vor, /

was ſich allenfalls neues zugetragen habe: ſile ems

pfangen zugleich den gewöhnlichen Tagbefehl ‘in

Betref der abzuhaltenden Appelle , u. dgl. von dem

Hauptmann , welchen der Feldweibel aufſchreibt,
und denen Hrn.“ Offiziers überbrinat , indem hiex

vorausgeſezt wird, daß die Hrn. Offiziers nrit Aus-

nahme des Juſpektions - Offiziers, ſich nicht bey



der Waéhkparábe einacfunden habeit , was aber in
grôſern Garniſonen immer geſchehen ſoll, und hieë

blos angenommen wird, weil die Kompanie für ſich

einzig iſt, und nr drey Gemeine auf Kaſernenwacht

giebt.

Die Ordinare « Scheſ8) ſs ‘wie ſämmtliche

Körporäleé wärten in dex Kaſerne die Zurüktunſt
des Feldweibels ab, um zu vernehmen , ob etwas

befohlèn wörden, daß ſie beſonders beträſſe; z. Bi

daß ſögleich ein Unteroffizier als Ordonanz mit

wichtigen Aufträgen abgehen müſſe, oder daß der

Furier Quartier zu machen hâbe , it. dgl
Die Anzähl dex Appelle, wenn die Kompanie

äuszurüfen hat, i unbeſtimimnt z dies hängt von

dem Plaz - Kömmandänten, öder überhaupt vön

der am Orte befindlichen Militärbehörde ab, oder

bleibt dem Hauptimnan zu beſtimmen überlaſſen.

Femehr Appelle , deſto beſſer iſt es fúr die Manns

zucht.

Einé Hauptregel für jeden Offizier und Unterz

Öffizier idieſe : den Soldaten wo möglich beſtäne

dig zu beſchäftige; ex gewöhnt ſich dadurch an

Thätigkeit , fällt in keine ſchlechte Geſellſchaft, wird

nicht lüderlich , begeht keine Exzeſſen , iſ iünimex

nüchtern (und zu aller Stunde zum Dienſt fähig.

Jt mán abey aner Stande den Soldaten hins-

länglich zu beſchäftigen , ſo leiſten die Appelle dafüx



einigen Erſaz. Der Mann hat beſtimmte Stun»

den, wo er gegenwärtig ſeyn, und ſich in brauchs

barem Zuſtand zeigen muß, wenn ex nicht beſtraft

werden will; es ſind Gelegenheiten, wo man die

Truppe beyſammen hat, die Befchle ausgeben,

Belehrungen ertheilen und Viſitationen vornehmen

kann. Der Offizier ſieht den Soldat öfters, und

Ternt ihn kennen. Der Soldatſeinerſeits kann ſeine

Beſchwerden odex Anbringen vorbringen , und wird

nach einigen Stunden Zwiſchenzeit immer an eine

gewiſſe Ordnung errinnert, die das Hauptweſen des

Solbatenſtanbes ausmacht.

Nebſt den Appellen in den Kammern , des

Morgens beym Aufweken, Mittags beym Eſſen und
Abends beym Zapfenſtreich, ſind noch zwey Appelle

des Tags, wann die Mannſchaft ausrükt, nicht
zu viel.

Den einen Vormittags ohngefähr um 3 Uhr,

um zu ſchen, ob die Soldaten gekämmt und gewa-

ſchen ſind, und einen des Nachmittags um 4 — 5

Uhr, wo der Befehl ausgegeben , und in den Dienſt
fommandirt wird.

Sey es aber, daß man ſich mit dieſen beiden

Appellen begnügt oder deren mehrere anordnet, ſo

ſoll doch bey denſelben die Mannſchaft ordentlich

angezogen, (wenn auh nux im Ueberkittel oder
Kaputt) und mit gepuzten Schuhen , ſaubern Händen
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und gekämmten Haaren erſcheinen. Ein Tambur -

rappellirt während drey Minuten: ſo wie dieſe aufs

hôrt , fängt der Feldweibel an, die Mannſchaft ab»

zuleſenz wer zu ſpät kömmt, muß beſiraft werden.

Die Kompanie wird vor dem Verleſen auf

wey Glieder ranſchiert und abgetheilt ; die Unter-

Offiziere tretten auf ihre Pläze, oder wenu weiters

mit der Truppe keine Bewegung vorgenommen

verden ſoll und es dev Hr. Hauptinann erlaubt -

ſo bleiben ſie vor der Front hinter dem Fe1dweibel

‘vie Seite 10 geſagt worden, damit ſie über die

abweſende Mannſchaft ſogleich Beſcheid geben können.

Aus gleichem Grunde iſt der Fnſpektions - Korporal

dem Feldweibel zur Seite.

Wird ein Mann abgeleſen, der auf der Wacht y

mit Urlaub oder krank iſt, ſo giebt dex Ordinares

Schef oder wenn dieſer im Dienſt iſ , dec Nach-

folgende, welcher die Ordinare führt , Antwort, und

zeigt an, wo ſich der Mann befindet. Der Korporal

pon der Juſpektion giebt für jene Mannſchaft Ants

wort , welche in der Zwiſchenzeit von cinem Appell

zu dem andern abgegangen iſ, und wovon die

Ordinare - Schefs keine Kenntniß haben. ;
Daß ſich der Juſpcktions - Offizier bey dem

Appell einfindet , verſieht ſich von ſelbſt.

Der Hauptmann und die Offiziere werden

wohl thun, wenn ſie ſich ebenfalls von Zeit zu Zeit
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bey den Apyellen einſinden und nicht glauben, ſie

hâtten ſich gar nicht? um die Kompanie zu bekúm-
mern ; es ſeye ja genug, wenn der Offizier von dex
Juſpekriou ‘anwelend (ey,

Sind bey dem Apyvell keine andere Offiziere
als der Inſpektions - Offizier gegenwärtig, ſo macht

der Feldwebel demſelben den Rapport, ob «alles

gegenwärtig iſt was anweſend yn ſoll , oder mele

det, wer fehle und zugleich ‘was ſich ſeit leztem

Appell neues zugetragen habe; z. B. wer auf Or»
donanz oder mit Urlaub abgegangen , oder erkrankt

ſey, u. ſ, w. i
Jſ dieſer Rapport gemacht, ſo lieſt dex Felde

weibel der Mannſchaft den Beſchl (die Ordre ) vor -
welchen er von dem Hr. Hauptmann den Auftrag

evhalten hat, befannt zu machen. Er fragt hierauf
den Offizier von der Juſpektion, ob dieſer noch
etwas deizufügen habe, welches derſelbe verrichtet ,

indem er z, B. die Leute zur Reinlichkeit mahnt,
oder zur genauen Befolgung dev Dienſtverhaltungen
auf Wachen und Poſten u. dal. Wenn dieſes gee
ſchehen i, ſo fommandiert der Feldweibel den Bs

Dienſt auf den folgenden Tag, und läßt ſodann
Rechts wn fegrt, Rechts oder Links um machen
und abtretten, ausgenommen der Hu. Offizier wollte
einige Bewegungen mit der Kompanie zur Uebung
voriehimen.
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Wenn die Mannſchaft auseinander geht , o

ſoll dies ſtill und ruhig geſchehen, ohne Schreyen

und Lermen.

Nun ſendet der Feldweibel den Juſpektions-

Korporal zu dem Hr. Hauptmann und den andern

Hrn. Offiziers der Kompanie , um den Rapport über

den Appell abzuſtatten; ingleichem verfügt ſich der

_ Offizier von der Juſpektion zu dem Hauptmann,

meldet ihm, ob und was vorgefallen ſey. Dieſer

giebt nun ſeinen Befehl in Betreff der Mannſchaft

welche ſich, ſey es um Urlaub, von einem Appell"
frey zu bleiben, oder für ſonſt etwas gemeldet hartz

welche Verfügung der Jnſpektions - Korporal dem

Feldweibel meldet, und ſodann der betreffenden

Mannſchaft kund macht, wenn ſie nicht für bes

deutendere Angelegenheiten mit ihm bey dem Hr.

Hauptmann geweſen iſ, oder dieſer ſie ſonſt davon

freygeſprochen hat.

Sind alle oder einige Offiziere bey dem Appell

gegenwärtig, ſo macht der Feldweivel zuerſt dem

niedrigen ini Grad, ſodanu dem hdhern, u, ſ, f. den

‘Rapport.
Beym Appell des Abends wird wieder verfahren

__ wie bereits Seite 49 geſagt worden.

Bevorich dieſen Abſchnitt ſchließe, muß ih noh

zwey dem Soldaten ſehr wichtige Gegenſtände berüh-

ren, das iſt ; Lóhnunct (So1d) und Grdinare-Geld.
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Der Pret

Der Furier, dem jeder Abgang und Zuwachs
bey der Kompanie von dem Feldweibel bekannt ges

macht werden muß, verfaßt die Pretliſie für die
Kompanie in ein beſonderes Buch und macht davon

für den Herrn Hauptmann die nöthige Abſchrift.

Der Herr Hauptmann oder wenn ein ganzes Ba-

taillon oder einige Kompanicn verſammelt ſind,

giebt dem Furier auf dem Stand der Kompauie

den Pret , wofür der Furier durch ſeine Unter-

ſchrift den Empfang beſcheinigt. J ein Dekont

(Decompte ! bey der Truppe eingeführk — was

überall ſeyn ſollte — ſo behält den Betrag desſelben
der Hauptmann in Handen , und bezahlt dem

Furicr blos den Pret aus.

Sobald der Furier denſelben erhalten hat , ver-

fügt er ſich in die Kaſerne und vuft die Orditiares-

Schefs zuſammen.

Jeder Ordinare - Schef legt ihm einen Zettel

vou , wieviel derſelbe für ſeine Mannſchaft zu ‘em-

pfangen have z. B.

t
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*) Pret und Defout (Deoompte ) zuſammen heißt
Sold,
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Der Furier vergleicht dieſe Zettel mit ſeiner

Ordinare Liſte , findet er ſie richtig , ſo zahlt er den
Vetrag aus und der Ordinare - Schef beſcheinigt

in das Buch des Furiers den Empfang rs ſcine

Unterſchrift, i

Der Offizier von der Juſpekzion wohnt dem
Pret - Ausgeben bey.

Hat der Furier die Ordinare - Schefs ausbes

zahlt , und wird der Sold der Herren Offiziere auch
für vier Tage ausgegeben , ſo überbringt er ihnen
denſelben.

Von dem Pret ſoll bey ſirengſter Strafe nichts

fur Partikularforderungen abgezogen werden , wenn
ſolches nicht der Herr Hauptmann beſonders erlaubt

hat, und ſelbes bey einem Appell der Mannſchaſt

bekannt gemacht worden iſt, :

Sobald der Ordinare Schef das Geld für
ſeine Mannſchaft empfangen hat , ſo verſammelt ev

dieſelbe und zahlt ſie aus; er behält aber ſogleich

von jedem Mann ſoviel zurük als derſelbe in den
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Ordinare Sáäféel zu legen verbunden iſt, Der Bes

trag muß ſobald die Kompanie die Kaſerne bezieht

oder ſonſt in den Fall fömmtOrdinare - oder Kas

meradſchaftweis kochen zu müſſen , durch den Haupte

mann beſtimmt werden.

Nur in dem Fall , wenn Jemand für die
Truppen verordnet iſt, weicher ihr die Wäſche zu
waſchen hat , ſoll am lezten Prettag in jeder Woche
von dem Ordinare-Schef jedem Maun ohne Aus»

naÿme- der Waſchlohn für ein Hemd, von dem Pret

zurüfbehalten und dem Furier eingehändigt werden,
welcher ſodann den Wäſcher oder die UE
ausbezahlt. D)

 

"*) Ohnſtreitig i es die leichteſte und ſicherſte Art die
Mannſchaft zur Reinlichkeit in der Wäſche anzuhalten,

wenn jemand beſtellt iſt, dem die unreine Wäſche
übergeben werden uuß. Jn dieſem Fall wird folgeno

dermaßen verfahren : Jeder Ordinare - Schef läßt

am Montag früh von jedem Mann ein Hemd dem

Wäſcher in Gegenwart des Furiers übergeben , Nach

mittags geſchieht dies von der Mannſchaft welche von

“ der Wache kömmt , der Ordinare-Schef ſchreibt die An«
zahl auf und dex Wüſcher bezeichnet jedes Hemd und
hrt eine Liſte darüber, Wenn die Wäſche gewa-

{en iſt “fo melder ſolches der Wäſcher dem Furier,

welcher die Ordinare --Schefs davon benachrichtiget,

und dieſe laſſen ſodann des Abends beym Appell,

Mann für Mann die Hemder ausgeben: Iſt die Wäſche

richtig abgegeben , ſo melden ſie dieſes dem Furier

und dieſex zahlt den Wäſcher aus, Kleinigkeitenals



Das Ordinare- Geld :

ſoll von jedem Mann in der Ordinare ſowohl Uns

teroffizier als Gemeine gleih bezogen werden z

der Schef führt daruber in einem Büchlein ordents

liche Rechnung. Dieſes Büchlein muß lin der Kams

mer immer bey der Ordinare - Liſte aufgehängt

ſeyn,

-

damit jeder Soldat zu aller Zeit daſſelbe

durchſehen und über die Verwendung ſeines Eigens

thuins Auskunft erhalten kann.

Hier ein Beyſpiel eines Ordinare - Büchleins :
REEE ETES

TEETER,

Erſte Ordinare. Fr.Bz.N.ERNA Fr.Bi.|:Es

Den 14ten für 146 Mann

Ordinaregeld à 2 Baz. ®| 2

Den t5ten Salz_____- _ |— : —

— — Mehl ___- |—|— GS

— — Pfeffer ___

|

— |— Lil

Den 46ten Fleiſch ___ |— |— 8 Pas

— — Butter ___ — |—|— 3

Den 47ten Erdäpfel __ =“PECES1 SS

— — Salk-__--- == 4 |—
Summa

|

3 |2 245

Nusgabe | 2 | 4 E

nEt

SSLs

Bleibt dem Ordinare[5LanTE 7 | $ 1—| L

Nastúcher u. dgl, Sderu.Soldat ſelbſt, Hals-
ſireifel wird hoffentlich fein Soldat zu waſchen geben,

“ ſondern ex wäſcht ſie ſelbſt reinlich aus» -
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Alle vier Tage oder ſo oft der Pret ausbe-

zahlt wivd y ſoll das Ordinare - Büchlein, ſo wie

hier gezeigt worden, geſchloſſen werden.

Wenn ein Soldat von einem Prettag bis zu

vem andern krank und in das Spital gebracht wird,

oder bey der Kompanie in Abgang kömmt , ſo

zahlt ihm der Ordinare Schef ſeinen gebührenden

Antheil aù Ordinare - Geld aus, Z. B, Es wären.

noch 32 Batzen in dem Ordinave-Säfkel, 2 Tage

bis zu dem Prettag und die Ordinare 46 Mann

ſtark, ſo wáre alſo # Tag und Mann 1 Baten zu

bezahlei.

Das Ordinare - Geld muß niemals mit dem

Geld des Ordinare- Schefs vermengt werden, ſon»

dern derſelbe behált daſſelbe in einem beſondern

Sáffkel , den ex niemalen mit ſ< nimmt wenn

ex auf die Wache kömmt , ſondern verbunden iſ

ſeinem Nachfolger in der Ordinare zu übergeben,

Ueberhaupt iſ es die erſte Pflicht des Ordis

nare - Schefs zu dieſem Gelde Sorge zu tragen,

und es durchaus nicht als ſein Eigenthum, ſondern

als‘das Eigenthum der Soldaten zu betrachten und

rit demſelben gewiſſenhaft zu paren.
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IV.

Wie die Kricgszucht (Disziplin
und militäriſhexr Gehorſam

(Subordinatiom zu beobachten,

und wie das Betragen in allen
Fällen ſeyn ſoll,

 

Fehler verhüten iſ beſſer als Fehler beſtrafen.

Dieſe ſehr wahre Regel muß ſh jeder Vorgeſezte

wohl einprägen.

Mit verdorbenen Seelen, die aus Mangel von

Religion von einer Ausgelaſſenheit zur andern

übergehen , iſt dem Vaterland und dem Militärs

ſtand nicht gedient.

Vor allem aus halte man alſo dem Manne

zur genauen Befolgung ſeiner Religionsgebräuche

an, geſtatte nie Zank odex gar Geſpött úber Gegens

ſtände der Religion und dex Gottesverehrung, ſon-

dern ſirafe diejenigen mit. Strenge, die es wagen

ein Heiligthum anzugreifen , welches dem Soldags

ten Gewiſſensruhe in jeder Gelegenheit giebt,

Jedesmal muß die Mannſchaft ordentlich zur

Kirche geführt werden und dabey in größter Parade

angezogen erſcheinen.
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Der Vorgeſezte gehe hierin, wie in allen übrts

gen mit gutem Beyſpiel vor : wie kanner ſonſt die

Denkungsartſeiner Untergebenen für Religion und

Picht aneifern, wenner ſelbt die erſte Schuldige

keit, welche Feſtigkeit in allen übrigen giebt , ver-

nachläſſigt 7 Viele Menſchen ſind in dem irrigen"

Wahn , daß ihnen Ausſchweifungen und Laſter cr-

laubt ; oder doch nicht ſv ſtraſwürdig ſeyen , ſobalb

fie den Soldatenrok anziehen: dies iſt ein Wahn;

dem mit aller Kraft und aller Autori1ät der Vors

geſezten entgegen gearbeitet werden muß

Der Soldatenſtand iſ ein ehrenvoller Stand?

ihm iſt die Ruhe, die Sicherheit vielér tauſcad Fas

milie , das Wohl , Glü> und die Ehre ſeines Vaters

landes, anvertraut. Wie kann nunein Mann dev

dieſen ehrenvollen Beruf übernimmt , ihn ehren-

voll bekleiden , wie kann er auf Achtung und Zus

trauen ſeiner Mitbürger rechnen, wenner ſich \cibſ

durch Laſter herabwürdigt, die in feinem Stan2

ihm Ehre machen würden? —

Hiezu köinmt noch eine weſentliche Vetrach=

tung; néenilich dieſe: daß die Fehler ,. die Aus

<weifungen, die Laſter der Soldatendie wichtigs

ſien Folgen haben tonnen, wvährend dies felten iti

eincm andern Stand der Fall iſ

Dam Soldaten iſt , wiè oben gezeigt worden,

das Wichtigſte anvertraut , und! eben darum mäſſca



auch die Fehler , die Vernachläſſigungen deſſelbeit
die wichtigſten Folgen haben.

: Voneinem Manneohne Sittlichkeit laſſen ſi<
überhaupt feine rechtſchaffene Handlungen erwarten.

Auf Trinken , Spielen und Schwelgen, —
drey Fehler welche für Sittlichkeit und Dienſt die
nachtheil:gſten Folgen haben — kann -dexr Vorges
ſezte nicht genug wachſames Auge haben.

Hier iſt es, wo derſelbe die Veränlaſſung zu grds
bern Vergehen und alſo auch härtere Strafen vera
hüten muß, Nachſicht darf da durchaus keine ſtatt
haben, wenn man ſi< ni<t der Gefahr ausſezen
will, die eigentliche Urſache oft des größten Unglüks
zu werden.

Wenn z.B, ein Vorgeſeßter cinen Soldaten |
betrunken antrift und ihn nicht ſogleich in ſein
Quartier ſchift, #0 iſt er die Veranlaſſung , daß
dieſer Mann vielleicht Zank, Schlägerey anfängty
vielleicht ſich ſo weit verfehlt, daß er in die größte
Strafe verfällt, u.f. w.

Wenn ein Offizier etwas beſiehlt“ und der
Soldat Widerrede hält, ſo muß, der-exſtere aus
Liebe zu lezterem ſogleich Stillſchweigen: gebieten y

und ihn lieber: in Arreſt ſeßen, als ſich- mit ihm in
langes Gezänke einlaſjen, wodurch; das: einmal cre
zürnte-Gemüth leicht zuAcußerungen: und Handluns

geu verleitet würde, die den Mann ins Unglück
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dringen kdnten: daher muß man ſi, vorzüglich mit

einem Betrunknen niemalen in Erörterungen einlaſs

ſen, ſondern denſelben ſogleich mit Ernſt zur Ruhe

weiſen, oder in Arreſt ſetzen, weil dadurch meiſtens

größerer Nachtheil und für den Soldaten ſelbſt y

ſchwerere Strafe verhütet wird.

Niemalen mug ſich der Untevoffizier no< we-

viger aber der Offizier von ſeinen Untergebenen zu

trinken bezahlen laſſen 5 dies nimmt dem Borgeſezten

alle Achtung, Der Offizier und Unteroffizier kann

wohl zu Zeiten, € nachdem ſi< dic Gelegenheit

zeigt, dem Soldaten ein Glas Wein abnehmeny

dadurch wird dem-lezteren Ehre und Freude erzeugt,

allein man muß dann den erſtenbeſten Anlas er-

greifen, um dem Soldaten mehr zurüc zu geben,

als dieſer ihm geacben hat. Nie aber muß der

Offizier oder der Unteroffizier in's Wirthshaus ge-

hen, um mit ihm zu trinfen. :

Bom Spiel laſſen ſich oft die beſten Leute hin-

reiſſen. Was anfangs“ Zeitvertreib iſt, artet gleich

in Gewohnheit , endlich gar in Leidenſchaft aus.

Zänkereyen, Raufereyen und oft Diebſtahl ſind die

Folgen davon. Ein Theil , verliert ſein Geld,

macht Schulden, oder entwendet etwas ſeinen

Kammeraden um Geld zu bekommen, den andern

verleitet der Gewinuſt zum Trinken, lüderliches
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Leben wird ihm zur Gewohnheit, und er fällt voit

einer Strafe in die andere. 1IEd f |

Ju jedem Fall entſteht für den Dienſt und
für den Soldaten. ſelbſt, gleichex Nachtheil.

Vorzüglich müſſen die Unteroffiziere wegen

Spielen um Geld im Auge behalten werden.
Fre Spielkammeraden ſind meiſtens Gemeine;
dieſen bleiben ſie ſchuldig, finden bey ihnen deſto

leichter Kredit , da ſie dieſelben alsdann bey Dienſte
gelegenheiteu dur< ihre Nachſicht zu entſchuldigon
ſuchen, : E

Der Schwelger wird dur< eigene, Urſache

frank, ſeine Kammeraden müſſen den Dienſt für

ihn verſehen, er macht dem Staat Köſten, und -

leiſtet ihm nichts dafür.

Jeder kleine ſonſt unbedeutende Zufall wird be!
dem Schwelger gefährlich ; oder legt ihn wenigſtens
aufs Krankenbette, weil ſein Blut und ſeine Säfté
verdorben und der Körper erſchöpft iſ: daß ſolche
Soldaten vor dem Feind zittern, iſt begreiflich , dä

ſie einen geſchwächten Körper , Leine Lebenskraſt
haben , die ihnen Heiterkeit giebt, und jede Wunde

ihnen tödlich werben kann.
“Bey jeder Strafe die dec Vorgeſezte auferlegt;

muß {derſelbe vorzüglich zwey Dinge beobachten:

F



= 82 =

Erſtens muß derſelbe nie nach Laune, ſondern immer

na< Grundſäzzen handeln, und alſo auh dieſen
“gemäß ſtrafen. Er fahre nicht das cinemal über

jedes unbedeutende Verſehen mit Unwillen und im

hißigen Tone her, und laſſe ein andermalvielleicht

wichtigere Vergehen unbeſtraft. Was kann der Un-

tergebene dafür , daß ſcin Vorgeſezter in übler Laune

iſt ? —

Zweitens beobachte er immer die zwekmäſſigſie

Strafe auszuwählen ; befolgt er das Gegentheil, 10

zicht er das Geſpött ſeiner Untergebenen auf ſich.

Wenn man z. B. einen Mann dex gewöhnlich die

Kaſerne oder ſein Quartier nie oder hôchſt ſelten

verläßt , daſelbſt aber immer Zank und Streit hat,

nach fruchtloſem Verweiß mit Kaſernenarreſt beſtras

fen wollte , ſo würde man dadurch für's erſte den

Fehlende n nicht empfindlich ſtrafen , weil ex ohnes

hin nicht ausgegangen wäre, und zweytens würde

man durch dieſe Strafe denſelben nicht der Mögs

lichkeit entzichen, mit ſeinen Kameraden recht ge-

mächlich nach Zeit und Weile zu hadern. Führt

eine Strafe den Mann nicht gleich auf ſeine Schuls

digkeit zurük , ſo iſt es ein Zeichen, daß man bey

ih m die empſindliche Seite, die doh jeder Menſch
hat , uicht getroffen habe, Man laſſe daher nicht

ab , dieſe zu ſuchen, denn ein Mittel iſt gewiß noch
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‘übrig , und dex Offizier der Menſcheukenner iſt (und.

dies zu werden, ſoll das Beſtreben eines jeden Offi»
ziers ſeyn,) wird daſſelbe gewiß. finden, Jch habe -
bereits Seite 40-úber Nachſicht und ihre Schäd-

lichkeit geſprochen. Ein ganz falſcher unüberlegtér

Grundſaz iſt es, den erſten Fehler gar nicht, odee

gelinde zu ſtrafen : dies heißt ſoviel als die Gelegens

beit abwarten dieſen Fehler härfer beſtrafen zu

können , und iſ alſo, ſeye ſie auh noch ſo gering,

immer Grauſamkeit. 5

“Scharf ſtrafen „ will niht ſagen, tyranniſch
mit _ſpizfindig ausgeſonnenen Strafen belegen; ein

Verweis kann nach Umſtänden ſou (charfe Strafe

ſcyn. Hier muß ich abermals auffordern + der Vors

„geſezte lerne den Karakter ſeiner Untergebenen , ec

lerne im Allgemeinen Menſchen kennen, und er
wird paſſend zu ſtrafen verſtehen. Menſchenliebe

befiehlt , „keinen Fehler ungeſtraft oder ungeahndet

vorbeygehen zu laſſen ; was vielleicht anfangs

Schwäche war, wird bald in Gewohnheit aus-
arten.

Nicht nur jeder Offizier ſondern jeder Korporal
hat. das Recht einen Untergebenen, der einen Fehler

begangen hat, welcher Arreſt nach ſich zieht oder wo
derſelbe als Vorbeugungsinittel nôthig wird, in Arreſt

_ſezzen zu laſſen ; ſey es in Kaſernenarreſt , Arreſt
auf der Kaſernen oder Hauptwacht, oder aber auh

: È 2
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in Gefängniß (Priſon). Allein die Meldung von

‘dem Vorgang muß augenbliklich dem Feldweibel

‘oder wenn dieſer nicht gegenwärtig wäre, dem

Gnſpektions - Korporal und von dieſem allen Herren

Offizieren gemacht werden ; denn nur : der Komo

panie - Kommandant kann den Verhafteten nach ge»

ſchehener Unterſuchung aus dem Arreſt (ſey es auch

nur Kaſernenarreſt) entlaſſen , oder eine härtere

Strafe auferlegen. |

Dericniae, welcher jemanden in Arreſt ſebei

läßt , muß ſogleich ſelbſt dem Hr. Hauptmann den

Rapport über die Urſache der Verhaftung erſtatten.

Die Unteroffiziere welche Ordinare - Schefs ſind

önnen von ſich aus, Strafkochen, Holzholen [und

dergleichen Konipanie » Arbeiten auferlegen , müſſen

aber dem Feldweibel hiervon die Meldung machen ;

eben ſo fónnen die Herren Offiziere einen Fehlbaren

mit einer Strafwache beſtrafen , ‘Kompanie - Arbei-

ten außegen , u. dgl. müſſen aber“ ebenfalls nebſt

Anzeige an den Feldweibel (damit dieſer mit der

Wache ſich darnach richten könne) dem Herrn

Hauptmann deu Rapport darüber erſtatten.

Wenn ein hdherer Vorgeſezter“ gegenwärtig iſ,

ſo darf dev Ni:derere weder Verweiſe geben , noch

Strafen auferlegen , indem dieſes gegen den Reſpekt

gefehlt iſt: überſicht z. B. der Hauptmann etwas,

ſo iſt es Pflicht des Offiziers von niederem Grade
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ig daäuf mit anſtärdiger Art auſnierkſam ¿u
machen , nit ber in Gegenwart deſſelben dêm
Manné einen Verweis oder eine Sttafezu geben.
Dies gilt von dén Unteroffizieren ébenfalls. Wenü
der Feldweibel öder ein Ordinare-Schef eineni Soldt-
ten etwas veriveißt , ſo has dex Körpdral eE darein

Derjenige, welcher eGAdea in Arreſt ſegen
läßt, muß ſodleich ſelb dèm Ht. Häuptniann den
Rapport über die Urſache der Verhaftungerſtattén,

Nieniuúß etivas befóhlenwerden, worauf nicht
die Unterſuchung folgt , öb das Anbefohlene ivitklich
vollzögen worden iſt dies ſichert vor Nächläßigkeit:
und die Menſchlichkeit erfordert es; denn wenn der
Soldat weiß, daß mangewöhnlich uicht nachſiéht
ob das Angeötdnete geſchehen iſt, ſd wird er nach-
láßig , fällt in Fehlet , wird ſtrafivürdig, und wer
iſt die Grundürſäche davon, als der Voktgeſeßte,
der ſein Micht nicht xfúllt hat? Die grdßten
Unördnüngen1 die bedeutendſtén Fehler entſteheù oft
‘aus Kleinigkeitén oft aus Nachläßigkeit des Vor-
géſeztén. Vorſchreiben und Befehlen iſ nicht ſchwer;
allein dds Nachſehen iſ wichtig und wird dies vers
geſſen , ſo licat die Ordnungbald im Grabe.

Selbſt das Nachviſitiren » wenn das Anbefohlne
{on geſchehén ſehn ſollte , iſt zu ſpät und zeigt
gleichſam , daß mani darauf warte, den Maun im
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Fehler zu finden, Vorher, zur Zeit wo zur Voll

ziehung des Befohkenen geſchritten werden ſoll , muß

nachgeſehen, und imnöthigen Fall ermahnt werden.

Man mache indeß aus dem.Biſitiren keinen Schlen-

drianz man unterſuche nicht jedeômal die gleiche

Sache und nicht immer zur gleichen Stunde; ſonſt

beſorgt der Soldat nur das eine, und vernachläßigt

das andere.

Bey Juſpekzionen mußvorzüglich auf das ge-

ſchen werden, was am- wenigſten in die Augenfällt.

Wenndas Unterfutter einer Montur genähet

undausgebeſſert worden, wenn unter den Bettern

gekehrtund geiviſcht , in verſiekten Winkeln Spinn-

weben abgewiſcht ſind, 1, dgl. ‘ſo wird wahrſchein

lichrrweiſe das in die Augenfallende wohl beſorgt ſeyn...

“Das Viſitiren einer Truppe fordert ein ſcharfes

und. geuübtes Auge, Wenneine Truppeausrükt , 0"

‘iſ ſie ſ< im Ganzen ähnlich und ſie kannziemlich:

gut ausſchen , ohne daß ſie diesfalls Lobverdiente.
Dev’verſtändige Offizier wird einzeln unterſu-

cen, und ſichnicht:durch äußere Schönheit und

Glanz täuſchen laſſên, Es. geſchieht. z, B. häufig und

“ zwar beſonders von: jenen Soldaten, welche Ehre

einlegen wollen , daß ſie den -Gewehrſchaft unter den

“Ringen dünn ſchneiden, damit die Ringe lo>er

“ werden, und (wie man ſagt) das Gewehr Raiſos -

“naux erhalte, Dies muß nicht geduldet werden,
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obgleich es von ehr vielenOffizieren als etwas ehr

ſchönes betrachtet wird, wann das Gewehr raſſelt -

allein naturlicher Weiſe benimmt das Abfragen und

Dünner machen des Schafts dem Laufe ſeine feſte
Haltung, der Schuß wird unſicherer und der Soldat

verliert alſo an Vertheidigung. Man mache ſi

überhaupt zur Regel, daß das Zwekmäßige nöthiger

iſt, als das Schône. Beides mit einander verbinden,

ohne dem erſtern im Geringſten zu ſchaden , iſt vers

nünſftig.

“Ordnung muß im Frieden zur Natur werden y

ſonſt iſt keine im Krieg zu hoffen. Oft fehlt dex *

Soldat im Frieden , weil ihm ein Fehler nicht

wichtig ſcheint, der im Felde gewis nachtheilig

wäre. Läßt man dieſe Unordnung im Frieden ans

gehen, ſo wird ſe nach und nach zur Gewohnheit ,

und im Krieg kaum mehr abzuändern ſeyn. Uebers

ſehen in Kleinigkeiten führt ſtuffenweiſe zu ſchädlichen

Folgen, zuleßt wird's {wer entſtandenen Uebeln

a _„uhelfen.

Unordnung und Undisziplin können nicht aufein-

mal allgemeiu werden , aber Erfahrung lehrt , daß

dieſe Uebel nach und nach auf's höchſte einreiſſen.

JmFrieden muß der Soldat immer ſo ‘gehal-

ten werden , und ſolche Anleitungen erhalten , wie

er im Kriege ſeyn ſoll: wie könnte man ſ{< im

Fall dex Noth auf den Militär verlaſſen, wenn ſein
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Thun in Friedenszeiten nur Spielwerk wätey und

él! — ſobald ex wirklich Tente leiſten (oli — alles
anders fände, und ſi<h an andere Ordnung und
Disziplin gewöhnen müßte.

Der Vorgeſezte ſehe alſo immer darauf, daß
jeder Dienſt , daß Subordinazion und Disziplin ſo
verrichtet und ſo gehandhabt werde, als dies zur
Heit des Kriegs oder dex Gefahr geſchehen ſoll, *
Vorzüglich gilt dies von Wachten und Poſten,
Ordonanzen , u, dgl, Doch hievon an cinem andern
Orte ein mehreres.

Subordinazion iſt die ſixenge Beobachtung der
Pflichten, welche den Niedern gegen den Höhern
verbinden , und die gleichſam unbedingte Unterwüt-
figkeit des erſtern unter die Vefehle des letztern.

Ohne Subordinazion iſt die zwe>máäßige Anwendung
einer Kriegömacht unmöglich; ſie iſ die Seele des
RKriegsdienſtes ; ſie verkettet das Anſehen und die
Gewalt des Befehlshabers bis zum jüngſten Offizier z
ſie macht, daß ganze Haufen ſi< heute den Be-
fehlen desjenigen unterwerfen, der geſtern noch ihr

Kamerad war. Sie bewirkt, daß der vielleicht nur
um einen Tag jüngere Offizier, den Befehlen des-

jenigen, deſſen Brevet früher als das ſeinige unter-
zeichnet ward , eben ſo willig Folge leiſtet , als ob

ér in ihm nie cinen andern , als ſeinen Befehlshaber

gelannt hâtte, wenn er demſelben auch an Jahren ,
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än Dicufizeit, ſeibſi an Einſichten und Dienſtkennts

niſſen weit überlegen wäre. y
Die Subordinazion verhindert , daß da, wo es

auf ſchnelle Ausführuug eines Vorhabens ankommt,
aus Widerſpruch oder Eigenſinn cines Untergeord-
neten kein Verzug entſtehe, dex vielleicht Tauſenden

das Leben koſten, oder die mit dem Blute und

Leben von Tauſenden errungene Frucht in einem

Augenbli> wieder verlieren machen würde , und

daß die den Menſchen ſo eigne Verſchiedenheit von

Anſichtund Meynung hier oft, wenigſtens dem
Aeußeru nach zu vèrſchwinden ſcheint und einer all-
gemeinen Ucbereinſtimmung der Gemüther Plaz

macht.

Disziplin und Subordinazion ſind mit einander
innig verbunden: die cine kann ohne die andere

nicht beſtehen. j

Unter Disgziplin (auh Kriegszucht , Manns-

zucht genannt ) verſteht man die Befolgung. der

feſigeſezten Ordnung, und die Dienſipflichten eines

jedenz ſie erſtrekt ſich auch auf das ſittliche Betra-

gen. So wie kein Staat im Ganzen, keine Ges

ſellſchaft , kein Hausweſen ohne eine gewiſſe Ord-

nung beſtehen kann, eben ſo wenig und gewis noch

weniger würde eine Militärverfaſſung beſtehen , und

ſich in zwekmäſſiger Wirkſamkeit erhalten können,

wenn ihr dieſe Ordnung, mangelte, und die Ueber-
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treter derſelben niht zur Verantwortung und

Strafe gezogen würden. j

Dié Subordination hingegen hat es mit den

Pflichten zu thun, welche den Niederen gegen den

Hdhern verbinden, und mit der Achtung welche

nôthig iſt , wenn Gehorſam und Disziplin gehand-

habt werden ſdllen, Sie ſind beide unzertrennlich:

die cine ohne den andern unmöglich. Z. B, Ein

Soldat der betrunken zu einem Appell kömmt, ein

Offizier der ſeine Jnſpektion vernachläſſigt. Dieſe

vergehen ſi< gegen die Disziplin : ein anderer der

dem Vorgeſezten nicht die ſhuldige Achtung erweißt ,

oder gar einen erhaltenen Befehl mit zeigendem

Widerwillen oder Spottreden vollzicht, fehlt gegen

die Subordinazion , und da dieſe einen Theil

(und zwar einen weſentlichen ) an. ausmacht y

auch gegen die Disziplin.

Die Disziplin muß die Kriegsgeſeze in ihrer

“ Kraft und Wirkſamkeit erhalten ; ſie muß durch ihre

Strenge das erſetzen, was den oft rohen Haufen
der Truppen oder einzelnen Jndividuen derſelben an

Sittlichkeit abgeht , und der Zügelloſigkeit Schranken

ſchen, in welche der Soldat beſonders im Kriege -

leichter als ein anderer zu! fallen Veranlaſſung

findet, Sie ſoll nicht allein der Roheit und Vér-

wilderung der Krieger , ſondern auch ihrer Weichs

lichkeit wehren, und dem Verderben , das dieſe einer
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Tritppe verurſacht, vorzubeugen ſuchen z ſie muß

daher forgen, daß dèr Soldat im Frieden zur

Nüchternheit und einfachen Lebensweiſe gewöhnt

und zum Kriegsdienſt abgehärtet werde; daß ex bey

cinem Zuge nichts mitnehme, wasnicht zu (ſeinen

“ nothwendigen Bedürfniſſen gehört und ſich auf

keine Bequemlichkeiten cinrichten , die mit ſeiner

Beſtimmung im Kriege unvereinbar ſind, und deren

Entbehrung ihn hernach unzufrieden machen, oder

gar ſeine Geſundheit in Gefahrſeßen würde.

Die Subordinazion fordert faſt unbedingte

Unterwerfung des Niedern unter die Befehle des Hô-

hern; wo dieſe ſtatt hat , iſt die Aufrechthaltung

der Disziplin leicht , — im Gegenſaz unmöglich.

So: nothwendig aber dieſe Unterwerfungiſt, eben ſo

nothwendig iſt auch die Achtung und Schonung,

welche die Hdhern gegen die Niedern haben müſſen.

Wenn der erſtere das Anſehen des leztern nicht zu

ehren verſteht, wenn der Hauptmannz. B,getroffene

Verfügungen des Oberlieutenants oder des Feldwei-

bels in Gegenwart der Soldaten tadelt oder ver-

wirft, oder etwas in Eifer und Zornabſtellt, was ſo

eben ein niederer Vorgeſezter anbeſohlen hat , ſo wird

dadurch der Grund der Subordinazion , mithin des

ganzen Dienſtes untergraben.

Der Mann von Bernunſt und Einſicht wird

zwar? bey aller Ueberlegenheit des Geiſtes - deren e
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gebietet zu ehren , deſſen Schwächen vielmehr zu

verbergen , und überhaupt ſich in den nothwendigen

Schranken der Subordinazion zu halten wiſſen y
allein um ſo heiligere Pilicht des Obern iſt cs

mc<t durch ungeſchiktes Beträgen und übereilte

Hige die Widerſezlichkeit cines Niederern zu reizen,

am wenigſten aber perſonlichen Widerwillen oder

ſonſt eine Leidenſchaft wirken zu laſſen.

Zur Aufrechthaltung dex Subordinazion gehört

aber nicht allem , daß der Niedere dem Höheren

die ſchuldige Ehrfurcht und ſeinen Befehlen Uns

terwerfung leiſte , ſondern es iſt auch nothwendig y

daß der Niedere ſelbſt ſeinem eigenen Anſchen nichts

vergebe, ſeinen Charakter zu ehren wiſſe, und gleich-

ſam keinen Subordinazionsfehler gegen ſich ſelbſt

begehe. Darunter gehört, daß der Offizier ſelbſt

immer nüchtern ; reinli<h und ordonanzmäßig ge-

kleidet ſeye, daß er ſeinen Dienſt nicht verſäume,

ſi{< ‘getraue von ſh aus Fehler abzuſtellen und

Strafen aufzuerlegen , und nicht ſh immer auß

das Anſehen cines Höhern berufe, oder von jeder

geringfügigen Kleinigkeit Anzeige mache und niemas

len ſtrafe; durch dieſe Fehler verliert der Offizier

das Anſehen bey der Truppe , er ſinkt zu einem

unbedeutenden Weſen herunter , und benimmt nicht

nur ſi< , ſondern dem Offiziers - Charakter úber-
haupt alle Autorität.
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Nicht Geburt , nicht Neichthum noh bürger-

liches Anſehen, kommen bey Subordinazion in

Betracht: hier muß der bekleidendén Stelle durchaus
Rechnung getragen werden ; dies will die militä-

riſche Ordnung! — Allein wenn man auch im

Standeiſt, durch genaue Beſolgung der Yſlichten

und Dienſtkenntniß dex Untergebenen die genaueſte

Disziplin und Subordinazion zu handhaben, ſo iſt

dieſe Subordinazion doch nur Zwang „ wennſie

nicht auf moraliſche Ueberzeugung gegründet iſt.

Diej¡e moraliſche Ueberzeugung bey den Unter-

gebenen hervorzubringen iſt die Sache des Vorge--

ſezten. Ex zeige durch ſeine tadelloſe Aufführung,

. durch púnftliche Vollziehung ſeiner Pſiichten , durch

Fleiß und militäriſche Kenntniſſe, daß er-ſeinen Unter-

gebenen wirklich überlegen iſt, daß er mehr als dieſe

verſtehe und in jedem Betracht es verdiene ihr Vora

geſezter zu ſeyn

z

dieſes natürliche Uebergewicht ers

“zeugt dann gewiſſermaſſen einen freywilligen (obgleich

ſchuldigen) Gehorſam ; man findet daß derVorge-

ſezte ſeine Sache verſieht , und: gehorſamt ihm alſo

um ſo williger, da man es ohnehin gemäs ſeiner

Micht thun muß. “Daß mittelſt einer ſolchen @&es

bildeten Subordinazion mehr auszurichten , eine

Truppe leichter zu führen iſ, als" durch bloſſen

Zwang - iſt ſehr begreiflih und dem Offizier und

Unteroffizier , dex von Ehrliebe beſcelt iſi, muß viel
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nicht blos — weil es durchaus ſeyn muß — ge-

horchen , ſondern auch darum, weil ſie ihn wirf»

lich hochſchäten.
Beym Schlüß dieſes Abſchnitts halte ich noch

für nothwendig, cin Wort über das Betragen der

Herren Offiziere lind Unteroffiziere gegen ihre. Vor»

geſezte auch außer Dienſt , beizufügen. Fch will

und kánn nicht cin Lehrer dee Hôöſlichkeit ſeyn

allein in einem Lehrbuche für Miliz dürfte es doch

am rechten Orte ſtehen , dénſenigen Individuen

denen es an Beiſpielen, vielleicht auch an vorher»

gegangener feinerer Ausbildung und den rechten

Geſellſchaftston fehlt, etwas über dieſen Gegenſtand

zu ſagen. Der Offizier ſoll kein zucerſiſſes Hetr-

chen, aber eben ſowenig eine cole mechaniſche Figur

ſeyn! —

Nie, weder in Geſellſchaft von ‘Kaineraden

noh weniger aber in jener von Vorgeſezten ge-

‘brauche der Offizier Flüche und Schwüre (auh

bey den Gemeinen ſoll dies nie der Ton des Ums»

gangs werden,) um allenfälls Aeußerungen zu: bes

fráftigen, oder dergleichen, Dem Offizier wird —

da er als Mann - von Ehre immer die Wahrheit

redet , — auf ſein Wort geglaubt. Wer hoch be-

theuert , der ſagt dadurch gleichſam » daß es mögs

lich wäre y ex werde- für einen: Lügner gehalten und



entehrt ſih alſo dadurch ſelbſt. Vorlaut ſeyn, auch

wenn man ſeiner Saehe gewiß iſt, in Geſellſchaft
von Offizieren von höherem Alter oder Grade, ‘iſt
unhöflich und im leztern Falle grob. Ueberhaupt

zeige ſich der Offizier und Unteroffizier durch Hand-

langen , und nicht durch Zank und Lermen.

Das Rufen, ohne den Charakter anzugeben ,

4. B. Fiſcher! Müller! oder auh, wenn von Kas
meraden geſprochen wird, blos zu ſagen, der Fiſcher,

der Müller hat dies oder jenes begehrt , und der-
gleichen ; dies ſind unanſtändige Redensarten : man
gebe cinem Jeden ſeinen Titel, auch went man nur
von ihm ſpricht, und er nicht gegenwärtig wäre:

Tabakvauchen auf der Gaſſe gehört an und
für ſi< ſchon in die Klaſſe des unſchiklichen Be-
iragens (es wird hierüber bey dem Abſchnitt wel-
<er von der Polizey. in Garniſon handeln wird,
ein näheres geſagt werden) allein wenn man ſi<
vollends Herauênimmt, mit dev. Tabakspfeife im
Munde zu ſeinem Hauptmann oder Schef in's
Zimmer zu treten, ſo begeht man dadurch eine ſchr
grobe Unart : auch das Anzünden einer Pfeife in
höherer Geſellſchaſt , wenn nicht jemand von hôs
hern Nange den Anfang macht odex dazu auf-
muntért , iſt unartig, Jn einem Wirthshauſe,,
ivo ein jeder für ſein Geld zehrt , verhält ſich dies
anders,
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Eben ſo iſt auch das frühzeitige Seitengewehre

“ ablegen, z. B. beym erſten Schritt in's Zimmer ,

oder ‘auch das Ablegen des Seitengewehrs wenn

dex Hauptmann oder Schef zu welchem man “ins

Zimmer tritt , ſolches umgürtet hält, nicht der

Höflichkeit angemeſſen , denn dieſe will , daß man

zu Ablegung des Degens oder Säbels die Einlas

dung oder den Fingerzeig von ſeinem Borgeſezten

erhalte. y

Viele laufen bey einem Höflichkeitsbeſuche bey
ihren hôöhern Vorgeſezten im Zimmer auf und ab,
wenn dieſér wirklich unbeweglich ſteht ; andere ſetzen

ſich ohne Umſtände nieder , wenn ſie auch hiezu gar
nicht äufgefordert worden ſind, dies ſind ebenfalls

grobe Verſtoße gegen die gute Art und Hößichkeit.
"Die Herren Offiziere ſollten entweder keine —

oder doch ſolche Stô>e tragen , die nicht Metzger»
kfnütteln ‘gleichen : dann ſollten ſie dieſelben aber

nicht vor der Zimmerthüre in Demuth abſtellen,

Zwar mögen Landleute die Meynung haben, daß

ſolches ein vorzüglicher Ausdruk von guter Erzie-

hung ſey; im bürgerlichen Leben iſ dies in der
Ordnung; aber der Offizier macht eine traurige

Figur ; der mit Uniform und Degen ausgerüſtet -

_no< einen grün, roth , blau, ſ{warz, weiß , violet

kurz alle Farben habenden Bengel oder einen Knv-

tenſio>X führt und ſelben dann vor der Thürè
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abſtellt. Hát der Öffizier einen anſtändigen Sko>—
und den kanner doch leicht haben; — o behaltè

éx ihn in dex Hand.

Wir ſind überzetigt ; daß viele über das hies

Geſagte die Naſe rumpfen werden; einige werden

ſagen , das wiſſen wir alles längſt , (was auch

nicht durchaus richtig ſeyn mag) anderé werden der

Meinung ſeyn , daß alles“ unnôöthig ſeye, wenn fie

nux ihren Dienſt verſtehen; man brauche da nicht

ſoviel Höôgichkeit u, ſw. Beiden muß man darauf
antworten : det erſtern, daß wenn män Lehrgegéna

ſtände behandelt , es ſ< wohl treffen mag, daß
4. B. Herr Lieutenant A.den einen, B. den andern,

C. den dritten Gegenſtand, Sitten, Manieren u. ſ. w.

kennen, und daß eben darum ſoviel möglich auf

allé Fälle gedacht werden muß, wovon A den éinen,

B den andern nicht kennt : die andern Herren, die

ſich über Höſlichkeitston erhaben glauben und ihn
für unnôthig halten, muß man dahin belehren ;
daß das Kriegshandwerk nichts mit ſich bringt

wodurch fi< dee Offizier oder Unteroffizier" bey

Bürgersleuten leichter in Achtung ſten könne, áls

durch Höflichkeit , dieſe dann gegen Kameraden und

Vorgeſezten den Anfang machen und ſo zur Gewohn-
heit werden müßen. Wie oft liègt einem Offizier

die Vollziéhung eines für den Bürger höchſt unan-
genehmen Auftrags ob ; entledigt er ſich deſſelberi-

: G



mit freundlichen Höflichen Manieren , ſv wird ce

für ſeine Perſon Achtung und guten Willen gewin-

nen , wenn auch der Gegenſtand an und für ſich

das Gegentheil hervorbringen ſolite.

Endlich bedenke ein jeder; daß die guten Sitten

die er zeigt , die Höflichkeit , die er gegen Höhere

in genaue Acht nimmt , ihm ebenfalls wieder von

ſeinen Untergebenen zu Theil werden muß. Auf dieſe

Meiſe werden die Glieder des Militärſtandes eine Ge-

ſellſchaft geſitteter Menſchen auömachen , die ſich und

andere ehrt. Nichts iſt unbedeutend, was dazu führt.

E

Abmarſch, Einquartierung in Bür-

gershäauſer; Raſitagz Einrü>en

in eine grôßere Garniſon; Zu-

ſammenziehungdes Bataillons,

Wir wollen annehmen, die Kompanie erhalte

den Befehl aus ihrer erſten Station aufzubrechen.

Entweder ergeht dieſer Befehl einige Zeit vor

dem zu geſchehenden Aufbruche , oder ganz kurz

zuvor. Jmerſtern Fall wird der Kompanie bey einen

dex gewöhnlichen , im leztern aber bey einem eigens

abzuhaltenden Appelle dieſe Ordre bekannt gemacht.
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Wenn die Kompanie bereits zum Abtnarſch ans
"tritt und der Feldweibel die Mannſchaft verlieſt
ſo beſicht der Fourier mit dem Kaſernen-Aufſeher
alle Kammern und Kaſernen - Effekten ‘und wenn
allesrichtig befunden worden , ſo geben ſie einander
die beym Eintritt in die Kaſerne gegen einander
ausgewechſelten Scheine ( ſiche Seite 32) wieder
Zurük , und der Kaſernen-Aufſeher fügt dieſem Schein
ſchriftlich bey , daß alles darin enthaltene in Ordo
nung wieder úberliefert worden ſey.

Es verſteht ſi< , daß zuvor dem Furier dieſe
Effekten von den Ordinare-Schefs ebenfalls in guter
Ordnung zugeſtellt oder übergeben werden müſſen.

Dadie Ordinare - Schefs für die empfangenen
Geräthſchaften gut zu ſichen hatten, ſo werden fie
Sorge gehabt haben , ſo wie etwas zerbrochen odex
verdorben worden , den Betreffenden zum Erſaz ans
zuhalten; hätte man denſelben nicht ausfindig mas
en können oder wollten ihn ſonſt die Kameraden
nicht verrathen , ſo zeigt dies der Zimmex - Komo
mandant oder Ordinare- Schef dem Furier an,
welcher für das fehlende oder zerbrochene Stü y
ein neues ankauſft , oder durch den Kaſernenaufſehex

anfaufen läßt, und den Betrag dem Herrn Haupts
mann anzeigt , welcher ſodann den Abzug vom
Pret von dex ganzen Kameradſchaft odex Ordinaxe
anbeſiehlt. ;

G 2
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Sollte vor dem Abmarſch der Kompanie , ſey
es bey der Unterſuchung, welche der Furiex in den
Kaimmérn vorzunehmen hat , oder bey jener , welche
der Faſernen - Aufſeher in Gemeinſchaft mit dem

Furier vornimmt , ſich etwas verdorbenes oder zero

brochenes vorfinden, ſo darf die Kompanie nicht
eher abmarſchieren , bis der Schaden erſezt oder

für denſelben gut zu ſtehen, von dem Hauptmann
ſchriftlich dem Kaſernen-Aufſeher verſprochen worden.

JFder Furier, wie dies gewöhnlich der Fall iſt;

bereits Quartiermachen abgegangeti, ſo wird der

Feldweibel, welchem der Furier ſeinen Empfangſchein
übergeben muß, die Uebergabe der Effekten beſorgen
und verfahren , wie hier oben geſagt worden.

So wie die Kompanie antritt, befiehlt dex
Feldweibel dem Kommandant von der Kaſernens

wacht die Schildwache durch den Korporal (Aufs

führer) abholen zu laſſen , und dem Kaſernen-Aufa

ſeher die auf dex Wachtſtube befindlichen Geräthz

ſchaften zu übergeben. Die Mannſchaft der Wache
tritt ſodann in Reih und Glied. Hat der Feldweis
bel die Mannſchaft der Kompanie verleſen , und

hat er denen Herrèn Offiziers mit Jubegriff des

Herrn Hauptmanns vorgeſchriebenermaßen den Rap-

port gemacht , ſo fragt er den leztern an, iwie ſtark

er die Avant- und Arrieregarde (Vorhut und Hin-

terhu)} austreten laſſen ſoll? — Da wir annehmen,
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der Marſch geſchehe mitten im Lande, und es ſey
weit umher kein Feind zu beſorgen , ſo hat Avant-o

und Arriergarde auch keinen andern Zwek als. der

Truppe den Weg offen zu behalten, unddiejenige
Mannſchaft , | welche vielleicht aus Bequemlichkeit

oder andern Abſichten zurükbleiben wollte, ane

{ließen zu machen. Manbeſtimme alſo die Avant-

und Arvriergarde ohngefähr folgendermaaßen: zu

erſterer gebe man 1 Korporal und 4 Gemeine, zu

leßterer 1. Wachtmeiſter 1 Korporal und 4 Gemeine.

Wenn vorauszuſehen oder man gewiß iſ , daß der

Marſch mehrere Tage dauert , ſo kommandirt der

Feldweibel dieſe Mannſchaft nach der Komman-

dierliſte von oben herab ; ſonſt aber können Frey-

willige genommen werden oder die Ordinare»

Schefs geben Leute aus der Ordinare dazu her

und laſſen es ihnen für eine kleine Tour, für Holz-
holen oder ſonſt etwas, hingehen.

So wie der Feldweibel die Mannſchaft zur

Avant - und Arriergarde abruft, ſo heißt er ſie auf

den rechten Flügel treten; bey welcher Gelegen-

heit „ ſo wie bey jeder andern wo mán Soldaten |
vorruft, die Leute immer hinter der Fronte und

allenfalls dur die Lücken dex Plotons - Schefs
durchtreten. Nun werden diejenigen viehelche

am ſchlechteſten zu Fuß ſind 1 ſo wieePen
  

 

De
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‘Häuſern man kennt , zur Avantgarde beſtimmt, hin-

gegen die beſten Fußgänger und ordentliche Sols"

daten zur Arriergarde gegeben , welche ſich M den.

linken Flügel verfügt. :

Der Feldweibel theilt hernach die Kompanie

ab: die Oberx- und Unteroffizier treten ein.

Nur in ganz ungewöhnlichen Fällen, wenn 4.

B,einſtarker erzwungener (korcirter) Marſch gleich

“erſten Tags ſtatt hat, darf'géſtattet werden , daß die

Haberſäcke der Mannſchaft auf einen Wagen geladen

werden, ſonſt aber darf dies nie angehen, ſelbſt dann
ſoll'es nicht zugegeben werden, wennſich jemand an-

exböte, die Torniſter’ der Truppe aus gutem Willen

uachzuführen. Hierinn ſoll ſo wenig als möglich cine

Abweichung. geſchehen, ſo zwar dáß mit Ausnahme des

Feldweibels , jedermann ſeinen Haberſak ſelbſt zu

tragen hat : einzig ſenex Mannſchaft , welcher Ges

ſundheits oderKräfte halber durchaus nicht möglich iſt,

denſelben nachzubringen, kann er aufgeladenwerden.

; Zivey Gründe machen dies Verfahren durchaus

nothwendig + Erſtens, weil wenn der Soldat ſich

einmal daran gewöhnt , ohne Haberſak zu mar-

fchieren , ihm das Tragen deſſelben , in Fällen 1vo

es nicht anders ſeyn kann , ſehr ſchwer fällt und

bald marode macht ; wohingegen die Gewohnheit

des Tragens ihn ſtärft- und:

Zweytens, weil tauſend und mehr Fälle fich

/
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éveignen , wo der Soldat auf dem Marſch oder beym

Einrúkfen vor Ankunft des Wagens irgendwohin

detaſchirt wird , oder in Dienſt kommt, woer nicht

warten kann , bis derdie Haberſäcke führende Was

gen y der vielleicht zwey Stunden Wegs zurük iſt,

ein Rad gebrochen hat und aufgehalten wird , ans

langt : ex muß alſo ohne Haberſak abmarſchieren,

und ſieht ſich vielleicht für manchen Tag allex

ſeiner nöthigſten Bedürfniſſe entzogen. Hieraus

entſteht Misvergnúgen der Truppe und — eine

andere ſehr bedeutende Folge — Unſauberkeit ; da

der Mann weder Wäſche , noh Kämme und Bürs

ſten bey st&< hat.

Wem alſo Ordnung und Geſundheit des Sols

daten lieb iſt , der glaube nicht ihm Gutes zu

thun, wenn! ex ihm erlaubt, den Haberſak auf

einen Wagen zu laden, ſondern er laſſe denſelben

bey jeder Gelegenheit tragen.

Jt endlich alles bey der Kompanie in Ordnung,

(o fommandiert dex Hauptmann zum Abmarſch, und

ſendet den Furier voraus, (wenn nicht Zeit geweſen

war, um ihn früher zu ſenden), mit einem Gemeinen,

in die nächſte Nachtſtation ab.

Bis außerhalb des Ortes wird geſchloſſen im

geſ{hwinden Schritt, mit dem Gewehr im Arm

marſchirt und mit aufgepſlanztem Bayonet; vor dens

Ort kommandiert dex Hauptmann ¿+ HSeldſchritt ,



arſch ! worauf ſ< (da gewöhnlich in der Flanke

marſchirt wird) beide Glieder trennen, und links

und rechts — wo möglich neben dera Fahrweg —

gehen: die Rotten können \< ôfnen ; die Manns

ſchaft die Gewehre nach ihrer Bequemlichkeit tragen

und das Bayonet abſchlagen.

Die Avantgarde welche der Korporal führt,

marſchirt ohngefähr 60 Schritte vor der Kompanie
voraus : der Zimmermann bleibt bey den Tam»

burs und Pfeifers die ſich an die Tete (vorn an

die Kompanie) begeben. Der Frater folgt hinter

der Kompanie, damit cr derjenigen Mannſchaft,
welche Uebelkeiten ſpürte und zuvüfbliebe, ſogleich
beiſpringen könne.

Die Avantgarde muß Sorge haben, ſ< im
Gehen nicht dergeſtalt zu vergeſſen , daß ſie allen-

falls zu weit vor die Kompanie hinaus kame, wo

ſe das Zurufen nicht mehr hören könnte. Sie
hat Obacht zu geben, daß der Weg welchen die
Truppe zu paſſiren hat, immer frey ſey: ſtehen

inehrere Wägen, Vich , u. ſw. auf der- Straße,

ivelche den Durchzug verhindern , ſo ruft ſie, — in-
beſcheidenem höflichen Tone, wie allemal wenn dee

Soldat ctwas fordert — Leute hevbey und läßt den

nöóthigen Plaz óffnen.

Vor Ortſchaften hâlt die Avantgardey wenn

fie weit voraus wäre ſo lange an, bis die: Truppe:



näher herangekommen iſt, indem es nicht anſtändig

iſt, wenn ſie vor derſelben ſchr weit vorauszieht,

Kömmtihr eine, ebenfalls im Marſch begriffene

Truppe ; Prozeſſion oder hohe Militärperſonen ent-

gegen , ſo macht die Avantgarde bey Zeiten Halt,

und der Korporak ſendet ſogleich einen Mann zu

dem Herrn Hauptmann zurük, mit der Meldung

was anrúffe, Jnzwiſchenſtellt der Korporal ſcine drey

übrigen Mannaufein Glied auf cine Seite der Straße,

Frout gegen die anrükkende Truppe, Prozeſſion oder

Militävperſonen , machend. (Jt die Avantgarde

ſtärker, ſo wird ſie auf zwey Glieder geſtellt.)

Wenn das Anrückende eine Truppe iſt, ſo kon-

mandiert der Führer der Avantgarde ſciner Mann-

ſchaft — ſobald die Truppe ſoweit. angerükt iſ,

daß ſie ſeine Stimme hören kann — Macht euch

=— fert! Worauf die Leute das Gewehr vor das

Geſicht bringen. und ſich fertig machen. Er ſelb

ruft der gegen ihn rü>enden Truppe zu ¿Wer da!

Wird ihm z. B. Eidsgenöſſiſche Truppen , oder Zuger

Truppen geantwortet, ſo frägt er: Was. für Bas

taillon oder Kompanie? und was für Antwort man

hicrauf giebt , ſo ruſt ex: Zalt da! Wird er hier-
auf ſeinerſeits auch angerufen , ſo antwortet ex auf

die an ihn gehenden Fragen, wie ſolches gegen.

ihn beobachtet worden,
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> Sobald der von der Avantgárde zurükgeſchi>te

Mann dem Heren Hauptmann die Meldung von dem

Anrúkken einex Truppe gemacht hat, ſo läßt derſelbe

die Kompanie halten, die Glieder auf eine Seiké des

Wegs zuſammenſchließen und Front gegen denſelben

machen , dergeſtalt , daß er vor der Kompanie vorbeys

laufe; ex verfügt ſi< hierauf zu der Avantgarde.

Wenn mittlerweile die Avantgarde die anrückende

Truppe hat halten machen , und der Hauptmann an

gelangt iſ, ſo begiebt er< in Perſon zn dem Schef

der haltenden Truppe:iſ derſelbe von gleichen oder

höherm Rangals er, ſo zeigt ex ihm an, was für

eine Truppe ex führe und daß er die Ehre haben

werde, ihn bey derſelben mit ſeinex Mannſchaft vor-

bey zu begleiten. ?

Dex Korporal von der Avantgarde läßt das-

Gewehr ſchultern und wenn ein Oberſt oder Oberſk-"

lieutenant die anmarſchierende Truppe komniandiert,

ſo kommandiert dex Korporal der Avantgatde :

Práſentirt’'s — Ehr und bleibt in dieſer Stellung

fiehen bis dex Schef vorüber iſt , worauf er ſchul

tern läßt , und mit geſchultertem Gewehr den Vors

beyzug der Truppe abwartet. Der Hauptmann

geht nun dem Schef- der mavſchierenden Kolonne

zur linken Seite und begleitet ihn bis zur Arriévs

- garde ſeiner Kompanie , woſelbſt er ſich empfielt und

zu ſeiner Mannſchaft zurükkehrt.
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Dieſer ‘wurde inzwiſchen von dem Ober-Lieutes

nant die Richtung befohlen. Sie pflanzt das Bayonet

auf und präſentirt das Gewehr wenn der Schef der

vorbeymärſchierenden Truppe ein eidgenöſſiſcher Herr

Oberſt wäre oder ein Herr General ſich dabey befände,

ſonſt trägt die Mannſchaft das Gewehx geſchulter.

JFaber der Kommandant der anrükkenden

Truppe von niedererim Range als der Uhiſrige , #0

zeigt der leztere ebenfalls an, was für eine Truppe

er führe, erſucht den Kommandanten zu marſchie-

ren und’ bégleitet ihnbis andie Tete (Vordertheil)
ſeiner Kompanie, woſelb| er bleibt , bis die Kolonne

vorbey marſchiert iſt, Das Gewchr wird geſchultert.

Dié Avantgarde bleibt auf ihrer Stelle ſtehen,

bis der Haupkmann* ſeiner Kompanie wieder Yiarſch

kommandiert. =

“Hat eine anrükkende Truppe die Unſrige früher

angerufen , als unſere Avantgarde ſolches gethan

hat, ſo giebt der Führer derſelben die Antworten ,

wovon Seite 105 die Rede iſt: er haltet und ſendet

einen Mann an den Herrn Hauptmann mit der

Meldung zurük : „daß eine Truppe anrükke und er

angehalten“ worden ſey, Seinerſeits ruft er die an-

rüffende Mannſchaft ebenfalls an , und ſtellt in

jedem Fall ſeine Leute wie Seite 105 geſagt worden.

Wenn dem Hauptmann dieſe Meldung gemacht

worden iſt, ſo läßt er ſeine Kompanie halten und



ftellt fie wie bereits gezeigt worden , auf eine Seite

der Straße: er begiebt ſich hierauf zu ſeiner Avants

garde, geht dem Kommandanten der Truppe welche

die ſeinige angerufen hat entgegen , und verhält.ſich

in allen wie weiter oben erklävt worden,

___ Wennaber die entgegen kommende Mannſchaft

blos ein Detaſchement von 10 —-20 Mann wäre,
oder auch bey einer zahlreicheren Kolonne der Koms

mandant derſelben durchaus nicht zugeben wollte,

daß man ſeinen Vorbeymarſch abwarte, ſondern

vielmehr uns die Honnörs (Ehrenbezeugungen )
- erweiſen will, oder will ein Stabsoffizier oder General

unſere Truppe vorbeydefiliren ( parademäßig vorbey-

ziehen) ſehen; ſo kehrt dex Hauptmannzu ſeiner Kom-

vanie zurük, und läßt ſie abmarſchierenz jedoch derge-

ſtallt, daß fie vor und nicht hinter dex haltenden Truppe

vorbey komme. Reihen und Glieder müſſen geſchloſſen

und die Mañſiſchaft mit geſchultertem Gewehre und auf

gepſlanztem Bayonet vor der Truppe vorbeypaſſieren,
___J# dex Befehl zum Defiliren (Parademäßiges

Vorvbeyzichen) vou einem Herrn eidgenöſſiſchen Ober-

ſien, Geneval oder hohen Regierungsperſon gege»

ben worden, und geſtattet es der Plaz , ſo läßt der:

Hauptmann die Sekzionen formiren (mit Sckzions

aus dem Flankenmarſch aufmarſchieren, und im

Ordinareſchritt vor den hohen Perſonen vorbeymar-

ſchieren) die Tambours ſchlagen Marſch.



Kömimt eine Prozeſſion oder ein Geiſilicher mit
_dem Hochwürdigen, eine Leiche oder ſonſt etwas

dieſer Art gegen die im Marſch begriffene Kompanie, |
ſo ruft der Korporal von der Avantgarde nicht an,
ſondern kommandiert ſeiner Mannſchaft , Halt, ſtellt
ſich mit derſelben auf eine Seite des Weges, \chikt einen
Mann zurük um ſeine Meldung dem Herrn Haupt-
mann zu machen und verhält ſich folgendermaßen :

“Sind es geiſtliche Verrichtungen katholiſcher
Religion, und iſt die Mannſchaft derſelben zuge-
than , ſo ſoll bey Prozeſſionen und vor dem Hoch»

würdigen, kommandirt werden : „, Beym *Fuß —
Lhr! Kniet — nieder ! Zut ab!” Die Leute knien
auf's rechte Knie , und ſeen den Hut auf's linke.
Jf alles vorüber, ſo kommandiert der Korporal:
» HUt — auf! Auf vom — Gebet! Schultert’s
— LÆhr.” Zieht aber eine Leiche vorbey , ſo bleibt
alles mit geſchultertem Gewehre ſtehen.

Jt die Mannſchaft proteſtantiſch, ſo wird bey
allen dieſen geiſtlichen Verrichtungen Front gemacht ,
dasGewcehr präſentirt, bey einer Leiche aber geſchultert.

Der Herr Hauptmann benimmt ſich auf die
gleiche Art, wenn der Zug bey der Kompanie
vorbeymarſchirt , er läßt , ſo wie er die Anzeige
von der Avantgarde erháâlt , halten, die Glieder
ſchließen und ſtellt die Kompanie auf eine Seite
der Strage um den Vorbeyzug nicht zu hindern.
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Fſst das -Entgegenkommende eine hohe Militär» -
oder Regierungsperſon, ſo ruft die Avantgarde die-
ſelbe ebenfalls nicht an, ſondern der Korporalſtellt
ſich mit ſeiner Mannſchaft . auf eine Seite des
Wegs , läßt präſentiren und benachrichtigt von ihrem

Ankommen ſogleich den Herrn Hauptmann, welcher

die Kompanie wie ſchon mehrmals geſagt worden,
zu halten und Front zu machen kommandiert , und

das Gewehr präſentieren läßt.
_ Haltet die bemeldete Standesperſon an, oder

reiſt ſie langſam bey der Kompanie vorbey , ſo
verfügt ſich der Hauptmann zu derſelben, meldet
was für cine Truppe es ſey , woher ſie komme und
wohin ſie marſchiere, und — wenn es jemand von
der Regierung des ‘eigenen Kantons oder der Eids-

genoſſenſchaft oder eine der höchſten Militärperſonen
derſelben iſt, \o frägt ev an, », ob ſie (die betreffen-

de Standesperſon) etwas zu befehlen habe.” Er
begleitet ſie bis zur Arriergarde, welche in allen
hier angeführten Fällen , ſich ſo verhält , wie die
“Haupttruppe ſelbſt, i

Auf dem Marſch bleiben die Ober - und Un-
teroffizier immer bey ihren Abtheilungen und ge-
ſtatten nicht , daß die Glieder dur< einander oder
ſonſt Mannſchaft vor - oder zurüklaufe , übrigens
aber ſoll kein Zwang der Munterkeit und der Fröhs
lichkeit des Soldaten, angethan werden, nur müſſen
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ſie ſich niemalen ungebürliche , ſubordinationswis
drige Späße u. dgl. gegen ihre Vorgeſezte erlauben

und nicht wie vollgeſoffeneBauernburſche ſchreyen

und jauchzen. Das Singen auf Märſchen iſt nicht
verbothen ſondern im Gegentheil ſollen die Offiziers
hiezu aufmuntern ; denn eine Truppe welche ſingt

und fröhlich iſt, denkt an nichts Arges und fühlt

keine Beſchwerden. Eben ſo ſollen die Tamburs

und Pfeifers angehalten werden , abwechſelnd — ſo

viel möglich Stüfkke zu ſpielen ; vorzüglich wenn es
durch Ortſchaften geht. Wügßten ſie nichts anders
ſo wechſeln ſie mit einigen Dublirmärſchen und
der Tagwacht ab; es iſt gewiß, daß eine Truppe
durch das Schlagen der Tamburs ſehr aufgemuns

tert wird und leichter marſchirt,

Die Tete (der Vordertheil ) der Truppe muß
nie zu geſchwind marſchieren, damit die Gueue (dex
ſchließende Theil der Truppe) nicht zu ſehr ange-

ſtrengt wird.

Unterwegs befiehlt der Hauptmann von Zeit
zu Zeit Halt zu machen, damit die Mannſchaft aus»
treten und ihre Nothdurft verrichten könne, denn
während des Marſches ſoll Niemand austreten oder
zurükbleiben, ausgenommen in den dringendſten
Fällen, und wenn ein ſolcher eintritt , ſo hat ſi
der betreffende Mann bey ſeinem Sekzionsſchef oder
dem Führer ſeiner Sekzion zu melden, welcher



— 4112 =

wenn dex Mann — nicht gleich wieder eintreten

Éonnte, und entweder längere Zeit odee über den

ganzen Marſch zurükbleiben müßte , ſogleich“ dem

Feldweibel, und dieſer dem Herrn Hauptmann die

Meldung davon zu machen hat. Dieſes Anhalten

muß nicht lange dauern, weil ſonſt die Leute erz

müden , wenige Minuten ſind hiezu hinlänglich.

Bevor wieder weiter marſchiert wird , ſoll der Felds

weibel jedesmaldie Rotten abzählen, um zu ſchen, ob

alles da ſey, wélches er dem Herrn Hauptmann meldet,

Das Hexaustreten aus Reih und Glieder um

bey Brunnen zu trinken oder gar diesfalls in Häu-

ſer zu laufen , darf durchaus nicht gelitten wers:

den ; ſondern wenn der Marſch beſchwerlich oder

ſongroße Hite iſt , ſo läßt der Hauptmann unfetn

eines Brunnens — doch nicht zu nahe — und wo

möglich nicht in einem Orte, ſondern bey dem Eins

oder Ausgang deſſelben — anhalten ; die Ordi-

nare - Schefs beſtimmen aus jeder Ordinare einen

oder zwey ordentliche Männer (damit im Orte

Feine Exzeſſen verübt werden) welche die Feldflaſchen

der Mannſchaft zuſammen nehmen und durch einen

Korporal oder Unteroffizier zum Brunnen geführt

werden. Dev begleitende Unteroffizier geſtattet

nicht den mindeſten unndthigen Aufenthalt , ſon-

dern beeilt ſich die Feldſlaſchen füllen zu laſſen;

und zur Kompanie zurük zu kehren.
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Wein dié Soldatci ſeht erhüt ind,lug
geſehen werdèn , daß feinet viel aufeininál

trinke, und daß ev, bevor ex zu trinke anfängt,
ſich die Pulſe der Hände, dié Schläfe und Stirné
mit Waſſer beſtteiche, auch zuer| ein wenig Waſſer
einen Auigenbli> in dem Mund" behalté , ehe er zu
trinken anfängt, Die Vernachläſſigüng dieſer Regel

hat ſhon manchem waktern Mann Leben“nndGé
_ ſundheit gekoſtet.

Der Hauptinänn ſorgt, daß bât Äufeñthalt nicht
lanai daure ; damit die Manuſchaft nicht zu ſeht
ausfuhle) ſich erkälte und kèank wetde; er ning"
auch darauf ſehen, daß die Leute während dém
Anhaltén nicht die Kleidungsſtükle bis auf's Hemd

. aufmachen oder ſich mit dem bloßen Bauch auf
die Erdelegen

;

alles dieſes ſchadet der Geſundheit hx,
Dié Arriergarde marſchirt immér 80 bis 4100

Schritte hinter der Kompanie urid zwar in folgen-
der Obdnung : zuerſt der Korporal, dann die vier
Gemeine und SD der_Wachtmeiſice wélcher
ſchlieſit:

Hat die Stib einen Wagen , {6 läßt ihn
“die Arviergarde vor ſich herfahren ; es wird zu dem-
ſelben 4 Korporal’ und 2 Gemeine von der Arzier-
garde detáäſchirt, welche im Fälle derſelbe zurüf-
bleiben müßte, den Wagen nicht verlaſſen, ſon-
dern alles anwenden , um ſobald als möglich ſich

y H4
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wvieder an die Truppe anzuſchließen. Die Arriev-
gárde läßt keinen Soldaten hinter ſich zurük ; ſon-

dern- wenn deren ſind, welche Nothdurftshalbex

oder weil ihnen Sand und Steine in die Schuhe

gefallen ſind, zurükgeblieben ſind, ſo treibt ſie ſolche

an, der Kompanie zu folgen und wieder ihren Plaz

in derſelben einzunehmen. Hat dex Mann, wenn

die Arriergarde anrükt, die Nothwendigkeit , welche
ihn zwang zurükzubleiben , noh nicht beſtitigt,
ſo läßt der Wachtmeiſter einen Gemeinen zurük»

mit dembeſtimmten Befehl, mit dem Dahinten=
bleibenden auf das Geſchwindeſte wieder nachzu-

kommen.

Wahrend die Kompanie ihren Marſch volletis
det, wollen wir den Furier aufſuchen, der die Quar»

tiere zu machen hat.
So wie der Furier in dem Beſtimmungsort

anlangt , verfügt er ſich zu dem höchſten Geineind-

vorgeſezten im Orte und zeigt demſelben ſeine Marſch-
Route, oder wenn er — was zwar ſelten der Fall

ſeyn wird — keine hätte, ſeine Ordre vor. Er

beträgt ſich überhaupt höflich, wie dies von jedem
Militär zu fordern iſt, Wenn er den Stand der
Kompanie an Mannſchaft und Pferden angegeben

hat, ſo kümmert er ſi< weiter um die Verlegung
derſelben nicht, indem dies durchaus eine bürger-

liche Verrichtung iſt.
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Ein anderes iſt, wenn die Einquartirung in
der Nähe eines Feindes, oder in einem Lande ges
ſchicht, wo bürgerliche Unruhen gährenz dannzus
mal giebt er nicht zu, daß die Mannſchaft einzeln
verſtreut in abgelegene und entfernte Höfe verlegt
werde , wo ſie einzeln aufgehoben werden könnte 2
in dieſen Fällen wird er aber ohnehin ſeine beſons
dern Befehle úber dieſen Gegenſtand erhalten haben.

_Nebſt den Quartieren für die Mannſchaft ſeiner
Kompanie muß der Furier auch no für eine Wachts
ſtube beſorgt ſeyn, die wo möglich nicht ſehr ento
fernt von dem Quartier des Hauptmanns ſeyn darf.
Er läßt ſich dieſelbe zeigen , umzu ſchen ob nichts
verdorben iſt, damit ſie in gleichem Zuſtande bey
dem Abmarſch übergeben werde und man keine
Anforderung an die Truppe machen könne: ev bes
merkt daher , wenn etwas fehlerhaft iſ, ſolches
ſeinem Begleiter. Zugleich erkundigt er ſ<, wo
Licht, (und bey Winterszeit) wo Holz zu erhalten iſt,

Hat der Furier die Billets für den Stand der
Kompanie erhalten, ſo geht er ſogleich die Quartiere
der Herren Offiziere — zuerſt jenes des Herrn
Hauptmanns — zu beſehen ; findet er einen Anſtand
ſo bemerkt er denſelben der Quartierausgebenden
Behörde, |

Nunſucht er die Quartiere für:den Feldweibel
und für ſich, Dieſe müſſen in der Nähe des Hru,

92
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Hauptmanns und heiter ſeyn , damit ſie zu ihre

ſchrifclichen Arbeiten gut ſchen können ; endlich vero

theilt cv die übrigen Billets ſo wie die Häuſer nach-

_einanderlaufen Ordinareweig und bindet das Päkchen

für jede Ordinare mitieinem Zwirnfaden zuſammen,

Ft an dem Orte eine oder mehrere Kaſernen

vorhanden , ſo kann der Furier nichts ‘gegen die

* “Eingquartirung in dieſelbe einwenden.

Muß Fleiſch und Brod an einem andern Orte

“geholt werden, ſo übergiebt er dem bey ſich habens

_den Gemeinen die Quartierbillets , er ſelbſt aber

verfügt ſi< an den Ort, wo die Lebensmittelzu

holen ſnd , wozu die Gemeinde ihm einen Wagen

geben wirdz iſt in der Marſchroute hiervon nichts

enthalten, oder weigert ſich die Gemeinde, oder ſoll die

Kompanie hiezu allfällig einen mitführenden Wagen

verwenden , ſo wartet ev die Ankunft der Truppe ab,

Wenn alles in Ordnung iſt , ſo geht der Furier

mit cinen Gemeinen (wie Seite 32) der Kompauie

entgegen; der Gemeine führt ſogleich die Avant-

garde vor das Quartier" des Herrn Haupt-

manns, und der Furier meldet demſelben daß die

Quartiere gemacht ſeyen und die Mannſchaft zu

eins, zwey , bis ſehsMann hoch (oder ſoviel als

zuſammen fommen) zu liegen komme: die gleiche

Meidúung macht ev denen Herren Offiziers und dém

Feldweibel dem er zugleich anzeigt, ob die Wachtſtube
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in einem adern Hauſe odex in der Wohnung des
Herrn Hauptmanns ſey, damit dieſer die benöthigte

Mannſchaft auf die Wacht zu kommandieren wiſſe.

“ Der Hauptmann läßt nun die Glieder und

Rotten anſchließen, das Gewehr in Arm nehnien

Und marſchiert vor ſein Quartier oder wenn daſelbſt
zum Aufmarſchieren- kein Raum wäre, ſo führt der

Furier dieſelbe auf den Plaz, welchen er im voraus

dazu auserſehen oder ſich hat anweiſen laſſen: dort

macht die Kompanie auf das Kommandoihres

Herrn Hauptmanns Halt ,- Fronte und nimmt das

Gewehr beym Fuß. Der Feldweibel zählt die Rots

ten ab, ob alles da ſey und macht denen Herren

Offizieres ünd dem Herrn Hauptmann hievon den

Rapport. Der Hauptmann beſiehlt nun zu welcher

Zeit die Appelle gehalten werden; und zu welcher
Zeit der Zapfenſtreich geſchlagen wird. Es wird an-
genommen , daß die Kompanie umm Mittag. in ihre

Stazion eingerú>t ſey ; es wird alſo an einem

Appell genug ſeyn „ welchen der Hauptmann zu

einer Stundé anordnet , vo die Mannſchaft aus-

geruhet und ihre Monturs - und Waſſenſtüfkke wieder
in Stand geſtellt haben kann, Jm Sommer

am beſtén um 5 odex 6 Uhr , im- Winter nicht

ſpâter als 4 Uhr. Wird am folgenden Morgen

bey Zeiten marſchirt, ſo thut der Hauptmann wohl,

den Zapfenſtreich etwas früher als gemöhnlich ſchlas
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gen zut laſſen, damit die Soldaten ſich zur Nuhe
begeben. Man nimmt zur Richtſchnur, auf Mär-

ſchen den Zapfenſtreich um die Zeit ſchlagen zu

laſſen, wenn man Geſchriebenes ohne Licht nicht

mehr leſen kann. ;

Der Hauptmann erinnert die Soldaten , daß

fie ſich in igren Quartieren anſtändig betragen ſolle

Und zeigt der Kompanie an, daß alle Ausrükkuns-

gen auf dem Plaz ſtatt haben, wodieſelbe iezt ſtehe,

Nun kommandiert der Feldweibel die nöthige

Mannſchaft auf die Wacht , welche ſchou Tags
zuvor beym Appell für den folgenden Tag in Bee

xeitſchaft fommandirt worden iſt, und ermahnet dies

ſelbe, ſobald ſie die Quartierzettel in ihre Quartiere

getragen hat , ſogleich wieder vor die Wohnung des

Herrn Hauptmanns oder auf dem beſtimmten Kome

panie - Sammelplaz zu erſcheinen , um den Poſten

zu beziehen ; mittlerweile wird die Arriergarde zur

Stelle bleiben.

Sind dieſe vorläufigen Anordnungen getroffen,

fo frágt der Feldweibel den Herrn Hauptmann, ob

derſelbe noch etwas zu befehlen habe , und im Ver-

neinungsfall giebt dex Feldweibel dem Furier den

Auftrag die Kompanie einzuguartieren , welches nun

auf folgende Art geſchieht :

Der Furiex ruft die Ordinare - Schefs vor,

und ſagt ihnen die Nummer oder (wenn die Háâus .
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ſex nicht numerirt ſind,) den. Namen des Hauss

wirths von dem Quartier des Feldweibels , wels

chem er ſein Quartierbillet giebt. Die Ordinarts

Schefs ſchreiben ſich daſſelbe auf und“ erkundigen

ſich wo es, ſey, damit ſie auch zur Nachtszeit es zu

finden wiſſen. Hierauf giebt der Furter die 6 zus

ſammengebundene Pakete dex Quartierzettel in ſeinen

Hut , ſchüttelt ſie durcheinander und läßt jeden Or-

dinare-Schef (indem er jeden Tag bey einer andern

Nummex dex Ordinare — den erſten Marſch bey

4 — aufángt) ein Paket herauszichen ; hat ieder

Schef ſein Paket ſo gleicht der Furier die Stärke

der Ordinaren ausz ¿. B. die erſte Ordinare ‘hat

für 14 Mann Billets und iſt nur 12 Mann {tark,

hingegen die folgende (4, B. fünfte: ) hat für 14

Mann Billets und iſt 15 Mann ſtark, ſo giebt dex

Schef der erſten Ordinare für 2 Mann Villets an

den Schef dex folgenden Ordinare, wodurch dieſer

nun fúr 16 Mann ‘erhált; da ex nur für 15 Mann

nôthig hat , ſo giebt er wieder für einen Mann an

die an ihm anſtoßende Ordinare (z. B. dritte) ab

u, #. w. ein Ordináre- Schef dem andern. Hiebey

iſt als Hauptſache zu bemerken , daß erſtens ; nicht

die erſte Ordinare der zweyten ; die zweyte der dritten;

die dritte dex vierten , und ſs fort die Billets abzuges

ben haben , ſondern da die Scheſs um die Quartiere

gelooſt haben, ſo werden ſie nicht il dex Reihe der
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Nummern ivelche die Ordinare trägen ; ins, zvey,
drey u, \. f. ſondern vielleicht (wie hier als Beyſpiel
angenommen worden iſ, die erſte , dann die fünfte:
die dritte u. # w. neben einander zu liegen fommen.
Zweitens. muß Sorge getragen werden daß immex
die nâchſtgelegenen Häuſer der anſtoßenden Ordinare
und nicht jedes beliebige Billet abgegeben werde.
Wäre z. B. das lezte Quarxtierbillet welches die
Ordinare dex daran ſtoßenden abzugeben hat , für
drey Mann y, unddie anſtoßende Oxvdinare hâtte nur
für einen Mann nôthig, ſo kaun ‘dieſer Mann zu
zweyen der vorhergehenden Ordinare gelegt werden ,
poder wenn vor dem leßztei Hauſe ein Quarticx
für einen Mann iſt 1 dahin perlegt werden; im-
ner gbex muß wohl in Acht genommen werden,
daß die zu einer und derſelben gehörende Manns
ſchaft ¿mmerin die bey einander liegenden Häuſex_
der Neihe nach quartirt und nicht durch Leute von
andern Ordinaren zntermiſcht werde , weil dies die
nöthige Aufſicht hindern würde. "Y

Jf dieſe Vertheilung unter den Ordingren ge:
ſchehen, ſo giebt jeder Ordingre - Schef dem Felde
iveibel ſeine Haus - Nummer oder den Namen ſeis

® Es verſteht ſi, daß in Ortſchaften wo keine Haus-
nummern ſind, die Ortsbewoohner um Auskunft wg
die verſchiedenen Quartiere liegen, angeſucht werx-
den müſſen, damit die nöthige Ording beobachtet
werden fönne.

Â
t
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nes Hauswirths an , welcher ſolche aufſchreibt (ſv

_wie die Haus - Nummern der Wohnungen der Herren

Offiziere) damit man dieſelben — ſey es Tag odex

Nacht — zu finden wiſſe, Jeder Ordinare - Schef
hat bey der Auswahl ſeines Quartiers blos darauf

Rükſicht zu nehmen , daß daſſelbe ſoviel möglich in

der Mitte der Quartiere ſeiner Ordinare ſey , damit
er einerſeits nicht zu weit in dieſelbe habe, und
andererſeits die Soldaten ihren Ordinare - Schef

nicht entfernt ſuchen müſſen. Nachdem nun dieſe

Regel befolgt worden , führt ieder Ordinare - Sche
ſeine Manuſchaft in die Gegend der Quartiere (am

ſchiklichſten vor ſein Quartier), und vertheilt dajelbſr

die Quartierzettel: die Tamburs üund Pfeifer legt

er wo möglich in die Nähe des Herrn Hauptmanns,

damitſie in unvorhergeſchenen Fällen ſogleich bey

der Hand ſeyen ; daher müſſen ihre Haus - Nums

mern noch vor der Einquartirung von dem Feld-
weibel aufgeſchrieben werden. Jeder Ordinare-

Schefſchreibt ſich ebenfalls die Nummern der Quar-

tiere ſeiner Ordinare auf. -

Die Soldaten nehmen ihre Waffen in's Zim-

mer, wo ſie {lafen, um ſie jederzeit unter dem

Auge zu habèm

Diejenigen Soldaten welche auf die Wache

fommen, geben ihre Quartierzettel ihren Hagus-

wirthen ab , und zeigen demſelben an , daß ſie anf
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der Wache ſind, damit man ihnen das Eſſen da-

hin bringe; ſie halten ſi< weiters gar nicht auf,

ſondern verfügen ſich ſogleich wieder auf den ihnen

beſtimmten Plaz, woſelbſt der Feldweibel ſie ver-

lieſt, und wenn alle, welche die Wache beziehen ſollen

da ſind , ſo giebt er dem Wachtkommandanten die

Konſigne , das heißt: er ſagt ihm was er den

Schildwachten für beſondere Weiſungen geben zu

laſſen hat, denn die allgemeine Konſigne oder die
Pflichten einer jeden Schildwache müſſen ohnehin

befolgt werdén. Dex Wachtkommandant marſchirt

mit ſeiner Mannſchaft (welche die Haberſákke mite

nwimmt) vor die Wachtſtube , giebt dem Korporal

die erhaltene Konſigne und läßt die nôthigen Schild-

wachen z, B. eine vor der Wachtſtube und eine vor

der Wohnung des Herrn Hauptmanns ausſtellen, und

die Arriergarde geht in ihre Quartiere, Hatte die

Arviergarde — odex ein Theil derſelben als Vagaſche-

wacht — Geräthſchaften unter ihrer Verwahrung

welche von den Wägen nicht abgeladen werden

dürften, ſo úbergiebt ſelbe der Kommandant der

Arriergarde dem Wachtkommandant , damit dieſer

diesfalls der Schildwache die nöthige Konſigne

durch den Korporal welcher ſie auffühet, gebe.

Wenn der Korporal von der Juſpekzion zu

Mittag gegeſſen hat, o begiebt er ‘ſi zu dem

_Feldweibel , woſelbſt ex bis zum Zapfenſtreich vers
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Meldungenſogleich ¿u vollziehen. Käme unter Tags
eine ſcleunige Ordre z, B, es ſey eine Ordonanz

wohin zu ſchikken, oder ein Detaſchement abgehen

zu machen, ſo ſicht dex Feldweibel in dex Koms

mandierliſte an welchem Gemeinen die Ordonanz -

ſtehe, er findet zugleich in welcher Ordinare dieſer

Gemeine iſt , worauf ex den Korporal vom Tag zu

dem betveſſenden Ordinare» Schef mit dem Aufs

trag ſchift , den Gemeinen N. N. auf der Stelle
zu beorder mit Sak und Pak bey dem“ Feldweibel

inzutreffen, weil cx auf Ordonanz käme, Der Jns

ſpekzions - Korporal verrichtet dieſen Auftrag bey
dem Ordinare- Schef (deſſen Haus - Nummer ihm

von dem Feldweibel angezeigt worden,) und der

Ordinare - Schef geht in das Quartier des betreſfens

den Mannes und ermahnt ihn auf das ſcleunigſte

bey dem Feldweibel ſich einzufinden; ex bleibt auch

ſo lange bey ihm ¡ bis ex abgeht , um fich von der

Bollziehung des Befehls zu überzeugen, Jt ein

Detaſchement inder Zwiſchenzeit von einem Appell

bis zu einem andern zu kommandiren , ſo ſendet

der Feldweibel den Jnſpekzions- Korporal zu allen

Ordinare- Schefs ‘und läßt dieſelben zu ſich bes

rufen: in ihrex Gegenwart kommandirt nun der

Feldweibel diejenige Mannſchaft an welcher das

Detaſchement ſicht 5 jeder Ordinare « Schef ſchreibt
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fich die Soldaten, welche es aus ſeiner Ordinare

trift, auf und geht ſogleich in die Quartiere der-

ſelben um ſe zuſammen zu rufen. Dieſe Manns

ſchaft fiadet ſich vor dem Quartiere des Ordinare-

Schefs ſo geſchwind als möglich ein; dieſer macht

über dieſelbe die Juſpekzion, ob nemlich Kleidung

und Waffen ſo gut möglich in dee Ordnung, dex

Mann von Staub und Koth von dem Marſch ges

reinigt u. dgl. und führt ſie ſodann entweder vor

die Wohnung des Feldweibels oder auf den Sam-

mélplaz der Kompanie; fe nachdem ſolches befohs

len worden iſt. —

Aus dieſen Beyſpielen erſieht jeder leicht, wle

durchausnothwendig es iſt, daß jeder Ordinares

Schef ſeine Hausnummer oder den Namen ſeines

Hauswirths dem Feldweibel hinterlaſſe , und daß die

Ordinaren in der Nähe ihrer Schefs bequartivt

ſeyen {+ ohue dieſex nothwendigen Vorſicht wüßte

der Feldweibel niemalen die Mannſchaft die ex

braucht zu: finden , und die Ordinare -Schefs wüß-

ten entweder gar nicht was mit ihren Leuten voro

ging , oder wenn man ja ſo glüklich wäre einen

Ordinare - Schef zu finden , ſo müßte dieſer viel

Teicht an's andere Ende des Dorfeslaufen um den

begehrten Mann aufzuſuchen. Wie ſehr der Dienſt "8

“darunter leiden würde, verſteht ſich von ſelbſt.
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Die hier angegebene Art der Einquartirung

erleichtert ſowohl das Geſchäft des Feldweibels als
auch jenes dex Geſchwader - Schefs, © ſie behält

die Kompanie immer in dex Ordnung und im gé

hörigen Gleiſe und geſtattet noch überdies — bes
ſonders in der Nähe eines Feindes oder bey gs

heimen Märſchen — den großen Vortheil, daß.man

die Mannſchaft in dex größten Stille verſammeln

Fann, und nicht nöthig hat den Abmarſch -durch
denTambur jedermann bekannt zu machen.

So wie der Furier in ſein Subſiſtenz - Buch
einſchreibt, ob die Kompanie durch die Bürgersleute
auf ausgeſtellte Empfangſcheine verpflegt worden,

oder ob ſie Brod und Fleiſch in Natura und von

woher ? bezogen hat , eben ſovernachläſſigt der Feld-

weibel nicht ſeinen täglichen Rapport einzutragen

und demſelben die Bemerkung beyzufügen ; die

“ Kompanie iſt heute den {++ von N. nach N. mat-
ſchirt. Auf dieſe Art erhält der Feldweibel cin
Tagebuch , woraus jeder Marſch der Foun ers
ſichtlich! wird.

Marſchirt die Kompanie art enden Tag;

\o giebt der Herr Hauptmaun, ſobald die Mannſchaſt

einquartirt iſt y dein Furier den Befehl mit einem

*) Die Ordinaren werden auch öfters und in manchen
Dienſten Geſchwaders genennt ; um alſo mit dieſer
Benennung bekänut zu werden , wird dieſelbe hies
manchmal gebraucht werden.
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Bettteinen — welchen der Feldweibel bevor die Mann-

ſchaft abtritt komntandirt — wieder vorauszugehen. .

Eine Stunde längſtens nachdem alles einguartirt

und wennalles iñ Betréf dex Lebensmittel beſorgt

iſt, begiebt ih der Furier zuerſt zu dem Feldweibel

uni die allfällige Vermehrung oder Verminderung

des Standes zu vernehmen und ſodann zu dem

Herrn Hauptmann, fneldet ſich daß er Quartier-

machen abgehe und ſucht um ſeine Befehle an;

der Hauptmänn ettheilt ihrn entweder die Marſchs

route oder ſeinen ſchriftlichen Auftrag, worauf der

Furier an den Beſtimmungsort der Kompanie

abgeht , und daſelbſt wieder: ſo verfährt wie ſolches

von Seite 114 bis hicher géſagt worden.

Fünf Minuten vor der. zum Appell feſtgeſezten

Stunde findet ſich ein Tambur auf den Kompanies

" Sammelplaz ein und ſchlägt im Orte auf und ab,

dergeſtalt , daß ihn die entfernteſten Quartiere hören

können , den Appell. Die Mannſchaft verſammelt

ſich ohngéſaumt vor dem Quartier ihres Ordinare»

Schefs , dieſer führt ſie in Ordnung aufden Sam-

melplaz und dex Feldweibel ließt ſie ab, Der

Herr Offizier von der Jnſpekzion ſindet ſich dabey

ein: überhaupt wird verfahren, wie man bereits

Seite 68 gezeigt hat.

Es wird den Leuten angezeigt“, zu welcher

Stunde Géneralimarſch , Sammlung und Appell
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am folgenden Morgen geſchlagen weiden. Der
Generalmarſch iſt das Zeichen, daß die Trippe
aufbrechen wird und ſ< alſo zurecht zu machen
habe ; eine halbe Stunde nachher (oder wenn der
Zkitpunkt des Abmarſches da iſ) wird Sammlung

geſchlagen und gleich darauf Appell.

Dex Feldweibel kommandirt die Wache für
den folgenden Tag : Avant - und Arriergarde aber
(vorzüglich die léztere, damit Marodebrüder nichts
mit derſelben im voraus verabreden können) kom-
mandirt er oder die Ordinare - Schefs cr vor dem
Abmarſch.

Wenn man nicht in Feindes Land oder in einer
Gegend iſt, deren Bewohner unruhig ſind , oder
wenn der Hauptmann nicht für nöthig findet cine
Jnſpekzion zu halten, ſo rúkt die Mannſchaft zum
Appell ohne Gewehr und Torniſter (Haberſak) aus.
Die Truppe muß aber unterrichtet werden, daß
ſobald Generalniarſ< , Sammlung oder Allarm-ges
ſ{lägen wird, die Ausrükkung auf dem Sammel-
plaz der Kompanie immer mit Gewehr und Haber-
ſak ſtatt haben muß.

Der Kompanie Frater wird wohl thun, wenn
er die Gelegenheit, wo die Kompanie verſammelt
iſt, ergreift um dieſelbe an einen bequemen Ort,
entweder in ſeinem Quartier oder auf der Wacht-
ſlube zu raſiren : da es aber beynahe unmöglich iſ,
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die ganze Mannſchaft an dem gleichen Tag zuts

ſiren , ſo wird er es am beſten dergeſtalt einrichten,
daß ex ſie in drey oder vier Theile abtheilt, und

jeden Tag einen Theil vornimmt; diejenigen Leute

welche ſtarke Bärte haben ; müſſen auch woh! dreyz

inal in der Woche vorgenommen werden ; der Fras-

ter muß úberhaupt wiſſen wie die Mannſchaft nach-
einander in Dienſt kommt, damit die Soldaten

> welche auf die Wache kommenjederzeit barbirt ſeyen.

Daß bey beſondern Ausrükkungen , Paraden, Mu-

ſierungen u. dgl. die ganze Kompanie friſch raſirt

ſeyn muß , verſteht ſich von ſelbſt: es iſ damit

nicht geſagt,“ daß auch jene Leute, welche erſt Abends

zuvor raſirt worden wären und einen {wachen

Bart hätten, ebenfalls wieder friſch barbirt ſeyn

ſollenz es iſt blos gemeint , daß auf Paraden

Feine langen Bärte zum Vorſchein kommen dürfen:

Eine Viertelſtunde vor Zapfenſtreich verſammeln
mch die Tamburs und Pfeifer (gewöhnlicherweiſe
Spielleute genannt) auf -der Hauptwache, und zur

“¿beſtimmten Stunde fangen ſie daſelbſt den Zapfen,

ſeich zu ſchlagen an ; einmal ganz durch auf der

Stelle (während dieſer Zeit bleibt die Wache im

Gewehr ſtehen) und dann zichen ſie im Orte auf

und ab umallenthalben gehört zu werden, bis

wieder auf die Stelle wo ſie ausgegangen ſind«
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Wáähreud die Tambursden Zapfenſtveich ſchlas
gen, bégiebt ſich jederman vom Feldweibel abi
wärts in ſein Quartier, Fünf Minuten nachdem
der Zapfenſtreich geſchlagen worden, gehen die Or-
dinare- Schefs oder ihre Unter - Schefs in die
Quartiere der Soldaten und ſchen nah ob“ àlle
béy Hauſe ſeyen, und. niemand nichts zu melden
habe. Den Haustwirthen wird aufgetragen y daß
ſie die Anzeige zu machen haben , wenn die bey
ihnen einquartirten Soldaten-in dex Nacht ausgehen
oder bey ihnen Zuſammenkünfte halten würden:
Dieſe Aufſicht iſ durchaus nothwendig um einer

„ſeits die Bürgersleute in ihret gewöhnlichen Lebens»
weiſe nicht muthwilliger und unnöthigerweiſe ſtören
zu laſſen und anderſeits dem Spielen , Trinken und
heimlichen Zuſammenkünften vorzubeugen, zu einer
Zeit wo der Soldat ſich der Aufſicht entzogen glaubt,
abér Ruhevonnöôthen hat , um auf Märſchen utid
Wachten Auſirengungen ausdauern zu nnen.

Da die Unteroffiziers 7 wie bereits Seite #8
geſägt worden , den Charakter ihrer üntergebenen
Mannſchaft genau kennen ſollen , ſó verden ſie ihre
Pflicht vollkommen erfüllen, wennſie zu Zeiten des
Nachts, die Quartiere derijenigen Leute viſitiren, welche
Hangzur Lüderlichkeit und Ausſchweifung haben,

Wenn nah dem Zapfenſtreich die Ordinare-
Schéfs in denE nachgeſehen haben, ob

I
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alles bey Hauſe (cy , ſo gehen ſie in das Quartiex

des Feldweibels , (vder wenn dieſes entlegner

als die Wachtſtube wäre , ſo verfügt ſich der

Feldweidel , der Korporal der Jnſpekzion und der

Juſpetzions - Offizier dahin) und die Ordinares
Schefs machen dem Feldweibel den Rapport ob

galles im Quartier und was ſonſt zu melden iſt.

Der Feldweibel — indem er dieſen Rapport von

dex geſammten Kompanie dem Herrn Offizier von

der Jnſpelzion macht — frägtdenſelben zugleich an,
ob er noch etwas anzuordnen habe, worauf, wenn

nichts neues befohlen worden , der Feldweibel die

Ordinare - Schefs wieder entläßt. Sie begeben

ſich gerade in ihre Quartiere. Haben ſie einen

Auftrag erhalten; {. B. daß man Mannſchaft auf

Wacht oder Ordonanz brauchte , ſo gehen ſie die

betreffende Mannſchaft aufzumahnen, oder ſie kündiz

gen ihr an , daß am folgenden Tag nicht marſchirt

werde, und um 7 Uhr Appell odex Jnſpekzion mit

Sak und Pak ſey, und dergleichen.

DeviFeldweibel veeſäumt nicht den Kovporal

von der Juſpeïzion zu den Herren Offiziers und dem

Herrn Hauptmann zum Abend - Rapport zu ſenden.

‘Wenndieſes geſchehen, ſo úbergicbt der Korporal

welcher die Juſpekzion gehabt hat, dieſelbe ſeinen

Nachfolger und beyde melden ſich bey dem Felds

weibel..
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Es wird anigenoiiien die Kompäuié märſchiète
den folgenden Tag wieder weiter,

Die Spielleute ſ{lagen des Mörgens ¡u det
‘ihnen beſohlenen Stunde den Generälmarſ{, inden
ſe wieder bey der Wachtſtube anfangen, (die Waché
tritt wieder unters" Gewehr) einmal auf der Stelle
durchſchlagen und dann im Otte auf- und abmars-
ſieren, bis wieder vor die Wachtſtube: auf-dieſes
Zeichen machen ſich die Soldaten zum Abmarſch
fertig und verſamméln ſich vot dem Quartiere ihres
Ordinare Scheſs. Sobald die Sammlüng geſchla-
gen wird (welche ebenfalls wieder durch alle Gáſſen wo
die Kompanie bequartirt iſt, gehen mug) ſdlaſſen die
Unter - Offiizieve die Maniiſchaft antrêten , Und füh
ren ſie ordinareweis auf den Sammelplaz.

Fehit dem Ordinares-Schef ein Mann, fo
ſieht er. im Quartiere nach, wo er bleibe.

Hierauf , wein alle Ordinaren angélángt ſind,
wivd Appelk geſchlagen : die Kotpanie tritt an, der
ZFeldweibel verſest die Mantúſchaft und es wird
berfahren wie Seite 100 11, f, gelehrt wötden.

Bey dem Napport welchen der Feldiveibel bey
dieſcr Selegenheit dern Herrn Hauptmannund denen
Hevren Offizieren macht, muß alles dasjenige gé-
meldet werden, vas jederzeit beym Frúhs- Rapport
vörzubringen iſt ; der Feldweibel ſchreibt es daher
In ſcine Schreibtafel, um aer în das Quaë-

JF 2
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tier gekommen, es in das Napportbuch einzutra-

gen. :

JFein Mann erkrankt , doch ſo daß er langſam

und. für ſich allein marſchieren könnte, ſo läßt man

ihn bey der Bagaſchewacht zurük , welche Gewehr,
Haderſak und Patronentaſche aufladet, und den Mann

ſcibſt von Zeit zu Zeit aufſizen läßt.
JFaber die Krankheit von der Art, daß der

Mann gar nicht fortkommen könnte, ſo läßt dev

Hauptmann einen Korporal bey ihm zurük, der

ihn ſo lange beſorgen múß, bis er entweder ‘der
Kompvante nachgebracht oder in ein Spital transpor»

tixt werden kann. Entweder hat der Hauptmann dies

falls beveits cine Jnſtruktionen um in der Gemeinde

gegen Bezahlung oder Gutſchein einen Wagen

fordern zu dürfen, oder er macht wenn er noch

nicht ſchr entfernt iſt, von dem Vorfall, derjenigen

Militärbehörde von welcher er abhängt, Meldung,

damit man ihm die nôthigen Befehle evtheile oder

den Kranken abhole, Bey der Ucbergabe ertheilt

der Korporal welcher bey den Kranken geblieben iſh

oder denſelben weiters transportirt hat, dem Uebers

nehmer einen Schein , wie lange der Betxefſende

von der Kompanie verpflegt iz er ſelbſt lägt ſich"

die Uebergabe ſchriftlich beſtättigen, (Gewchr und

Patrontaſche — vom Haberſak verſieht es |<

ohnehin — müſſen, wenn nichts anders diesfalls
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befohlen wird , in's Spital abgegeben werden, weil

die Kompanie durch dergleichen Effekten ſich éine

beſchwerliche Laſt aufbürden würde).

“Wird ein Mann auf dem Marſch ſo krank, daß

er nicht fortgebrachr werden kanu , ſo wird er einem

Unteroffizierübergeben und verfahren wie hier geſagt

orden.

Wie ſ<{ bey gewöhnlicher Ordnung in Rük

ſicht dex Verpflegung und des Ein - und Austritts

eines Kranken in das Spital zu benehmeniſt, davon

wird. im Verfolgi dieſes Werkes geſprochen werden.

Befindet ſ< ein Mann im Arreſt und"iſt

die Strafzeit noch nicht zu Ende wenn der

Marſch angetreten wird , ſo úübergiebt der Wacht-

fommandant den Arreſtanten dem Kommandans

ten von der Arriergarde > welcher ihn zwiſchen der

Mannſchaft dieſer leztern marſchieren läßt und ein

achtſames “Aug auf ihn hâlt, Jedem Arrés

ſtanten auf dem Marſche y welcher dex Wache úber-

geben worden, wird der Hahn vom Schloß abs

geſchraubt und in den Sak gegeben ; Bayonet und

“Sábel werden ihm ebenfalls abgenommen und ent-

weder auf den Wagen gethan und dex Bagaſches

wacht übergeben, oder — wenn dieſe der Truppe

nicht gleich nachfolgte, von dex Mannſchaft der

Arriergarde (mit Ausnahme des Unteroffiziers) ab-

wechſelnd getragen, Dies verurſacht freylich , daß

die Wache mehr als die anderen Soldaten zu tra-
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gen haben , allein es ſ{adet nichts wenn fe gegen die
Strafbaren ungehalcen werden, indemdadurch nah
und nach Abneigung gegen die Fehler {1bentſteht,
An einem Naſſtag wird úbex Waffen und

Montur dex Soldaten Juſvekzion gehalten : die
Kompanie rüfkt nemlich zu einem Appell mit Gewehr
und Haberſäken aus, *) die Glieder werden geöffnet,
das Gewehr beym Fuß und zur Juaſpekzion ge-
nommenz den Haberſak legt jeder Mann vor ſeine
Füße, eröffnet ihy und pakt ſeine Habſeligkeiten
aus, ſobald ihm ſolches befohlen wird, e

Bey einer ſolchen Juſpelzion ſind folgende Ue
terſuchungen ‘vorzunehmen

1. Ob das Gewehr inn- und auswendig volle
fornmen- ſauber und roſtfrey iſt, Man unterſucht
das Gewehr inmpendig, wenn man den Ladſtof an
eine innere Seite des Laufes andrúkt , mit demſelben
auf and abfährt, und ihn ia den Lauf fallenläßt:
iſi ſodann der dike Theil des Ladſtoks ſauber und
giebt das Gewehr einen hellen Ton beym Hinabſtoſcn
des Ladſioks, ſo kaun man verſichert ſeyn, daß

daſſelbe innwendig rein iſ, Die Ringe am- Ges
wehr müſſen vfters abgeſto(ſen, eben ſo das Bayonet

*) So oft die Mannſchaft mit Haberſäken ausrüft ,
ſo müſſen alle Habſeligfeiten des Soldaten in demſel-
ben cingepaft ſeyn , und nichts im Quartier gelaſſen
werden, wenn auch der Mann überzeugt wre, daß
ée, Wiederin daſſelbe zurüffäme,

/
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abgenommen werden , um zu ſehen, ob dieſe Theile

einzeln gepuzt und das Gewehr aus einander ges

‘nommen worden iſt. Lüderliche und nachläſſige

Soldaten fahren nux oben darüber; allein dennbleibt

die Feuchtigkeit und Unſauberkeit unter den Ringen

 perſtekt ; ſie veraltet, und der Roſt greift das Gés

wehr an.

9, Ob die Batterie hinlänglich Feuer diebt ,

und der Mann mit der nôthigen Anzahl Feuerſteine,

mit Schraubmeſſer und Kugelzieher verſehen iſt.

3. Hat die Maunſchaft Patronen, 0 muß

nachgeſehen werden , ob dieſelbe wohl gepakt , und

troken ſeyen. Jm Falle ſie feucht wären, muſſen -

die Pakete gedfaet, an der Sonne wohl getroknet 7,

und ſodann. wieder zuſammen gebunden werden -

wobey Sorge zu tragen iſ daß das Papier ‘nicht

“zerriſſen werde.

4, Müſſen die Montursſtúke unterſucht werden,

ob ſie ſauber und in gutem Stand ſeyén: es iſt

diesfalls bereits Seite 86 geſägt worden, wie Ju»

ſpekzionen zu machen ſind.

Hauptſächlich. ſind die Schuhe nachzuſehen y ob

ſie nicht zerriſſen, hinlänglich mit Nâgeln beſchlagen

und auch in dex Salbe ( Schuhſchmiere) wohl uns

terhalten \eyen.

5, Endlich muß auf die Sauberkeit dec Wäche

geſehen werden, und ob ſich die Mannſchaft geſtrählt

(gekämmt) und gewaſchen habe,
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Auf dieſen Gegenſtand habendie Hrn, Offiziere
und Unteroffiziere — vorzuglich der Feldweibel_
bey jedem: Appell ſorgfältig zu ſehen, denn die Auf-
ficht kann hierinn nie zu weit getrieben werden
da von derſelben, die Geſundheit und das Wohl
jedes Einze!nen, oft groſſer Armeen und garizev
Länder abhängt.

Alles vas an Waſfen oder Montur fehlerhaft
befunden worden, muß ſogleich nach der Inſpekzion
xeparirt werden, damit es am folgenden Tag beym
Abmarſch in autem Stand ſché; denen Otdinaren-
Scheſs liegt ob, genau hierauf zu ſchn

Marſch und Einquartierung geht nun wieder auf
die (von Seite 103 bis 114) beſchriebene Art‘fort.
Bey dem Anrüúkén der Truppe in die neué
Garniſon wird befolgt , vas Seité 29 und folgende
geſagt worden. Wird die Kompanie am Thore atte
gerufen und militäriſch erkannt, ſo antwortet der
Korporal der Avantgarde vie bereits Seite 105 ges
lehrt worden, Der Hauptmann läßt Halt machen
und geht mit dem Korporal des Poſtens welcher
ihn angerufen hat, auf die Wachkſtube, um ſeine
Ordre oder Marſch - Route dem Wachtkommandan-
ten vorzuweiſen y ‘worauf er zu ſciner Truppe zurút
kehrt und einmarſchirt wie Seite 33 zeigt.©"

Gewöhulicher weiſe abex wirddie Thorwacht
bereits von der Ankunft benachrichtigt ſeyn, Maß

1
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dieſcn Fall wird zwar angeruffen , allein dev ents
gegengeſchikte Korporal ruft denn gleich auf die
erhalteneAntwort : »angerüft” ohne denHauptmann
¿u dem Wachtkommandanten zu führen. Denn

“die erſtere Vorſicht wird blos angewandt, um ſi
zu überzeugen, was für Truppen es ſeyen, wenn

ſie unerwartet anlangen; im leztern Fall aber findet
keine Hinderniß ſtatt , ſobald der Kommandant der
Truppe ſich zu erkennen gegeben hat , und die Wache
bereits benachrichtiget war.

 

VI.

Vereinigung derKompyanie mit meh-
reren, welche ein Kor (Korps) oder

: ein Bataillon formivren, in
_einex- Garniſon. Garniſons-
“_Dienſk,“ Dieuſtverhaltungen.

 

Es wird angenommen, die Kompanie ſéy in
eine Garniſon gerüfkt, wo mehrere Kompanien zu-

ſainmenſtoſſen-und ein Bataillon ausmachen. Eine
Kompanie iſt auf dem Land detaſchirt , zwey liegen
in der“ Stadt in Bürgershäuſern, zwey in einer
Kaſerne,
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Alles was hier geſagt werden wird für ein

“Bataillon , gilt eben ſowohl wenn zwey oder drey

Kompanién, ſey es vou einem und dem nemlichen

Bataillon , oder vou verſchiedenen , vereinigt

wären, oder wenn es Kor's betriſt, die nur aus

einigen Kompanicen beſtehen. :

Wird die Kompanie in die Kaſerne verlegt ; o

wird beobachtet , was Seite 33 und folgende geſagt

worden; kömmtſie aber in Bürgershäuſer zu liegen -

ſo iſt das Seite 119 vorgeſchriebene zu beobachten.

Der Hr. Aide - Major oder Adjutant des Bas

taillons findet ſich ſogleich bey Ankunft der Koms

_panie bey derſelben ein , und ertheilt dem Feldweibel

die Befehle, ſo entweder dex Schef vom Bataillon

oder der Plazkommandant hat ergehen laſſen ; eben

ſo kündigt ex ihm an , wieviel Mannſchaft auf die

Wache zu geben iſt. Der Feldweibel “ſchreibt alles

dies in ſeine Schreibtafel , und liest ſodann demHr,

_ Hauptmann und denen Hrn. Offiziers die erhaltene

Ordre ab.

Sobald die Kompanie bequartirt iſt, verfertigt

der Feldweibel einen Kompanie - Rapport, und

überbringt denſelben dem- Hr. Aide - Major, von

welchem er denn auch die obige Ordre erhält ,
wenn ſie ihm nicht gleich bey Ankunft der Kompanie

gegeben worden iväre, Nachdem die Kompanie

einguartirt iſt , verfügt ſich der Hauptmannzu dem
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Kommandanten des Bataillons, Cer ſeye Obeyſts
Lieutenant oder Hauptmanú) meldet ſich, daß ex
mit der Kompanie eingerüft, und ſelbe bequartirt
ſcye, und fragt um ſeine Befehle an.

Wenn mehrere Kompanien in einer Garniſon
“liegen, ſo werden die Offiziers es ſich angelegen ſeyn

laſſen, mit ejnander Bekanntſchaft zu machen, und

als. Kammeraden mit einander in guter Harmonie
zu leben, daſie alle als wakere Offiziers den
gleichen Zwe — dem Dienſt des Vaterlandes
Ehre zu machen — haben müſſen. Sind die Kom,
panie - Contingenter- von verſchiedenen Kantonen

oder verſchiedener Religion, ſomüſſen nicht nur die
Offiziers unter einander es vermeiden , die Trup-
pen dieſes oder jeunes Kantons herabzuwürdigen oder
ſich in Religionsſtreitigkeiten einzulaſſen, ſondern ſie
haben au< mit allem Eruſte und ohne Nacho
ſicht es nicht von ihren Untergebenen zu dulden.

Nichtsdeſtoweniger können und ſollen die Offi-
ziers ; wenn ſie Mannſchaft von andern Kompanien
im Fehler ſehen, dieſe Fehler abſtellen , und davon
dem betreffenden Kompanie- Kommandanten Kennt»

ni geben , damit dieſex noch das fernere ‘verfügen
kônne, Ebenfalls [iegt ihnen ob, in Fällen, wo
Gefaht im Verzug liegt, z, B. bey Rauſereyen y
groben Juſubordinations-Vergehen , Aufruhr u: dgl.
die Fehlbaxen, ſeyen ſie von was immer für einem
Kor odex Kompanie arretiren zu laſſen.



— bios
Der Dienſt im innern der Kompanien weni

fle mit mehreren vereinigt ſind, bleibt ſich immer

gleich und wird verrichtet wie bereits Seite 34 bis

76 geſagt worden , mit einigen wenigen Abänderuns

gen welche man hier anzeigen wird,

Rapporte,

Táglich des Morgens, um die, von dem Herry
Aidemajor beſtimmte Stunde verfügt ſich jeder Feld»
weibel mit ſeinem Kompanie - Rapport zu demſelben.

Dieſer Rapport muß auf ein beſonderes Blatt, aber
durchaus ſo, wie jener welcher in das Kompanie -
Rapportbuch täglich eingetragen wird, (Seite 55)
verfaßt werden. Die einzige Abänderung hat ſtatt,
daß die daſelbſt enthaltene Meldung z. B. das

namentliche Verzeichniß der Manyſchaft welche auf

die Wacht kömmt; derjenigen welche unpäslich iſ,

ſich zum Rapport méldet u. dgl. wegbleibt ; hingegen

wird angeſezt welcher Ofſizier und Korporal den Tag

hat, und welcher Offizier von der Kompanie auf die

Wache zicht.

Wenn der Feldweibel dem Herrn Aidemajor
den Rapport überbringt , ſo erhält er zugleich die

allfälligen Befehle. Erſt nachher verfügt ſich der

Offizier von der Juſpekzion mit dem Feldweibel und

dem Jnſpekzionskorporalen zu dem Herrn Hauptmann

zum Rapport (Seite 60) welchem ſodann auch der

erbaltene Bataillonsbefehl überbracht wird. Iſt
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dieſe Ordre nicht ganz dringend , ſo kann der Felds
weibel bis zur Wachtparade warten, um ſie denen

Herren Offiziers bekannt zu machen z im entgegenges

ſezten Falle aber mußex ſie ihnen ſogleich überbringen.

Jeder Feldweibe[l muß dem Herrn NAidemajſox

die Haus -Numniern der Quartiere der Herren Offi-

ziers eingeben, eben ſo die ſeinige wenn die Kompanie

in Bürgershäuſern bequartirt iſt; überdies mug ſtets,

ein Planton (Aufivart - Ordonanz) bey dem Herrn

Aidemajor ſeyn , damit derſelbe zu aller Zeit, wenn

er einem Offizier oder Feldweibel Befehle zu erthei-
Ten hätte , dieſelben könnte zu ſich berufen laſſen.

Zur feſtgeſezten Stunde des Früh - Rapports

verfügen ſich ebenfalls der Unter - Chirurgus von der

Jnſpekzion, der Staabs - Furier und der Wagens

meiſter (deren Verrichtungen beſſer unten werden
auseinander geſezt werden) zu dem Herrn Aides

major , erſtatten ihm Rapport und vernehmen dié

allfälligen Befehle.

Jugleichem findet ſ< der Herr Hauptmann
von der Polizey und der Adjutant daſelbſt ein.

Mittelſt dieſer Rapporte erhält dex Aidemajor,

genaue Kenntniß über den Zuſtand des ganzen Bas

taillons und es wird ihm möglich, ſeinem Herrit

Obevſtlieutenant einen vollkommenen Bataillons-

Rapport zuverfertigen , wovon er Abſchrift in ſeinem



Bataillons - Rapportbuch behält , ſo wie die Feld- -
weibels von den Kompanie - Rapporten. (Siehe
nebenſtehendes Formular eines Bataill, Rapports.)

Mit dieſem Rapport verfügen ſich nun der Hr:
Aidemajor und der Herr Hauptmann von der Po-
lizey zu dem Herrn Oberſtlieutenant oder Bataillonse
Kommandanten, Der Leztere meldet ſi< daß [40
die Polizcy - oder die Bataillons - Inſpekzion übers
nehme, worauf der Bataillons - Kommandant ihm
die nôthigen Aufträge in Betrefder zu haltenden
Aufſicht oder wegen befondern Nonden und Patrouil-
lén und dergleichen geben, und ihn entlaſſen wird.

Der Aideinajor erhált ſodann zuerſt die Pa-
tole und dann dén Bataillonsbefehl welche* er in
ſeine Schreibtafel aufſchreibr ©, um ihn des Mif-
tags bey der Wachtpärade, wie geſagt werden wird,
den Betreffenden auszugeben.

Wenn unter Tags unvorhergeſchené Ercigniſſe
óder Fällé ſtatt haben ; worüber abzuſprechen dein

 

% Da hier angenommen roird/- cs ſeye eîn Bâtaillon
allei in Garniſon , ſo wird dex Schef deſſelben die
Parole von höohern Orten ſchriftlich empfangen , da
er Plazkoinntandanten - Dienſte verſieht, I| ein
heſonderer Plaz - Kömmandant am Orte, oder ift dos
Bataillon unter Kommando eites Heern Oberſten
sder Generals, ſo muß der Aidemajor daſelbf Varole
und Orvvre abholen und ſelbe dem Väataillóns-
Schef überbringen.
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_Bataillóns - Kominandanten zukömink; (o tnacht

der Hauptmann der betreffenden Kompanie , dem

Ieztern perſönlich die Meldung und erwartet ſeine

Befehle! zu gleicher Zeit erſtattet der Fnſpekzions»

Offizier dex Kompanie dem Hauptmann welcher die
Bataillons - Polizey hat , und der Feldweibel dern

Aidemajor hierüber Rapport ab.

Dieſe drey Perſonen: nemlich der Bataillons-
Kommandant , der Hauptmann von der Polizey und

der Aidemajor ſind diejenigen , denen alle Meldun-

gen , welche an das Bataillons- Kommando ge

langen ſollen, gemacht werden müſſen.

Unter dieſen Meldungen ſind zu begreifen :

allé Vergehen dereu Beſtrafung úber die Strafs

Kompetenz C'Straf » Befugnis) dec Kompanie -

Kommandanten gehen ; alle wichtige Klagen in Betref

dex Einquartierung 4 alle Beſchwerden úber ſchlechte

Verpflegung, ſchlechte Waſſen oder Mangel an

Feldausrúſtung und dergleichen. —

; Wenn dex Aidemajor etwas unrvegelmäßiges

wahrnimmt; ſo macht er dem betreffenden Haupte

mann unter deſſen Kompanie das Fehlerhafte ſtatt

hat, hiervon Anzeige, damit demſelben abgeholfen

- werde , iſt daſſelbe aber ein Wiederhohlungsſall oder

ſonſt von Wichtigkeit, ſo niacht er hiervon der Bas

taillons € Kommandanten die gebührende Meldung,

um ſeine Befehle einzuholen. i
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Nichts deſioweniger hat er alle jène Béfugnis,
welche bereits , als dem Offizier zukommend, hier
erläutert worden. Erkann und ſoll die Kammern
der Soldaten fleißig beſuchen , bey den Feldweibels
nachſehen , ob ſie ihr Befehlbuch in Obdnung ſuh-
ren; viſitirt die Wachten u. st. w.

Dem Adjutant licgt ebenfalls die Aufſicht über

Ordnung und Dienſt im Bataillon ob : vorzüglich
aber ‘hat er die Unter - Offiziere und den kleinen
Stab im Auge zu behalten , und diésfalls ſeine Melz
dungen dem Aidemajor ¡1 machen. Zum kleinen

_Stab wird gerechnet + der Stabsfurier , det Tan

bur - Major , Wagenmeiſter , Vüchſenſchmidt ,
Schneidermeiſter, Schuſtermeiſier , Profos unddie
Fuhrknechte der Bataillons -Wägen. Zum großen
Bataillons - Stab wetdendie andern Perſotien des
Stabs gezählt, *)
Der Wagenrüeiſter macht täglich Morgens dem
Ouartiermeiſter und nachher dem Aidemajor ſchrift-
lichen Rapport über Ms Fuhrknechte und Pferde,

 

©) Es iſt nôthig hier zu bemerken , daß unter der Be-
nennung „Staäbs- Offiziere” nicht die Offie
ziere ſo zum Stab gehóren y Nideitiäjot , Adijurant,
Quartiernteiſter 11- ſe v4 begriffen werden , ſondern
die Oberſten, Oberftlieutenant und Majors. (Deren
es aber in der Formation des eidgendſſifchen Militärs
reine gieht,)
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und was bey denſelben neues vorgefallen iſ, “Z;
B. Wieviel krank geworden , ausgeriſſen, oder os
ein Knecht beurlaubt worden, und deraleichen. Dex
Stabsfurier verfügt ſi< des“ Morgens zu dem
Quartiermeiſter, macht ihm Meldung über Büchs!
ſenſchmidt, Schneidermeiſter , Schuſtermeiſter- und
Profos , und begiebt ſich von dort — nachdem ex
die allfälligen Aufträge oder beizufügende Meldun-
gen vernommen — zu dem Aidemajor: Wenn nichts
neues iſt , ſo iſt ſein Rapport nicht ſchriftlich.

Der Unter - Chirurgus von der Jnſpekzion bes
ſucht täglich die Kranken, (Siehe Seite 53), (Ges
fährliche Kranke beſucht er des Tags“ mehrerermalé
nach ſeiner zu erhaltenden Vorſchrift).

Wenndie Truppe zum Theil in Bürgershäuſern
bequartirt iſt , ſo findet ſich der Jnſpekzions - Korpos
ral, oder wenn dieſer gerade nicht abkommen könnte,
ein anderer Korporal oder Wachtmeiſter mit den Kran-
ken ſeiner Kompanie zur Stunde wenn der Chirurgus
in die Kaſerne köínmt, — welche der Bataillons
Chirurgus beſtimmen wird — nebſt dem Namens»
verzeichnis dieſer Kranken auf der Wachtſtube der
Kaſerne ein. Kranke, welche ihr Quartier nicht vera
laſſen können, beſucht der Chirurgus im Beyſeyn des
bemeldeten Jnſpekzions - Korporals, damit dieſer
leztere hôre, was verordnet werde. Sobald der Chis
xurgus von der Juſpekzion ſeine Kranken » Viſite
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gemacht hat, ſo verfaßt er den Kranken - Rapporé

für den Bataillons - Chirurgus. Jn dieſem Rap-

port müſſen die Kranken niht nur mit Grad,

Por - und Zunamen und von welcher Kompanie

angeſezt ſeyn , ſondern auch der Krankheitsfall eines

Jeden. Dex Bataillons Chirurgus zicht aus dieſem

gusfährlichen Rapport die Kranken jeder Kompas

nie ſummariſch zuſammen , und übergiebt nachdem

@ dem Chirurgus die ſon noh nôthigen Befehle

artheilt hat , — dieſes Verzeichnis deinſelben, um

es dem Aidemajor zur Controlle der Kompanice

Rapporte zu überbringen; weil dieſer daraus entnehs

menwird „ob nicht allenfalls, um weniger Mann-

\chaft in den Dienſt zu geben, auf den Rapporten

mehr Kranke als ſich wirklich vorfinden , gebracht

worden ſind. s j

Der Adjutant , welcher ſich zur nemlichen

Stunde des Früh - Rapports , bey dem Aidemajor

einfindet , macht daſelbſt mündliche Meldung über-

denFeldprediger „den Fähnrich und den Tamburs

Major , ob einer oder . der andere mit Urlaub abs

weſend , krank ſey und dergleichen.

Dex Hauptmann vonder Polizey welcher dieſen

Dienſt übergiebt , ſo wie jener welcher ihn übers

nimmt (die Uebernahme dieſes Dienſtes geſchieht zur

Stunde des Rapports) finden ſich ebenfalls zu dieſer

Zeit bey dem Aidemajor ein, und wenn der Haupts
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mann voy der Polizey des vorigen Tages bedêutcide
Fehler oder Nachläſſigkeiten während ſeinem Dienſt
wahrgenomrmen , welche aber keine perſönliche Mels

“ dung an den Bataillons - Schéf veranlaßt hätten, ſo
zeigt er ſolches dem Aidemajoran ; damit dieſex
ſolche in' den Bataillons - Rapport ſetze. Bey dieſex
Gelegenheit übergiebt der abtretende dem antretenden
Jnſpekzions- Hauptmann was“ allfällig zu übergés

ben ſeyn möchte, z. B. daß er“ in der Kaſerne in
den Kammern der Kompanie N. befohlen habe-;
die Stiegen ‘und Gänge ſauberer zu halten, worauf
nun ob ‘ſolches geſchehen iſ ,, derjenige ſo dew
Dienſt antritt zu ſehen hat ; oder er zeigt an, daß
er bemerkt habe, es werde dfters auf dex Kaſers
nen- Wacht um Geld geſpielt und gezecht und ders
gleichen,

Bey der Machtparade meldet ſi von jeder
Kompanie - ein Offizier bey dem Hauptmann von
der Polizey daß er die Kompanie - Jnſpelzion
habe. Dieſe Jnſpekzions - Offiziere ſtehen in Rüúks |
ſicht der zu beobachtenden: Polizey , Ordnung und
Reinlichkeit in den Quartieren o wie in Betref des
Dienſtes und des Unterrichts unter den Befehlen
des Hauptmanns von der - Bataillons - Jnſpekzion
(Polizey) demſie ebenfalls alle außerordentliche Vors

fälle zu melden haben , damit dieſer in den Stand
geſezt werde, den ordnungêmäßigen Rapport y ſo

K A
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vf ſich etivas beſonders zuträgt, dem Heeren Oberſt

Jieutenant zu machen. ;

Die Offiziere , welche auf die Wache ziehen,

melden ſich bey der Wachtparade bey dem Herrn

Hauptmann von“ dev“ Bataillons - Jnſpekzion, und

ſodann bey dem Herrn Oberſtlieutenant oder Ba»

taillons - Schef , wenn ſolcher gegenwärtig iſti

Eben ſo melden fich bey dem erſiern , diejenigen

welche von dev ‘Wache gezogen ſind, ſobald ſie

abgelòßt werden : “iſt der Bataillons --Kommandant

zur Stelle, ſo melden ſie ſ<" auch bey dieſem.

+ Eine allgemeine Regel bey Meldungen iſt: daß

ſolche niemalen einem Niederecn im Grade in Ges

genwart eines Höhern gemacht werden ſollen, ſons

dern der: betreffende welcher einen Rapport zu erſtats

ten hat , erſucht denjenigen an welchen ex die Mel

dung zu machen hat , ſich gefällig"‘auf die Seite

in begeben , und erſt dann , wenn dieMeldungdém

Niederern itn Grade gemächt ivorden, wird ſelbe

dem höhern Vorgeſezten abgelegt. Enthält die Mels

dung blos die Anzeige, daß man“ in einen Dienſt

tritt oder von denſelben zurúük kömmt, oder ihn übers

geben hat, ſo genügt dies wie hier geſat worden z

Petrift dieſelbe aber einen Napport übereittén Vorfall

z: B. der Jnſpekzions - Offizier der Kompanie A.

meldet dem Hauptmann von der Polizey in Gegen

roart des Bataillons - Schefs , daß er bemerkt habe



_— 449 —

einige Mannſchaft der Kaſernewacht ſey betrunken

und ex habe ſie ablöſen laſſen , ſo meldet dies

nicht dex Juſpekzions - Offizier dem Bataillonss

Schef, ſondern der Hauptmann von der Polizey

macht demſelben die Anzeige , indem Meldungen

” dieſer Art immer ſo gemacht werden müſſen , daß

ſie dem Grade nach gehen, und derjenige Oſſis

zier welcher zuerſt den Rapport erhalten muß, die-

ſelbe dann weiter macht. Der Gang iſt kurz dies

ſer + Jn Fällen von geringerer Bedeutung welche

blos die Kompanie betrefſen , macht der Jnſpek-

zions- Korporal ſeinen Rapport zuerſt dem Feld-

weibel, dann dem Offizier von der Jnſpekzion und

endlich allen Herren Offizieren - von der Kompanie

mit Jubegrif des Hauptmanns. Der Jnſpekzions-

Offiziérmacht hingegen ſeinen Rapport zuerſt dem

Kompanie - Kommandanten (ſey es der Hauptmann

oder ein anderer Offizier,) und ſodann dem Haupts

mann von ; der Polizey, Dieſer macht — wenn et

das Fehlerhafte nicht von ſich aus abſtellen und

beſtrafen kann , dem Herrn Oberſt, (dem Baätails

lons - Kommandanten ) cine diesfällige Meldung.

Sind Rapporte zu machen über Unregelmäßigs

keiten im Dienſt, ohne daß ſie beſtimmt e ine Kottis

panie betreffen oder haben ſolche auf Wachten und

Poſten ſtatt, ſo iſt von dem betreffenden immer

die Meldung gerade gn den Herrn Hauptmann vou
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der Polizey zu machen , wénn nicht ein beſonderes

Plaz - Kömmando am Orteiſt, wo ſodann dieſelbe dém

Plazmajor oder Plazadjutanten gemacht.werden muß.

Wachtparade und Befehlausgeben

(Ordre
Umhalb 41 Uhr ſoll die Mannſchaft zu Mit-

tageſſen : ſobald dies geſchehen iſt, viſitiren die
Geſchwader-Schefs jene Leute welche auf die Wache
Tommen, ob ſie ihre Montur und Waffen in ſaus

berm Stand haben und dergleichen , (ſiche Seite
65.) Fünf Minuten nah 11 Uhr rappellirt der

Tambur von der Jnſpekzion in der Kaſerne, und

bey den Kompanien welche in Bürgershäuſern bequars

tirt ſind , ebenfalls bey einer jéden ein Tambur im
Kompanie Numero (Gegend woſié bequartirt liegt.)

Auf dieſes Zeichen führt jeder Ordihare-Schef
ſtine Mannſchaft auf den Kompanie - Sammelplaz

wo über dieſelbe von dem Feldweibel und denen

Herren Offizieren die Jnſpekzion gemacht wird (ſiche
Seite 66.) y

Der Feldweibel lieſt die auf die Wache kom-

mandirten Unteroffiziere und Söldaten ab undgt"

einem jeden wohin’ er auf die Wache kömt.

Kommèn mehrere ‘Wachtmeiſter oder Korpo-
rale auf die Wache, (o läßter dieſe unter ſich loſen,
damit ‘nicht. der cine oder der andere immer den.

gleichen beſchwerlichen oder vortheilhafte) Poſten“
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evhalte. Ju feſten Pläßen oder’ großen Garniſonen

haben die Poſten eine beſtimmte Rangordnung , und

dann kann uicht geloſt werden, ſondern die Unter - Offis*

ziere beziehen ihxe Poſten nach Grad und Dienſtalter.

Da die Verantwortlichkeit und der Dienſt der Ge-

meinen auf allen Wachten ziemlich gleich iſt , ſo hat

das Loosziehen bei denſelben nicht ſiatt; dennoch

ſorgt der Feldweibel dafür , daß die Leute wo möglich

nicht immer auf den nemlichen Poſten kommen.

Der Feldweibel ranſchiert, die Mannſchaft nah

der Größe, theilt ſie auf zwey Glieder ab und ſtellt

die Wachtmeiſter auf den rechten, und die Korpos

rale aufden linken Flügel. Die Geſchwader - Schefs

ſtellen \< — wennſich die Wache auf dem Kom-
panie -Sammelplaz formirt — hinter dieſelbe auf

ein Glied , um Red? und Antwort über ihre Leute

geben zu können. Sie haben ihre Ordinarebüchleins

mitzunehmen , welche der Juſpekzions * Offizier täg-

lich, der Hauptmann aber ſo‘ oft es ihm beliebt,

nachſieht, um zu beobachten , ob mit dem Ordinaree

geld ordentlich geſpart werde. Dieſes Geldſollen die

Ordinare » Schefs jedesmal auf Verlangen vorzeigen.

Wenn nun jedermann weiß , wohin er auf die

Wache kommt und von dem Feldweibel ranſchiert

worden iſ, ſo meldet derſelbe dem Offizier vom

“ Tag dag alles in Ordnung iſt, woraufhin dieſer

(wenn der Herr Hauptmann gegenwärtig: iſt, um
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feine Befehle anfragt , und nach deren Erhalt) ab-
zuinarſchieren befiehlt. ; |

Der Feldweibel trägt, wenn nichts anders bes
fohlen worden, ‘das Gewehr ( ſind die Feldweibels
durch einen Bataillons-Befehl davon freygeſprochen y
ſo zicht er den Säbel) ©. und kommandiert : T? ach-
tung! Rechts in die Slank ! u.ſ.w. Er fúhrt die
Mannſchaft; derKorporal von der Juſpekzion ſchließt.
Dieſer hat unabänderlich bey der Wachtyarade
Gewehr und-Patrontaſche bey ſ< zu haben.

Der Feldweibel führt nun im geſchwinden
Schritt und das Gewehr im Arm

(

die Tamburs
ſchlagen nicht ) die Wache auf den Bataillons Sam-
melplas, welcher gewöhnlich im Kaſernenhof oder vor
der Kaſerne iſ ; daſelbſt marſchiert er auf den Plats,
welchen ſeine Kompanie imBataillon einnimmt; z.B.
wenn die betreffendeKompanie auf dem rechtenFlügel
im Bataillon ſteht, ſo wird die Wache ebenfalls auf

  

*) Es iſ cine allgemeine Regel, daf eje bewaffnete
ZTruppe , von Unteroffizieren immer mit dem Gewehr
= einzelñe Fle ausgenommen , tvo die Wachtmeiſter
auh mit gezogenem Säbel kommandieren dürfen —
von den Offiziers aber jederzeit mit entblößtem Seitene

“ gewehr fömmandiert werden müſſen. Hievon iſt
einzig das Exerzieren: ausgenommen: wenn hingegen
die Mannſchaft ſchon vorgerúftiſt, oder ſonſt_ein
Probexerzieren oder Parade ſtatt hat , ſo zieht der

“Offizier , welcher kommandiert, immer ſein Seiten-
geweht ACG
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den rechten Flügel geführt z u. ſ. f. Der Feldweibel
läßt das Gewehr bey'm Fuß nehmen , und auf dex
Stelle ruhen ; er meldet ſodann dém Hr. Aidemajor,
daß alles (was beordert worden ) da ſey und welche
Hrn. Offiziers Krankheitshalber nicht erſcheinen köôn-
nen. “Wenn die auf die Wache ziehende Mannſchaft
allerKompanien angelangt iſt, ſo läßt der Aidemajor
das Gewehr ſchultern und kommandiert: Untet-
offizters! vorwärts — Marſ<! worauf dte
Wachtmeiſter und Korporale ſechs“ Schritte vor
die Fronte ‘tretten ; hierauf folgt: Ganze Mos
dung ! Rechts um — kehrt!

Wird desAbends vor der Hauptwache die paroli
nicht beſonders ausgegeben, #0 ertheilt ſie hier der
Aidemajor den Wachtkommandanten, welche er zu
dem Ende einen Kreis formiren läßt, ſie ſeinem
linken Nebenmann zuerſt giebt , dieſer wieder dem
ſeinigen u.ſ f. bis ſie wieder durch den rechts neben
demAidemajor ſtehenden Unteroffizier demſelben gege-
ben wird, woraus er dann vernimmt, ob die Parole

„richtig an alle Poſtenſchefs abgegeben worden.
Orvdentlicherweiſe ſoll jedoch die Parole immer,

des Abends vor dex Hauptwache ausgegeben werden ,
worüber weiter unten ein mehreres geſprochen
werden wird. “Wir kehren zur Wachtparade zurük.
Wenn nun der Aidemajor die Unterofſiziers hat
Rechts umkehrt machen laſſen, ſo kommandirt, er :
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Rechts — ri<ht- eu<. Er läßt die Wache voi

allen Kompanien rechts anſchließen und Vorleute

nehmen ; ſodann theilt er die geſammte Wacht des.

Bataillons, je nah ihrer Stärke in ein, zwey oder

mehrere Piotons und dieſe in’ Sekzionen ab. Die

auf die Wache ziehenden Offiziers läßt er als Plo* -

tons-Schefs eintretten , ſodann theilt er die Unter-

offiziers alsSekfzions-Sche(s, Führer undSchlicßende

ein. Die Feldweibels und- Juſpekzions - Korporale

fiellen ſich auf den linken Flügel der ganzen Truppe y

die Feldweibels in's erſte, die Jnſpetzions-Korporale

in's zweyte Glied , nach den BERRE, wie ſolche

ichen. ?

Der Adjutant hilft bey dieſer Abtheilung dem

Aide- Major,

Sobald die Ranſehierung und Eintheilung ge-

macht iſt, ſo läßt der Aidé - Major die Glieder

öfnen, und es hált ſowohl er als derHauptmann von

dex Polizey die Jnſpekzion über die Mannſchaft;

ambeſten thun ſie, wenn jeder ein Glied nimmt,

um nicht zu lange aufzuhalten. Nicht allemal if

nothwendig, daß die Gewehre zur Jnſpekzion gé»

nommen werden, ſondern wenn der Hauptmann

von der Polizey eine Nachläßigkeit gewahret , #0

erſucht er den Aide - Major die Gewehre zur Jn-

ſpekzion nehmen zu laſſen , und beide gehen die Ges

wehre durch, Der Aide-Major theilt dem Haupt»
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mann vou der Polizey 7 in beiden Fáäilen ſein Bee

finden mit.

Ji die Juſpelzion gemacht, und hat díe

Stunde, wenn die Wache auf den Paradeplat

abzumarſchieren hat, noch nicht geſchlagen , ſo läßt
der Aidemajor noch einige Handgriffe zur Uebung

machen , und ſodann die Glieder ſchließen.

Er láßt hierauf Sekzions- oder Vlotonsweiſe
oder auch wenn der Plat nicht hinlänglich geräus

mig wäre , durch die rechte Flanke abmarſchieren :
die Tamburs und Pfeiffers marſchieren vor der

Truppe , der Tamburmajor vor ihnen, es wird im
geſchwinden Schritt marſchiert , die Tamburs

ſchlagen, das Gewehr wird in Arm genommen.

Die Feldweibels und Jnſpektions - Korporale

folgen hinten na< und marſchieren in der Flanke ;

der Adjutant führt ſie:

Ohngefähx 40 — 50 Schritte vor dem Parades

plai läßt der Aidemajor, wenn die Sekzions- oder
Plotons uicht formirt wären , und es nunmehr der
Platz geſtattet, mit Sekzions oder Plotons (die
Stärke der Wache und der Raum beſtimmen dieſes )

aufmarſchieren, das Gewehr \{ultern, und im

ordinaren Schritt Manila, Die Tamburs
ſchlagen.

Wenn die Truppe aut dem beſtimmten Paradés-

plaß- angelangt iſt, ſo hâlt ſich dex Tamburmajor
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mit den Spielleuten auf die Seite und ſtellen ſich

ſo, daß ſie wenn aufgeſchwenkt ſeyn wird, Fronte

gegen die Truppe machen , wo ſie ſich ſodann vor
die Mitte der Wachtparadeſtellen, ſobald die Poſten

abgetheilt werden. Der Aidemajor kommandiert :

T’ achtung! Zalt! und läßt in Bataille Cin

Schlachtordnungz in die Front )z einſchwenken *®

und wenn gerichtet iſt, das Gewehr in Arm oder

bey'm' Fuß nehmen und ruhen, Der Aidemajor

frägt nun bey dem Hrn. Oberſt an, ob er

die Jnſpekzion der Wachtparäde machen will , oder

ob'ex befehle , daß die Wache aufziehe. Jm erſtern

Fall läßt dex Aidemajor die Glieder öffnen; der

Hauptmann vonder Polizey begleitet den Hr. Oberſt

bei der: Jnſpekzion durchdie Glieder.

Da der leztere jedeAusſtellung demHauptmann

vouder Polizey macht , ſo iſt es nachher an dieſem den

betreffenden Jnſpekzions - Offizier für das Fehlerhafte

herzunehmen.

Während dieſer Jnſpekzion ſo wie während der

Dauer der Wachtparade ſtellen ſich die Hrn, Offi-

 

*) Bey jeder Truppe, welche entweder auf dieſe Art

aus einer ungraden Zahl von Plotons oder Sekzions

zuſammengeſezt if , oder die fein Ploton , | keine

Diviſion , keinBataillon ausmacht , wird anſtatt dem

“slvertiſſementsfommando- Diviſion, Don u. dgl.

dasAvertiſſemünts-Kommando T'achtung gebraucht.
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ziers (die Hauptleute in's erſte, die Ober- und Un-

terlieutenants in's 2te, 3te und te Glied hinter ſie

Kortpanieweis) gerade úbcr des rechten Flügels

der Truppe, Fronte gegen ſie machend, ohngeſähr

42bis 15 Schritte vor dieſelbe.

Die Feldweibel und Juſpekzions - Korporale

gehen ſo wie in Vataille eingeſchwenkt-worden iſt y

hinter das zweyte Glied und ranſchieren ſich“ auf

zwey Glieder, dergeſtalt daß die Rotte des- Feldz

weibels und Juſpekzion - Korporals der erſten

Kompanie vier Schritte Hinter die erſte Rotte der

Wachtparade komme. |

Nach gemachter Jnſpekzion werden die Glieder

geſchloſſen, auſſer es würde befohlen einige Hand-

griffe machen zu laſſen.

Wenn die Wachtparade in ‘Bataille einges

ſ{wenktt und der Hr. Oberſt nicht gegenwärtig

it, aber anlangt bevor die beſtimmte Zeit zum
Außfziehen vorhanden, ſo läßt der Aidemajor. bey

ſeiner Ankunft das Gewehr präſentiren und koms

mandiert : Augen links oder Aucten rehts, je

von welcher Seite der Bataillons - Schef gegen die

Truppe anlangt. Der Aidemajor geht dem Schef
entgegen, ſalutirt ihn, und frägt um ſeine Befehle
an. /

“* Jdas Außziehén der Wache von dem Schef
befohlen Codey wenn er nich} anweſend wäre, und
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die feſtgeſezte Stunde vorhanden) ſo kommandirt

der Aidemajor : Unteroffiziers Vorwärts —

Marſ<! Die Wachtrieiſter und Korporale, ſo

auf die Wache kommen , tretten ſechs Schritte vor

die Fronte, und der Aidemajor ſtellt ſie neben

einander, wie ſe auf die Poſten kommen z. B. ein

Wachtmeiſter? und zwey Korporale auf die Haupts»
wacht, einen Wachtmeiſter und zwey Korporale zum!

oberen Thor , ein Wachtmeiſter und ein Korporal:

zum unteren Thor, ‘u, ſw.“ die Kaſernenwache"
zulezt. Wenn nun die Unteroffiziere und: Korporale _

dergeſtallt ranſchiert ſind, ſo kommandiert ex:

Ganze Wendung! Rechts um — FYehrt!

Sodann -» Zaupioacht, rechts in die Flan!!!
Rechts — um! (Hierauf machen alle Gemeine-

welche auf die Hauptwache kömmandirt worden

find, rechts um und die Unteroffiziere links um)

Geſchwinder Schritt! Vorwärts = Mar\ſ<!.
DerAidemajor läßt dieMannſchaft,(welche hinter den-
Gliedern durchgcht,)ſo weit marſchieren, biser glaubt

. für die Ranſchierung aller Poſten Plas zu haben,
und kommándiert: T' achtung!-Halt! From!

Er läßt nun zwey Glieder formieren, und ſtellt die

größerè Mannſchaft in's erſte Glied. Der Adjutant

hilft ihm bey dieſerRanſchierung undAbtheilung und“

die hinter der Fronte ſtehenden Feldweibels gebén die

allfällige nôthige Auskunft úbex ihre Mannſchaft:
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Wenn nur ein Wachtmeiſteraufdie Hauptwache

fmmt, ſo tritt er auf den rechten Flügel z.

ziehen zwey auf, ſo kömmt der andere auf den

linken Flügel zu ſtehen. Kommt ein Korporal

mit einem Wachtmeiſter auf die Wache, ſo tritt er

auf den linkenFlügel. Sind mehrere, ſo kömmteinex

als Schließender hinter die Fronte, die andern tretten

auf die Flügel und bilden Rotten mit den‘Genieinen.

Jit die Hauptwacht ſo ſtark, daß ſie in cinige-Seks

zions abgetheilt iſt, ſo kommen ſie auf die Flügel -

derſelben und hinter jede Sekzion ein Schließender.

Nach geſchehener Abtheilung wird kommandiert -

Rechts— ri <1’ eu<! Steht! Jn Arm ?s —

LFhr! Auf der Stelle — ruht! Auf dieſe Art

verfährt der Aidemajor bey allen Poſten , indem er

einen nach dem andern auf dieſe Weiſe rechts an»

ſchlieſſen macht, Die Wachtmeiſter , welche Poſtens

chefs ſind, ſtehen neben den rechten Flügel ihrer

Wache in's erſte Glied. Befindet ſich ein Poſten,

welcher ein Wachtmeiſter, mit einem Korporal und

drey Gemeine, oder blos ein Korporal mit drey

Gemeinen zu beziehen hat , ſo wird im erſtern Fall

zuerſt der Wachtmeiſter in's erſte Glied , dann die

 drey Gemeine hinter einander (eine Rotte bildend)
und nachher der Korporal wieder, in's erſte Glied

geſtellt: beym Abmarſchieren führt der Wachtmeiſtere

der Korporal ſchließt, Jui leztern Fall tritt dee
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Korporal rechts in's erſte Glied, und links neben
ihm, die aus drey Mann beſtehende Rotte,

Die Tamburs, welche auf die Wache ziehen,

ſtellen ſih hinter dieſelbe, mit Äusnahme des-
jenigen, welcher-auf die Hauptwache kommt , wels
cher ſich zwey Schritte neben dèn rechten Flügel
derſelben: ſtellt.

“Sindèdie Poſten abgetheilt, ſo läßt der Major
\hultern und rechts richten; und wenn dies geſchehen

iſt, das Gewehr präſentieren, worauf er das Seis

tengewehr in die Höhe hält und dadurch dem Tams
burmajor ¡ein Zeichen giebt. Dieſer läßt bis der
Maíor mit dém Seitengewehr abwinkt (womit er

nicht lange zögert) durch alle anweſende Tambuts
einen Wirbel ſchlagén. Der Aidemajor ſalutirt nun
den Hrn, Oberſt und frägt an, ob er noch etwaszu
befehlen habe; worauf das Gewehr geſchultert wird.

Die auf dieWacheziehenden Hrn.Offiziers (welche ſich

zuvor ſchon bey demHr.Oberſt gemeldet haben werden,

daß ſie auf die Wache kommen ) ziehen den Degen,
und tretten vor ihreMannſchaft. Sodann kommandirt
derMajor , wenn er den Wacht-Kommandanten keinen

heſondern Befehl zu ertheilen hat: Hauptwacht -

Vorwärts — Marſh! Der Tambuxr - Major

läßt die verſammelten Tarnburs ſo lange Marſch

{lagen , bis der lezte Poſten abmarſchirt iſt. Die

Tamburs, welche auf die Wache ziehen , ſchlagen
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picht éher Marſch , bis ſie 30 =— 40 Schritte von

dem Parabeplaßz entfernt ſind.
Die Hauptwacht inärſchirt auf das Kommando

ejtarſ{ des Aidemajors, einige Schritte gerade

vorwärts ; alôdanù aber läßt dex Offizier rechts oder

links, je nachdém ihn ſein Weg führty ſchwenken

und vor dem Hen. Oberſt im ordináren Schitt

vörbeyarſchieven (defiliren). D

Wenn ecs immer möglich iſt, ſo muß die

Wachiparade ſo geſtellt werden , daß die abimauſchiée-

renden Poſte, oder wenigſtens der erſte — diéë

Hauptwacht — vor der ſtehendeii Truppe , ſelb

linés, und den in ciniger Entfernung vor der Frönte

ſehenden Schef des Bataillóns rechts laſſénd, vors

 

>) Hier muß geſagt erden, daß bhey'm ‘deſiliren , teni
man nemlich vor“ einer Stande3perſon în Parade

vorbeizieht, und man die Direkzion im Marſchieren

ändern muß, nie Don—re<ts oder T6ön — lits,

ſondern Rechts \{wenkt oder Links ſ<wenft;

Marſch! und Vorwärts — Matſch! kommatn-

dirt wird ; dae heißt die Mannſchaft muß bey dieſen
Gelegenheiten immer au den ſchwenkendeit Flügel
anhalten, wie ſolches bey dèn Direfzions- Verán-
derungen auf die dem Führer entgegengeſezte Seite
durch das Exerzier - Reglement gelehrt wird, Einige

Schritte ehe man vor der betreffenden Standesperſon
ántkómmt, fommandirt der Offizier: Augen —re<ts
oder links, je nah der Stellung und ſalutirt mit
dem Degen im Marſchieren, hâlt auh den Degen
bis er die Standesperſon paſſirt hat , geſenkt.

L
l
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beyimarſchiere. Hat der zweyte Poſten Plaß genug

um áäbmarſchieren zu können, ſo kommandiert der

Schef deſſelben; ¿.B. Obere Thorwacht Vor-

wärts — Mar ><! und verhält ſich in allemzwie

die Hauptwacht. Zieht ein Tambur auf, (welches

nur auf Offizierspoſten geſchieht ) ſo tritt ex

von hinten vor und neben den re<hten Flügel.

Jt ein Unteroffizier , Schef eines Poſtens, ſo tritt

er, wenn der Abmarſch an ihn kömmt, vor die

Mitte ſeinex Mannſchaft und kommandirt wie ſo

eben geſagt worden, nur mit dem einzigen Unter-

ſchiede, daß wenn in der Front nur -drey Mann

ſtehen , nicht rechts oder links ſchwenktu. ſ w.

kommandiert wird , ſondern der Mann in der Mitte
folgt immer auf zwey Schritte Entfernung hinter

dem Schef des Poſtens, unddie andern beiden

Gemeinen halten ſich blos an den erſtern. Wenn

zwey Mann in der Fronte ſtehen, wird ebenfalls

gerade vorwärts marſchirt > hingegen wenn drey

Gemeine auf cinen Poſten kommen , und folglich

wie bereits geſagt worden, in eine Notte geſtellt
werden , ſo kommandirt der Schef von der Wacht:

¿. B. Barriere Wacht” oder „Untere Thorwacht”

oder wie der Poſien heiſſen mag, rechts in die

Slant! re<ts — um! Er ſtellt ſch ſodannvor
die Mitte ſeiner drey Mann, und kommandirt:

Vorwärts — Marſch! ſchwenkt aber ſogleich
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linté , marſchirt" einige Schtitke gerade aus, und
zieht ſ{< dani vor dem Hrn. Oberſt vörbeh auf
ſeinen Voſten , oder geht gerade dahtú àb, wenn
ihm ſolches béſohlcn wird, welches auf dén Fall
geſchehei würde , daß der zü machende Wegrechts
ivre, hingegen der Hr. Oberſt linker Hand ſühnde,

Zicht ein Piret auf dea Garniſbns¿Paradeplatz;
ſv wird ſolches auf denlinken Flügel geſtellt. Wann
dér Aideinajor / Zauptwacht rechts in die Flank
kommandirt ; ſo läßt ex zu gleicher Zeit das Piket
links in die Flank abmarſchieren; der Adjutant
haltet es an und theilt es in Glieder oder Plotons
ódeë Sekzionen ab. ia E

Dér Adjutant befindet ſich ährend dieſem
Kbimnarſch der Wachtparade , immer hintet derſelben
um nachzuhelfen / und diejenigen Belehrungen zut
értheilen , welche nöthig ſind.

Sobald der leite Poſten abrüarſchirt if, und
die bey dem Tatinbut - Major verſammelten Tamé
burs und Pfeiffers aufhören den oudinate Marſch
zu ſchlagen, ſo läßt der Tambur - Major einen dieſex
Tamburs zur Ordre ſchlagen; dex Aidernajor E
fein Seitengewehrein.

Nun verſaminéln ſich bey de Aidemajor: dex
Hauptniann von dex Polizeh, der Quartiermeiſter ;
der Adjutant , dèr Chirurgus von der Inſpékzion y;
dex Staabs -Furier, der Tambur- Major , der

22
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Wagenmeiſter und alle Feldweibels und Jnſpekzions-

Korporale.

Die Feldweibels machen einen Kreis und ſtellen

ſi< nach der Ordnung im Bataillon : die Jnſpek-

zions - Korporale tretten ſ<s Schritte hinter ihre

Feldweibels , und ſchultern das Gewehr, Der

Aidemajor kommandirt denſelben: T° achtung?

Ganze Wendung! Rechtsum — fehrt!

Práſentirt's — Fhr! Sie bleiben in dieſer

Stellung, und beobachten , daß niemand ſi< dem

Kreiſe nâhere, um die austheilende Ordre zu ver-

nehmens ſie weiſen daher die Vorbehgehenden an

wenn deren hinter ihnen paſſiren wollten , vor ihnen

vorbey zu gehen.

-

Tragen die Feldweibels das Gée-

wehr, ſo kommandirt der Aidemajor ; „Bey'm

Fuß — Ehr! Bataillons - Befehl (z. B.) den

10ten Auguſt. Die Feldweibels holen ihre Schreib»

tafeln aus der Taſche, und machen ſich fertig die

Ordre außuſchreiben. :

Alle Staabs-Partheyen ( Perſonale des Staabs)

ſo ih bey der Ordre einfinden müſſen , ſv wie der

Hauptmänn vón der Bataillons - Jnſpekzion, ſtellen

ſich hintex die Feldweibels um die ergehenden Be-

fehle zu vernehmen, Alle, mit Ausnähme des

Hauptmanns von der Polizeh nehmen ihre Schreibs

tafeln in die Hand, um dasjenige aufzuſchreiben y

was ſie betreffen mag. Die Feldweibels hingegen

ſchreiben die ganze Ordre auf.
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Hier ein Beiſpiel eines Bataillons -Befchls :

(J| ein Armee - Diviſions- odex Brigade - Befchl

guszutheilen, o wird ſolcher vor dem Dataions,

Befchl diktirt ).

Bataillons - Befehl den 10ten Auctuſt.

» Täglich" Morgens von 6 bis 8 Uhr und

» Nachmittags von 4 bis 6 Uhr ſoll Klaſſenweiß

5» exerzirt werden , die Hrn. Hauptleute werden ſich

»» alle Múhe geben, ihre Mannſchaft vorzüglich in

» den Ladungsgriſfen zu üben; der Hr. Hauptmann

» von der Polizey wird ohne Nachſicht diejenigen

„» Hun, Juſptkzions -Offiziere anzeigen, welche ſich

»» bey dem Exerzieren nicht einfinden. Der Adju-

»» tant wird die Unteroffiziere beſonders im Auge

» haben, und ſie ermahnen, wenn ſie nicht gleich»

» förmigen Unterricht crtheilen würden ; unverbeſ-

»» ſerliche Unteroffiziere oder grobe Fehler wird er

„» ungeſäumt dem Hr, Aidemajor anzeigen, welcher

» dem Hrn, Oberſtlicutenant ſowohl hierüber als

über den Fortgang des Unterrichts der Hrn. Ofſi-

-> ziere genauen Rapport erſtatten wird.

»» Táglich Mittags um 12 Uhr ſoll ein Appell

5» gehalten werden, wobey die Mannſchaft aus-

» rúft. Ju der Kaſerne iſt es hinlänglich , wenn der

» Tambur von derJuſpekzion einzig denAppell ſchlägt.

»» Morgen früh um 8 Uhr wird für 4 Tage

„» Brod und 3 Tage Furaſche gefaßt. Dieſe leztere

» ſoll durch die Knechte in N, abgeholt werden,
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» Den 12ten dieſes ſollen ſämmtliche Kranke

in das Spital nach B. abgeführt werden , wohin

ſie ein Untex- Chirurgus begleiten wird. Der
Hy. Bataillons - Chirurgus wird deinſelben nebſt

dem Etat ( Verzeichniß) dex Kranken auch eine
Darſtellung der Krankheit eincs jeden und wie
lange ex damit befallen war, mitgeben.

» Es wird auf das ſtrengſte anbefohlen , die
-Fuhrfnechte zur Reinlichkeit anzuhalten , ſowohl

für ihre eigene Perſon als in Betref dev Pferde.
Der Wagenmeiſter wird für jede Nachläßigkeit
verantivortlich ſeyn.

» Der Büchſenſchmid wird ernſtlich ermahnt
ſich genau nach dem in Händen habenden Tarif zu

halten , und keine höhere Forderungen zu machen,

Morgen auf die Wacht : *)
Tamburs und Pfeiffers.

1 Tambur und Pfeifer auf die Hauptwacht.

1 Tambur ; obere Thorwacht,

Komyauie N°, 1, Hauptwacht 1 Wachtmeiſter,

A;

EA S
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3
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A
s 2
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]

ElKorporal:
LA¿QCINCNE,

Obere Thox____ 3 Gemeine.

Untere Thor___- 4 Gemeine.

 

*) Auf welche Art der Hr. Alidemtaigr die Wacht - Ne-
partationsſiſte zu führen hat, wird imN geſagt
lerden, ;
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Kompanie N°, 4. Seeporten____. 2 Gemeine.
Barriere_____- 1 Korporal.

ELE 4 Gemeiner.

Kaſernenwacht__ 2 Gemeine.

Kompanie N°, 2. Hauptwacht____ 6 Gemeine.

Obere Thor___- 1 Korporal.

PEreNL 3 Gemeine,

Untere Thor___- 3 Gemeine.

är

Seeporten_____- 1 Wachtmeiſter,

EAaELA__- 2 Gemeine.

Barriere... 2 Gemeine,
j Kaſernenwacht_… 3 Gemeine.

Kompanie N°, 3, Hauptwache __-- 4 Wachtmeiſter.
Ramias 1 Korporal.

EELi 7 Gemeine.

Obere Thor __--3 Gemeine.

Untere Thor__-- 4 Gemeine.

SeeportenEES 1 Korporal.

EeCRLA 2 Gemeine.

Barriert______ 2 Gemeine.

Kafernenwacht__ 1 Gemeiner.

und ſo fort.

5 Um Brod Morgen früh 8 Uhr1te Kompanie

y 1 Wachtmeiſter ; 2te Kompanie 4 Korporal und

»» 4 Gemeiner z 3te, te und 5te Kompanie jede 1

» Gemeiner, Die Mannſchaft verſammelt ſich um

-» halb 8 Uhr in der Kaſerne oder auf der Haupt-
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«e wache. Dex Wachtmeiſter meldet, fich bey Hr.

« Quartiermeiſter N°, 196. Auf Planton in's

c Spital 1 Corporal 1te Companie ; Planton zum

€ Holzmagazin 1 Corporal 3te Companie.

< Ein Here Hauptmann kómmt auf die Haupt-

€ wacht. Es iſ an Hr. Hauptmann L.

< Ein Hr. Offizier auf das obere Thor. Es iſt

€ an Hr. Unterlieutenant M.

€ Ein Hr. Offizier auf Ordonanz in's Haupts

«<_ quartier nach N. , woſelbſt ex ſich Mittags um 11

«© Uhr bey Herrn — — zu melden hat. Die Ordonanz

€ ſteht an Hrn. Oberlieutenant O. Die Bataillonss

< Juſpekzion ſteht an Hrn, Hauptmann P.”

Hiemit wird der Bataillons - Befehl geſchloſ-

ſen: der Aidemajor kommandirt den Korporalen

vom Tag: Schultert's — LÆLhr ! Ganze

Wendung. Rechts um — kehrt! Präſen-

tirs — Ehr! Hos — Ehr! Trett — ab!

Jeder Feldweibel geht nun (cinen Jnſpekzions-

Korporal , welcher das Gewehr im rechten Arm
nimmt hinter ſh) zu ſeinem Hr. Hauptmann -

um welchen |< alle Offijiere der Kompanie ver

ſammelu , und ließt die Ordre ab. Hat der Hr,

Hauptmann noch etlvas für ſtine Kompanie beizus

fügen, ſo ſchreibt ſolches der Feldweibel ebenfalls

auf und ſt oben an: „Kompaniebefchl"
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Nach empfangener Ordre verſammeln fich . die

Hun. Offiziers bey dem Hr. Oberſt und verweilen

ſo lange auf dem Paradeplaß bis dieſer (oder,

wenn er nicht erſchienen ſeyn ſollte, der anweſende

âlteſte Hauptmann ) ſ< entfernt, worauf dann

jeder ſeiner Wege gehen kann.

Die von dem Staab bey der Ordre anweſend

geweſenen Partheyen überbringen nun denBataillons-

Beſchl oder machen ihn ſolgendermaſſen vollziehen,

Dex Tambur- Major kommandirt den Jnſpek-

zions- Tambur in die Kaſerne nach einer Komman-

dierliſte worinn die Tamburs ſo angeſezt ſeyn müſſen,

daß niemals die zwey der nemlichen Kompanie auf

einander folgen, ſondern erſt von jeder Kompanie

einer und wenn alle durch ſind, die zweyten Tamburs

durch alle Kompanien.
Dev Quartiermeiſter giebt dem Wagenmeiſterx

welcher ſich bey der Wachtparade einfindet , den

Befehl wie viel Fuhrknechte und Wägen , um

welche Zeit , und an welchem Ort am folgenden
Tag zum Brod holen bereit ſeyn ſollen, Dex

Staabs - Furier wird mit den Wägen gehen und

das Brod abholen und daher von dem Quartier»
mciſier mit den nöthigen Schriften verſehen werden.

Der Wagenmeiſier kommandirt nun gemäs

Auftrag des Quartiermeiſters die benöthigte Anzah!

Pferde und Knechte nach ſeinex Kommandierliſte -
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ivobey ev ſoviel möglich Rückſicht nimmt, daß die

Knechte immer mit demjenigen Zug in Dienſt kom-

men , bey welchem ſie gewöhnlicherweiſe dienen.

: Der Unter-Chirurgus überbringt demBataillons=-

Chirurgus — der wenn ihn nicht beſondere Geſchäfte

abhalten, ſich ebenfalls auf der Wachtparadè eins

findet — die Ordre und dieſer ordnet das nôthige
zur Vollziehung- derſelben in Betref der Abſendung

dex Kranken an. Um das benöthigte Fuhrwerk

wendet ex ſh an den Quartiermeiſter, da alle Ans
gelegenheiten, welche im Bataillon vorkommen y

und auf Fuhrwerke, Verpflegung, kurz im Ganzen

auf Adminiſtrazion ( Verwaltung ) der Truppe Be-

zug haben, durch denſelben beſorgt werden müſſen.

Bey jeder Kompanie muß der Feldweibel ein

Befehlbuch (Ordrebuch) haben , worinn er , ſobald

er beſorgt hat was Seite 67 wegen dem Befehlaus-

geben an die Unterofflziere vorgeſchrieben worden,

den erhaltenen Bataillons - Befehl ſammt dem Dienſt

welchen die Kompanie zu leiſten hat, aufſchreibt,

Die Kompanie - Befehle ( Befehle von dem Hr-

Hauptmann) werden in dieſes Ordrebuch nicht aufs

geſchrieben , außer dieſe Beſehle- hätten bleibende

Wirkung , 4. B. daß in Zukunft jeder, dex bei einem

Appell fehlt , und ſich ſonſt nichts weiter und keine

Wiederhohlung hat zu Schulden kommen laſſen,

mit zweyinal 24 Stund Priſon beſiraft werden ſoll
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u, dgl, welches aber dee Hr, Hauptmann dem
Feldweibel beſonders anbefehlen wird.

Der Aidemajor hat ebenfalls ein Ordrebuch,
eben ſo der Quartiermeiſter und der Bataillons»
Chirurgus, Der Aidemajor ſchreibt täglich den
ganzen Befehl in dieſes Buch und obenan die
Parole, Hat ex Bataillons - Brigade - Diviſions -
oder Armecbefehle erhalten , ſo kommen dieſe voran

hierauf folgt der Bataillons - Befehl. Der Quar-

tiermeiſtex ſchreibt in ſein Ordrebuch nur dasjenige

wasdie Adminiſtrazion“ der Truppe * anbetrift ; ſo

wieder Bataillons -Chirurgus jenes wasihm oder
ſeinen -Unter - Chirurgen züx Befolgung aufgetragen

worden. iſt,

Parole Ausgeben. *)

Wenn die Parole nicht wie Seite 150 geſagt

worden , auf dem Bataillons Paradeplaz bereits

durch den Aidemajor den Wachtkommandanten ‘

 

*) Die Parole ( bey denFranzoſen genannt: mot d’or-
dre) beſteht aus zwey Worten, wovon gebräuch-
licherweiſe das erſte der Name eines Heiligen oder
großen Mannes, das zweyte der Name einex Stadt
oder Provinz , iſt, Dieſes leztere wird detaſchirten und
Unteroffiziers-Poſten ſo wie den Patrouillen einzig ge-
geben, und dann heißt es „Lo ſung”. Das Feldgeſchrey

_(Ralliement) wird im Felde den Vorpoſten oder
auch in Gefechten der ganzen Truppe (vorzüglich bey

"nächtlichen Angriffen) gegeben und iſt oft ſehr ver-
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gegeben worden iſt , und der Aidemaſoy — ivegen

Mangel eines Plazmajors oder Plazadjutanten —

vas hier vorausgeſezt wird) die Parole auszuge-

ben hat, ſo benachrichtigt er beym Aufziehen dex
Wacht die Poſtenfkfommandanten, zu welcher Zeit

fie auf die Hauptwache um die Parole *) zu ſchien

haben , wofür er die Befehle des Herrn Bataillonss-

Chier Plaz -) Kommandanten einholt. Zur feſtgeſez-

ten Stunde des Abends (gewöhnlich zwiſchen 4

und 6 Uhr,) ſendet jeder Poſten - Kommandant auf
die Hauptwacht um die Parole. Jſt.der Poſten von
einem Offizier kommandirt , ſo geht ein Wachtmei-

ſter ; iſt aber ein Wachtmeiſter Schef vom Poſten,

#0 ſendet er den Korporal von der Konſinje, (Codex

wenn er nur einen Korporal bey { hat , dieſen)

dahin ab. Um die gleiche Zeit findet ſich der Haupts “

mann von der Polizey daſelbſt ein.
(Die Korporals - Poſten hingegen ſchi>en dens

jenigen Gemeinen welcher aufführt, entweder auf

die Hauptwache oder auf deajenigen Hauptpoſten von

ſchieden, Siea, Fretheit, Vaterland u. dgl. ſind als

dann gebräuchliche Worte , welche darum ausgegeben

werden um ſi<h im Gefecht oder im Dunkel dex Nacht

als Freunde erkennen zu fönnen, ‘Ueber dieſe Gegen-

fände wird im Verfolg deL Werkes noch mehr gee

ſprochen werden“
"y Irrig aber ſehr gebräuchlich iff es, das Wort , welches

denDereDoNen gegehen Ge auch Parole
ju nennen.
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welchem fie abhängen und an welchen ſie angeivies
ſen ſind.) :

Sind die Unteroffiziere von allen Poſten auf der
Hauptwacht eingetroffen , ſo befichlt der Aidemajor

der Schildwache, daß ſie “Wache in's Gewehr
rufen ſoll, worauf die Wache ausrükt , der Tambur

zur Ordre ſchlägt, und vier vondem Wachtmeiſter

beſtimmte Gemeine vortreten, ſi ohngefehr 6 bis 8
Schritte vor der Wacht auf ein Glied ſtellen, und

die fernern Befehle des Aidemajors erwarten.

Vier Schritte hinter dieſer Mannſchaft ſtellen

ſch , die zur Abhohlung der Parole abgeſchikten

Unteroffiziere auf cin Glied. s

Der Aidemajor kommandirt hierauf den auf

einem Gliede ſtehenden Soldaten: Rechts und Links

um! die erſten zwey Männ machen Rechts um,

dex dritte und vierte Llnks um. Vorwgrts —

Marſ<! Nun ſtellen ſich dieſe vier Mann ſo

auseinander, daß ſie gleichſam die E>en eines gleichs

ſeitigen Vieres bilden , deſſen Flanken 10 bis 12

Schritte lang ſind und folglich ein ſedexr von ſeinen

Nebenmann eben o weit entfernt iſt, Wenn dieſe
pier Schildwachten auf dieſen Punkten angelangt

ſind , ſo bleiben ſie ſtehen , und der Aidemajor kom-

mandiert : Präſentirt's — LW h r! worauf ſie das

Gewehr! präſentiren und Obacht geben, daß Nies

mandſich nähere um allenfalls die Parole oder die
ertheilende Ordre zu vernehmen.
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Sobald die Schildwachten ausgèſtellt ſind,
láßgt der Aidemajor durch das Kommando », Vor-
wärts — Marſ<” das Glied der die Parole hohs
lenden Unteroffiziers, mit dem Gewehr im rechten
Arm vorinarſchieren , bis in die Mitte des durch
die Schildwachten bezeichneten Raumes: er ſtellt

fich niitten vor das Glied und kommandiert : „Zalt!
Vorwärts formirden Kreis — Ma rſ<! und
beyde Flügel ſchwenken links und rechts bis an ihn
zuſaminénz endlich „, Präſentirt's — Ehr! Îst
dies geſchehen, ſs tritt auch der Hauptniann von dey
Polizey rechts neben den Aidemajor und dieſer ſagt
ihm die Parole (beide Worte) in's Ohr , welcher ſie
demſelben wieder zurükgiebt, um ficher zu ſeyu, daß
er ſie verſtanden habe, Hiebey nimmt ſowohl der
Hauptmann vonder Polizey als auch der Aides

major den Hut ab. Beyde haben das Seitenge-

wehr nicht entblößt.

Jedex Unteroffizier erſtattet ſcine Meldung ob
ſi auf ſeinem Wachtpoſten etwas neues zugetragen

habe oder nicht.

Sodanntritt dex Aidemajor aus dem Kreiſe z1
dem Offizier von der Hauptwacht , giebt dieſem die

Parole mit abgezogenem Hut (der Offizier ſalutirt)

kehrt zurú> und giebt dem neben ihm zur Linken
ſtehenden Unterofſizier die Loſung in's Ohr, dieſe

feinem linksſichenden Nebenmann und ſofort bis
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an den lezten Unteroffizier welcher den Kreis
beendigt : dieſer giebt ſie zulezt dem Aidemajor ,
damit ‘dieſer ſich überzeuge , ‘daß ſie verſtändlich
gegeben worden iſt, Kömmr die Loſung falſch
zu ſcinen Ohren , ſo giebt ex ſie no< einmal
linfs und zwar ſo oft, bis ſie durchaus deutlich
verſtanden worden iſ. Nach ausgegebener Parole
‘ertheilt er die allfälligen Beſehle , ſowie ebenfalls
der Hauptmann vondex Polizey welcher nicht unter-
läßt zur beſtimmten und genauen Abſendung der
vorgeſchriebenen Ronden und Patrouillen, und über-
haupt zur beſten Beobachtung der Pflichten auf
Wachten und Poſten zu ermahnen,

Nachdemdieſes geſchehen, klommandirt der Aides
inajor den Unteroffizieren „, Jn reten Arms —
Lhr! Ganze Wendung! Rechts um =—Fkehr t!
Auf eure Poſten — Ma x \<! Und ferner zu den
Schildwachten, S<hulterts — Ehr! Ganze
Wendung! Rechts um — kehrt! Jn's Glied —

Marſ, Die erſtern zichen auf ihre Wachten,
die leztern bey der Hauptwacht in's Glied.

Nach ausgegebener Parole und Ordre läßt
der Offizier von der Wacht dieſelbe abtreten. Jeder
von der Hauptwacht auf ſeinen Poſten angekommene
Unterofſizier giebt ſeinem Wachtkommandanten die
Loſung. Der Kominandant des Poſtens verſammelt
ſodann alle Wachtmeiſter und Korporale ſeines
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Poſtens und giebt ihnen , (ohne daß die Wache ins

Gewehr trit, oder die Unteroſfiziere das Gewehr

nehmen) die Loſung. Sind beſondere Patrouillen

fur die Nacht , welche von der Hauptwacht ausge-

hen, angeordnet , ſo finden ſich die Unteroffiziere ders

ſelben ebenfalls bey dem Parolcnausgeben ein,

Die Parole muß als ein Heiligthum und als

das grôſte Geheimnis betrachtet werden : dies iſt

genug um einen jeden zu vermögen, ſie niemanden

kund zu thunz ſelbſt wenn ein Unteroffizier die Loſung

vergeſſen ſollte, (wasals eine der gröſten Nachläßige

keiten im ODienſt beſtraft werden muß) foll ſie fein

ánderer Unteroffizier ihm geben , ſondern er hat ſieie

bey dem- Wacht - Kommandanten zu, verlangen,

damit ihn dieſer die Wichtigkeit ſeines Fehlers

fählen laſſe. An der Parole erfennt man des

Nachts Freund oder Feind; welche Nachtheile

fönnten aber nicht daraus entſtehen , wenn der

Feind ſi<h als Freund ausgeben und verſtellen

kann? — Des Nachts ſoll der Soldat jedermann der:

i ſeinem Poſten nähert, als Feind betrachten y

auch wenn kein bewaſfnetes Heer gegen ihn im

Felde ſteht ; kann nun der Feind das Zeichen des

Freundes ( die Parole ) erſahrén; ſo iſ leicht

Wache und alles was dieſer zu bewachen hatte,

verlohren. Man ſpotèe daher uicht und treibe

ſeinen Scherz mit dieſem heiligen Wort (wie es
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junge Herrchen öfters im Brauche habèn ) ſondern
man ehre und verwahre es, der Wichtigkeit wegen;
die es in ſich trägt.

Erhalten detaſchirte oder entfernte Dſſizierss
Poſten die Parole (beydé Worte) ſo wird ſelbe
ſchriftlich dém Unteröfſizier von dem Aidémajor
mitgegeben.

Jf befohlèn worden das Feldgeſchreÿ ( Seité
1741) zu geben) ſo wird ſolches init der Loſung
an alle Poſtên ausgetheilt.

Neträte ( Zapfenſtreich) und Äbend-
/ Rapport.

Eine Biertelſtundé vor Zapfenſtreich findet ſich
der Tambur-Major mit allen Spielleuten des Batail-

lons auf derHauptwacht ein. So wie die Stunde
ſchlägt, ruft die Schildwacht die Wacht in's Gewehr,
der Taritbur-Major ſtellt die Tamburs und Pfeifers:

in's erſte Glied vie Pfeifers ; daun zwey Glieder
Tamburs und láſt_ eininal auf der Stelle den
Zapfenſtreich durchſchlagen, ſodann giebt ex das
Zeichen zum Marſch und führt dieSpielleute durch
‘alle volfreiche Gaſſen des Ortes und dergeſtalt,

daß derZapfenſtreich in allen Gaſſen gehört wer-
den kann, bis vor die Kaſerne oder in den
Kaſernenhofz dort wird noh einmal der Zapfen-

‘ſlreich auf der Stelle „durchgéſchlagen und dann

abgedankt. Sobald die SpielleuteESchritte
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von der Hauptwache entfernt ſind, ſo läßt der

“Offizier abtretten. Liegt ein Theil des Bataillons

in cinem ganz entfernten Theil des Orts, ſo läßt

der Tarabur-Major ſo wie er ſich in Marſch ſezt ,

ein oder mehrere Tamburs dahin ziehen und

begiebt ſich mit dem Reſt bis în die Kaſerne.

Bey den Kompanien wird nach geſchlagenem

Zapfenſtreich verfahren, wie Seite 49 und 129

geſagt worden iſ, nur mit dem einzigen Unter-

ſchied , daß der Jnſpekzions - Korporal — ſobald er

“dem Hr, Offizier von der Jnſpekzion, welcher in der

Kaſerne, oder wenn die Kompanie in Bürgershäuſer

verlegt iſt, bey dem Feldweibel ſieinfindet, den Nap-

port gemacht hat ,— ſich zu dem Hrn.Aidemajor ver-

fügt und daſelſt meldet, ob alles zu Hauſe ſey!

wie viel Mann von Kommando, oder Ordonanz

oder Urlaub eingerükt ſind, u. dgl. ohne die Manu-

ſchaft namentlich anzugebenz erſt von dort geht er

zu dén Hrn. Offiziers und dem Hr. Hauptmann,

da es ſeyn kann , daß vom Bataillons - Kommando

noch etwas anbefohlen worden.

Der Adjutant, Staabs-Furier undUnter-Chirurs

gus, erſtatten des Abends dem Aidemajor keinen

Rapport, wenn nichts Meldenswerthes vorgefallen

ift, oder das Vorgefallene niht von der Art iſt,

daß ſchleunige Weiſung oder Befehl ertheilt werden

mußz ſondern die Meldung bleibt dann bis zum
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Fröhrapport wovon Seite 144 und folgendedi

Redeiſt, verſchoben. Jt aber z.B. bey dem Bas

taillons-Fuhrweſen etwas beſonderes vorgefallen , ſo

meldet dies der Wagenmeiſter dem Quartiermeiſter

und dann dem Aidemajor oder hât der Quartiermei-

ſter den Befehl érhálten, das Bataillon ſchleunig auf

einige Tage mit Lebensmitfteln zu verſehen, ſo verfügt

ſh der Staabs-Furier bey Zapfenſtreich zu dém Hr-
Aidemajor um zu vernehmen, von welcher Kompanié
die Mannſchaft kommandirt worden, welche den oder
die Brodwagen u. dgl. zu begleiten hat, datnit many

wenn Leute bey dem Abmarſ{ fehlen ſollten, ſelbe.
kônnte rufen laſſen, ohne nôthig zu häben, wegen eincx
0 geringfügigen Sacheerſt länge Nachfrage zu halten

Wenn der Äidemajoë den Abend - Rappork

von geſammten Kompanien des Bataillons erhalten

hat , ſo ſoll er hievon dem Hr, Oberſtlieutenant
múndlichen Rapport erſtatten , damit dieſer übers

zeugt werde, daß die Mannſchaft zur Ruhe und

nichts néues vorgefallen iſt, Dieſer Rapport kann
indeſſen na< Gutfindén und mit ausdrüklichés
Erlaubniß des Hrn. Bataillons-Schéfs unterbleiben ,
vein nemlich gar nichts neues zu melden iſt.

 

Der Dienſt der Juſpekzions - Korporale fängt
iminer Abends an (Seite 50) hingegen jener der
Hrn, Offiziere , des Hauptmanns von dex Polizey -

M 2
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(nah Jnnhalt S. 146) und der Unter - Chirurgen

wird des Morgens angetretten , - dauert von Früh

den Tag und die Nacht durch, ſo daß alſo bey

“ unvorhergeſchenen Fällen , welche ſich in der Nacht

ercignien, immex noch der Juſpekzionirende des

vorigen Tages im Dienſt iſt. *)

Wenn ein Offizier in den Dienſt kömmt, ſo

hat ex ſolches durch den Jnſpekzions - Korporal dem-

Feldweibel anzeigen zu laſſen, damit dieſer ihn auf
den Rapport ſegen könne, welchen ex dem Hr.
Aidemaior einzureichen hat ; dex Offizier meldet ſich“

aber ſelb immer bey dem Herrn Hauptmann ſeiner

Kompanie zuerſt, ehe er ſi< weiter meldet , denn

dieſex muß am erſten wiſſen , was bey ſeiner Kone

panie vorgeht. :
Erkrankt ein Offizier „ ſo hat er dies eben-

falls dem Feldweibel ſagen zu laſſen, eben ſo wenn

ihn ganz beſondere Umſtände abhalten ſollten, bey der

Wachtpavrade erſcheinen zu können , welches leztere

ſodann der Feldweibel bey der Wachtparade S. 153

demAidermajor u. dieſer dem Obexrſtlieutenant anzeigt.

 

*) Die Htn, Offiziere verrichten beyſtehenden Svupyen

die Inſpekzion meiſtentheils Wochenweis und dani

heißt es: Ich habe die Woche” Allein bey Miliz ſind
viele Gründe vorhanden (4, B. die kurze Dieſtdauer

der Truppe ) welche die tägliche Abättderung anrathen.

Wie mancher käme nux einmal odev gar nicht zux
nſpetzion !
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Wenn dem Hrn. Feldprediger , dem Fähnrich
und dem Tamburmajor etwas zuſtößt, oder ſich

mit ihnen etwas neues ereignet , ſo haben ſie ſolches
dem Adjutanten anzuzeigen; eben ſo die andern

Stabspartheyen ® dem Staböfurier, welcher dann
ſo wie der Adjutanthiervon den gebührenden Raps
port macht, damit durchaus keine Lücke im Ba-

taillon ſtatt habe , ſondern das mindeſte ſo vorfallt
gemeldet werde und jeder weißy wohin er ſeine

Meldung zu_ machen habe. '

____J# die Maſchine eines Bataillons eintnal wohl
in Ordnung , ſo bewegt ſh" das ganze deſſelben nach.
richtigemTakt und es iſt ſchr leichtdaſſelbe zu führen.

Der Wagenmeiſter kommandirt die Fuhrknechte

und Pferde in den Dienſt. Wenn ein Abmarſch

_oder etwas neues im Bataillon befohlen wird, ſo
geben diejenigen (nemlih der Adjutant, Unter -

Chirurgus , Stabsfurier, Tamburmajor und Was

genmeiſter) welche Rapport von ihren betreffenden

Stabspartheyen zu erſtatten haben , denenſelben hie-

von Kenntuiß- Ohne dieſe Einrichtung würden

die Stabspartheyen nie einen Abmarſch oder eine
wichtige Begebenheit die mit dem Bataillon ſtatt

haben ſoll , erfahren. :

Alle Herrn Offiziers welche im Dienſte ſind,

¿ B. Juſpekzion7 Wacht und dergleichen, tragen

‘immer den Ringkragen (Haussecol) oder die Schâr-
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pfe, ſe nachdemeins oder das andre Ordonarziſt.

Bey Parôden haben ſie dieſelben ebenfalls um,

Ablöſung der Wachten,

Alle Wachtea ſollen auf ihre Poſten , und wenn

ſie abgelóſt werden , ebenfalls in der größten Ords

mung geſchloſſen , das Gewehr im Arm tragend,

wieder zurük in ihre Kompanie Nummer geführt,

und’ daſelbſt durch Z0<h's — Lhr ! und Trett —

ab! abgedaakt werdea.

Die alte Wacht tritt in's Gewehr , ſobald die

neue Wacht auf 20 bis 30 Schritte anrükt , und

wird dergeſtalt geſtellt , daß diefe leztere ſich auf die

linke Seite dex erſtern ſtellen kann. Die Manü-

\chaft ſchulter das Gewehr und wenn ein Tambur

auf der Wacht iſt, ſo ſtellt er ſich re<ts zivey

Schritte neben das erſte Glied, und“ ſ{lägt Ordi-

naxemarſch bis die neue Wacht neben der alten

aufmarfchiret iſt.

Jf ein Offizier Schef des Poſtens fo tritt er

vor die Mitte ſeiner Mannſchaft, wenn aber ein

Wachtmeiſter oder Korporal den Poſten -komman-

diet ſo bleibt er auf dem rechten Flügel ſeiner Wacht,

das Gewehr im rechten Arm tragend , ſtehen.

Wachten , deren Stärke niht 12 Mann be-

teâágt , werden auf ein Glied geſtellt ; ſind ſie aber

bis 18 Mann ſtark, ſo werden zwey, und wenn

fle ſtárkcr ſind auf drey Glieder formirt.



 

Ft dex Plaz zur Linken zum Aufmarſch der

neuen Wacht nicht hinlänglich , ſo ſtellen ſich beyde

MWachten am ſchiklichſten dergeſtalt, daß ſie die Wachts

ſtube auf ihren Flügeln haben. Z. B.die alte hat

die Wachtſtube zur linken , die neue hat ſolche zur

rechten Hand , oder die alte Wacht ſtellt ſich Front

gegen die Wachtſtube machend, in der nôthigen

Entfernung, damit die ablóſende Wacht vor ders

ſelben aufmarſchieren könne. i

Sobald der Schefdex neuen Wacht gegen die

alte bis auf 20 bis 30 Schritte angerükt iſt 0

láßt ex Halten, die Mannſchaft vorwärts in Bas

taille formiren, wenu fie ‘in der Flanke geweſen

iváre, und mit geſchultertem Gewehr und ini Or-

dinaremarſ< marſchieren , der Tambur \<lägt.

Der Ort des Aufmarſches muß ihn beſtimmen, ob

er durch die Flanke oder dur eine Schwenkung

fich auf dem linken Flügel der alten Wacht zu ſtellen

Habe, Hierüber läßt ſh hier durchaus nichts vor-

ſchreiben, Soviel muß indeſſen immer beobachtet

werden y daß man entweder von vornen oder auf

den Flanken des Poſtens welchen man zu beziehen

hat , anrúkfe und niemalen von rúkwärts gegen den-

ſelben komme.

Wenn hierauf das », Rechts — richt eu<!

und „Steht? fommandirt worden, und es ein Offiz

zierspoſien iſt, #0 ſalutiven die Schefs einander, laſſen
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(¿ter jener der alten, dann der Kommandant dex.

neuen Wacht ) das Gewehr im Arta nehmen , und
ſodann treten, ſowohl die Poſten Schefs als auch

die Wachtmeiſter und Korporale der alten und

neuen Wacht, mit dem Gewehr im rechten Arm

gegeneinander, und die erſtern übergeben den Auf-
zichenden die Konſinje, (Konſigne) das heißt : ſie

machen ſie mit demjenigen bekannt , was auf dem

Poſten zu beobachten iſ. Hat der Wachtkoms-

mandant die Konſinje erhalten, ſo beſiehlt ex dem

Korporal die Wachtſtube zu übernehmen,

Sind auf einein Poſten mehrere Korporale, ſo
iſt der álteſte, welchen der Adjutant , der alle Wacht»
meiſter und Korporale des Bataillons nach Dienſtaltex
und Fähigkeiten kennen muß— bereits bey Verſamms-

lung der Wacht 7 dafür bezeichnet haben wird , ders

jentge welcher die Wachtſtube und Geräthſchaften

übernimmt. Er wird „Korporal von der Kon-
ſinje ” genannt, (Sind auf den Poſten Korporale

von verſchiedenen Korps, ſo loſen ſie untereinander.)

Der Korporal von der Konſinje trittnun mit
jenem der alten Wacht in die Wachtſtube wo ihm
dieſer entweder ein Verzeichniß der Geräthſchaſten

oder dieſelben auch ohne Verzeichniß übergiebt. Dex

erſtere ſicht nach, ob alles was vorhanden ſeyn ſoll,
wirklich vorhanden und in gutem Stande iſt.

Der zweyte Korporal nummerirt indeſſen die

Schildergäſie ( Mannſchaft ſo Schildwache ſtehen

Y
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foll.) Jf dex Poſten hinlänglich ſtark, ſo können

cin auch zwey Mann beſtimmt werden, welche nicht‘

ſchiſtern (Schildwacht ſtehen) ſondern die nôthigen

Arbeiten , Holz, Waſſer, Lichrer holen; Holz ſpalten
und ſägen, den Soldaten die Torniſter aus der Kaſerne

hohlen u. dgl. Sie werden Freyreuter, oder auch Kal-

faktex genannt. JFhingegen nicht mehr Mannſchaft

aufdem Poſten als gerade nôthig i, die Schildwachs

tenzu verſehen, ſ0 muß dieſer Dienſt der Reihe nach

durch alle gemacht werden, H Jmerſtern Fall iſt am
beſten, wenn der Wachtmeiſter die Soldaten dieſents

wegen looſen läßt , um jeder Beſchuldigung von
„Partheylichkeit auszuweichen.

Hat der Korporal von der Konſinje die Wacht

ſtube übernommen, ſo meldet ex ſolches demn Wacht-
fommandanten, und zeigt zugleich an , yas ſchad-

haft oder mangelhaft befunden worden, damit

dieſer ſodann ſeinen Rapport machen könne.

Auf jeden Fall wird die Mannſchaft zur Abs

lóſung nichteher vorgerufen, bis der Korporal von der
Konſinje gemeldet hat, daß er übernommen habe,
Er tritt an ſeinen Plaz-bey der neuen Wacht. -

Der zweyte Korporal wird », Aufführ- Kot

poral genannt. *) Dieſer numerirt die Mannſchaft

*) Auf einen Schildwachtpoſten werden 3 Gem. gerechnet.
*#) Sind viele Schildwachten aufzuführen, die ſehr weit

guseinauder, oder auf ganz verſchiedenen Seiten ſtehen
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auf folgende Art: Ex giebt dem Aten Mann im

ten Glied Nro. 1,, dem im 2ten Nro. 2. ſo (wenn

nemlich auf zwey Glieder: formirt worden) u. ſ. f,

durch" die ganze Wacht nach Abzug der Freyreuter

oder Kalfakter. Er ſagt zugleich wieviel Nummern

zur erſten Aufführung gehören.  Vor's Gewehr

wählt er immer Rekruten, ungeſchikte oder nachläſſige

Leute aus, um ſie beſſer unter Augen zu haben,

Jt dex Poſten ſehr ſtark, ſo thut der Aufführs

Korporal am beſten , wenn éx der Mannſchaft ihre

betreffende Nummer auf den Patrontaſchenriemen

ſchreibt, weil ſonſt, wenn dieſelben vergëſſen werden, des

tachts bey Ablöſungen Verwirrung entſtehen könnte.

Man ſezt voraus es ſeyen fünf Schildwachten

vôthig, und 15 Mann zu Schildergäſten auf der

Wacht , ſo werden alſo Nro. 1. 2.3, 4, und 5. aufs

ziehen; Nro. 6. 7, 8, 9, und 10. werden ablöſen :

fómmitmittlerweile der Befehl eine neue Schildwacht

auszuſtellen , ſo wird dieſe durch Neo. 14. beſezt und

dann lôſen 12. 413. 14, 15, 4, und 2, ab.

Die Schildwachten werden nicht cher abgelöſt

als bis der Korporal von der Konſinje dem Wachts

fommandanten ſeine Meldung über die Uebernahme

der Wacht- Eſſekten gemacht hat : ſobald dies aber

ſo ſind auch wohEzwey drey und" mehrere Aufführe
Korporale.

**) Die Schildwacht vor'm Gewehr wird auch Schnarr-
po| genennt,
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geſchehen iſt, ſo giebt der Schef von der Wacht

dem Wachtmeiſter den Beſehl , ‘die Poſten abs

_lôſen zu laſſen : dieſcr leztere fommanviert , „Erſte

Aufführung vor. ” Der oder die Aufführ - Kor-

porale treten nebſt den Nummern welche bereits für

die erſte Aufführung bezeichnet worden find, ſammt

dem ‘Aufführs Korporal dee alten Wacht hervor.

Kommen nicht vier Gemeine auf die Schildwachten

ſo werden ſie auf ein Glied geſtellt ; “ſind hingegen

von einem und dem “gleichen Aufführ - Korporal vier

bis acht Mann aufzuführen, ſo werden ſie auf zwey-

Glieder, und wenn es mehrere ſindy E drey Glie»

‘dex geſtellt.

Jt alles in Ordnung, ſo kommandirt der Auf-

führ - Korporal der heuen Wacht, welcher ſich jenem

der alten Wacht rechter Hand, und Front“ gegen

die Aufführung machend , geſtellt hat ; Ganze

Wendung re<ts um — kehrt ! worauf beide Kor-

porale Rechts um kehrt machen. Der neue Auf-"

führ - Korporal fommandirt: Lrie Aufführung

vorwärts — Mar \<! Sie tritt im ordinaren

Schritt an, und folgt zwey Schritte hinter den

“_Korporalen, (Beym Ablöſen kommandiert jederzeit

der Aufführ - Korporal der neuen Wacht ; wenn

aber die lezte Schildwacht abgelößt worden iſt , ſo

übernimmt das Kommando , der Aufführ - Korpo-

ral von der alten Wacht.) x
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Gleich nachdem die erſie Aufführung einige
Schritte gemacht hat, wird von dem ſo eben er--

wähnten Korporal 4 Halt * kommandiert , ſodann

Nro. 1. Marſch. Der Mann welcher Nro. 1. hat

tritt allein vor , und links neben die Schildwacht

welche abzulöſen iſt, Die Schildwacht vorm Ge-

wehr (Schnarrpoſt) wird immer zuerſt abgelöſt.

Beyde Korporale ſtellen ſich vor die Schildwach-

wachten ; und jener der neuen Wacht kommandirt ;

»Práſentirt's — Lhr! Rechts und links — um!

Beide Schildwachken machen nun Front gegen
einander und die alte Schildwacht übergiebt dex

neuen die Konſinje ; die Korporale geben Obacht,

daß ſolches ordentlich geſchieht und nichts vergeſſen

werdez die neúe Schildwacht wiederholt die Kon-

finje- um ſich zu überzeugen, daß ſie ſelbe vollkom-

men verſtanden habe. (So oft cine Schildwacht

zum erſtenmal während der Wacht auf einen Poſten

kömmt, muß dieſe Miodertoina unmgänglich ſtatt

haben.)

Wenn die Konſinje übergeben und wiederholt

wordeniſt , ſo wird kommandirt, rechts und links

um! (beide Schildwachten machen wieder Front

vorwärts.)

(Die Korporale ſchen nach, ¿fte Plaz um

die Schildwacht reinlich gehalten worden, ob das
Schilterhaus ſauber, kein Stein oder ſonſt etwas
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zum ſizen in demſelben, und ob die Wandlöcher
nicht verſtopft ſind.)
“Jt dies geſchehen , ſo erfolgt »,ganze Wens
dung ! Rechts um — kehrt! Vorwärts —
Marſch! welches ſowohl beide Aufführ - Korpos_
rale als auch die abgelôſte Schildwacht vor'm Ge-
wehr angeht , welche leztere ſich zurük, auf ihre Stelle
bey dex alten Wacht begiebk: die Korporale hinae-

gen gehen vor die noch aufzuführenden Schildergäſte,
und dex neue Auſführ- Korporal kommandirt:

Vorwärts — Marſh! In Arm's — Lhr!
Die aufgeführte Schildwacht bleibt ſo lang mit
geſchultertem Gewehr ſtehen, bis die Aufführung
abmarſchirt iſt, worauf fie das Gewehr in Arm

nehmen , und von der Stelle gehen kann.
Nachdem die Schnarrpoſt abgelößt worden, wird

— die entfernteſte Schildwacht abgelößt und dann im

 
Rüúkweg eine nach der anderu.

Sobald eine Schildwacht die Ablöſung an-

langen® ſicht , 0 ſchultert ſie das Gewehr und
fiellt ſh auf die Stelle wo ſie aufgeführt worden,
Front dahin machend , wohin die Oefnung des
Schilterhauſes zeigt. Sechs Schritte vox der

Schildwacht kommandiert dex Korporal ſeinex

Mannſchaft + Halt ! worauf das Gewehr gez

ſchultert wird, er ruft die Nummer vor, welche
abzulöſen hat , dieſe tritt der Schildwache zur lin-
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ken Seite und alles übrige geſchicht wie bey Abs

lôſung der Schnarrpoſt geſagt worden ; nur mit *

dem Unterſchied , daß wenn die Schildwachten

wieder“ Front gemacht haben und der Korporal

Rechts umkehrt kommandirt , ſolches blos die

Kounporale und nicht die abgelößte Schildwacht

angeht , dieſe ſtellt ſich auf den linken Flügel der

Schildergäſte y welche aufgeführt werden, und folgt

allenthalben den beyden Korporalen bis auf die

Wacht zurük.

Begegnet der Abldſung unterwegs cin Offizier,

von welchem Grad ex ſeyn mag, ſo läßt dex

Aufführ- Korporal ſeine- Mannſchaft das Gewehr

ſchultern und wennex „paſſirt iſt, wieder in Arm

nehmen. Er hat Sorge , daß die Mannſchaft

immer geſchloſſen in guter Ordnung marfchiere ,

fein Mann zurükbleibe um allfällig die rükkehrende

Ablöſung abzuwarten ; daß die Gewehre nicht nach-

lâßgig getragen , und überhaupt mit der Ablöſung

“zwar im geſchwinden Schritt gegangen, jedoch keis

neswegs úbereilt und geloſfen, oder allzu groſſe

Schritte gemacht werden,

Wenn die Aufführ -Korporals mit der abge-

lôßten Mannſchaft vor ihren Wachtpoſien anlangen,

ſo kommandirt jener vonder alten Wacht : (welcher,

im Rúkweg wie bereits géſagt das Kommando

führt) Halt! —begiebt ſich zu dem Poſten-Kommans
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darte und meldet ihm, daß richtig abgelößt und
nichts beſonders vorgefunden worden ſy; dex

Kommandant beſiecht hierauf die von den Poſten

gekommenen Schildergäße, und wenner nichts aus-

zuſtellen findet , ſo giebt er dem Korporal den Befehl,
die Leute auf ihre Plâze tretten zu laſſen, welches

derſelbe bewerkſtelligt und das Gewchr in Arm

oder beym Fuß nehmen läßt, je nachdem ſolches

die andere Mannſchaft haltet. Der Aufführ- Kor-

poral von der neuen Wacht verfügt ſich zu gleicher

Zeit wie jener dex alten Wacht zu ſeinem Wacht-

Kommandanten und meldet ihm, daß die Poſten

richtig aufgeführt , die Konſinje übergeben und

auf feinem Poſten weder in den Schilderhauſern,

noch ſonſt etwas unordentliches vorgefunden wor-

den. Ertritt in's Glied, ( Sollte ſich dber etwas nicht
in Ordnung gefunden haben, ſo macht er die Mels

dung, damit nachher durch den Rapport des Wacht-
kommandanten die Anzeige gehörigen Orts gemacht,

und der imFehler befundene Soldat beſtraft werde. )

Sind Schildwachten mit dem Bayonet bey

Pulverwagen abzulöſen, #0 nehmen dieſe bey Ans

näherung der Ablöſung das Gewehr und wenn

dieſe ſtatt gehabt hat, ſo ſchlagen ſie das Bayonet

ab und ſtellen das Gewehr an. Die Schildwachten

bey einem Zuchtſaal oder Stokhaus ; die meiſtens
neben der Wachtſtube ſind, oder bey einem Arre-o



ſtanten der auf der Wachrſtube ſizt, ſtehen mit dem

Bayonet und werden zulezt abgelößt. Sie ſtehen

gewöhnlich im Zimmer, um alles beſſer beobachten

zu konken.

Während die Schildwachten abgelößt werden,

unterrichtet der Kommandant Und die Unter-Oſfiziere

der alten Wacht, jene dex neuen von allem was

auf den Dienſt dieſes Poſtens Bezug haben magz

nemlich in Betref der Ronden , Pateulljen ſv

anlangen oder auszuſchiken find , und welchen

Wegz (hierüber befinden ſichauf Hauptwachten und

andern großen Poſten geſchriebene Jnſtrufzionen)

woher Holz, Licht u. dgl. bezogen wird u, st. w.

Sobald die Aufſühr - Korpoxale zurük und ſämmt-

liche Schildwachten abgelößt ſind, ſó läßt zuerſt

der Kommandant dev alten, dann jener der neuen

Macht (welche beide das Gewehr im Arm in

Reih «und Glieder ſtille geſtanden ſind) ſchultern :

die alte Wacht marſchiert im ovrdinaren Schritt

“gerade vorwärts oder in die Flanke ab (je nachdem

_die Stellung war und es der Naum geſtattet ).

Dex Tambur ſchlägt Marſch. Zu gleicher Zeit

marſchiert der Kommandant der neuen Wacht mit

derſelben im ordinaren* Schritt auf die Stelle

welche die Wacht verlaſſen hat , und bleibt dajelbſt

in Fronte unterm Gewehr ſtehen, Dev LS

ſchlagt ebenfalls,

i
R
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E

R
—
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_ Iſt die abzichende Wacht bis auf 40 Schritte
entfernt, ſo fommandirt ihr Schef + Halt !

Bayonet — ab! Jn Arm's — Lhr! Hat ein
Offizier den Poſten kommandirt, ſo ſtekt ex jezt

“fein Seitengewehr ein, übergiebt die Mannſchaft
_dem Wachtmeiſter und begiebt ſich: zu dem Haupt-

mann pon der Polizey , um ſich zu melden , daß er
von der Wacht abgelöſt worden iſt. Nachdem das

Bayonet abgeſchlagen wörden , läßt dex Wacht-

meiſter rechts in die Flank, und im geſchwinden

Schritt abmarſchieren , und führt die abgezogene
Wacht in größter Ordnung nnd Stille in den
Kaſernenhof. (Es wird kein Spiel geſchlagen ).
Daſelbſi wird das Gewehr hoh genommen und
abgetreten; ſogleich aber wenn die Gewehre geladen

ſind, der Schuß ausgezogen. Diejenige Mann-
ſchaft welche in Bürgershäuſern beqguartirt - iſt y
marſchirt in Orduung in ihre Kompanie Nummer.

Sind alle Kompanien bey den Bürgerslcuten ein-
quartirt, ſo wird die abgezogene Wacht auf dems-

jenigen Plaz geſührt, wo die Bataillons - Wacht
ſh tägli<h verſammelt , und daſelbſt entlaſſen.

Die Wachtmeiſter und Korporale melden ſich nun
bey dem Feldweibel ihrer Kompanie, daß ſie von
der Wache abgeldßt ſeyen.

Die aufgezogene Wache bleibt mit geſ@ultertem
Gewehre ſichen, bis die alte Wacht das Bayonet

: N
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abgeſchlagen hat und abmarſchirt iſt , ſodann kom-

mandirt der Schef derſelben: Präſentirt's — Ehr!

Z0<'s — Ehr! Trett — ab! Die Mannſchaft

ſiellt nun ihre Gewehre entweder an einen Schrans

ten oder Rechen, oder legt ſie darauf, je nachden

bey dem Poſten die Einrichtung getroffen i(t.

Dex Wachtmeiſter macht die Mannſchaft ohne

Gewéehr- antreten , ertheilt die nöthigen Befehle,

ermahnt zur genauen Befolgung der Dienſtpflichten y

frägt einen jeden“ Mann um ſeine Nummer, und

ordnet an, daß die nöthigen Leute um o und

Lichter geſchikt werden.

Es giebt Fälle, wo eine Wacht ſo ſtark iſt y

daß ſie in mehrere Sekzionen oder auch nur in Ges

ſchwader getheilt wird , alsdann muß über eine jede

ein Wachtneiſter odev Korporal die beſondere Aufſicht

führen , weil es nicht möglich wäre, daß ein einziger

alles genau im Auge behalten könnte.

Es geſchieht ſehr oft, daß eine Wacht einen

Poſten bezieht, von welchem wieder fleinere Poſten

abhängen und detaſchiert werden, Dieſe Poſten tres

ten aus, ſobald die neue Wacht aufmarſchirt iſt, und

verhalten ſich bey der Ablöſung in Rükſicht der Ueber»

nahm und dex Ablöſung der Schildwachten ganz

gleich wie der Hauptpoſien. “Dieſer leztere wartet

die Ankunft der“ abgelößten detaſchierten Wacht

ab, um mit einander von dev Wacht abzumars
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marſchieren. ‘Dieſe detaſchirten Poſten laſſen dänti
auf dem Hauptpoſten Holz und. Licht holen, und“
machen alle ‘Napporte und Meldungen dahin.

“Verhalten auf Vachten im Allge
meinen.

“ Niemánd, ſey ex wer ex wolle} ſoll \< von
det Wacht entfernen.

Sobald »; Wacht ins Gewehr öder wait
heraus ” gerufen wird, ſoll ſich jedermanbéeilen
der erſté ſeyn zu wollen; Leute die zu ſpät kornnen y,
ſollen angeſehen iverden, als wären ſie abweſend
geweſen und dem zu Folge beſtraft werden, Jeder“
Wacht-Kommandant hat das Recht als Strafe für
geringere Fehler mehrere Stunden Schildwachſiehe
oder die Verrichtungen der Koëwee (Arbeiten welchs
auf der Wache zu niachen ſind; Hol, Waſſer
hohlen ui. dgl, ) aufzuerlegen. Wenn cinem Manné
Strafſtunden zu" ſchiltern auferlegt worden ; ſo

« mußer dieſelben nicht hintereinauder ſtehen , ſoudérw
er zieht nur öftæ auf den Poſten: Grobe ‘Vets
gehen ſollen in den Rapport“ gebracht" werden ;
damit davon weiters die Meldung gemacht werde y
und die Beſirafung von dem Hauptmann det Konz
panie oder dem Bataillons-Kommando erfolge: Je
nah den Umſtänden iſt bey groben Vergehén hievon
demHr,Plazmajor(Aidemaior)eine beſondereMeldung

Ï NI
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zumachen, damit durch ihn das weitere verfügt ,
und ein anderer Mann an die Stelle des betreffen-

den auf die Wacht abgeſchikt werde; der Fehlbare

iſt ſogleich als Arreſtant auf der Wache zu behalten;
: Gewöhnlicherweiſe werden die Schildwachten

alle zwey Stunden abgelößt; bey groſer Kälte ge-

ſchicht dies alle Stunden. A
Soviel Appelle im Bataillon angeordnet ſind;

ſo’ viel’ werden auch nothwendigerweiſe auf den

Wachten gehalteu, nemlich die Wacht muß um

die gleiche Zeit antretten — mit oder ohne Gewehr

ivie ſolches der Kommandant befiehlt — und man

ſieht ‘nach ob alle Soldaten anweſend, Kleidung

und “Waffen în beſter Ordnung ſcyen. Dem

Wachtkommandanten iſt jedoch frey gelaſſen , ſo oft

er es fur nöôthig haltet, die Mannſchaft ſciner
Wacht antreten zu laſſen und ſelbe zu viſitiren.

+ UnterTags müſſen die Soldaten ſich meiſtens vor

der Wachtſtube aufhalten, immer den Hut aufhaben

und die Patrontaſche niemalen ablegen. Jn dex

Nacht dürfen die Holzmüßen (Ordonanzkappen) aufe

geſezt werden ; es verſteht ſich aber , daß wenn in'sGe-

wehr getreten, oder eine Schildwacht aufgeführt wird;

jederzeit der Hut wieder aufgeſezt werden muß:

— Während der Nacht darf nicht geſtattet verden ;

daß die Leute ſich außerhalb der Wachtſtube aufhal-

tenz ‘ſie halten gerne Zuſammenkſmfte mit lüderlichen
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Dirnen oder entfernen ſi< unvermerkt von “dex
Wacht , welches zu verhüten“ iſt. Hier gilt die
Bemerkung ebenfalls die in Betref des Berhütens.
von Fehlern bereits Seite 77 gemacht worden.

Das Spielen“ iſ niht zu dulden ; der Mann
gewöhnt |< allzuleicht daran, und wenner einſt
ein Lump “oder cin Dieb wird , ſo liegt vielleicht der
Grund davonin der Leichtigkeit mit welchem man
ihm das Spiel geſtattete: Der Soldat unterhaltet
ſich auf den Wachten_am nüzlichſten und anſtän-
digſten, wenn er vom Dienſt und Militärſtande
ſpricht , wenn Kriegsvorfälle erzählt werden. Jn
die Wachtſtube ſoll niemand hinein gelaſſen
“werden, der nicht hinein gehört ; es ſollen daſelbſ>
keine Zuſammenkünfte und Verſammlungen ſtatt
haben und durchaus keine Branteweinkrämer oder
Weiber daſelbſt geduldet werden.

Bey Tag iſt dem Offizier welcher Wachts
Kommandantiſt, nicht verwehrt Beſuche von ſeinen
Kammeraden- zu erhalten; hingegen ſoll er des
Nachts. ſolche nicht annehmen j noch viel weniger

__aber mit ihnen eſſen und trinken, wodurch dem
„Soldaten böſes Beyſpiel gegeben wird, und leicht
ein Saufgelage daraus entſtehen könnte.

Während der ganzen Wachtzeit legt der Offiziey
niemals Degen und Rinakragen oder Schärpfe ab,
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z Wenn unter Tags die Soldaten vor der

Wachtſtube ſich“ aufhalten, und ein Offizier bey

ihnen vorbeygeht oder ſh“ ihnen nähert , o ſtehen
ſie auf und machen Front , bringen aber keine Hand

an den Hut. Nauchen ſie Tabak, ſo ziehen ſie die
Pfeife aus dem Mund,

Diejenige Mannſchaft welche die Korwee's ¿zu
verrichten nemlich Holz, Licht zu holen hat u. dgle

gehen in der Ordonanzkappe , behalten aber zum

Zeichen, daß ſie im Djenſt ſind, die Patrontaſchen
um, Das Holi ſoll niemalen auf dex Schulter,

ſondern auf Tragbahren , oder wo feine ſind ¡auf
“zwey Sctheiter Holz getragen werden,

Jeder Wächt eKommandant iſt für alle Unord-
nungen , welche bey ſeiner Mannſchaft vorfallcy y
verantivottlich, Er wird dem zu Folge die Schild-
wachtên, welche nicht allzu weit pon ihm ſtehen,
öfters ſelbſt viſitiren , und bey den entferntern durch

den -Wächtitieiſter nachfehen laſſen y (ſowohl bey

Tag als bey Nacht ) “damit keine Nachläßigkeiten
ſtatt! abans, Zſt es dem Wacht - Kommandanten
uibérläſſen Sicherheits - Schildwachten auszuſtellen y
\d" ſtelit er dieſelben ſo aus, daß fie einander ſehen

vder wenigſtens znrufſen können. Der Zweck dieſer

Schildwachteu, ſoviel inöglich- alles zu beobachten,

hôren und ſehen zu können, Ds dabey des erſte
Augenmerk ſeyn. i
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- Ohne Erlaubniß des Wacht - Kommandanten

ſoll weder eine Ablöſung noch cine Abſendung ciner

Meldung odex die Entfernung von. irgend jemand

ſtatt haben. y

Der Aufführ-Korporal wird jedesmal, wenn es

Beit zur Ablöſung iſ , die Mannſchaft antretten laſſen

und dem Wacht - Kommandanten die Meldung

machen: ©) dieſer unterſucht ob alles in Ordnung

‘it, und befiehlt abzumarſchieren, worauf der Kor-

poral vorrúft und verfahrt wie S. 187 u, folgende ges

[ehrt worden. Bey der Zurrükkunft einer jeden Ablò-
ſung láßt der Auffúhr-Korporal halten , meldet dem

Wacht - Kommandanten daß die abgelößte Mann-

ſchaft zurük ſey, und ob und was er auf dem

Poſten neues und unordentliches gefunden habe.

Der Wacht - Kommandant ſieht ſelbſt nach , ob» die

Mannſchaft ſo von dem Poſten gekommen, in Ords

nung, wohl angezogen und nicht betrunken iſt, und

giebt ſodann den Befehl zum Abtreten. | Der

Korporal läßt hierauf das Gewehr präſentiren ,

Hoch nehmen und abtreten, und ſieht ſorgfältig

darauf : daß die Soldaten ihre Gewehre abwiſchen.

Dex Wachtmeiſter wird im voraus diejenigen

Nummern benennen , welche wenn die Parole auss

gegeben wird , vorzutreten haben. (ſiche Seite 173)

*) Des Nachts müſſen die Leute eine halbe Stunde

zuvor aufgewekt werden.
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Eben fo wird “er dicjenige Maunſchafk bezeich-

nen , welche bey Ankunft von Ronden und Patruls-

lien mit ihm hervorzugehen oder dieſelbe zu

machen hat, ; i
Zu dieſen Verrichtungen nimmt man gewöhn-

lich die Nummern welche erſt von den “Poſten

gekommen find , damit wenn die erſtern lange
dauern ſollten und mittlerweile die Zeit zur Ablöſung

da wäre , es feine Zögerung oder Verwechslung und

Nachtheil gäbe.

Die ganze Wachtzeit hindur<, muß die ge-

ſammte Mannſchaft (der Wacht - Kommandant

geht mit gutem Beyſpiel vor ) ordentlich angezogen
ſeyn, und ſich keine Bequemlichkeiten erlauben, als

¿. B, die Halsbinde, den Ro dfnen u. dgl. Des

Morgens eine Stunde vor dem erſten Appell müſſen
die Leute die Hüte auspußtzen „ die Montur in Ord-
nung bringen , die Haare auskämmen ( ſtrählen )

und die Schuhe putzen, damit ſie wo möglich eben
ſo ſauber von der Wacht abziehen , als ſie aufge»

zogen ſeyn müſſen. Des Nachts zicht die geſammte
Wacht die Ueberkittel oder Ueberröcke an.

Haben die Soldaten die Haberſäke nicht auf

die Wacht mitgenommen ( wovon jedoch nur ein

beſonderer Befehl befreyen darf) ſo werden dieſelben

ſobald die Wacht aufgezogen iſt, durch die Frey,

reuters oder Kalfakters abgeholt , welche: ſich dafür
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beydem Korporal vom Tag von der betreffenden

Kompanie zu melden haben, damit dieſer entweder

ſelbſt oder vermittelſt Anweiſung der Geſchwader-
Schefs dieſelben übergebe. Bey den Kompanien

welche in Bürgershäuſern bequartirt ſind , werden

die Haberſake bey dem Feldweibel abgeholt , wohin

ſie die Mannſchaft bey der Berſammlung der Wacht

gebracht haben muß. Daß ſets alles eingepakt

ſeyn ſoll, ſagt Seite 47.

Einzelne Stücke aus dem Haberſacke eines Man-

nes beſonders holen zu laſſen , unterliegt mehreren

Schwierigkeiten und giebt Anlaß zu Veruntreuun-

gen, Streitigkeiten u. dgl. *) Wenn es indeß doch

enôthig werden ſollte, ſo muß immer der Schlafe

Fammerad oder wenn dieſer nicht anweſend wäre

“der Geſchwader -Schef oder der Korporal -von der

Juſpekzion gegenwärtig ſeyn , welche darauf zu ſchen

haben, daß der Torniſter wieder ordentlich zuge-

macht werde.
Das Eſſen wird der Mannſchaft auf die Wache

gebracht: kein Mann hat. dabey die Patrontaſche

abzulegen.

"*)Mannſchaft , welche entfernte Poſten zu beziehen ,
oder von ciner andern Station auf die Wache zu

fommen hat , muß jedesmal den Torniſter ſelb mit-
nehmen, Ueberhaupt iſt dies vorzuzichen“"gsPer
Soldat ſi daran gewöhnt , den HahrſakË.

und ſeine Habſeligkeiten eingepakt bé  
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Ein betrunkener Soldat iſt jedesmal im Fehlen,

porziglich aber wenn er auf der Wacht iſ ; ſollte

ſi ein Soldat beigehen laſſen ſich auf der Schilds

wacht zu betrinken , ſo muß er ohne weiteres in

Arreſt genoinmen , unddie Meldung nach Vors

ſchrift gemacht werden, damit der betreffende abs

gelôſt, beſtraft , und ein anderer Mann an ſeine

Stelle geſchikt werdez denn mit Strafſtunden wäre

ein Vergehen dicſer Art allzuwenig beſtraft.

Der Korporal von der Konſinje verrichtet des

Tags alle Meldungen dieſer Art, überbringtdie gé-

wöhnlichen Rapporte , fertigt des Nachts Ronden

vnd Patrulljen ab „und begleitet die erſtern weiter.

Entweder wird auf jeder Wacht [mündlich übers

geben , was für ſchriftliche Rapporte zu machen-ſindy

oder ſolches wird mittelſt eines Ordrebuches überge

ben, welches diesfalls ‘die nôthige Weiſung ents

hâlt. Gewöhnlich wird nach Ablöſung der Wacht

ein ſchriftlicher Rapport von den Thor - oder deta»

ſchirten Poſten auf die Hauptwache , von dieſer

aber ein Haupt - Rapport dem Plazmajor , Plazadius

tanten oder auf das Plazbúro, (Plazbúreau) geſandt ;

da wir hier angenommen haben , es ſeyen nur einige

Kompanien. des Bataillons, in einex Garniſon, wo-

ſelbſt der Schef deſſelben das Kommando führt,

und kein eigends beſtellter Plaz- Kommandantgegen

wártig“ iſt, ſo wird dieſer Rapport dem Herrn Aide
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major übermacht. Er wird verfaßt wie nebenſtehene

des Beyſpiel zeigt, - '

Giebt es aufden Wachten, Nachtpoſten (Schild»

wachten welche nür des Nachts aufgeführt werden)

ſo müſſen dieſe im Rapport beſonders aufgeführt
werden, und es heißt denn im Rapport : „Halten

Schildwachten ” „, bey Tag” 5»bey Nacht. ”

Wenn ein Korporal Poſten - Konmimandant iſt,
ſo ſhift er den âltéſten Gemeinen , ſowohl mit den
Rapporte, als auh um die Loſung (das Wort

welches die detaſchixten und Korporals - Poſten ers

halten) ; dieſer führt auch die Schildwachten auf,
indem dies der Korporal als Wachtkommandant
nicht thun darf.

Wenn eine Juſpekzion von dem Hauptmann

"von dex Polizey gemacht wird, ſo tritt jedesmaldie

Mannſchaft vor die Wachtſtube, mit oder ohne
Gewehr , je nachdem folches befohlen worden. |

Auf den Thorwachten tritt die Mannſchaft |

ſowohl bey Oeffnung als Schließung der Thore in's
Gewehe. Beym Oefnen ſendet der Wachtklomman-
dant den Korporal von der Konſinje mit zwey Ge-

meinen erſt durch das kleine Pôrtlein hinaus 40 bis

60 Schritte vor das Thor umn zu beobachten, ob

ſi< niemand in feindſeliger Abſicht nähere , mittlers
weile wird das Thor geöffnet. Sowohl bey'm Oef-
nen als Schließen giebt dex Pöſtei- Schef die br-



— DO4 =

uothigte Mannſchaft zur Hülfe, und ſorgt im ev
ſtern Falle, daß nicht zu viele Leute auf einmal
durch das Thor ſtürmen und ſomit die nôthige
Polizey - Aufſicht verhindern , worauf der vor das
Thor abgeſchikte Korporal mit 2 Mann vorzüglich
zu: ſehen haben.

Alle detaſchirten Poſten ſchi>en des Morgens
cine Stunde nach Anbruch des Tages (oder zur befoh-
Ienen Stunde) den Früh-Rapport an den Wacht-
fommandanten desjenigen Poſten, an welchen ſie
gewieſen ſind, oder von welchem ſie abhangen. Kor-

poralspoſten ſenden — wenn nichts beſonderes an-
zuzeigen iſt, — die Meldung mündlich , durch dens»
jenigen Gemeinen welcher die Schildwachten auf-

führt ; iſt aber ein Wachtmeiſter Kommandantcines -
Poſtens, ſo macht er einen ſchriftlichen Rapport.

Die Offiziere verfaſſen ſodann ihren Frührap-
port für den Herrn Plazmajor (hier der Aidemajor des

Bataillons) gleich jenem auf dex Vorderſeite; mit dem
Unterſchied , daß die angeführte Ausſezung der Po-
ſten », bey der obern Mühle ſteht 2c. wegbleibt , hin-
gegenaber .angeſezt wird ” :

die Parole war geſiern N. N.

Ronden und Patrulljen ſind richtig gegangen.

Extra-Ronden wurden geinacht: Um 1 Uhx durch

Herrn Oberſtlieutenant O. Um 3 Uhr durch

Herrn Hauptmann von dex Polizey u, ſ. w.
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Dieſer Napport wird dur< den Korporal von
dev Konſinje abgeſchikt und ihm die Marronbüchſe
oder das Nonden - Regiſter mitgegeben, Von Bey-
den wird in der Folge geſprochen werden.

Der Hauptzwek des Militärs — vorzüglich în
der Schweiz — beſteht darin, die gewöhnliche
Ordnung in unſerer geſellſchaftlichen Verbindung
nicht gewaltſam ſtören zu. laſſen ; es muß
alſo der: Polizey, welche die Aufrechthaltung dieſer
Orduung im Junern' des Staats beabſichtigt, hilf-
reich an die Hand gehen. Polizeybeamte , welche
von Rechtswegen dazu beſtellt ſind , können Pas
trulljen oder Mannſchaft zu Arreſtationen übers
laſſen werden, auch können bey Raufereyen und
Händeln dem Hauswirthe eines öffentlichen Ortes,
Wirthshauſes u. dgl, auf ſein Anſuchen Hülfe ge-
leiſtet werden, was auch geſchehen müßte, wenn
auch die Wacht gar nicht darum angegangen wor
den wäre. Allein der Offizier ſeye behutſam mit
Verabfolgung von Mannſchaft ; er geſtatte dieſe
nicht fedem, den er oder die Leute dex Wache
nicht wohl kennen , und vorzüglich nicht in Privat=
häuſer, Jedes Anbegehren um Wache muß ſchrift»
lich von der dazu kompetenten Behörde oder Bes
amten oder von bekannten Polizey - Offizieren oder
auch bey gefährlichen Schlägereyen von Wirthen
und ihren Leuten geſchehen , allein immer muß
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dex Korporal (in bedeutenden Fällen der Wachts

meiſter) mit ſeinen zwey , drey oder vier Mann flug

und behutſam zu Werke gehen z auch lieber ſoviel

möglich die Anbefehlung der Verhaftung durch búr-

gerliche oder andere Perſonen geben laſſen, als

auf eigene Autorität arretieren; ausgenommen der

Fall wäre gefährlich und höch| wichtig , z.B.

wenn einer einem andern eine tòdliche Wunde gee
geben hätte , oder cin Dieb auf dex That erhaſcht

worden wäre u. dgl |

‘Das Eindringen von Wachten odér Pattul-
jen in Bürgershäuſer , iſ eine ſchr kizliche Sache;
und hierin muß der Wachtkommandant oder Ats

Führer der bewaffneten Truppe durchaus ſich mit

einem beſtimmten Befehl oder der érwieſenen höchs

ſten Nothwendigkeit deen können: Das Hauseines

Jeden muß ſo zu ſagen , unangreifbar und der

Bürger in demſelben geſchüzt ſeyn.

Welche Freiheit, welche Sicherheit würde ſeyn,
wenn jeder muthwillige oder erboſte Burſche die
Wache in das Haus eines ſhuldloſen Mannes unter.
falſchen Angebungen führen könnte! — Behutſam

alſo in dieſen Punkt! behutſam beſonders ihr juns

gen Herven , die Zhr Krieg führen, Muth zeigen

möchtet , wo der Feind ſich nicht wehren darf. Das

nd Buutalitäten die den Militärſtandnicht ehren
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Vonallen möglichen: Fällen hier zu ſprechen y

iſt unmöglich, es muß alſo den richtigen gebil

deten Verſtand der Offiziere und den diesfalls

beſtehenden oder ergehenden beſondern Befehlen

und Anweiſungen überlaſſen bleiben, das jedesmal

Nôthige und Zwekmäßige anzuordnen.

Wenn Arreſtanten auf eine Wachtſtube geſezt

werden, ſo wird der Wachtkommandant ſeiner Mann-

ſchaft ernſtlich anbefehlen , daß dieſelben weder mit

Worten noch Handlungen muthwilligerweiſe beleis

digt werden ; ex muß ſeinen Leuten vorſtellen , daß

ſie nur Vollzieher keineswegs aber Richter ſeyen -

und daß es einem Soldaten nicht ziemt, Gefangene

die’ ſich weder vertheidigen können noch dürfen, ate

zugreifen und zu mishandeln, ſey es mit ¡Worten

oder Handlungen. Die Wache muß im Gegén-

theil , jeden der ihr zur Verwahrung und Aufſicht

übergeben wird , gegen jede Mishandlung des Vols

kes oder einzelner aus demſelben in Schuz nehmen.

Daß hierin ſo wie bey allen Gelegenheiten der

._ Offiziér durch eigenes Beyſpiel die wahre Art zei

gen muß, wie ſich zu benehmen i verſteht ſich
bon ſelbſt.

Kein Wachtkommandant darf einen Arretirten

von ſi< aus entlaſſen , ſondern er muß. behöriger-

maaßen die Meldung machen, und die fernern

Befehle erwarten.
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Schild wachten.

attle Schildwachtenſollen von den Herrn of

fiziers , Unteroffiziers und Soldaten mit beſonderm

Reſpekt behandelt werden. Auf ihren Ruf, ſogar

auf ihren Wink muß alles vom General bis zum

lezten Gemeinen gehorchen z ſie ſind gleichſam ein

unangreifbares Heilighum , das von niemanden

Befehle annimmt, ſondern ſ< einzig an die Kons

ſnje hält. Hiervon muß man den Soldaten einen -

hohen Begrif beybringen ; er entſchädigt ihn für ſv

manches Múhevolle das ex auszuſtchen , manche

Leiden die er zu ertragen hat.

Wer daher auch eine Schildwacht , ſey es mit

Worten oder Handlungen herabwürdigt , ſie nicht

achtet, odex ſich gar an ihr vergreiftoder ſie ſchimpft,

der muß und wäre es ſelb der Hauptmann des

Mannes, auf das ſchârfſte beſtraſt werden, ia

ſogar auch in dem Fall , daß die Schildwacht

durchaus Unrecht gehabt hätte.

Hat die Schildwacht ſiverfehlt, ſo- melde

man es dem Kommandanten der Wache von wo

ſie aufgeführt werden, damit ſie abgelóſ und das

Weitere verfügt werde,

, Dié Herren Offiziere müſſen voy den Schild-

wachten den Hut abziehen , die Unteroffiziere und

Soldaten die linke Hand an den Hut bringen;
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auch jederzeit vor, und niemalen hinter der Schilds
wacht vorbeygehen. EE

Eine Schildwacht ſoil vonNiemand eine Kona
finie annehmen,oder dieſelbe ändern laſſen, ſie‘auch
Niemandenmittheilen, als im Beyſeyn des Wachts
fommandanten, des Aufführ - Korporals oder eines
Inſpekzions + oder Ronde - Offiziers ; ebenſo wenig
darf ſie fich von jemand anders als durch den Auf
führ- Korporal ablôſen láſſen, oder gar ohne Abs
lóſung ihren Poſten verlaſſen, Einer der größten
Fehler der ſtrengebeſtraft werden muß.
Eine Schildwacht darf niemalen auh nicht
einmal im Schilterhaus ihr Gewehx aus der Hand
ſtellen , es auch niemanden übergeben, und wenn
es die eigenen Offiziere der Kömpanie 1vâren.

Sie ſoll ſ< nicht niederſeten, nicht ſ{lafen;
(bey großer Strafe )z nicht pfeifen , ſingen, leſen,
eſſen , trinkèn, Tabakrauchen und mit Niemanden
(wenn es nicht nôthig iſt) reden , und wenn es ja
geſchieht , ſo mußes mit. furzen Worten geſchehenz
auf die an ſie gemachte Fragen ſoll ſie mitJa oder
Liein antworten, und ſich in keine Geſpräche einlaſſen.

Nie darf ſie in das Schilterhaus gehen (alſo
auch des Nachts nicht,) als- bey ſchlechtem Wetter;
aber auch dann muß ſie aus. demſelben . heraustres-
ten , wennſie eine hohe Militärperſon , cine bewaff-
nete Truppe oder. etwas nahe anructen ſieht.

O
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Sie foll ihr Gewehr entweder beym Fug habett

oder im Arm wohlangezogen tragen ; ſich nicht weis

ter als 15 Schritte rechts und eben ſoviel links

bon ihrem Schilterhaus entfernen und wenn ſé

jemand kommen ſicht , dem ſie “Front machen , das

Gewehr ſchultern oder präſentieren muß, #0 ſtellt

ſie f{ ſchleunig auf die Stelle, wo ſie aufgeführt

worden, Sie macht jederzeit Front mit dem Gé-

ſichte gegen die Seite, wohin die Oeffnung des

Schilterhauſes zeigt , alſo den Rüden gegen daſſelbe

gekehrt , wenn auch die betveſfende ‘Perſon , welcher

ſie dieſe Ehrenbezeugung zu erweiſen hat, ihr zur

Seite oder hinten vorbey gienge ; weil ſic ſonſt leicht

überliſtet werden könnte.

Allé Schildwachten welche auf Wällen oder

in Schanzen ſtehen, machen immer Front auss

wärtsgegen das Feld.

Eine jede Schildwacht hat ihren Poſten ſails

ber zu halten und nicht zu geſtatten , daß in der

Nâähe deſſelben etwas unreines geinächt óder verdors

ben werde. Sobald ſié Lermen oder Streit hôrt'

und einer anderen Schildwachr zurufen kann, o

ſoli dieſer Ruf von Schildwacht zu Schildwacht

bis auf die Schnartyoſt wiederholt werden, welche

je nach den Umſtänden », Korporal raus "! óder

»» Wacht ins Gewehr ” ruft) und meldet was gee

rufen worden, Sie ſoll ſich niemalen {bin deis
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Streit miſchen oder gar ihren Poſtenverlaſſen, und
ſollte ſie auc angegriffen werden, ſo wehrtſie ſich mit

Kolbenſchlägen und nôthigenfalls mit Bayonetſióßen i

und dem geladenen Gewehr alsein tapferer Soldat,

macht aber zuvorVorſtellungen. über die wichtigen

Folgen , ſo der Angrif einer Sma nach ſich

ziehen muß:

Sobald eine Schildwacht eine Feuersbrunſt

‘ gewahr wird, oder ſichere Kenntkniß dävön. erhält,

ſo ruft ſie Seuersnoth! und wenn ſie vor dem

Gewehr ſteht : Wacht ins Gewehr. (Wie ſi bey

Feuersbrünſten zu benehmen iff ,- wird im Verfolg

geſagt werden.)

So oft eine Schildivacht z, B. bey Jnſpekzic

onen welche der Hauptmannvon der Polizey oder der

Plazmajor oder Plaz - Adjutant ( hier der Aidemajor

des Bataillons) macht, die Mannſcháft mit oder ohne
Gewehr herausrufen ſoll, ſo ruft ſie im erſtern Falll:
Wacht in'sGewehr"”im zweyten „Wacht heraus.”

Stehen zwey Schildwachten auf den glei
chen Poſten , (o ſollen ſie beym ſchultern, präſen

tiven, im Arm nehmen 1c. auf einander Achtung
geben, und zwar die links ſtehende immer auf die

rechtsſtehende, damit ſie dieſe Griffe zugleicher Zeit

machen; wenn ſie aufs und abſpazieren, ſollen nie

beide miteinander guf die gleiche Seite ſehen und

gehen, ſondern die eine geht rechts die andere links

9 2
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und wenn ſie umkehren gehen ſie entweder beyein-

ander vorbey , oder kehren zu gleicher Zeit beyni

Schilterhaus wieder um.

Wenn eine Schildwachteinen Offizier vorbey-

gehen ſieht , ex ſehvon was immer für einer Truppe

oder Armee , \o ſtellt ſie ſi auf den Plaz woſie

aufgeführt worden, ſchultert auf 5 Schritte das

Gewehr und bleibt unbeweglich ſtehen, bis der

Offizier wieder ſoweit bey ihrvorbey iſt.Das gleiche

perrichtet ſie wenn eine RESLruppé att

marſchiert. :

“Vorihrem Féldweibel ſo wie vor jeder unbe-

waffneten Truppe niacht ſie wie obca Halt, Front,

behält“ aber das Gewehx im Arm und die rechte

Hand am Einſchnitt des Kolbens. Paſſirt ein Ge-

neral , Oberſt, Oberſtlicutenant oder hohe Regies

xungsperſon în der Amtskleidung oder mit den

Weibeln begleitet.vorbeyÿ, 0 prâſentirt stſie das Ge»

wehr. Y
Sobald eine Schiſdwacht in der Ferne eine
bewaffnete Truppe odet einen lermenden Haufen
Polks ankonimen ſicht , \b ruft ſie der Wache in's

*) Ueberdieſen leztern Punkt läßt ſih nichts dénalits

beftimmen , da diesfalls beſondere Béfehle das Ges
‘hôrige anorduen. Allen Offizieren , welche eine oder

“ ZweyEpguletten mit Bouillons (SE
tragen, wird das Gewehr präſentirt,
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Bewehr , und zwar frühe genug, damit dieſe Zeit
habe heraus zu kommen. i

Eine äußere Schildwacht hat einer Zruvss

welche ſchnell anrúfkt , bevor die Wache in's Ges

wehr getreten iſt , Halt da! und wenn dies nicht

geachtet würde, es dreymal zuzurufen, weil die

Truppe bevor ſie paſſiren darf, erſt durch: cinen

vorgeſchikten Korporal und vier Mann erkennt

werden muß. fx

“Haltet ſie demohnexachtet nis ſoiſt ſie feind-

lich zu behandein und jc nah den Uniſtänden Feuer

zugeben.

Schildwachten bey Kaſernen ſollen keine Weibso

perſonen, Brandweinträmer , Kinder, oder unbe-

kannte und verdächtige“ Leute hineinlaſſen. Wenn

jemand Unbekannter in die Kaſerne zu gehen ver-

langt , ſo ſoll die Schildwacht dem Wachtkomman-

dant rufen, damit dieſer ſich erkundige, zu wem

und: was manwolle, worauf der betreſſende Solo

dat oder Unteroffizier gerufenwerden muß, ‘damit

er fur die eintretende Perſon gutſtehen fónne.

“Dieſe Schildwachten laſſen keinen Betrunkenen

ausgehen , und nach Zapfenſtreich vom Feldweibel
abwärts Niemanden als den Feldweibel und den

Korporal von Tag , welche noch außerhalb der Ka-

ſern zu thun haben,
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Unter Tags ſchen ſie darauf, daß alle Sold»

ten welche aus der Kaſerne gehen , ſauber und bé»

fohlenermaßen angezogen ſeyen. Sic dulden nict,

daß etwas aus den Fenſtern geſchüttet oder ſonſt im

Kaſernenhof und ihrer Nähe Unſauberkeit gemacht

werde. i

Keine Bett- oder Kaſernengeräthſchaften oder

Holz und dergleichen ſol die Schildwacht aus

der Kaſerne tragen laſſen, ‘ſondern jedesmal den

-Wachtkommandanten vufen, welcher zu unterſuchen

hat , ob das Hinaustragen geſtattet werden kann.

Auf die Konſinjirten , (das heißt jene Solda-

ten, welche Kaſernenarreſt haben ; ) ſoll Obacht

gegeben werden, daß ſie ſich nicht herausſchleichen;

eben ſo auf die auf der Wache oderim Zuchtſaal

oder ſonſt gefangen ſißenden.

Die Schildwacht bey einer Vriſon , Sto»

haus oder Zuchtſaal , ſoll niemals Wein oder ſtarkes

Getränke oder Feuer und Licht hineinläſſen , nicht

zugeben , daß die Gefangeien Tabak rauchen , mit

Jemanden ſprechen , Lerm machen oder ‘etwas bés

ſchädigen. Sie darf Niemanden mit Ausnahme

des Profoſes zu den Gefangenen hineinlaſſen , als

‘mit Erlaubnig desWachtkommandantey.

— Schildwachten bey Magazinen , ſollen nienmais

den y, ſey es wer es wolle, in daſſelbe hinein laſſen,



 

als im Beyſeyn desaa oder des Wachtkotm-

mandanten.

Diejenigen Scildwachten welche bey Spitäs

lern ſtehen, werden Sorge haben, daß die gröſte

Reinlichkeit ſo weit ihr Auge ſieht herrſche ; daß

von den Kranken niémand aus dem Spital gelaſſen

werde , außer er habe ſeinen Austrittzettel oder Ero

laubnißſchein dem Wachtkommandant vorgewieſen,

und dieſer der Schildwacht diesfalls den Befehl

ertheilt. Es ſoll nicht zugegeben werden , daß Efe

jvaaren y beſonders abery Obſt und Getränkin das

Spital getragen werde, als. durch die beſtellten

Krankenwärter, Eine Schildwacht durch deren Nachs

láſſigkeit über dieſe Gegenſtände auſte>ende - ranks

heiten entſtehen , ladet die größte Verantwortlichfeit

aufih, indem dadurch ganze Ortſchaften undLäns

derſtriche verheert werden können.

Bey der Fahne läßt die Schildwacht nicht zus

dag man dieſelbe herauêtrage es ſcye denn ein Des

taſchement des nemlichen Bataillons mit Gewehx

zugegen y um fie abzuholen. Sie wird auch ties

manden, ſo verdächtigiſt, in das Haus laſſen, und

bey Nachts niemals »» Werda! anrufen, oder es

werdeihr beſonders anbefohlen.

Des Nachts laſſen die Schildwachten ſich nies

manden auf den Leib fommenz ſie rufen nach Zapfens

fireich während Nachizeit jedermann, der fich Jhuen
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nähert, tit Wer da! an, und laſſen niemand paſſie-

ren, der ſich nicht dur „, Gut Freund” ober ſonſt
zu erkennen gegeben hat.

“Wenn ſiîe dreymal Wer da! gerufen und die
ankommende Perſon nicht geantwortet hat , ſo ruft
die Schildwach{ Halt ! und warnet daß ſie \chie-

ßen werde, wenn die Perſon nicht haltet. Nähert
ſich dieſelbe um die Schildwacht anzugreifen , #o
wehrt ſich dieſe zuerſt mit dem Gewehrkolben und
dem Bayonet, und nach fruchtloſer Warnung daß

fie ſchießen werde, kann ſie zur Gegenwehr ihr
Gewehx abfeuern, muß aber zuvor derWacht zurufen
oder ſonſt Lerm machen. Nähert ſich die angerufene
Perſon aber in langſamen Schritten , und augen-
ſcheinlich in keinen böſen Abſichten, ſo überzeugt
ſh die Schildwacht ob es nicht ein übelhörender
oder ſtummer Menſch iſ , und weiſet ihn ſeine Wege;
wenu hingegen dies nicht der Fall iſ , ſo läßt die
Schildwacht die betreffende Perſon bey ihrem Poſten

“niederſizen und warten, bis die Ablöſung kömmt,
wo ſie denn auf die Wachtſtube geführt wird, oder
die Schildwacht ruft, wenn ſie nahe ſteht , der

Wacht um den Angchaltenen abzuhohlen, worauf
denn der «Aufführ - Korporal ſich zu dem Poſten

verfügt, über dasVorgefallene genaue Exkundigung

einzieht und den Arretirten mitnimmt.
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Gehen des Nachts Offiziere oder andere“ Perſv-
nen bey dex Schildwachtvorbey, ſo muß dies vor der
Schildwacht geſchehen, und keineswegs im Nückenz

ſie macht czegendieſelben Front, behaltdas Gewehr
im Arm, dierechte Hand am Einſchnitt des Kolbens

und bleibtſtille ſtehen, bis die Offiziere paſſirt ſind ;

dies iſt niht ſowohl um ihnen die Ehrenbezeugung

zu erweiſen , als zu ihrer cigènen Sicherheit.

Wenn eine Schildwacht des Nachts eine Nonde
oder Patrullie nähern ſicht, und ſie Wer da ! geru-
ſen hat / ſo präſeñtirt ſie das Gewehr. Dies iſt
dieeinzige Ehrenbezeugungwelche des Nachts voniden

Schildwachten gemacht wird und die zugleich zur

Vertheidigung dient, wenn Ronde oder Patrullje falſch
wären, und der Schildwachtzu Leibe gehen wollten.

_ Schildwachten welche auf Feſtungswerken,
Verſchanzungen oder um Lager uiid Biouak ſtehen,

(oder wenn ſolches ſonſt beſohlen wird), rufen ein

ander alle Viertelſtunden mit deutlichèr Stimme und
langſam zu: ,», Schildwacht paßr auf” dieſer
Ruf fangt bey der äußerſten Schildwacht auf dem
rechten Flügel der Stellung an und läuft links
herum, ſo zwar daß keine ruft, als bis die, ihr

zur rechten ſichende Schildwacht gerufen hat. Bleibt

der Ruf aus, oder ruft eine Schildwacht nicht , ſo
zeigt die nächſte Schildwacht ſolches entweder durch
Zurufen der Wacht odex der nächſien Schildwacht
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an „damit es vou da weiter bis auf einen ?acht-

‘poſten gemeldet , und die Urſache unterſucht werde,

warum der Nuf nicht ergangen iſt: deny es wäre

möglich, daß eine Schildwacht erkrankt , gefangen

worden, oder vielleicht auch gar eingeſchlafen wäre.

Eine Schildwacht die ſich des Schlafs nicht

erwehren könnte, ſoll dem Korporal oder einem

andern Poſten zurufén, damit ſie abgelöſt werde,

denn wenn ſie einſchlieſe, würde ſie wegen dein

ungeheuren Nachtheil der dadurch erwachſen fanne

“ohne Nachſicht ſtrenge beſtraft werden müſſen.

Wenn ein Soldat auf cinem Poſten ſchläfrig

zu werden anfängt, ſo ſtehe er ja nicht ſtille, ſons

dern ſpaziere auf und ab , und mache einen Finger

von Zeit zu Zeit mit Speichel naß und ſtreiche ihn

úberdie Augenlieder, (Ein kleines Húlfsmittel das

gute Dienſte thut, vorzüglich wenn zu einer geo

wohnten Stunde der Schlaf ſich einſtellt ).

Die Schildwacht vor dein Gewehr (Schnarrs

poſt) hat des Nachts bey Ankunft von Ronden

oder Patrullien folgendes zu beobachten:.

Bey Patrullijen:

4, Ruſt ſie 5» Wer da! auf die Antwort:

¿Patrullje” ſchreyt ſie derſelben zu : »Halt da!

und macht ſich fertig , zugleich

2, ruft ſſe Korporal —- raus. Patrullje ?
und

1
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3, bleibt mit vorgebrachtem Gewehre ſtehen,

bis die Patrnllie erkennt und abgefertigt worden

iſt,

Bey Ronden.

4, Ruft die Schildwacht: „Wer da! erfolgt
die Antwort „Ronde! macht ſie ſich fertig,

ruft Halt da! und frägt :

2, Was für Rond! Heißt es + Oſſiziere

Rond oder Wachtmeiſter - Rond ! ſo

3, ruft ſie Rorporal — raus!  Gffizier«

Rond oder Wachtmeiſter - Rond!
Hat ſich die Ronde als eine General - Rond,

Oberſt-Rond, Kommandant-" oder Majors - Rond

oder als Staabs - Offizier vom Tag angegeben ,

o ruft die Schildwacht: „Korporal — raus !

Wacht in's Gewehr! (und ſezt hinzu was es für
eine Rondeiſt) Oberſt - Rond; Evite

oder Staabs - Gffizier vom Tag!

4, Bleibt die Schildwacht wie bey der Ve

trullje geſagt, mit dem Gewehr vor dem Geſicht
ſehen, bis die Rond erkannt worden.

(In Städten, in welchen gewödhnlicherweiſe
Garniſon liegt, und Hauptwacht und Thorwachten
beſezt ſind, beſteht diesfalls ein Befehl vom Plaz»
Kommandanten der ſich auf jeder Wachtſtubê vors
finden wird , auf welche Weiſe die Hauptwacht-

und Thorwacht- Ronden empfangen werden ſollen,

V
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uemlih ob als gemeine , Offiziers-/ oder als Kom-
mandanten - Rond, auh hängt dies vorzüglich

davon ab, wer die betreffenden Poſten komman-

dirt ).

Wie Ronden und Patrulljen zu

machen, zu empfangen und

abzufertigen ſind.

Es iſ hier nicht der Ort zu beſtimmen , zu

welcher Zeit des Nachts Ronden oder Patrulljen

abzuſenden ſind; ihr Zwe> i auf“Ordnung’;
öffentliche Ruhe und Sicherheit zu wachen und

Schildwaächten undWachtpoſten wachbar und bereit

zu erhalten und ſie zu viſitiren.

Wenn eine Truppe in Búrgershäuſern bequar-
ritt liegt, wo der Soldat leichter Luſt und Ge-

legenheit findet , nach Zapfenſtreich in's Wirthshaus

zu gehen, als aus der Kaſerne, iſt es ſchr zwekgemäs

eine halbe Stunde nah Zapfenſtreich und nachher

zu unbeſtimmten Stunden eine Patrulljedurch die
Gaſſen des Ortes und in die Wirthshäuſer zu

ſchiffen, um nachzuſehen, ob keine Soldaten ſich

daſelbſt aufhalten; ſie ſnd — wenn diesfalls nichts

beſonders befohlen iſt, — in ihre“ Quartiere zu

weiſen ,und wennSoldaten ineinem Wirthshaus
angetroffen “werden, #0 geht ‘die Patcrullje nicht

von der Stelle bis dieſelben das Haus verlaſſen



und ruhig fortgehen; machen ſie Anſtände , wieder-

ſeen ſie ſch oder ſind ſie betrunken, ſo nimmt ſie

die Patrullje ſogleich mit ſi undführt ſie auf

die Waächtſtube, Wenn ein Mann „er feye wer er

wolle, einmal in -den Händen der Patrullje iſ,
ſo- kann ihn nicht nur niemand mehr davon bes

freyen , ſondern es ſoll ihm niemanddas Geringſte

zu- Leide thun, ebenſo wenig aber die Patrullie

ſelbſt, ſie ſoll jederzeit jeden Streitund Wortwechſel

vermeiden , hingegen aber.alle ihreAutorität und

Strenge gebrauchen, wenn man fich ihr widerſezen
oder gar Hand an ſie legen wollte ; eine Patrullie,

welche ſich entwaffnen ließe , ohne ſich bis auf das

äußerſte gewehrt zu: haben, müßte auf. das ſtrengſte

beſtraft werden z eben ſo wäre eine Patrullie
(hauptſächlich der Anführer derſelben, da er ſo wie
jeder Borgeſezter für ſeine untergebene Mannſchaft

verantwortlich ſeyn muß) ſtrenge zu beſtrafen ,
welche ſich erlauben würde, „im Wirthshaus zu
trinken , oder von jemand Geſchenke. anzunehmen,

Jede Patrullje oder Ronde gehet im Stillen
ihren Weg ( hierauf muß in Friédenszeiten wie in
Kriegszeiten geſehen werden ) beſchleicht gleichſam
dieSchildwachten und Wachtpoſten , und ſieht links
Und rechts um ſich um alles zu bemerken, was
vorgeht, Sie bleibt auch manchmal ſehen, um
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ſich durch Horchen zu “überzeugen, das Bienes

Lermenifi.

Stößt ſie auf einen lermenden Hauſ; ſo

befiehlt ſie, ſich ſogleich ſtill zu halten, und bezeichs

net den- oder diejenigen, welche ſich mit ihr auf

die Wacht zu begeben haben. Die Beézeichneten:

mögen noch ſo unſchuldig ſeyn, \o müſſen ſie der

Patrullje folgen , widrigenfalls dieſe leztere Gewalt

anwendet. Der Schef der Patrullje wird es

alsdann zu véerántworten haben, wenn er unver»

nünftigerweiſé verhaftet oder die Befehle desWacht-

Kommandanten übertreten hat.

Gewöhnlicherweiſe beſticht eine“ Patrullje dus

eincm Korporal (dem von der Konſinje) und zwey

Bemeinenz ſie kann aber auch ſtärker ſeyn, und ‘von

einem Wachtmeiſter oder Offizier geführt werdenz

die Uinſiände unddiesfällige Befehle beſtimmen das
weitere. Beſteht eine" Patrulljie aus mehr als drey
Mann, ſo marſchiert die Mannſchaft auf zwey

Glieder: beſteht ſie aus mehr als ſehs, fo wird ſie

auf drey Glieder formirt und ſind zwey Unter-Offis

ziere oder ein Offizier und ein Unter-Offizier dabey,

\o ſchließt derjenige ; welcher CUREim Grad oder

Rangiſt.
Wenn eine Patrulljé auf einen (MDN oder

ſchlagenden Haufen Völks oder ‘eine vollgeſoffene

Geſellſchaft Soldaten in einem Wirthshauſe ſtößt
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und ſic) zu ſ{<1wac<fühlen ſollte, die Ordnurig hers

zuſtellen und die nöthigen Arreſtazionen vorzunehs

men, ſo ſchift der Schef“ der Patrullie ſogleich

einen Männ derſelben auf ſeinen Wachtpoſten ( oder

wenn dieſer zu entfernt und ein anderer Wacht-

‘poſten näher wäre, zu dieſem) um Verſtärkung zu

rufen, welche im keinen Fall von dem Wacht-Kom-

mandanten verweigert werden darf. Dieſer abgeſchikte

Mann nimmt ſein Gewehr mit, einerſeits um bey

dem Wacht -Kommandanten deſto eher Glauben

- für das Rechtliche ſeines Begehrens zu erhalten, und

andererſeits , weil er durch Zurücklaſſung deſſelben

an ſeine Kammeraden von der Patrullje, dieſer

gleichſam auſſer Stand ſeyn würde im Falle der

Noth ‘ſich zu vertheidigen , ohne der feindlichen

Parthey eine Waffe in die Hand zu liefern.

Die Patrullje, welche ihre Unvermögenheit

etivas auszurichten erkannt und um Verſtärkung

abgeſchikt hat, verhält ſich ſo lange ſtille , bis dieſe

angelangt iſt; um ſichnicht der Gefahr auszuſeßen,

unterliegen zu müſſen, was aber nicht leicht dex

Fall ſehn kann, da ſie ſich eher in Stücken hauen

laſſen, als nachgeben und ſih gefangen geben

ſoll. :

Die Patrullien erhalten blvs- ein Wort vot

der Parole, nemlich die Loſung (den Namen einer

Stadt oder eines Landes) ſelbſt wenn der Anführer
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ein Offizier wäre. Kommen ſie bey einer Schild-

»Wer da! der Schef antwortet „Patrullje” und
geht: weiters. Wird- aber eine Patrullje- von ciner

Schnarrpoſt angehalten ; ſo wird ihr dieſe Zalt da!
zurufen , wie Seite 218 geſagt iſt; auf dieſes kome

mandirt der Schef der Patrullje ſeiner Mann-

ſchaft!» Halt!

Wennnun die Schildwacht vor'm Gewehr
5Rorporal — raus! Patrullje! gerufen hat!

fotritt der Korporal von’der Konſinje vier Schritte
vor die Schildwacht ( welche ſh nah Seite 218

‘fertiggemacht hat ) ‘und ruft gegen die Pa-

trullje#,, Wer da! Der Schef derſelben ant
wortet: 5, Patrulljé! und der Korporal von

der Konſinje kommandirt hierauf; ,, Anczerúckt !

Auf dieſes verfügt ſich der Schef von der Patrüullje
zudem Korporalvon der Wacht und giebt dem-

ſelben in der Stille die Loſung“ in's Ohr.

Dié Korporale von beiden Seiten . bkingen

dabey das Gewehr vor das Geſicht ( machen! ſich

fertig). Hat aber der Anführer der Patrullie kein

Gewehr, ſo"ergreift er mit der rechten Hand den

Grif des in ‘der Scheide .ſtekenden Ses

ohne daſſelbe zu ziehen.
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00 die Löſung richtig, ſo bleibt der Körporaï
bor der Wachtſtube ſtehen , bis die Patrulljie 10
bis 15 Schritte entfeènt iſ, und mnácht ſodann
dem Wachtmeiſter den Rapport, daß die Loſung
richtig geweſen ſey, Der Schef der Patrullje
kfommandirt ſeiner Mannſchaft, wenn er die Loſung
abgegeben hat: „ Vorwärts — Mar{! und
geht den änbefohlénen Weg weiter.

An vielen Ortèn erhalten die Schefs der
“Ronden auf ihrem Weg an den Wachtpoſten
blecherne Zeichen ( marxoh ), und müſſen
“au dfters no< überdies ihren Namen, die
“Art der Rond ſo gemacht worden, Und die Stunde
“in ein Regiſter einſchreiben, welches ſich auf dem
Y Wachtzimmer befindet, und alle Morgen gewöhn»

lich um 9 Uhr, mit dem Frührappoët dem Hr,
Plazmajór überſendet werden inuß , damit ſi<
ivegen den Ronden die Wacht - Scheſfs nicht mit
etnander vérabredèn können , und dieſelben wirklich
gemacht ‘werden müſſèn,

Dieſe Marron werden entweder des Abends
bey der Ordre ausgegeben, oder von den Wachten
abgeholt : ſie beſtehen ans einem runden oder ekig-
ten Blechlein worauf „Patrouille oder Ronde”
Und eine Nummer geſchlagen iſ, Wenn für
Patrulljen dergleichen vorhanden ſind, ſo werden
ſegewöhnlich den Wachtpoſten gegeben, von wo

P
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die Vatrulljen ausgchen; bey dem erſten Wachts

poſten wird ſo ein Zeichen abgegeben , von da geht

es weiter und die lezte Wacht ſo zu beſuchen iſt /

überſendet es mit dem Frührapport — je nahdem

ſolches befohlen wird — entweder auf die Haupts-

wacht oder gerade an den Hr. Plazmajor. Es

wären z. B. fünf Wachtpoſten. A. B. C. D. E.

Das Patrullie Zeichen N°, 1 wäre A übergeben

worden , ſo wird es am folgenden Morgen E.

zueüfſchi>en, E. erhielte N°, 2. welches A. zurüfs

liefern würde u. ſ. w. :

Rondzeichen werden auf jeder Wachtſtube ſoviele

gegeben, als Ronden anlangen ſollen. Die erſteRonde

befómmt auf jeder Wacht N°.1. die zweyte N°.2.u.ſf.

Diejenige Wacht , von welcher alſo die erſte Nonde

zu machen iſt, wird am Morgen alle N°, 1, ablie-

fern u, \. fort. Indeſſen beſichen hierüber, ſo wie

auch wegen den Stunden, wena Ronden uud Pa-

trullien zu machen ſiud, beſondere Befehle.

Es giebt verſchiedene Arten von Nonden:

Wachtmeiſters- oder gemeine Ronden, (auch Kor-

porale machen zu Zeiten dieſelbe) Offiziers- und

Stagbs- Offiziers Ronden.

Sie werden mit cincr Laterne gemacht ¿4 doch

giebt es Fälle, wo nian kein Licht mitnimmt; man

muß ſich alſo dadurch nicht irre machen laſſen.

Eine Offiziers - Rond beſteht aus dem Offizier y



hs
2 —_

einem Korporal ud zwey Geineinen. Ein Gemeis
ner ohne Gewehr und Patröntaſche oder der Tambur
von der Wacht trägt eine Laterne und leuchtet.
Der Offizier führt (in Friedenszeiten) ohne das
Seitengewehr zu zichen , der Korporal ſchließt, um
hinter der Londe zu beobachten , daß ſie nicht bes

ſchlichen werde, und was ſonſt vorfällk. Sind dey den
Schildwachten Marronbüchſen, um ſich zu überzeu-

gen , daß eine Ronde alle Schildwachten beſucht hat,
ſo wirft der Schef der Nonde ein Zeichenin dieſelbe ,
und bey Tagesanbruch werden dieſe Búchſen durch
den Korporal von der Konſinje abgeholt und auf
den Wachtpoſten gebracht, um damit nach Vors
ſchrift zu verfahren.

Eine Unteroffizier - Roud wird gewöhnlich ohne
Begleirung gemacht ; cin Mann leuchtet.

Die Majors - Rond ( Rond des Plaz - Majors)
beſicht aus einem Korporal und zwey Gemeinen und
einem der die Laterne trägt.
Wenn ein Plaz - Kommandant , Oberſt oder

General die Ronde macht , ſo hat er einen Korporal
und vier Gemeine zu Begleitern und einen Gemeinen
oder Tambur mit der Laterne.

Wenn cine Schildwacht vor dem Gewehr eine
Nonde wie Seite 219 geſagt worden, angerufen
und angehalten hat, und es eine Generals Oberſten- -
Romznandanten» oder Majors -Rondeiſt, ( wel-

P2
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ches dex Tambur beantwortet ) folglich die Schild»

wacht Korporal — raus ! Wache in's Gewebr!

“gerufen hat, ſv läßt der Wacht - Kommandant in

möglichſter Geſchwindigkeit ſeine Manuſchaft (welche

die Hüte aufſezt) in's Gewehr treten und ſchulteru

der Korporal von der Koſinje aber geht mir vier

(im voraus wie Seite 200 bemerkt worden) hiezu

beſtimmten auf ein Glied geſtellten Gemeinen und

dem Tambur oder einem Gemeinen ( Freyreuter

oderKalfakter) welcher mit einer Laterne leuchtet: 10

Schritte vor die Schildwacht , kommandirt : Halt!

Macht euh — fert ! und geht no< 2 Schritte

vor , bringt das Gewehr vor das Geſicht, ruft

„ver da! und der Schef der Ronde giebt ſich

zu exfeinen. Jſi der Poſten, welcher die Nonde

beſucht, von einem Offizier fommandiért , welcher

die gauze Parolé hat (beide Worte) ſo ruft ‘dex

Korporal „Zieher die Loſung” der Korporal von

der Rond tritt hierauf mit fertig gemachtemGewehr

zu dem Korporal von der Wacht , giebt ihm die

Loſung und kehrt zurúk : dieſer leztere ruft auf die

Wacht: Wacht- Kommandant vor! Kommans

danten- oder Oberſten -Rond! Dieſer Wacht-

Kommandant begiebt ſich nun auf die linke Seite

“des Korporals ruft ebenfalls: „Wer da! und auf

die erfolgte Antwort : „Ungerükt! dex Schef der

Ronde tritt hervor , legt die Hand an das Degen-
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acſás und dex Wacht-Kommandant (dieſer hat 1 da

er die ganze Wacht fommandirt wenn er ein

Offizier iſt , das Seitengewehr entblôßt) giebt dem-

ſelben die Pavole, und maht Rapport ob guf

ſcinem Poſten etwas neues ſeye. So wie die Parole

abgegeben iſ, läßt der Korporal die vorgerükten

4 Mann das Gewehr ſchultern, rechts umkehren ;

und in das Glied treten. Der Schef des Poſtens

ſtellt ſich nach ſeinem Grade entweder vor die Front

oder auf den rechten Flúgel und der Offizier von

der Rond macht ſeine Jnſpekzion über die Manue

ſchaft und Waffen, nach Gutfinden.

Von hier aus ſchikt dex Rondeführende

Staabs-Offizier ſeine Begleitung auf ihren Wacht-

poſten zurü>, Dex Tambur derſelben löſcht das

Licht aus und auf das Anrufen der Schildwachten

antwortet ex im Rükweg „Patrullje !

Keine Rond ſo wie auch keine Patrullje ſoll’

wenn ſie auf ihren Wachtpoſten zurü>kanlangt , von

der Schnarrpoſt vorbey gelaſſen werden , ſondern
ſie wird angerufen und von dem Korporal der

Wacht ordentlich und zwar die Ronde wie eine

Patrullje erkennt.

Hat hingegen der Schef eines Wachtpoſiens

nicht die ganze Parole ( welches bey Unter-Offiziers-

Poſien der Fall iſ) ſo ruft der Korporal, nichr

wie oben geſagt worden „Zieher die Loſung



= MO ==

ſondern ex kehrt ſich gleich ‘auf die erhaltene Auto
wort gegen die Wacht und ruft auf die oben
beſchriebene Art dem Wacht - Kommandauten y
welcher die Parole abgiebt. Die Ronden der

Stagabs - Offizier , wenndie gieiche des Nachts auch

wehreremaie käme, werdcn immer auf die gleiche

Weiſe mit vier Maun empfangen: von dem Wachts

poſten wo dieſe Nond anlangt, wird ſie durch die
4 (Zemcecine, den Korporal und den Mann mit der

Laterue, welche ſich erkennt haven, zur nächſten

Wacht geſührt , dort wird wicder abgeld und ſo

geht cs auf allen Wachtpoſten.

Eine Majors - Rond wird mir 1 Korporal und

2 Gemeinen adgeſertigt + der Korporal tritt mit
ſciner Mannſchaft 4 Schritte vordie Schildwacht,

dann für ſcine Perſon noh 2 Schrittê vor, und

wenn der Poſien die ganze Varole hat, ſo ruſt er:

»Zieher die Loſung. Der Korporal von der Rond

giebt hm dieſelbe, und hierauf ruft dex Korporal

von der Wacht „ Wacht - Kommandant var!

Majors -Rond! Die Wacht ſteht in Gewchr
und alles geſchicht“ wie bey eincr Oberſt : Rond,

nur mit dem Untexſchied , daß ſlatr 4 Gemeine

40 Schritt , hier nur 2 Gemeine 4 Schritte vors

gehen und nachher auch den Maior begleiten.

Hat der betreſſende Wachtpoïen nicht die

Parole ſondern nuar die Loſung, ſo verhält ſich der
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Korporal “wie bey der Oberſten - Rond geſagt

worden, er empfängt nemlich niht das Wort von

dem Korporal der Ronde , ſondern ſobald er die

Antwort von der Nond erhalten, ruft er dem

Wacht - Kommandanten , damit dieſer das Wort

abgebe. :

Wenn die Majors - Rond mehreremale kömmt,

ſo wird ſie blos das erſtemal auf die hier beſchrie-

bene Art und alle folgendemal als cine gemeine

Nond empfangen , (Seite 232) und giebt. die Lo-

ſung dem Korporal von dcr Wacht ab.

Die Offiziers-Nonden werdenſo wie die Staabs-

Offiziers - Ronden zu Fuß oder zu Pferd, allein

mit cinem Mann der leuchtet oder mit Begleitung

von 1 Korporal und 2 Gemeinen gemacht. Von

den Offiziers welche von ihrer Wacht eine Ronde

zu machen haben, wird dieſelbe gewöhnlich auf

die leztere Art verrichtet ; der Hauptmann von der

Polizey oder andere beſonders kommandirte Offiziere

gehen meiſtens allein ohne andere Begleitung als

dem Gemeinen mit der Laterne.

Die Offiziere ſo zu Pferd ſind , ſteigen bei den

Wachtpoſten ab ; die Staabs- Offiziere aber bleiben

gewöhnlich ßen.

Wenn eine Offiziers - Rond kömmt , ſo wird

fie wie cine Majors - Rond empfangen, nur mit
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dem Unterſchied, daß die Wacht nicht in's Gewehr
tritt. Die Schildwacht vor'm Gewehr ruft Seite
219) Zorporal — raus! Offizier -Rond! Der
Korporal geht mit 2 Gemeinen 4 Sebritt vor die
Schildwacht und läßt. ſi< leuchten; laßt fertig
machen, tritt 2 Schritte vor , ruft: Wer da !
und ſodann wenn wenn die Antwort : „Gffiziers-
Bohd

!

erfolgt it : „» Angerükt!” DerKomman-
dant der Ronde giebt das Wort , and wird durch
die vorgetrettene Mannſchaft weiter begleitet,
nachdemer die mitgebrachte mit “ausgelöſchter
Laterne zurükkehren heißt.

Wird eine Offiziers - Rond ohne Begleitung
gemacht, ſo giebt ſie ſ< als gemeine Rond an,
und wird abgefertigt wie folgt:

Jede Wachtmeiſters- oder Korporals - Rond
wird gemeine Rond genannt; ſie wird ohne Ge-
wehr und ebenfalls ohne den Säbel zu ziehen , blos
in Begleit eines Gemeinen mit der Laterne ges
macht, Wenn ſie von der Schuarrpoſt geſtellt
ivorden, und dieſe (Seite 219) Korporal —
raus! gerufen hat, fo kommt der Korporal allein
mit einem Manne welcher leuchtet; 4 Schritte vor
die Schildwacht, ruft: „, Wer da! und auf die
Antwort : Gemeine Bond oder blos Rond! ſagt
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ex derſelben: „Ancterükt!” empfängt das Wont
(die Loſung) und giebt auf Begehren den Gemeinen
mit der Laterne mit.

Es kann ſich au treffen , daß Wachtmeiſters
welche Schefs von Thorwachten ſind, Ronden

mit einer Begleitung von 2 Mann zu machen
haben; (die Konſinje oder ein -Garniſons - Befehl

beſtimmen dies ) auf dieſen Fall wird geantwortet :

Viſitir - Rond, Pórtler-Rond, Haupt - Rond,
Tag - Yond_ oder welchenNamen die Rond
haben mag: ſie wird dann wie eine Oſffiziers-
Rond durch deu Korporal. von der Wacht mit 2

Gemeinen empfangen und weiter begleitet»

Eben ſo geſchieht es, daß Ronden die gleiche Manns

ſchaft behalten und ſie nicht ablôſen laſſen , ( z« B.

venn blos ſchr ſchwache Poſten zu beſuchen wären ,
wo durch Abſendung von 2 Mann der Poſten ohne

Mannſchaft wäre) ſo wie auch daß die eine Rond

allenthalben die Loſung ¿u empfangen , die zweyte

überall abzugeben hat u, ſ, f. Alles dieſes wird
jedoch durch beſondere Befehle angeordnet.

Sind Ronden- Negiſter und Marron ( Rond-

zeichen ) auf Wachtpoſien, ſo erhält der Schef dex

Noude ein ſolches, tritt in die Wachtſtube und

ſchreibt die Art der Ronde, cinen Namen und
Grad, und die Stunde zu welcher er da geweſen
iſt, in-das Ronden- Regiſter ein. :
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Wenn Ronden oder Patrulljen einander begeg-
nen , ſo ruft der Schef derjenigen , welche die andere

zuerſt erblift: Wer da! und bleibt ſtehen ; wenn

die angerufene Patrullie! oder Rond, OGberſt-

Rond ; Majors-Rond! ( was fúr eine Rond es

iſt) geantwortet hat, ruft der Schef der erſteren

Salt da! Die Patrullje oder Rond, welche ange-

rufen worden, ruft jezt ihrerſeits: Wer da! und

auf die erhaltene Antwort „Zalt da! Beyde

Schefs rufen Angerúkt! Jeder nimint 2 Gemeine

mit ſich, geht dem andern entgegen und wenn ſie

6 Schritte von einander ſind, fommandirt ein

jeder ſeinen zwey Mann: „Hatït ! Macht euch —

fert! ſie ſelbſt gehen mit fertiggemachtem Gewehr

(wenn es Rondenſind, haben die Schefs die Hand

auf dem Degengefäß) zu einander und der Offizier

oder Unter - Offizier von niedererm Grad giebt dem

andern die Loſung ; ſind beide von gleichem Grade

ſo entſcheidet der Nang der Truppe, Der Schef

der Parrullje oder Rond von niedererin Grad foms

mandirt hierauf ſeiner Mannſchäft „Schultert's —

Lr! läßt auf diejenige Seite Front machen, wo

die Ronde oder Patrullje vorbey zieht und“ bleibt

ſtehen, ‘ bis dieſe!be 10 — 15 Schritte paſſirt iſt,

worauf er dann ſcinen Weg weiter geht.

Begegnen einander Staabs - Offiziers - Ronden y

oder Offiziers - Patrullien, und “iſ derſelben die



See,P209 —

Parole ausgetheilt worden, ſo ruft der Korporal

‘von der Rond, welche die andere anruft: „Hieber

zur Loſung ” der Korporal von der angerufenen

Rond gicbt dann die Loſung und erſt wenn dieſe

richtig iſt, welches der Korporal dem* Schcf der

Nonde zu melden hat , wird Angerütt gerufen und
verfahren wie oben geſagt worden.

J| die Loſung oder auch die Parole nicht
richtig, ſo wird die Nonde oter Patrullje arrctirt ,

in die Mitte zwiſchen die Mannſchaft dex erſten

Ronde gencmmen, derſelben das Bayonet abzu-
ſchlagen und das Licht auszulöſchen befohlen, und
‘auf dieſe Art wird ſie, wohl im Auge behalten auf

die Wachtſtube geführt , von welcher die erſte Noud
au:3gegangen iſt, um Unterſuchung und nôöthige

Berfügung zu treffen.

Wenn e3_ ſ< zutragen llte, daß eine Nonde

oder Patrullie die Long oder Parole auf einem

Wachtrofien falſch abaädbe ( ſcy es, daß er ſie ver-

geſen hätte oder niht bepollmächtigt wäre, eine

Nonde oder Patrullje zu führen, und alſo das
Wort nux irgendwo abgelauſcht hätte) ſo führt

der Korporal von der Wacht denſclben in die

Wachtſlube , woſelbſt er die nötbige Erläuterung
geben muß. Hicvon wird im Frührapport Mels

duug gemacht. Ju gefährlichen Zeiten, oder wenn
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ſonſt der Anführer der Patrullie oder Rond vera
dâchtig ſcheint , ſo iſt ex oye weiters auf der

Wacht zu behalten, und ſeine Begleitung durch

den Korporal von derſelben, oder wenn keiner

dabey wäre, durch den Korporal von der Wacht

aufihren Poſten — und zwar wenn es eine Ronde

iſt, mit ausgelöſchter Laterne — zurüfzuſchiken,

außer ſie hâtte Berdacht erregt oder ſich feindſelig

betragen , wo ſie dann A auf der Wacht zu

behalten iſ

Jn Zeiten von Gefähr, enn der ‘Feind ganz

în der Nähe oder ein Aufruhr zu befürchten iſt,

wird öfters das Feldereſchrey bey der Wachtparade

allen Feldiveibels im Kreis ausgegeben, *y Dieſes

“Schon die Benennung Feldgeſcrey zeigt , daß

es ein im Felde (im Kriege ) gebräuchlicher Ruf iſt.

Viele verwecſeln daſſelbe mit der Loſung und dies

iſt durchaus falſch, Sie werden durch den Geſprächs

ausdru> Parole und Feldgeſchrey irre gefährt, denn

¿. B Johann und Jena ‘iſt. die Parole (das

_ zweyte Wort die Loſung, beide die Parole ) und

Aubel das Feldgeſchrey. Wenn alſo Johann und

Sena, Parole und Feldgeſchrey genannt wird,

ſo iſt dies unrichtig , und da nan’ oft das erſte Wort

Parole nennt, ſo könnte man eher ſagen Parole und

Loſung. Es wird jedem einleuchten, daß Schildwachten

in gefährlichen Zeiteu noch ein weiteres Sicherutigso-

mittel als ihre Augen haben müſſen , daher ‘erhalten

‘fie das Feldgeſchrey; die Unter-Offiziers - Poſten: und

Korporals bekommendie Loſung , und die Offiziers die
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erhalten ſodann die Schildwachten und alle Hrn.

Offiziers y ſo wie die Unter - Offiziers die im Dienſle

ſind, damit dieſe leztern des Nachts ihre Jnſpekzion

oder Dienſtverrichtungen vevſehen kônnen und nicht

aufgehalten joerden.

Fn dieſem Fall macht eine Schildwacht auf

das Wer da! zugleich Zalrt da! Feldgeſchrey !

der betreffende giebt das Feldgeſchrey ab und wenn

ſolches richtig iſt, ſo ſagt die Schildwacht : „Rond

pvorbey ! ¿der Patrulljie vorbey! und denen Offi-
ziers und andern Perſonen: Paſſirt! Hat eine
Patrullje , Ronde oder andere Perſon das Feldge-
ſchrey unrichtig gegeben , ſo behält die Schildwacht

dieſeibe arretirt, lgt die Gewehre abſtellen und
ſié niederſezeu 5 weigert ſie ſh oder braucht ſie

“ Gewalt, ſo wehrt ſich die Schildwacht ſo gut ſie

“ Lann, ruft auf die Wache oder die nächſte Schild-

wachi , im höchſtenNothfall ſchießt ſie ihr Gewehr ab,

um Lermen zu machen , und läßt lieber als ein

tapferer Soldat ihr Leben , als daß ſie davonlicfe
und die ganze Truppe oder die Sicherheit eines

Ortes oder eines Landes in Gefahr ſet.

 

Paxole. Eine dreyfache Sicherheitsmagßregel um

nicht hintergangen zu werden , denn es fann einer

wohl ein Wort , aber ſ{hwerli<zwey oder drey ér-
haſchen , die no<: dazu niht die gleichen, ſottdern

verſchiedene Perſonen wiſſen.



— 38 —

Judeſſen erfordert die Klugheit in gefährlicheæ

Umſtänden auf entfernte Poſten, von wo aus

keine Wacht zu errufcu iſ, entweder doppelte

Schildwachten oder eine Wacht dieſem Poſtea

naher zu ſtellen. Wo doppelte Schildwvachten

ſehen , hat die rechts ſtehende die Gefahr auf- und

anzuhalten , die links ſtehende aber ſchleunigſt

Lermen zu machen und die Wacht zu benachrichtis

gen. y

Manchmal geſchieht es auch , daßden Schild-

wachten befohlen wird, von einer Z.ſtimmten

Stunde des Nachts angefangen , keine Bürgerslcute

auf den Gaſſen zu dulden , die ſich nicht gehörig

über ihre Verrichtung ausweiſen können ; in dieſem

Fall macht die Schnarrpoſt ſolche Leute halten und

ruft „Korporal — raus! Der Korporal unter-

ſucht das weitere, oder führt den betreffenden zu

dem Wacht-Kommandanten. Wenn bey entferntern

Schildwachten Perſonen angehalten worden , die

den ergangenen Befchl übertreten , oder ſonſt Vers

dacht erregt haben, ſo wird verfahren nah Seite

216. :
Wird eine Patrullie zu einer Feuersbrunſt

geſandt, ſo wird ſie daſelbſt die beſte Ordnung in

einem ernſtlichen Ton, aber ohne grob zu ſcyn ;

halten: ſie läßt niemanden hinzu , der nichts dabey

zu thun hat ,  verſchaft “ denjenigen Perſonen



239

welche Löſchgeräthe herbeybringen alle, Sicherheit,
und haltet auf Ordnung, damit die Löſchanſtaitea

nicht gehindert werden. Die Mannſchaft dex

Patrullje bleibt bey einander um nicht im Ge-

dränge unfähig zu werden, ihre Pſiicht zu erfüllen.

Alle Patrullien und Ronden müſſen auf

ihrem Weg auf alles aufmerkſam ſeyn, ganz ſtille

gchen, damit man ſie nicht ſchon in großer Ferne

wahrnimmt, welches vorzüglich die Patrulljien betrift.

Dieſe werden von Zeit zu Zeit Halt machen und

horchen „* kurz ſie müſſen ſich, auch im tiefſicu

Frieden immer dergeſtalt benehmen, als wenn ſie bey

jeder Eſe, bey jedem Baum oder verdekten Ort auf
den Feind ſtoſſen könnten; dadurch werden die
Soldaten an genauen Dienſt und an Vollziehung

ihrer Pflichten gewöhnt , und bey ernſthaften Auf-

tritten nicht verlegen ſeyn.

Planton und Ordonanz.

Der Dienſt eines Plantons und Ordonanz iſt
ſehr verſchieden, und dennoch wird dem erſtern
oft die Benennung des leztern gegeben. “ Der

Dienſt des Plantons dauert 24 Stunden, jener einer :

Ordononz manchmal viel länger , oft auch kürzer.

Ein Planton bleibt in der Stazion , eine Ordonanz

« wird außer dieſelbe verſchift , und iſt mit Gewehr

“und Patrontaſche verſehen, das Planton gaber nux mit
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Sciléhgeidehr: den Dient dex lektern verſehen
Wachtmeiſters, Korporals oder ausgeſuchte Gemeine.

Dée erſtern wérden — einige Fälle auógenommeir

— aus den Gemeinen genommen.

Plantons werden gewöhnlich auf Militär

“ Kanzleyen , Plaz - Büro's ( Bureau ) in Spitäler y

Koimmiſſariate , zu Generals und Staabs-Offiziers,

an Stadt - Thore und dgl. gegebèn.

Wird ein Unteroffizier auf Planton kominandirtk;

ſo verfugt er ſ<_ bey der Wachtparade auf den
Paradeplaz , meldet daſelbſt detti Adjutanten (dä

dieſer wiſſen muß, wo die Unter-Öffiziere und Kors

porale ſind ) ſodann dem Aidemajor, daß ex zu G.:

auf Planton komme, und geht auf ſeinen Poſten,

übernimmt von dem abgehenden Korporal dié

Konſinje und ſodann melden ſich beide bey dein

Schef der Kanzley ; des Kommiſſariats 1c, Der

abgehende Korporal ſagt zuerſt: „Ich melde daß

ih das Planton úbergeben habe“ und bann det

neuangekommene „Ich melde, daß ich das Plan-

ton übernommen habe.

Die Beſtimmung der Plantons iſ vérſchiéden :

Brieſe, Schriften und Rapporte in der Stazion

” umbhertragen, Obacht geben , daß nichs Unordent-

liches in der Gegend des Quartiers vorfalle : nach-

zuſehen, daß der Dienſt von andern — deren Aufs

“ſicht ihm übertragen worden — gehörig gemacht
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werdez Begleitung gewiſſer Perſonen ; Wache bey
Gefangenen, welhe Schonung verdienen ; im
Spital mit den Krankenwärtern einkaufen gehen
u, dgl /

Plantöône , welchè dén Thorwachtèn oder viel
inehr Thorſchreibern oder Zollnern beigegeben ſind ,
hleiben gewöhnlich, wenn ſie ihren obliegenden
Dienſt wohl verrichten, längere Zeit und erhalten
überdies no< Trinkgeldeë, Dieſe Plantons finden

- in ihrer Konſinje alles dás , was ſie in Betref der
Reiſenden , oder cin- und auspaſſirenden Kaufs
manns- oder andern Waaren zu beobachten haben.

Aus allea diéſen-erhellet , daß zu Plantons gé-
{chikte und ‘verſtändige Unteroffiziers gewählt werden
müſſen; daher werdèndieſelben, wenn der Aidemajor
die Zahl und von wélher Kompanie bey dex
Ordre fommandirt, vou dem Adjutanten uns»
ter denjenigen beſtimmt , an denen die
Wache ſteht, und ſollte dieſelbekeinen dahin
brauchbaren trefſen , 0 thut ein anderer den Dienſt
voraus; (der Korpoktal ſo auf Planton beſtimmt
worden ; looſt daher nicht mit den andern Kors
porals wie Seite 150 geſagt iſt) uin der guten
Auswahl gewiß zu ſeyn. Darum iſ auch der Ads
jutant dem Bataillons - Schef dafür verantwortlich.

Q
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Es giebt Plantons , welche des Abends in ihr
Quartier ſchlafen gehen können , andere welchenhins

gegen des Nachts größere Aufmerkſamkeit obliegt.
Die eintrettende Fälle und die beſondere Konſinie

auf jedem Poſte múſſen diesfalls das e bes

ſtimmen.
Eine Grdonanz ſoll nicht nur Gewehr und
Patrontaſche, ſondern nach den Umſtänden, wenn

nemlich der Fall eintreten kann, daß fie längere

Zeit abweſend bleiben müßte, oder nicht gewiß

wäre ihre Kompauie an der gleichen Stazion wieder

anzutreffen , auch den Haberſak mituehmen.

Ordonanzen gehen entweders zu unbeſtimmten

Stunden ab — wenn man ſie nemlih gerade
braucht, — oder ſie werden auf andere Ortſchafs

ten geſchikt „um dort abzuwarten , wenn Brieſſchaf-

ten zu bringen ſind.

Jede Ordonanz meldet ſich Lay dem Korporal

vom Tag, welcher unterſucht, ob ſie alles in

guter Ordnung habe, wohl angezogen cy, und ihr

ſagt, wo ſie ſich ferner zu melden habe , ob bey dem

Feldweibel allein, bey dem Adjutant oder Quartier-

meiſter, oder kurz bey wem es ſey. Sie geht den

fürzeſten Weg, ohne irgendwo cinzukehren oder ſich

durch ſtüritiſches Wetter abhalten zu laſſen ; läßt

ſich mit niemanden unnöthigerweiſe in Geſpräche

cin, und befolgt das ihr Aufgetragene mit dex
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größten Pünktlichkeit, Verirrt ſie ſich auf ihren
Weg, ſo ſucht ſie nicht jeden daher Kommenden
um Zurechtweiſung an, ſondern ſie geht in das.
nächſte Dorf, frägt einem Gemeinds - Vorgeſezten
nach , eróffnet dieſem ihre Noth, läßt ſich zurecht

“weiſen, und falls ſe nur in etwas Zweifel hätte
den Weg zu finden , ſucht ſie um einen Bothen
an. |

Jederzeit, vorzüglich aber bey Gelegenheiten,
wo man in Noth ſtekt , iſt Grobheit und rauher
Ton am unrechten Orte. Die Ordonanzen müſſen
alſo — ohne Furcht zu haben und ſie no< weniger
zu zeigen — mit jedermann auf der Straße höflich
ſeyn, da wo ſie Auskunft oder einen Bothen nôthig
haben ,- darum in beſcheidenem Ton erſuchen und
nicht die Gefälligkeit der Leute durch grobes Weſen
von ſich entfernen.

Auf den Briefſchaften , welche einer Ordonanz
übergeben werden, muß Tag und Stunde des
Abgangs auf dem Umſchlag angeſezt ſeyn; ſie muß
dieſelbe ſorgfältig gegen Näſſe verwahren, ſie nie-
manden als wohin ſie den Befehl erhalten hat ;
übergeben, zeigen oder darüber Auskunft geben ;
vor allem aus hütet ſie ſich vor Wein und Brand-
vein ,- beſonders des Winters, und vor einem fals
ten Trunk wenn ſie erhizt iſt,

H, 2
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" Erkrankt eine Ordonanz unterwegs dergeſtallk,

daß ſie durchaus nicht an den Ort ihrer Beſtims

mung gelangen kann, ſo ſucht ſie cinen Orts» Vors

geſezten auf, übergiebt demſelben gegen Empfang-

ſchein ihre Briefſchaft und ſucht an, daß man ſo-

gleich dem Hauptmann von der Kompanie dieſen

Zufall zu wiſſen mache. Jf ſie aber durch einen

Zufall blos am gehen verhindert worden , ſo erſucht

ſie um ein Pferd oder Wägelein und läßt ſich aun

den Ort , wohin ſie gehen ſoll bringen y indem ſic

alle Kräfte aufbicthen muß , das ihr Aufgetragene

ſelb zu verrichten, Jede Zögerung in ihren

Marſch läßt fle auf den Bricfſchaften anmerken

und von dem Betreffenden die Anmerkung unters

ſuchen. :

Sey es nun, daß cine Ordonanz Briefſchaften

zu tragen habe oder nicht , ſo muß ſie immer

alles das hier geſagte auf das púnktlichſte beſorgen.

Hat eine Ordonanz die ihr übergebenen

Schriften an Oxt und Stelle gebracht , und erhâlt

ſie fein Schreiben zurücé, ſo begehrt ſie einen

… Empfangſchein, welchen ſie nah ihrer Zurükkunft

derjenigen Perſon einhändigt, die ſie abg:ſchikt

at.

: Detaſchierte Kompanien halten in dem Staabs:

Quartier (Ort wo der Staab bequartirt liegt)

eine oder auch mehrere Ordonanzen y welche alls
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Befehle zu ihren Kompanien ſchleunig zu bringen

haben. Sie halten ſich’ auf dex Hauptwacht auf.

Da hiee angenommen worden , daß drey

Kompanien beym Staab in D, hingegen zwey in

F und H ſtazionirt ſeyen, ſo haben dieſe beyde Kois

« panien Oxdonanzen beym Staab.

Sobald die Kompanien in ihren Stazionen

eingerüfkt und bequartirt ſind, (0 ſendet jeder

Feldweibel die Ordonanz mit dem Kompanits

Rapport zum Staab ab, und

_

erhält durch dieſelbe

den Bataillons-Befehl ſchriftlich, Zur Ausfertigung

dieſer Befehle, welche öfters ſehr viel Zeit hinwegs

nehmen , wird der Bataillons - Adjutant dem Aides

major an die Hand gehen. Gewdöhnlicherweiſe

(man muß aber immer die Umſtände zu Rath
ziehen) werden ſolche Ordonauzen des Morgens

abgelóſt: d, h. die ablôßende kfómmt und bringt

den Kompanie-Rapport und die abgelóßgte nimmt

den Bataillons - Befehl an die Kompanie zurüf,

Die ablôßgende Ordonanz muß daher zu Hauſe vor

Abgang eſſen , oder — wenn die Stazion ſchr

entfernt wäre, und ſie frühe gufbrechen müßré —

läßt man ihr vom Staab aus ein Quartier atis

weiſen , von wo ſie ihr Eſſen erhielte, Daß ſe

ihren Torniſter mitzunehmen hat , verſteht ſi

von ſelbſ, Sowohl die antommende als. abs



—_— 246 —

gehende Ördonanz meldet ich bey dem Hr. Aide-
niajor.

VIE

Verſchiedene Obliegenheiten, Pos
lizéeyordnung. Vetragen Ver-
waltung (Adminiſtration). Spi
talweſen.

Alles was {on an mehreren Orten über
Subordinazion , Disziplin und Polizey bey einer
einzelnen Kompanie geſagt worden, gilt vorzüglich
auh, wenn mehrére Kompanien verſammelt ſind.
Hier: muß jede Kompanie wetteifern, es der andern
an Ordaung vorzuthun. Das Bataillons - Kont?
mando wird von oben herab dazu ancifern und
mit dem Beyſpiel unermüdeten Fleißes vorgehen.
So wie der Bataillons - Kommandant für Unrich-
tigkeiken oder Unordnungen, welche in ſeinen
Bataillon ſtatt haben, verantwortlich iſt, ſo iſ es
jeder ſeiner Untergebenen in ſeinem Fache gegen
denſelben.

Der Aidemajor

iſt dem Oberſt - Licutenant für alle Rapporte vero
antwortlich, die- ex ihm vorlegt oder mündlich N



— 4

macht; an ihn hält ſih der leztere am erſten,
wenn ein ergangener Befehl nicht vollzogen worden ;

er iſt es, der in Betreff der richtigen Vertheilung
des Dienſtes u. dgl. alle Verantwortung ſowohl

gegen den Oberſt- Lieutenant als gegen die Kompas

nien auf ſich hat.

Aus dieſem fließt, daß der Aidemajor die

Feldweibels und Staabs - Partheyen zu Ablegung

orduungsmäßiger Rapporte anhält, ſie belehrt und

im Falle wiederholter Fehler ſelbe beſtraft oder den

Hauptleuten zur Beſtrafung an#igt. Daß er von <

aus Strafen auſlegen kann , ſagt S. 83, es gelten

aber bey ihmdie gleichen Bemerkungen.

Alle grobe Unordnungen , die er wahrnimmt ,
vorzüglich im innern Dienſt der Kompanie, in der
Polizey oder im Dienſt auf Wachten und Poſten ,
muß er dem Hauptmann von der Polizey melden y

denn dieſer iſt das Aute des Bataillons-Kommans

danten. Er kann in höchſt wichtigen Fällen auch
zugleich dem Oberſi-Lieutenant den Rapport mas

chen z; alleiner nehme ſi< wohl in Acht nux das-

jenige vorzubringen , was durchaus eine Entſcheidung «

von Seite deſſelben nôthig macht oder von höchſter

Wichtigkeit iſt, denn ſonſt wenn ex jede unbedeutens

de Kleinigkeit dem Bataillons „Kommandantenvor-

bringt, ſo werden deſſen Geſchäfte unendlich übers
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häuft und er macht ſich fiberdies — wie natürs

lich — alle Offiziers zu Feinden, Er ſoll alle
Befehle von höhern Behörden abholen, ſie ſcinem

Schef überbringen , jene des leztern erhalten,

die außerordentlichen dem Hauptmann von dex

Polizey überbringeil , und alle in ein Buch einſchrei-

ben ( Seite 171).

Er führt das Bataillons - Rapportbuch (Seite
142).

Er führt endlich eine Repartitionsliſte des

Dienſtes , a) für Offiziere / (Siehe Tabelle A.)

b) für die Mannſchaft vom Feldweibel abwärts ,
(ſiche Tabelle. B,) Er fommandirt die Zahl
der letztern in den Dienſt, keincswegs aber die

Herren Offiziere, für dieſe ſührt er blos ein Dienſt-

Regiſter ( auch Dieuſtroſtergenannt); das heißt : er
bezeichnet diejenigen an welchen irgend ein Dienſt
ſteht , und ſagt daher wie Seite: 168 zeigt , die

Wache ſteht an N. die Ordonanz an O. u. \. ww.
denn die Offiziere laſſen ſi< nicht in den Dienſt

Fommandieren , ſondern man ſagt ihnen blos zu

ihrer Erleichterung, an welchem dieſe oder jene Vex-

richtung ſtehe , da ihr eigenes Ehrgefühl ſie zur

Vollziehung derſelben auffordert.

Er muß die Offiziere und Unteroffiziere ſcinesBa,

raillons wohl kennen, und da ihm die Aufſicht über
den Unkerricht der Rekruten obliegt , ſo- muß er eben:
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falls die Soldaten, ſoviel immer möglich kennen, ihre
Talente , ihr ſittliches Betragen bemerken , und von

allen Vorfällen Ned? und Antwort zu geben wiſſen,

Ex ſoll daher die Kammern der Soldaten , die

Zuchtſäle, Stockhaus, Priſonen, Kaſernen und Pos

lizeywachten (welche auf Orduung zu ſehen haben)

und die Kranken im Spital dfters beſuchen, und

das Fehlerhafte abſtellen, beſtrafen oder zur Bes
ſtrafung anzeigen. Er ordnet und kommandirt unter

Aufſicht des Hauptmanns von der Polizey die Wachts

parade. —_

Der Adjutant ſteht unter den unmittelbaren '

Befehlen des Aidemajors.

Der Aidemajor muß ſich keineswegs als Groß-

Major (Stabs -Offizier ) anſehen , ſondern er hat

nach dem eidgenöſſiſchen Reglement Hauptmanns-

grad Cin andern Dienſten oft nux Ober - Lieutenantss

Grad.) Seine Authorität die er ausübt, übt er
als im Dienſt ſtechend aus, (ſo wie eine Schilde

wacht Generals zu befehlen hat ) das Gleiche ge»
ſchieht mit dem Hauptmann von der Polizey und

jedem im Dienſt ſtehenden. Das Datum ſeines
Brevets beſtimmt ſeinen Rang unter den Haupt-

leuten, Er bedenke daher immex wohl, daß die
“Ordern welche ex extheilt , ihm von höherer Hand
übertragen worden ſind, ſo wie der Feldweibel ſelbe
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denen Offiziers der Kompanie úbevbringt, ohne diefe
falls ihr Vorgeſeztex zu ſeyn.

Dev Aidemajor iſ daher auch nicht von Nechtss
wêgen , in Abweſenheit des Oberſt - Lieutenants Bas

täillons - Kontinandant, wenn ihn nicht dex Rang

ſeines Brevets dazu berechtigt , ſondern der älteſte

Hauptmann koramandirt in dieſem Fall das Ba-

taillon, was ſich derſelbe auch nicht nehmen laſſen

darf , ohne ſeiner Ehre zu nahe zu treten.

Der Adjutant

iſt der Gehúlfe des Aidemajors z er erſezt denſelben

‘in Fállen von Krankheit oder Abweſenheit, hilft

ihm die Ordres und Räpporte einſchreiben ; ſicht

wie derſelbe, auf. genaue Ordnung in der Truppe

und vorzüglich ‘auf den Unterricht , und erſtattet

ihm von allen Vorfällen die er iu Erfahrung. bringt

ſeinen Rapport. Í

Der Adjutant hat die beſondre Aufſicht úber

die Unteroffiziere, welche er ſämmtlich niht nur

nach dem Namen , ſondern nach Karakter und

Fähigkeiten kennen muß. Er kommandirt dieſelben,

in beſondern Fällen (z. B. Seite 241) namentlich

in den Dienſt und ſo wie ex einerſeits der erſte

Aufſeher über die Unteroffiziere iſt, ſo iff ex anders

ſeits ihr Schuzpatron umſie in keinem Fall im Dienſt

beeinträchtigen zu laſſen, Demzufolge führt ex ein
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Dienſtregiſter wie Tabelle C. zeigt. Nachläſſigkcis-
ten derſelben zeigt er bey geringen Anläſſen dem
Feldweibel, bey weſentlichen Fehlern dem Haupt-
mann von der betreſſenden Kompanie , und in wich-

tigen Fällen dem Hauptinann von der Polizey und
dem Aidemajor an.

Der Quartiermeiſter

iſt eine ſehr wichtige Perſon im Bataillon; er muß
fúr die Richtigkeit der Pretliſten, Gutſcheine u. dgl,
furz für allen Empfang und Verwendung ſo im
Bataillon ſtatt hat , verantwortlich ſeyn; an ihm
iſt es daher den Furiers die nôthigen Anleitungen
zu geben und falls dieſe leztere dieſelben nicht punkt-
lich befolgen würden ,- ſo zeigt er ſie dem betreffen»
den Kompanie- Kommandanten zur Beſtrafung an.
Der Bataillons - Schef hält ſich in vorfallenden Uns
richtigfeiten an ihn.

Zur Revidierung von Muſter - Controllen oder
der monatlichen Verpſlegsliſten der Kompanien
ſendet ihm der Aidemajor die täglichen Napporte,
um den Zuwachs und Abgang, oder Ein- und
Austritt in's Spital zu vergleichen.

Der Quartiermeiſier iſt dex Rechnungsſtellee
des Bataillons ; wenn demnach der Bataillonss
Schef cine Einnahme oder Ausgabe macht , dic in
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Rechnung gebracht werden muß , o giebt er dem

Quartiermeiſter davon Kenntniß. Er empfängt y

wenn es immer möglich iſt , aus der Bataillonss

Kaſſe alle vier Tage eine Summe Geidès , worüber

er dem Bataillons - Schef ſcin Kaſſa - Tagebuch

vorweiſt , ihm einen Emyfangſchein giebt, und am

Ende des Monats mit demſciben abrechnet : dies die

Stellung zwiſchen ihm und dem Kommandanten

des Bataillons,

Dieſes Kaſſa » Tagebuch hat aber mit dem Bas

taillons - Kaſſabuch nichts gemein , denn das erſtere

dienet blos dazu, daß der Quartiermeiſter nicht geo

nöôthiget iſt , große Sorge und Verantwortung zu

haben, und andererſeits damit ſowohl ev als ſein

Schef gegen ihn gede>t ſy. Ju daſſelbe ſchreibt

er blos cin, wie Tabelle D. Lit. A. zeigt, und

rechnet mit dem Bataillons - Schefmonatlich ab wie

“oben geſagtworden, da mit cinem Strich und einer

“ Fleinen Addition die Sache geſchehen iſt. Das Batals

lions - Kaſſabuch hingegen enthält die Rechnung über

Empfang und Verwendung der Gelder, ſo das Batails

lon (der Schef) empfangen hat, und woduxch manje-

den Augenbli> durch Summirung der Einnahmeund

Ausgabe einem Kriegstommiſſär , oder ſonſt auf Vero

langen von dem Beſtand der Bataillons - Kaſſa Res

chenſchaft geben kann, Tabelle D. Lit, B. enthält

ein Formular.
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Wenn es immer thunlich iſ , ſo iſ beſſer alte

Zahlungen an die Kompanien für Pret und dergleie

chen durch den Quartiermeiſter zu machen, als

den Kompanie - Kommandanten Gelder auf Rechs

nung zu geben, weil durch lezteres die Adminiſtras

zion vervielfältigt , die Nechnung komplizirter , und

folglich der Geſchäftsgang ſchwerer und leicht uns

fichrer wird.

Alle vier Tage wird gewöhnlicherweiſe den

Soldaten «die Löhnung ausbezahlt : Am Zahltage

in der Frühe findet f< von feder Kompanie der

Juſpekzions - Offizier mit dem Furier bey dem

Quartiermeiſter ein, und die Furiers überreichen

demſelben die von dein Kompanie - Kommandanten

unterſchriebene Pretliſte (Formular LB.) worauf

der Quartiermeiſter die Zahlung leiſtet und der

Furier den Empfang beſtättigt. Y

*) Jeder Furier ſoll ein Buch beſitzen in welchem auf
der einen Seite cites jeden Blattes, die! Pretliſte

genau ſo wie ſie dem Quartiermeiſter eingereichtwor-

den, und auf der andern die Ausgabe an die Geſchwas
der - Schefs befindlich iſ, Das Formular F. zeigt

wie dex Furier den Pret auszubezahlen und ſich den
Emvyfaug beſcheinigen zu laſſen hat, damit an ihw

keine Forderung gemacht werden könne. (Leſe Seite

72,) Aus dieſem Pretbuch iſt es dem Furier eit
Leichtes ſeine monatliche Verpſlegvliſte zu verfertigen-

Der Stabsfurier führt ein ähuliches für das Stabs»
perſonale , und begreift die Fuhrknechte in dieſelbe >
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Es ïſ ſehr ſchwer úber Adminiſirazion und
Kontabilitát ( Verwaltung - und Rechnungsweſen)
cine Anleitung zu geben, da dieſelbe je nach den
Umſtänden entweder von den Kautonal Militärbe-
hôrden, oder dem Ober - Kricgskommiſſariat ertheilt
wird; allein demohnerachtet kaun es nicht ſchaden,
in dieſen Gegenſtand näher einzutreten.

Dieſer Borausſezung zu Folge wollen wir
no einige wejéutliche Puntte berúhren.

Der Quartiermeiſter erhält eine wohleingerichtete
Verpflegungs - Liſte alle Monate von den Konpavrien 5

 

er empfängt die Beſoldung für alle, und läßt ſich vom
erſten bis zum lezten den Empfang unterſchreiben.

Der Wagenmeiſter empfängt den Pret für die
Fuhrknechte vou dem Stabsfurier auf eine von dem
Ouartiermeiſter viſirte Pretliſte , und häudigt

-

den
Décomptederſelben, ſowie der Stabsfurier jenen des
Damburmäajors, und des geſammten kleinen Stabs,
ſammt den allfälligen Kauzionen der Handwerfsleute,
dem Quartiermeiſter. ein, welcher darüber genaue
Rechnung führt, und eben ſo wie die Herren Hauptleute
mit ihren Untergebenen alle zwey Monate abrechnet,

NB. Es verſteht fich, daß wenn bey einer Truype kein
Dekont (Décompte ) abgezogen wird, dies wegfällt;
indeſſen muß doch nicht außer Acht gelaſſen werden, |
daß es în vieler Hinſicht vortheilhaft iſt , dem Solda-
ten täglich einen Baten zurükzubehalten , wodurch
er ſich einen Nothpfenning erhält, der ſonſt vielleicht
durch die Gurgel gereiſt wäre.
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(der Furier verfaßt, dex Kompanie - Koiman-
dant unterſchreibt ſie , und lezterer iſt für die
Richtigkeit verantwortlich ; beym Staab verfaßt |
ſie der Stabs - Furier und dex Quartiermeiſtex
ſteht für die Nichtigkeit indem ex ſie unterſchreibt ),

Das Formular G wird, wenn man es mit
Aufmerkſamkeit durchgeht leicht verſtändlich,

Der Quartiermeiſter muß beſtimmen , binnen
wieviel Tagen nach Verguß des Monats für wel-
chen Nechnung zu legen iſ, die Verpflegsliſte ihm
eingegeben werden muß. Er geht dieſelbe durch,
und vergleicht ſie 1) mit den Pretliſten , welche die
Furiers den Monat hindurch eingelegt haben : die
Summe der gemäs den Pretliſten empfangenen Gel-
der muß mit der , în der Verpflegsliſte ausgewieſe-
nen Summe übereinſtimmen, 2) Mit den von den
Feldweibels dem Aidemajor abgegebenen täglichen
Rapporten. welche zur Kontrolle dienen, Man ſicht
hieraus, wie nothwendig es iſt, daß dieſe Napporte
exakt verfaßt werden, und warum fede diesfällige
Nachläſſigkeit der Feldweibels ſtrenge beſtraft werden
muß. RS

3) Sieht der Quartiermeiſter nach , ob die an-
geſezten Naturalien mit der Zahl der in den Pret-
liſten und den Rapporten aufgeführten Mannſchaft.
übereinſtimmen,
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Alle Bous für Naturalien müſſen, wenn das

“Bataillon ankeinen Kricgs - Konimiſſär angewieſen,

idem Quartiermeiſter eingeſchift, von demſelben

eingeſehen und mit dem Stánd der Kompanie ver-

glichen werden. Ueberhaupt muß der? Quartier-

meiſter, die Stärke jeder Kompanie und des gee

ſammten Bataillons ſtets wohl im Kopfe haben.

Entweder hat das Bataillon ſeine Rechnung

und ganze Verwaltungs - Rechenſchaft einer Kanto-

nalbehörde direkte abzulegen, oder aber es ſind

Kriegskoinmiſſäre angeſtellt, (welch-lezteres bey jeder

Mobilmachung von Truppen nothwendig iſt, ) Jn

dieſem leztern Fall , werden die Verpſlegsliſten der

Kompanien mit eineni General - Ausweis begleitet ,

(wodurch die Ueberſicht leichter wird), und dém Hrn.

Kriegs - Kommiſſär eingereiht; jede Verpſlegsliſte

muß von dem Quartiermeiſter nachdem ſie revidirk

word en, unterzeichnet ( vidimivt ) werden z er ſeiner-

ſeitsſtellt ſodann den General - Ausweis, welchen

der Bataillons- Schef vidimirt.

Ex behâlt von dem General- Auswéeis in eineni

beſondern Verpſlegungsbuche , das ganz nach Form

der Berpſlegsliſten (aber nur ſurnmmariſch) eingerichs

tet ſeyn muß, Abſchrift.

Jn Betreff des Empfangs, welcher von Dez

taſchirten gemacht worden, wird ex — wenn thn

die Gutſcheine eingeſandt worden — nachſehen,
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dbderſelbe mit dem-der- Kompañje geitiachten KBs
jug übereinſtimme, Z. B. Wenn die Kompanie
No. 1, aht Mann10 Tage auf Kommando in A,
anſezt und für ſelbe weder Sold“ no< Rüäzionen
empfangen hat , ſv müſſen die für das Detaſches
inent einlangenden Gutſcheine ebenfalls nur 40 Tage
und aht Mann euthalten u. ſ f. Z| indeß ein
Kriegs - Kommiſſär angeſtellt, ſo wêérden die Guts
ſeine ohnehin demſelben eingeſandt und dieſer bes
ſorgt die Segoninanderhaltung mit den Verpſlegss
liſten:

WêntiKranke ini eiti Spital übiecddés iverë
den und daſſelbe in Loeo iſ (an dem Orte
wo man î< aufhält,) ſó giebt déc Chirürgus vont
dèr Jitſpetzion eiù Spitälzetlel ‘deni Feldiweibei
von der betreffenden Kotipanie und init dem Tage
auf welchen daſſelbe lautét , hört die Verpfiegung
der Kranken an Sold und Rázioneri bey der Korts
panie auf. Ebèn ſo hört die Spikalverpflegungani
Tage des Austritts auf und dee Mann wird art
folgendèn Tag bey der Körmpanie für die Gebühr
wiedeè angeſeit.

Af Hingegen ein Kranker in ein éntfernteres-“
Spital zu tränsportiren , ſo muß ihn der Pret
von der Kompanie bis zur Ankunft in daſſelbe mit-
gégeben werden, und dex begleitende Unteroffizier

N
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ainpfängt gegen Gutſcheine unterwegs"‘die MA
ne, nach Vorſchkift.

Nuf die Richtigkeit der diesfäligen Berechiuitlſ
hat- der Quartiermeiſter genau zu ſehen, “ſo wi
ihm auch ¿ — ‘im Falle ein eigenes VBataillóns -
Spital errichtet worden-wäve, — die Reviſion ver

Spital ¿Fechmung bey Ermanglung eines Kriegs»

Kommiſſärs -zukömmt. Die Ein - und Austritts--

zettel -aus dem Spital müſſen mit den: Verpflegs-
liſten ebenfalls genau übereinſtimmen unddie leztern
den Pretliſten als Ausweisbelege beigelegt werden,
ſo. oft Rekonvaleszenten (Geneſene) bey denKonipa-

nien eintreffen. i

“Füralle Reparaturen an dem.Bataillons-Zülie
weſen; welche von einigen Belang ſindx wird er

zuvor dem Herrn Bataillons- SchefAnzeigeR
und ſeine Befehle erwarteu.

Mauwird ſinden , daß das hier Geſagte, vas
doch eigentlich uur Hauptumriſſe enthält (da itt

das Detail einzutreten ¡Und überalle.möògliche VVols

fálle udGeſchäfte , das Nöthigezu ſagen, unmöògs

lich ) ‘hinlänglich iſt, um daraus zu erkennen

daß ein Quartiermeiſter nebſt einen großen Theil
der Eigenſchaſten welche ein jeder: Offizier beſizen
ſoli , auch noch ‘viele andereKenntniſſe "und Fähig-
kciten haben muß und daß ex Vahepban eieinex Truppe

eine Perſon don vieler Bedeutung iſt:

—
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„Des Fähndrichs,- ES]

Beſtimihüngeigt ſh zwar (dem Worte ach) eigénts

lich nux auf de Éferzierplaze oder wenn das Bas

tailloh auséu>t, und danü hängt wirklich ſehr viel

voniht ab; álleïn in Garniſon muß er doch auch

einige Dienſt leiſten , ünd daher i ihm dié ſpes

zielle Aufſicht imi Spital / übe dié Kranken ſeines

Bataillons fibertragen: Ex wird ſich wéderxindie

inediziniſche noh diâtetiſché Anorduüngen über

Speiſe und Unterhált méngen; ſondert daraufſehen
daß dás ‘von den Aerjten angeordnete na ihr@æ

Boëſchrift dabgereichi werde; dic -Nähtung geuiesé

bâr ſey, Wartung und Pfiege ordentlich ſtatt habe,

állenthalbén Säubetkeit herrſche u. dgl. er ers
inahntdié Kränkeinvärter zu Erfüllungihrer Picht ;
die Beſchwerden ber Kränken hört ex anl und mele
det hievon das Nöthige deri Herön Hatiptriaäun vori

der Polizéy , welcher das Weitere verfügen wird.

Exbeſucht auch die Kränkei im Quartieté , wen
üemlich kein Spital iù dev Stazion iſte

Wenü ein Fähndrich dieſe Obliegenheiten ſörg-

fältig erfüllt, ſo wird er fich bald die Liebe und

ÄchkungderSoldaten und ſeiner Vorgeſezten éx-

werben.

Dem SataillonseChirurgus,

muß die gute ünd iröc>inägige Behandlung, des

R 2
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Kranken noh "mehr am Herzen liegen , dä ex nicho

xere Mittel in Händen hat dieſelbe zu befördern.

“ Menſchenfreundlichkeit iſt daher eine Tugend die ex
im hohen Grad beſizen muß; eè wird- daher fleißig

das Spital. beſuchen , nachſehen ob das Vérordnete
befolgt worden , Speiſen und Arzneyen prüfen, ſich

erkundigen ob den Soldaten etwas abgehe , ob ih-

rien ordentlich abgewartet wird und dergleichen.

Mindere Nachläßigkeiten wird ex durch Verweiſe

ſelbſt beſtrafen , oder wenn es Vergehen ſind , welche

Arreſt oder höhere Beſirafungen nach ſich" ziehen y

dem Fähndrich, oder abex gerade dem Hauptmany

von der Polizey anzeigen ;

Hát ein Bätailtons- Chirurgus fein Spital

zu beſorgen y ſo beſchäftigt er fich deſio mehr mit

der Auſſicht ‘der Unter - Chirurgen, überzeugt ſich

ſelbſt ob die ihm täglich erſtatteten Rapporte (Seite

446

)

richtig ſind, ob die bey der. Kompanie liege

den Kranken zwefmäßgig behandelt und die Spitals

fähigen nicht zurüfbehaltén ſondern, wie ſolches

ſeyn ſoll, in's Spital. geſchikt werden. Der Bas

taillons - Chirurgus kann die Unter- Chirurgen —

wenn ſie es verdienen, — mit Arreſibelegen, muß

aber ſogleich dem Herrn Bataillons „ Kommáändan-

ten hiervon die Anzeige machen , damit dieſer die

Dauer und Art dés Arxeſtes beſtimme.



= 201 =

Hingegen haben

: Die Unter - Chirurgen,

— dem Herrn Bataillons - Chiruxgus als ihren untnits
telbaren Vorgeſezten zu betrachten, demſelben Achs

“tung und Gehorſam zu leiſten, von allen Borfals
lenheiten in ihrem Fache ihre \hleunige Meldung
zu machen, und nichts an Kuren zu übernehmen,
was über ihre Kräfte ſicigt , odec wovon der Herr

Bataillons - Chiruygus nicht Kenntniß habe,

Sie müſſen die Soldaten mit Güte und Freund-
lichkeit behandeln. Jn ihrem Amte ſind dieſe Tus
genden nothwendiger als in jedem andern, da das-
ſelbe der Natur der Sache nach bey dem ge-
meinen Manne uicht am beſten empfohlen iſ , ins

dem dieſer nur die widrigen Augenbli>ke zählt , aber

die guten Wirkungen und Folgen nicht zu berech-

nen-vermag.

Findet ein Unter - Chirurgus, daß ſeinen Ans

ordnungen durch irgend eine Nachläßigkeit nicht géo

hôrige Folge geleiſtet worden, ſo zeigt er ſolches
dem Korporal vom Tag (Seite 53 und 145) oder dem

Feldweibel an, Jin Spital macht er dieſe Anzeis

ge dem Fähndrich oder dem daſelbſi kommandirten

Offizier oder dent Hauptmann von dex Polizey , da»

mit Abhülfe getroffen werde, oder Beſirafung ero
folge. :



Die Stelle cines
Feldpredigers

iſt eine wichtige Stelle, Sie mit Würde bekleiden,

den hohen Zwe>der ihr obliegt , mit guter Wir-

fung zu verfolgen y nicht Menſchenſcheuer 1 engher-

ziger Moraliſt und doch nicht allzuſrecher Weltmenſch

au ſeyn, dazu erfodert es einen an Kopf und Herz

ſchr gebildeten Mann. ;

Er ſey der Freund,‘der Vertraute der ſciney

geiſtlichen Pflege anvertrauten Mannſchaft ! —doch

wir wollen Geiſtlichen keine Moral predigen, dg ſie

ſelbſt die Lehtex dexſelben ſind. i

Der Tamburmaior,

Hat die Spiel:ute des Bataillons in den Dienſt zu

fommandieren (Seite 169) dén Unterricht derſelben

zu beſorgen uud die Auſſicht über ihr Betragen. Jf

daſſelbe fehlerhaft, ſo wird ev ſie in Arreſt ſelen und

demFeidweibel der AA Kompanik die An

zeige machen.

Zedesmal wennev mit den Tamburs und Yſfrifers

zum Exerzieren geht, wird er ſölches bey der Wachts'

parade dem Hértn Aidemajor melden, und die Spiels

leute anhalten, däß ſié ſolchesdem Jnſpetzions «Kors:

poral ihrer Kompanie tbenfalls ineldei/ datuitſie,wenw

ſe Appelle vet ſäuuitén, entſchuldigt werden könnten.

Er duldet nicht , daß z. B. dey Wachtparaden:

Zapfenſtreich und dergleichen die Tamburs lauge

#
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zuvor unter dem Vorwand dieTrommeln zu ſtims-

men, darauf klopfen Und lermen, ſondern ſie ſollen
den gehörigen Ton dur Anziehung der Struppen
zu finden wiſſen und nicht nôthig haben, mehr
als ein oder zwey Streiche zu thun, um ſich von

der Nichtigkeit des Tons zu überzeugen.

“Dader Tamburmajor eine Perſon iſt, die
Aufmerkſamkeit erregt, ſo ſoll er ſich keiné Nach-

lägigfcit in“ ſeinemAnzuge Undbeſonders keine Unre,
gelmäßigkeiten in ſeiner Aufführung zu Schuiden
kommen laſſen, indem er, ſo wie er cinerſeits ge-
wöhnlich cine Zierde des Bataillons iſt, ahndererjeits

bey ſchlechter Aufführung deſtomehy das Geſpött
‘deſſelben auf ſich. giebt,

“Dér“ Stabsfurier;

hat für den! Stab die gleichen Obliegenheiten zu

erfüllen wie ſolche denen Furiers in den Kompa-
nien zukommen; er _iſt-aber überdies der Gehülfe

des Quartiermeiſters und im Allgemeinen der Ba-

taillons- Sefretär zdas heißt, wenner nichtdurch
beſondere Geſchäfte welche ſich auf die Adminiſtra-
zion bezichen, bey dem Quartiermeiſter zurükgehalten

wird, hingegen der Hr. Aidemajor oder der Hr, Ba-
taillons - Schef andere Dienſt- Schreibereyen als z. B.
weitläufige Rapporte 7 Berichte, Anfragen und der-

gleichen ¿u beſorgen“ haben , ſo" wird der Stabsfu-
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pier, Cdex ein in der Schreiberey ſv“ wie im Rehe
nungsfache erfahrener und geſchikter Mannſcyn Gt
dazu verwendet.

Der Wagenmeiſter,

iſt der Vorgeſezte des Fuhrweſens und dex Fuhr»
Lnechte: ex wird keine Reparazion an den Fuhr-
werken vornehmenlaſſen , gußer dieſelbe ſeye durch
den Herrn Quarttertneiſter unterſucht ynd für nds
thig befunden worden.

Zz

Er iſt für die ‘gute Zucht und Ordnung dec
Fuhrknechte, ſo wie für die ſorgfältige Wartung
der Pferde vexantwortlich. ;

Wenndie Fuhrknechte etwas inuthwilligerweiſe
oder durch Nachläſſigkeit verderben y ſo * müſſen
dieſelben durch ihn (und zwar pôthigenfalls‘bey
Waſſer und Brod auf Befehl des Herrn Quartier-
meiſters ) zumErſaz aygehalten iyerden,

Soviel Appelle im Bataillon angeordnet ſind,
eben ſo viele haltet er mit den Fuhrknechten ab und
geſtattet nicht, daß dieſelben dabey yngewaſchen und
Ungepußt epſcheinen, Er führt wie Seite 169 ge-
fagt worden , die Kommandierliſte über Knecht und
Pferde , empfängt Pret , Razionen und Furaſche
für diefelben und beſorgt die Vertheilung. -



D600

Die Bataillons-Handwerksm'eiſtex
(Büchſenſchmid, Schreinermeiſter, Schus
ſtermeiſter) haben mit Willfährigkeit einem Jeden
jum Bataillon gehörenden zu arbeiten ; hingegen ſich

ihre Arbeiten ſogleich bezahlen zu laſſen, oder wenn

die Betreffenden dies nicht könnten , für jede Arbeit
ein Bon ( Gutſchein ) zu fordern, welches aber nux

dann gültig iſt, wenn es von“ dem Hr. Hauptmann

oder für Staabs-Partheyen von dem Hr.Quartiermeis

ſier unterſchrieben iſt, Die Bataillons-Handwerksleute

müſſenst< bey ihrer Arbeit einerſeits genau an die -
Ordonanz halten , widrigenfalls die Kleidungösſtücke
auf ihre Koſten bey andern Meiſtern in ordonanz-
mäßigen Stand ſtellen zu laſſen ſind , und anderer-
ſeits' haben ſie den Tarif für Arbeitslohn nie zu
brechen und bey Stücken, welche ſich in keinem
Tarif aufgezeichnet fänden, oder bey Reparatur»

Sachen immer bey Beſtimmung des Preiſes einge»
denk zu ſeyn, daß Sold, Razionen und Unterkunfk
in Anſchlag zu bringen ſind.

Am Ende eines jeden Monats müſſen ſie die
Bons, welche die Hrn. Hauptleute ausgeſtellt
haben, denenſelben einhändigen / wofür ſie dann
aus dem Décompte der betreffenden Mannſchaft
den Betrag baar erhalten.

Die Handwerksmeiſter ſtehen unter der Aufſicht
des Adjutanten , welchem ſie alle Meldungen von
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[rankheit, um Urlaub und dergleichen zu machen

Ma. RE : j
_ Der Prof os.

ſicht wie andere des kleinen Stabs unter Auſſicht. des

Adjutanten, Er iſt heut zu Tage nicht znehr ein vere

achteter , wohl aber —und zwar mit Recht — ein ge-

fürchteter Maun. Strenge Rechtſchaſſenheit und Uns

partheylichkeit bey Behandlung der ihmanvertrauter

Gefangenen, Th)atigkcit, Nüchternheit, ſind Tugenden

die er beſißen muß. -Jhmliegt ob, daraufzuſchen,

daß in den Kaſernen und Militärquartieren keine

Unreinlichkeit, ſowohl in den Gängen als vor dem

Hauſe gemacht werde, daß feine lúderlichen Dirnen

fich daſelbſt aufhalten und überhaupt (wenig Weibs-

yerſonen geduldet. werden, daß des Abends nach .

Zapfenſtreich beyden Markctendern «die bürgerlis

chen Wirthshäuſer und Schenken gehen ihm dies-

. falls nichts an , wennex nicht hiefür beſtimmte Bee

fehle erhalten hat) weder Wein noch Vrandwein

oder anderes Getränk ausgeſchenkt werde, daß kein

Gefindel ſich daſelbſt aufhalte, u. dgl. endlich iſt es

auch eines rechtſchaffenen Mannes Pflicht ein ſorgo

ſames Augedarauf zu haben , an welche Beluſtis

gungsorte_ die Soldaten häufig gehen, welchen Um-

gang ſie mic Weibsperſonen haben u. , f. Dex
Profos wird von demjenigen, ſo er in Erfahrung

bringt, allererſt dem ¡Feldweibel, und wenn durch
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ißn feine Abhilfe oder Strafe erfolgen würde, von

fernern Ungebührlichkeiten gerade dem Hv. Haupt

mann von der Polizey die Anzeige machen.

Exſoll gegendie im Stockhaus oder in Gefans

genſchaftſizendennicht mehr Streuge ausúben, als

die genaue Erfüllüing ſeines Aints erfordert, aber

aich nicht ehr Milde als dieſe zugiebt ; furz ſcin

Vetragen ſoll vernünftig ſtyn , daher wird ex ſ<

ayin feine Geſpräche cinláſſen, und gegen alle

jene, welchen dié Aufficht über Arreſtanten anvere

traut‘it, bey Nachläßigkeiten ſicenger Petfähtenp

alsgegedie Arreſtanten lb, i

Jm. Allgemeinen-gehen ihn blosaA Ain

der Gefangenſchaft ſizenden an, welche cine Ba-

taillons- Disziplin- oder4HA Strafe zu

dulden" haben.

Wenn ſic in Verhöre oder ſonſtatits geführt

werden ſollen, ſo begleitet er ſie C ñebſt einiger

Mannſchaft von dex Wacht) und vernimmt die

allfälligen Befehle für Milderung oder Verſchär-

fuñgz er ſorgt für Nahrung, wozii die Kompanien

wenn die betreffende Mannſchaft noch bey ihnen

in Stand’ geführt wird, dem Profoſen die Razio-

nénüberlaſſen, wenn es au Bett, Stroh oder Gez

räthſchaſten fehlt, ſo" meldet er ſolches dem He.

Hauptmann von der ‘Polizey ünd dem Hr, Quarz;



_ 268 _—*

tiertneifer, damit das Nothige herbeygeſchäft

‘joerde.
Er führt cin fortlaufendes  Verzeichniß allex

Arreſtanten, woriun Grad, Name, Ankunft, Art

der Gefangenſchaft, ob bey Waſſer und Brod,

Zeit und Abgang bemerkt ſeyn müſſen.

Jeden Arreſtanten , der ihm übergeben wird

yimmt er alles Feuerzeug und Geld ab , und jenen

ſo wegen ſchweren Verbrechen gefangen ſigen auch

Meſſer , Bândel , kurz alles was zum entweichen ,
entleiben, odey zur Beſtechung anderer dienenkönnte;
davon macht er in obgemeldtem Verzeichniß genaue

Notiz (Anmerkung) um bey Entlaſſung das Ab-

genommene getreulich zurück zu geben,

Polizey und Betragen.

Ueberall wo Militär liegt, muß daſſelbe zur

Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung Wi gé

brauchen laſſen.

Ein Militär muß ſich niemalen in“Händel mens

gen, oder eigenmächtige Arreſtazionen vornehmen

auh nicht in Bürgershäuſex dringen. (Siche
hierubeè- Seite 206 ). :

Obgleich die Beſtimmung der Zeit zu“ welcher

Tagwacht (wenn man für nothwendig findet, daß

dieſelbe geſchlagen werde, was bey zerſireuter Bez

auartierung der Fall iſt) Wachtparade, Zapfenſtreich
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ſtaté haben ſoll, ganz der Willkühr des Militärs
überlaſſen iſ, ſo erheiſchen es doch öfters Umſtände

ſich diesfalls mit den bürgerlichen “Behörden zu

verſiehen ; um die amOrte beſtehende geſellſchaſtliche

Ordnung nichtmuthwillig zu ſtören.

Die  Patrullien nach Zapfcnſirceih in deu

Wirthshäuſern« und Schenken ſchaſfen- niemanden

ab, als einzig die Militärsz außer es würde dies-
falls ‘von den Ortsbehörden angeſucht oder es bes

ſtünde -ein höherer Befehl. ;

Wenn in einer Garniſon verſchiedenes. Militär

oder Kompanien von einem Bataillon liegen y ſo

iſt der höchſte Offizier im Grade immer zugleich

auch Plaz - Kommandant , wenn kein eigener Plazo

Kommandant beſiellt if. Demſelben liegt dis

Ober-Aufſicht über Militär-Polizey und Anordnung

des Garniſons - Dienſtes ob, ihm werden die Raps

porte ‘von «den Wachten ( gewöhnlich vóön dei

Wachten- auf die -Hauptwacht und von- dieſen an

ihn)gemacht; er ordnet nôthigenfalls Sicherheits

und Vextheidigungs- Maaßregeln an.

Jeder Offizier der in eine fremde Garniſott

kommt: hat ſibey dem Plaz - Kommandanten

zu melden, ja ſelb| wenn der Ankommende von
höherem Grad iſt, ſo erfordert die Höflichkeit den

Plaz - Komandanten“ entweder zu beſuchen oder thu

doch den Aufenthalt wiſſen zulaſſen; da in einer
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Garniſon ſi kéine fremde Militärspérſonen äufhals

ten ſollen, wovon der STRa nicht

Kenntniß häbe:
“Soldaten mitMarſch-Kouten obeillrlauböpáſſen

melden ſich ébenfalls bey ihm. Offiziere y welche

ne Truppe köommandiren / die von äiném höherèn

Kommändänten abhängt ; (wie hier z.B. die Koms-

panien E: uúd G.) werden Stazions ¿ Kommat-

danten genatint , haben ‘äber Pflichten und Rechte

vie die Kommaübanten árößerecr Garniſonen;nur

init demUnterſchied, daß ſie thre Verhaltungs:Be-

fehle für bedeutendere Fâllé, gewöhnlich von ihn

Schef erhaltén.
Alle Offiziere, welché aus eiuerGarniſon ſich «ús

Racht catfcriiènwollen, müſſen immer zuvor(wenn ihe

Hauptmann und Bataillons-Schef ihnen bereits die

Erlaubniserthéilt hat) ſi bey dem Plaz- (oder Stka-

zions-) Kömmandanken meldän , eben ſo ‘nachihrer

Zurükkunft/ wozu ſie aber dén Zeitpunkt der Wacht-

parade wählen können, Es iſt “aber Bedächt ‘zu

nehmen , daß ein von Urlaub oder Dctaſchetiient

zütüfgekommäiet Offizier nicht állenfalló av dffents

liche-Orté odér in Geſellſchaft - gehe, wo ev-ſcinén

Hauptináin ddee Bataillons - Sthef äntrift bevor

êr ſich bey ihnengemeldet habe.

Seitengewehr y Epauletten ünd Uniformen ſoll

dex Offizier eigentlich jederzeit , „ſo dft ev ausgcht/
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änhaben ; allein ex kann woh außer DienſtCunb
bey übelein Wettev, und des Wintersy wenn die
Manüſchaſt“ Kittel oder“Ucberrok_ anzieht)einen
orbonanzinäßigen Ueberrok tragen. Ohne Epaulet-
ten und ohne Seikengewchr umhergehen beſonders
in einer “größern Garniſon iſt durchaus nicht an-

ſtändig; nie aber und in keinen Fall ſoll der
Öſfizier ohue diéſem Ehrenzeichen an eincm ödffent-
lichen Orte, (Vall, Komediey “Conzert , Kirche u.
bal.) erſcheinen, Bey - allen Dienſtangelegenheiten
und Pavaden nimmt cin Offizier den Haussegol
öder die Schärpfe um.

___ Daß die Kleidungsſtüke ſets ſauber und det
Rok zugeknüpft ſeyn ſoll , verſteht ſich von ſelbt.
Bürgerliche Kleidung tragen und damit — nach
dem gebräuchlichen Ausdru> — Wind tnachen
wöllen, zeigt vou Schwachheiten, die in die Kinders
ſtube gehören, und darf durchaus nicht geduldet
werden; eben ſo wenigdas eigenmächtige Abweichen
von der Ordonauz. Wirddies geduldet 7 ſo wird
bald ein lächerliches buntſchekiges Durcheinander
zum Vorſchein kommen , ohne noch in Betracht. zu
ziehen, daß derjenige Offizier, dem es zu ſchwer

: fällt, einé ſoleicht zu - handhabende Orduung zu
befolgen, ſi< anch herausnehmen wird, na Be-
Hagen andere Ordnungen und Befehle zu! unterlaſſen.
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Mit Hut und Degen ſind angehende Offiziers
cientin Verlegenheit; (der erſtere ſizt baid hinten
am Kopfe, baldder hintere Theil oder eine Ee
vorn quer über die Augen; das Seitengewehr hängt
än ciner weiten Küppel die um den Bauch oft

áuch übér die Beine geht ud wird auf dem Boden
nachgezogei y, ive wenn es zu {wer wäre, um

von den mannhaften Lenden getragen zu werden ).
Der Hut inüß auf die Augenbraunen die mittlevs
Hute>e gegen das linke Auge gekehrt und die line
Hutece etwds hôher, âls die rechte zu flehen foms

en. Mie — éinen Spaziergang bey Sonnenſchein

vder úüblem Weiter ausgenominen — muß er andeys

aufgeſezt werden,

Téagen bie Offiziers Hüte oder Tſchakos is
Ordonanz der Truppe, ſo müſſen ſie ebenfalls auf

den Augenbraunen ſißen und können etwas rechts

geneigt ſeyn. Dieſe werdeu niemalen, auch nichi

bey dem Cinttift in ein Zimmery abgenommeny

“ſondern die Offiziere bringen wie die Soldaten
dié linke Hand an den Hutoder an den Tſchako.—
Sind \ie äber einige Zeit in einóm Zimmer odev
ân cinem öffentlichen Orte, {o könen ſic die

Tſchakos abnehmén, Die aufgeſchlagenen Hüte
müſſen beym Grüſſen jeberzeit dariz abgezogene;

find niht nin ber Kopf ein ivenig gelüftet iverden.
Die Sáâbel- oder Degenkuppel muß oberhalb

din Hüſten ſien, und nicht 9 weit ſen, daß (ie
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úbeë dieſelbe herunter rutſche, !DasSeitérigéweht ſoll.
ñie den Boden berühren, ſöndern feſt an der linken
Seite hangen. Esiſt uns leid dem Stolz und det
Zierdé ſo männchen jungen Offiziers — den Säbel auf
den Sreinen lraſſeli zu machen — Eintrag zu thun <4
allein es bleibt doch imer lächetlih ; wenn ein
Offizier der zu Fuß gehen ſoll , ein Mordeiſen nachs
ſchleppt , däs ihm alle zwey Schritte zwiſchen dié
Beine könimt¿ und ihn vorzüglich hindert, ges
ſhwind zu gehen, wenn er die Hände nihtfrey
hat , ur das Seikengewéhr ju tragen,

MWénn Öffiziete cinem höhern im Grad begeg-
úen , bey ihm ſléhen oder mit ihin gehèn, ſo bleiben
ſie auf dex linken Seite und laſſen dein ändern
die rechte: Gehen zwey mit eincn deittcn von
höherm Grad , ſo laſſen ſie ihn in der Mitte, der
Folgende geht dieſeni zur rechten und der niedrigſte
im Grade zur linken Seite.

Mit dem Herausfördern zu einern Dueil , die
Herausforderung anzunehmen öder auszuwéichen:

“hat es ſeine eigéne Béwandtniß 2Geſetze beſtimmen
hierübér: Das Klügſte iſt , ſich ſtets beſcheiden betra-
gen und Händelſüchtige dutch allgemeite Verachtung
beſirafen: Jeder Offizier ſoll den Muth haben, ſich
áu ſchlagen; nié ſoll es aber dazu kommen , ihn
gegen ſeine Kammeradeti gebrauchen ¿zu müſſen -
dadurch wird höflicher Lon cingeſührt, und

S
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ein Degen den andern in der Scheide hálten. Wis

enthalten uns übrigens über dieſen delikaten Ges

genſtand, der na< Sitten und Gebräuchen vers

ſchieden betrachtet wird , (immer aber vor dem

Richterſtuhl der Beroun€ein Vorurtheil bleibt)

näher einzutreten.

Die Zeit mit Spielen ober Saufen zubringen -

oder ſchlechte, lúderliche Orte beſuchen, iſ bey

dem gerneinen Mannnicht zuM no< weniger

alſo bey Offiziers. L ldi

Derjenige Militär , der ſeinem Dienſt genau

obliegen, und noch überdies ſich in ſeinem Fache

viſſenſchaftlich bilden will , (welchen Ehrgeiz ein

jeder Offizier haben ſoll) dem bleibt warlich keine

Zeit um lüderlich zu werden ; derjenige daber , dex

die Uniform als ein Privilegium betrachtet , nichts

zu thun was Nuten und wahre Ehre bringt , ders

jenige, welcher glaubt , er habe mit der Uniform

ſchon alles Wiſſen und. alles Können errungen, der

irut ſich gewaltig.

Jn keinem Stande ſtellen die Alleswiſſer y

die nichts lernen wollen und bey jeder Anleitung,

die man ihnen ertheilen will, zur Antwort geben -

„ich weiß {on„ih kann es” ſich früher an

den Pranger als im Soldatenſtande ; da muß

durchaus gelernt werden; man kann hier keine

Predigt abſchreiben „ keine Rechnung ſich mache
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aſſen , Und ſie für eigene Arbeit aüsgeben, ſondert
ès muß ein jeder ſelbhandéln , nach tauſend vers
ſchiedenen Fällen und Urnſtänden; wo oft ein ges
ringer Fehler mit Ehre, Geſundheit oder Leben
bezahlt wird.

Von Feldwéibel abwärts muß jedermann,
wenn ér einen Stabs- Offizier (Seite 144) odes

Generál begegnet , ſtehen bleibén , Front gegen den«
ſelben imachen und die linke Hand verkehrt, den
innern Theil vorwärts gekehrt , an dên Hut oder
den Tſchato bringen; ſie wieder ſinken laſſen, und
nicht weiters gehen ; bis der Stabs - Öffizier
vorbey iſt, öder wenn er ſtehèn bleibt ; ein Zeichen

zum Weitergehen giebt, Verbeugung wird keinè
geniacht.

Trägt dei Söldat etwas, ſo mäht er nicht
Front , ſondern bringt die linke Hand än dén Hut
und geht ſeinen Weg.

Weni ein Stabs - Öffizier irgetidwo ſieht ;
und Söldate müſſen bey demſelben vörbeygehen ;
#0 machen ſie nicht Front , ſondern gehen vorúber

und grüſſen ohne Verbengung , blos dadurch, daf

ſie diélinke Hand gelaſſen an dén Hut bringen.
Vor allen audern Offizieren, o wie vor allet

Unteroffiziers wird niemalen Front gemacht ;
ſondern die linké Hand im Gehén, ohne Beugung
des Leibes an dén Hut gebracht. Sizen oder ſtehen
68 S 2



einige Soldaten bey einander, und es kömmt ein

Offizier , ſo ſagt es der erſte, der ihn erblift, dem |

andern , alle machen Front, und bringen die H

„Hand an denHut,

Wennein Soldat das Gewehr tráat/ bringt
ex bey keiner Gelegenheit die Hand an den Hut,

macht auch úiemalen Front , ſondern ſchultert das

Bewehr im Gehen z iſt_es ein Unter - Offizier, ſo

nimmt er das Gewehrin rechten Arm. Ebenſo

wenig ziehen dieHrn. Offiziers die Hüte ab, wennſie

das Seitengewehr entbiòſt haben,

Jeder Unteroffizier oder Gemeiner, welchex

mit einem Hr. Stabs - Offizier oder Offizier zu

ſprechen oder ihm eine Meldung zu machen hat,

tritt bis auf 3" Schritte vor denſelben, bringt die

linke Hand verkehrt an den Hut , und ſogleich
wieder heruntex , bleibt in militäriſcher Stellung

ſichen , mäht ſcine Meldüng- oder Vortrag kurz

und deutlich, and wenn der Offizier ſagt : „chon
gut „” ſo wird“ rechts um “kehrt (oder die

Wendung dahin gemacht , wohin man gehen

ill) und abmarſchirt, Hat der betreffende ein

Gewehr , ſo ſchultert er bey dieſer Gelegenheit

daſſelbe , Und wenn es ein Unteroffizier iſt; 6
nimmt ex es in rechten Arm , bringt atswie ges

ſagt feine Haud an den Hut,



— M —

Sn den Gaſſen ſoll niemand (alſo auch die

Ober- und Unter - Offiziers nicht) Tabak rauchen z

dies hat jedoch nicht den Verſtand, daß man nicht

vor der Thür ſeines Quartiers eine Pfeife rauchen

dúrfe, ſondern bezieht ſich blos darauf, wenn

jemand ausgeht und die brennende Pfeife in den

Mund hat, oder ſie unter Wxgs anzündet , welches

unanſtändig und an vielen Orten durch die Polizey

verboten iſt, indem durcheine kleine Unvorſichtigkeit

der größte Schaden entſkehen könnte,

Auf Spaziergängen außerhalb eines Ortes

kann indeß geraucht werden; begegnen Soldaten

Offiziers, ſo “ziehen ſie ſogleich die Pfeife aus derit

Mund und verhalten ſich wie bercits hier geſagt

worden. 5 i
Auf dex Gaſſe ſollen die Soldaten ſih nicht

mit einander balgen, ‘herumreißen oder ſpringen y

lermen, ſingen oder gar jauchzenz; alles dies iſt

unanſtändig. Eben ſo wenig dürfen ſie Bürgers

leute, ſeyen ſie männlichen odex weiblichen Ge-

ſchlechts nefen , plagen , ihren Verrichtungen Hin-

derniſſe in den Weg legen, u. dgl. Denn dev

Soldat muß immer ſeines hohen Berufes — andere

zu beſchüßen (und alſo ulcht zu hindern oder zu

beleidigen) — eingedenk ſeyn.

Jeder Soldat , welcher nachläßig oder unſauber

angezogen „- angetroffen wird, ſoll auf dex Stelle



zur Rede geſtellt , das Fehlerhafte verbeſſertund
der Betreffende, wenn es ein Wiederholungsfehler
iſt, auh ih das Quartier geſchikt und beſtraft'
werden. H

Auf die Befolgung dex vorgeſchriebenen Uni-
formirungs - Ordononz muß man genau ſehen ;
weil wenn man in cien Punkt abweicht, man
ſicher ſcyn kann, daß dieſer einzige no< hundert
andere (und ſchr wichtige ) nach ſich"zicht,

VIII,
\

Exerzieren und anderes Ausrüken
des Bataillons, Marſh und
Einquartirung, Ehrenbezeu-

gungen, Leicheäbegängniſſe.
 

Um das Verleſen (Appell) und das Nachfehen
bey der Mannſchaft ( Jnſpekzion ) halten zu
können, müſſen die Hauptleute ihre Kompanie
hinlängliche Zeit , bevor das Bataillon ſich vev-
ſammeln ſoll, antretten laſſen, wozu ſie den
Feldweibels den Befehl geben, Bey dies
jem Ausrüken ſoll nachgeſchen werden, ob- die
Gewehre in gutem und ſauberu Stand, ob“ die
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Leute wohl angezogen ſind und drgln. Fehler in

der Uniformität, daß z. B. der eine in der Holz-

müßze, ein andexer im Hut, der eine mit Ueber-

ſirúmpfen , der andere mit Strümpfen oder naften

Füſſen , im Kittel oder der Montur u, dgl. erſchie*

nen , iſ nicht zu dulden, denn es giebt einer

Truppe nichts ein ſo ſ{dnes Anſchen , als wenn

ſie gleichförmig iſt,

/

hingegen aber auch nichts cin

ſo wiedriges, als wenn die Mannſchaft buntſchekigk,

ausſicht, (Dies geht auch die Hrn. Offiziere an

und erſtrekt ſ< bis auf die Kropfhalstücher , die

bis úber das Kinn hinaufgehen , ein ganzes Betts

geräthe in ſich faſſen, und meiſtens die Beweglichs

feit des Halſes und des Kopfes hinder. Viele

halten indeß füx ſchön, einen difen Hals vorzu-

ſtellen , den ihnen andere gern überlaſſen würden ),

: Durch gutes Ausſehen gewinnt man Wohls

gefallen, dur< Wohlgefallen guten Namen und

durch guten Namen , Ehre! Tauſend und abermal

tauſend Erfahrungen haben gezeigt , daß eine

Truppe , bey dem erſten Ausrüken wo man

fie ſah, einen guten, vortheilhaften oder ſ{lec<ten,

widrigen Eindruck gemacht hat, der nicht mehr

zu vertilgen war, Die Menſchen ſind cinmal #0,

daß ſie nach dem äußern urtheilen, und — ſie haben

nicht ganz unrecht : eine Truppe, die die ußere
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Ordnuntt vernarhläßigt, wird auh die inuere
Grodönung , den Dienſt ſ{!e<hr beſorgen.

Iſt bey der Kompanie alles in Ordnung, ſo
ruft ſie auf den Sainmelplaz des Batailions ,

trachtet daſelbſt vox der feſtgeſezten Stunde eine

zutreffen, und marſchiert auf den ihr im Bataillon
angewieſenen Plaz auf. Die Hrn. Offiziere treten
ein ; der Hauptmann als Schef vom Aten Ploton
und der ganzen Diviſion kommandirt dieſetbe, läßt
im geſhwinden Schritt, das Gewehr im Arm,
mit aufgeyſlanztem Bayonet dahin marſchieren.
( Wenn nichts gnders befohlen worden, ſo ſchlagen
die Tamburs),

So wie die Kompanie auf dem Sammelplaßz
eingetroffen iſt, ſo macht dey- Feldweibel dem Hr,
Aidemajor den Rapport , in wie piel Rotien die
Kompanie ausgerükt iſt, (Dieſer ſchreibt ſolches
auf, und errinnert den Feldmeibel den geſchikteſten

Wachtmeiſter iy die Mitte des Bataillons , in dic
Fahnen - Rotten zu ſchiken,) Ex meldet zugleich
wenn Mannſchaft Krankheits- oder anderex Urſachen
halber. zurúüfk geblieben wäre, - ;

Dey Hr, Hauptmann macht ſeiner Seits
dem Hv. Bataillons - Schef den gleichen Rapport

und erwartet ſeine Befehle.

“Wenn nun âlle Feldweibels über die Stärke
der ausgerüften Kompanie dem Aidemajor ihren
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Napport gemacht haben, ſo addirt- dieſer leztere

die Summen und macht dem Bataillons - Schef
den Rapport : », das Bataillon iſt (z. B,) 146

Notten ausgerútt.” Erhaltet ex den Befehl das
Bataillon in egale ( gleiche) Plotons abzutheilen

ſo rechnet er in der Geſchwindigkeit aus, wie viel
Notten die gänze Rottenzahl auf ein Ploton bringt

und vergißt nicht die Fahnen- Rotten dazu“ zu

rechnen, welche, da ſie aus 5 Wachtmeiſtern und

dem Fähndrich beſtehen, von den Kompanien nicht

angegeben worden ſind.

Hier iſt die Stärke des Bataillons auf 146

Rotten angenommen, rechnet man nun die duey

Fahnen e Notten hinzu, #0 wird das Bataillon

149 Rotten haben; dieſe Zahl in 10 Theile

(Piotons) getheilt, giebt 14 und Ftel, das heißt

9 Plotons werden 15 und das Zehnte 14 Rotten
haben,

Dex Aidemajor geht auf den rechten Flügel

des Bataillons zählt 15 Rotten ab, und ſagt:
bis hieher das erſte Ploton ”,- dann wieder 45

Rotten und ſagt: ,, bis hiehex das zweyte Ploton ”
u, ſw. Beym 5ten Ploton nimmt ex aber in
Acht, daß die: 3 Fahnen - Rotten dazu gehören, ey

wird alſo da das 5te Ploton 15 Rotten ſtark
werden ſoll, nur 12 Rotten demſelben zutheilen ,
und die 3 Fahnen- Rotten eintreten laſſen , dann
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záblt ex wieder 15, 15 und ſv fort bis zum 18ten

(oder lezten ) Ploton , welches 14 Rotten ſtark wird,

Die Plotons- Sc.efs und Führer rechts treten bcy

dieſer Abtheilung a:18 und auf ihre Plâze die: ihnen

nach der neuen Eintheilung zukommen,

Alle Rotten rücéen immer links , und die erſte

Rotte vom rechten Flügel tömmt nicht von dex

Stelle. :

Während: der Aidemajor die Plotons ausglcicht,

folgt ihm der Adjutant, theilt die Plotons in Sek

zionen , ſicht nach daß die Plotons-und Sekzions-

Schefs , Führer und im Glied ſtehenden Korporale

auf ihre gehörigen Pläze umtreten, und ſorgt daß

der Tamburmajor, die Tarnburs , Pfeifers und

Zimmerleute ſich hinter das Bataillon ſtellen ünd

zwar auf folgende Art; die fünf Zimmerleute zwölf

Schritte hinter das zweyte Glied des ſechſten Plo-

tons dergeſtalt , daß der Zimmermann dex erſten

Kompanie in gerader Linie hinter den Schef und

dem Führer rechts des ſechſten Plotons zu ſtehen

fomme. -

Das erſte Glied der Spielleute beſteht aus den

Pfeifers , ſteht 6 Schritte hinter den Zimmerleuten

der Pfeifer der erſten Kompanie hinter den Zimer-

¡inann derſelben, Der Tamburmaior 3 Schritte

vor dem Pfeifer der dritten Kompanie,



— 283

Zwey Schritte hinter dem Gliede der Pfeifer,

ftellt ſich ein Glied der Tamburs , beſtehend aus

fünf, und zwey Schritte hinter dieſen das z¿weyté

Glied. :

Dergeſtalt wird der Zimmermann, der Pfeifer,

und die beiden Tamburs der erſten- Kompanie, die
erſte Notte (von 4 Mann) iene der zweyten Koms
pañie die zweyte Rotte u. | f, ausmachen.

Sind Muſikanten vorhanden ; \ſo ſtellen ſi<

dieſe hinter die Tamburs.
“J# die Abtheilung in gleiche Plotons geſche-

hen, ſo meldet der Aidemajor dem Bataillons

Schef : »» Ls iſ abgetheilt ” und dieſer ſchreitet
dann zum Exerzieren.

Kowpanien , welche von entfernten Stazionen

in andere Ortſchaſten zum Exerzieren ziehen müſſen, "
oder auch wenn ſie bey den Bürgern einquartiert

ſind, in der Stazion exerzieren , und es unruhige
Zeiten ſind, nehmen immer ihre Haberſäcke mit,

legen ſie an einem Orte ab, wo ſie der Bewegung
der Truppe nicht hinderlich ſind, und laſſen ents

weder den Fratex odereinen andern Mann bey den-

ſelben ſichen, damit nichis entwendet werde. Es

iſt'auch ſehr dienlich, manchmal mit umgehängten

Haberſak exerzieren zu laſſen; doch niht zur Zeit

wenn die Soldaten noch ganz Rekruten ſind, ſons

dern er| alsdann , wenn ſie ſchon einige Fortſchritte
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getnacht haben und dies zwar darum, weil das

Tragen des Torniſters , ſo lange dex Mann in dex

Stellung nicht feſt iſt, ſelbe leicht verdirbt.

Wenn Kompanien einzein exerzieren , und der

Bataillons - Schef begiedt ſich zum erſtenmale zu

einer derſelben, ſo meldet ihm der Kompanie Kom-

mandant, wie ſtark die Kompanie ausgerükt , und
ob alles da iſt und frágt zugleih an, was ex zu

everziexen befehle.

Exerzieren die Séibaniei einzeln, und will

der Bataillons - Schef das Bataillon zuſammenzie-

hen, ſo. läßt ex einen langen Wirbel ſchlagen, worauf

die Kompanien zu exerzieren aufhören, Der Kom-

mandant des Bataillons ſtellt mittlerweile ‘einige

Schalonór ( Jaloneurs) auf die Richtungslinie

welche er dem Bataillon geben will, begiebt ſich

ohngefehr vor die Mitte des Bataillons , Front ges

gen daſſelbe machend und wenn. ex die Kompanien

in die Richtungs - Linie einrü>en laſſen will, ſo

láßt ex einen Streich auf die Trommel geben.

Die Kompanien marſchieren hierauf auf ihre

Pláze im Bataillon und verhalten ſich nach dex

Exerzierordnung.

Beym Exerzieren muß die grdgte Stille herrs

ſchen z weni die Herren Offiziere ihre Mannſchaft

avertiren ( benachrichtigen was zu machen iſt) ſo

ſoll ſolches ohne viele Worte und Geſchwäz gee
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ſchehen. - Vor allen aus muß nicht geduldet wé»

den, daß der Soldat eine Bewegung cher vollziehéy

als ſie ihm befohlen worden; z.B. wenn Halt!
Front! ordentlicherweiſe auf einander folgen ſollten,

daserſtere befohlen worden iſt, und die Sokdaten

weil ſie wiſſen , daß jezt Front erfolgen wird , ſele

Bes vollziehen ohne das Kommando abzuwarten.

Solche Nachläßigkeiten zeigen von mechaniſcher

Bewegung und von Unachtſamkeit , wodur< Nach

theil entſichen kann. Srezt man den Fall , daß
man genöthigt wäre, etwas anders als gewöhns

lich auf einander folgt zu kommandieren, ſo wers

den Unordnungen entſtehen ; iſt abex der Mana

daran gewöhnt , nichts anders als gerade das, was

ihmbefohlen worden, zu vollziehen , ſo hat man

die Truppe für alle Fälle in ſcinex Gewalt. Man

ſieht auch, hieraus wieder, wie Fehler, welche klein

zu ſeyn ſcheinen, oft großen Nachtheil nach ſich
ziehen. j

Beyin Komtmandieren müſſen die Offiziere

ſhwohl in Ächt nehmen, ihrer Stimme immer
den nôthigen Grad von Stärke zu geben, damit

ſie nicht eine Sekzion mit gleich ſtarkem Tone wie

eine Divißon , oder leztere mik gleich ſchwacher

Stirnme wie erſtere kommandieren, Das Anhalten
zwiſchen den Avertiſſements - und Ausübungskotns i

mandos, das furze Ausſprechen dex lezteru- ſind
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Dinge die nicht vernachlägigt werden müſſen. Es
läßt ſich nicht genug ſagen ; daß großentheils vönu
dem Kommando und dem géſchikten Nachhelfen
der Offiziers das gute oder ſchlechte Exezieven
der Soldaten abhängt. Ein Offizier der ein Aus-

übungsfommändo ziehen, das Matſch beym Schritt
ſchanſchieren , oder dâs Zalt wenn ſichen geblieben
werden ſoll, érſt ausſprechen würde, wenn der vors
dere Füß bereits auf den Boden ſieht, u, dgl. würde
ſich ſchléchte Ehré einlegen,

Es mag im Feuer exerziert werden öder nicht
ſo muß áuf das Zielen immer die gleiche Sorgfalt
perwendet werden. Zielt nian gut, ſo ſchießt man
gut, vorausgeſézt, dâß wohl angeſezt werdé ; ſchießt
inan gut , ſo wird man um ſo mehr von denjenigen

unbrauchbar machen die herüber ſchießen , und ſomit
wird man ſelbſt weniger getroffen werden. Dieſes

Begriff muß bey det Abrichtung des Soldaten dem»
felben beigebracht werden. Man muß den Män
nicht immer nur gerade vorwärts anſchlagen laſſen,
ſondern ihn öfters an Höhen oder Abhänge ſtellen ;
damit ér den Gegenſtand (den Feind) ex ſeye wö

ex wolle , treffen lerne.
Eine Ungeſchiklichkeit vön weſentlich Getrübten

Folgen iſ, daß manche Soldaten bis drey und
mehr Patronen auf einander laden, nicht wiſſend ;

ob das Gewehr losgegangen iſt, Hiervon iſ das
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untrüglichſie Kennieichen, wenn das Zündloch täucht4
hôren ob das Gewehr losgegangen iſ , läßt ſich
im Getöſe nicht , und ſpüren auch nicht allemal.

Wird zuviel Pulver auf die Pfanne geſchüttet;
ſo kann dieſe ſich nicht ſchließen , folglih wird das-

ſelbe beym Schwenken zur Ladung verſtreut; einé
dex gewöhnlichſien Urſachen , daß die Gewehre nichk

losgehen. |
Noch eine der Hauturſachen , warum Gewehre

niht losgehen oder nachſchießen , iſt, wenn die

Leute aus allzu großer Geſchwindigkeit die Patros

nen in den Lauf nicht wohl ausſchütteln, ſondern

ſie hinab werfen oder zuſammendrücken und hinabs

ſtoßen, ehe alles Pulver heraus iſt. :

Wennein Soldat etwas an ſeinem Gewehre zt
machen hat , ſo trete er zurük, ſenke daſſelbe mik
der Mündung gegen den Boden und rükwärts von

der Front hinweg. Dazu müß der Soldat ange-

wöhnt werden , das Gewehr ſeye geladen oder
nichf ; denn wenn einmal ein Unglück geſchehen iſ,
ſo iſt's zu ſpät daran ju denken,

Den Hahn in die Ruh? zu ſtellen , müſſen die
Soldaten wohl verſtehen z ſehr gewöhnlich geſchicht?s,

daß ſie den Hahn langſam bis an den Pfäundecfel

ablaſſen , in der Meinung er ſtehe feſt; ſchultern ſie
oder erhält das Gewehr einen Stoß oder Schlag,

ſo geht es los, Dex Hahn muß zwar mit vorg@
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halteneim Daumen und zurükgezogenem Zünglein
bis an-den Pfannendecel abgelaſſen , hernach abet -

mit losgèlaſſenem Zünglein zurückgezogen, werdên,
bis man hôrt ; daß es kuiakt.

Wenn einem Manne etwas auf den Boden

fállt , ſo rühre er ſi< niht, foudern ein Offizier
oder Unteroffizier hebe es auf und gebe es ihm.

Mußein Mann anus dem erſten Glied treten,

fo muß der ſchließende Unteroffizier ſogleich den

Mann áus dem zweyten Gliede, 0 hinter dem Aus-

gettetenen ſteht , in's erſte Glied vortreten machen.
Dieſe und dergleichen Dinge müſſen von den

Offizieren und Unteroffizieren in Acht genommen,

dem Manne nachgeholfen , Febler abgeſtellt , ‘und

wiederhohlendec Falls der Fehlende beſkraft wer-

den : i
Wenneine Truppe auseinander gelaſſen worden

und Appell oder Fahnentrupp geſchlagen wird , ſs
ſtellen ſich zuerſt die Sekzions - Schefs derjenigen

Stelle gegenúber, ws der erſte Mann ihrer Abz

theilung hinzuſtehen kommen ſoll, indem ſie Front

gegen ihn inachen ; alles ſchließt dann links an dieſen

Mann an. Auf dieſe Art wird es cin leichtes ſey,

eine Truppe în größter Geſchwindigkeit inOröuuug
zu häben. Jeder Plotons-Schef läßt alsdann nach

der Vorſchrift der Exerzier - Ordonanz ſcin Ploto1i
auf die Richtungslinie rücken.
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Wenn eine Truppe im Feldſchritt marſchirt „das

Gewehr kfomuaode trägt, und den Tamburs einWirs-

bel zu ſchlagen beſohlen wird, ſo nimmt.-die Manno

ſchaft das Gewehr im Arm, und Reihen und Glies

der ſchließen ſich aneiuauder.

Wenn in Parade ausgerüt und vor jemanden
defilirt (in Parade“ vorbeymarſchiet) werdenſoll,

ſo wird. beobachtet was Seite 161 diesfalls geſagt
worden. Die Offiziere kommandieren bey Zeiten
Fúhrer rechts oder Führer links , je nachdem ſie

ſchwenken müſſen , wenn ſolches nicht von dem Schef
fommandirt worden wäre.

Beym Defilircen, beym Aus - und Einrücken

vom Exerzieren „ und aufMärſchen marſchieren die
Tamburs vor dem Bataillon, hingegen beym Exers

zieren, ſo wie in ernſtlichen Angelegenheiten halten

ſie ſ<{ hinter der Mitte des Bataillonsoder (in
Kolonne) zwiſchen dem fünften und ſe<{ten" Ploton,
damit dasjenige ſo ihnen zuſchlagen befohlenwird,

von beyden Flügeln wohl gehört werden könne,

Der Tamburmajor hat ſein Auge unverwandt
auf den Bataillons«Schef gerichtet , um gemäsſeinen
Zeichen oder Befehlen, die ſeinigen den Tamburs

und Pfeifers zu geben.

WenndieFront rüfwärts verändert, oder ein Kar-

reh (Quarxé) vorwärtsformirt werden ſoll, ſo laufen

ſie nicht um die Flügel herum, weil dabey zuviel Zeit
T
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verloren geht , ſondern ſie brechen durch die Lütten

der Plotons eSchefs , vom ſechſten und- ſiebenten

Ploton durch und zwar folgendermaßen :

Das Glied der Zimmerleute, dex Tambur»

inajor und das erſte Glied der Tamburs durch die

Lücke des Schefs vom {ſien und

das Glied dex Pfeifer und ‘das zweyte Glied

der Tamburs durch die Lüke des Schefs vom ſie-

benten Ploton © die exſterwähuten zwey Glieder

marſchieren bis auf den Plaz wo die erſte Rotte

zu ſichen kommen ſoll , und daſelbſt vorwärts

in Bataille auf 3; die beiden andern Glieder wens

den ih rechts, und wenn ſle auf ihre Diſtanz an-

gelangt ſind , marſchieren ſie linker Hand in Ba-

taille auf , doch ſo, daß das Glied der Pfeifer vor

dem erſten Glied der Tamburs vorbey, und alſo

vor daſſelbe kommet, Der Tamburmajor beſorgt

die Richtung, Erſt alsdann machen die Spielleute

die Wendungmit dem Bataillon, wenn ſolche bes

fohlen wird, undder Tamburmäjor tritt wieder

vor die Spielleute , von welchen nun

|

die Pfeifer

das dritte und: die Zimmerleute das vierte Glied

gusmachen. Das Herſtellen geſchicht auf die gleiche

Art ; durch welche Lücke ein jeder vor die Fronte

gefomnien y durch die gleiche es er asE

rü,
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Fahnenabholen.

Wenn die Fahne abgeholt werdên ſoll / ſo wird
zuerſt das Bataillon oder die Truppe in Bataille

geſtellt : hierauf giebt der Bataillons - Schef(einem
Grenadier - Ploton , oder bey cinem Bataillon bey
welchem keine Kompanie iſt, die einen geſezlichen

Vorrang vorden andern hat,) einem Flügel Ploton
den Befehl, die Fahne abzuholen.

Das Ploton maxrſchirt mit Sekzionen entweder
rechts oder vom rechten Flúgel links ab , je nach-

dem der Weg führt , ſo es zu machen hat. Zwans
zig Schritte entfernt vom Bataillon laßt der Plos
tons -Schef im geſchwinden Schritt marſchieren
und das Gewehr in Arm nehmen, Der Tambur-
major , die Tamburs ( bis auf einen welcher beym
Bataillon fúr alle Fälle zurükbleibt) und die Mu-
ſikanten marſchieren voraus ; der Fähndrich zwiſchen
beiden Sekzionen, mit gezogenem Seitengewehr, das
er vor der rechten Schulter hält. Es wird weder
Trommel geſchlagen; no< Muſik: gemacht.

Wenn das "die Fahne abhohlende Ploton vor:
der Wohnung des Bataillons +Kommandanten oder
wo ſonſt die Fahne in Verwahrung liegt , ange
langt iſt, ſo’ läßt der Plotons s Schef der Hausthúre:
gegenüber und in hinlänglicher Entfernung (wegen
dem Abmarſch) in Bätailleaufmarſchieren. (Seye es
durch rechter Hand in Bataille, durch Formirung*

D2
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des Plotons durch Links einſchwenken , oder durch die

‘Flanke. ) Sämtliche Spielleute ſtellen ſich ‘auf

den reten Flügel. Beym “Einſchwenken *be-

obachtetder Führer für einen Mann mehr Diſtanz

zu“ halten, indem der Fähndrich“ zwiſchèn beide

Scekäonen in's erſte Glied tritt, woſelbſt er war-

“tet, bis das Kommando », Führer eingetretencr-

folgt iſt, Hierauf ſiekter das Seitengewehr ein

und begiebt ſich mit deinFührer rechts des Plo-

tons-ud demSchéfdex zweyten Sckzion“ in die

Wohnung, holt die Fahne ‘ab und ſtellt ſh mit

derſelben! vor die Hausthüre ; der Offizier ihm zur

“Rechten ; der Unteroffizier zur Linken. |

So wie der Fähndrich mit der Fahne vor die

Hausthüre kömmt, läßt der Plotons -Schefdas

Gewehr präſentieren, und “die Tamburs ſchlagen

Fahnentrupp dreymal durch. Jt dies geſchehen y

ſo läßt der Plotons - Schef ſchultern; der Fähndrich,

der Sekzions -Schef und der Führer rechtstreten

an ihre Pläze, und es wird mit Sekzionen“ rechts

abmarſchiert , woranf der Fähndrich mit der Fahne

zwiſchen die Sekzionen tritt, und die Tamburs und

Muſikanten vor die erſte Sekzion. Da3 Ploton

marſchiert nun im geſchwinden Schritt“ und das

Gewehr im Armtragend, welchés ‘der Plotonss-

Schef kommandirt. Die Tamburs EMRdie

MuſikantenE abwechſelnd.



“Auf dieſe Art geht der Marſch bis ohngefehr

20 Schritte gegen das Bataillon, vonwo ausim
ordinaren Marſch_und- mit geſchultertem Gewehre -
gegen den rechten Flügel marſchivrt wird. Auf zehn

Schritte vor dem Bataillon wird Halt fommandirt,

‘der Fähndrich geht zehn Schritte entfernt , vom ers

ſien Gliede vor der Front hinab bis vor die Mitte

des Bataillons 7 macht daſelbſt Halt undFront ge-

gea daſſelbe.

So wie die Fahne beyeinemPlotons » Schef

ebria wird, ſo ſalutirt derſelbe.

Das Ploton welches die Fahne geholt: hat7
marſchivt, ſobald der Fähndrich ausgetreten iſh, im ge-
ſchwinden Schritt an ſcine Stelle im Bataillon, J

es ein Ploton vomrechten Flügel, ſo läßt man das»

ſelbe zwey Schritte vor der Schlachtordnunglinie-

halten , rúfwärts. in Bataille aufmarſchierenz iſt es-
hingegenein Ploton vom linken Flügel , ſo mays

“ ſchiert es hinter der Front des- Bataillons. vorbey,

und dann rechter Hand in Bataille auf. Die Tam-

burs ſchlagen nicht mehr, ſondern begeben ſich,
wenn das Ploton gehalten und die Fahne ausges

treten iſt , ſchleunig hinter die Mitte des Bataillons.

Sowie das Ploton, welches die Fahne : abgeholt

hat, 20 Schritte vom Bataillon Halt macht , läßt

der Bataillons- Schef das Gewehr ſchultern , und.

wenn. der Fähndrich vor der Mitte des Bataillons



ſtehen bleibt, das Gewehx präſcntiren Der Bas
taillons -Schef und ſämmtliche Plotons- Schefs
des linken Flügels" Cdie des rechtenſalutiren im
Vorbeyziehen ) ſalutiren die Fahne. Der Fähn-
drich ſteht mit derſelben unbeweglich, 10 Schritte

ſeinem Plaze im fünften Ploton gegenüber ; wenn
der Bataillons - Kommandant ſalutirt hat, o tritt

der Fähndrich in's. Glied ; Wd das Sniiaiés wird
geſchultert.

Bey dieſe Gelegènheit ſtellt ſ<" der Oberſt-

Lieutenant ( oder Bataillons - Kommandant) ſechs
Schritte vor die Mitte des Bataillons , der Aide»
major vor das dritte , der AO vor das achte

Ploton.

Wenn die Fahne wieder an hren Verwah-

rungsort gebracht werden ſoll, ſo läßt der Schef
des Bataillons daſſelbe ſchultern und präſentiren;z

er giebt einem Flügelploton den Befehl die Fahne

zu begleiten. Der Schef dieſes Plotôns läßt ſchulz
tern, das Ploton mit Sekzionen in Kolonne ſeen:

mittlerweile geht der Fähndrich 10 Schritte gerade

vorwärts, (im Hervortreten ſalutirt dèr Schef diè

Fahne ) wendet ſich ſodann rechts oder links — je

nachdem das begleitende Ploton vom re<ten oder

linken Flügel abmarſchirt , — ſtellt ſ< zwiſ<en

beide Sekzionen , und dee Plotons- Schef läßt im

geſchwinden Schritt abmarſchieren, und ¿wanzig
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Schritte vom Bataillon entfernt, das Gewehr in

Arm nehmen.

- Die Tamburs und:Muſikanten begleiten die
Fahne, und wechſeln:mit einander im Spielen ab.

Jm. Borbeygehen des Fähndrichs: ſalutiren die
Plotons-Scheſs “die Fahne. So wie die Fahz

iienbede>ung abmarſchirt , läßt der Bataillons«

Schef ſchultern , und wenn ſie. zwanzig Schritte
entfernt iſi, im Arm odex bey'm Fuß nehmen.

„Das Ploton marſchirt auf gleiche Art vordem

Orte wo die Fahne abgegeben werden ſoll, auf,

wie bey der Abhohlung geſagt worden ;- der Fähns
drich bleibt zwiſchen ‘beiden Sekzionen ſtehen ,bis

der Plotons - Schef das Gewchr hat präſentiren
laſſen , worauf ſowohl er als der- Führer rechts,
und der Schef der zweyten Sekzion hervor treten
und die Fahne an Ort und Stelle abgeben. So
wie die Fahne hervorgetragen wird, ſchlagen die

Tamburs dreymal  Fahnentrupp. «+ Sodann wird
geſchultert und mit Sekzionen rechts abmarſchiert
im geſchwinden Schritt , doch ſchlagen die Tam-
burs nicht. Der Fähndrich tritt zwiſchen beide
Sekzionen und „zieht das Seitengewehr.

Das Ploton rükt auf ſeine Stelle im Batails
fonein.

BeyAbholung und Uebergabe der Fahne if
zu bemerken, daß der: Plotons - Schef wohl gefaßt
ſcon muß, um zu wiſſen wie er aufmarſchieren und
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abinatſchieren laſſen ſol, dena der Plaz iſt nichk
immcr ſo günſtig , daß man durch Zali! Links in

Bataille auf die gehörige Selle fomimnt , noch ſels

tener aber, iſ er ſo’ ‘vortheilhafr, daß man mit

Srekzionen rechts abmarſchieren fänh, ohne Schwie-
rigkeiten anzutréſſen. Ju dieſem Fall laſſe man
éntweder die erſte Sekzion mit Führer links, zwey

Schritte vorivärts marſchieren; dex Schef der zweyten
Sekzion würde bey Zeiten 5 Sekzion vokwärts y

Fúhrer links koinmahdieren und dasMakaus»
ſprechen,“ wénn das ‘ziveyke Glied der erſtenSekzión
den linken Flügel der zwehten Séekzion paſſirt hat,
woraufaber ſogleich" die Direkzion links genommen
werden muß. Oder“manläßt rechts in die Flanke,
mit Nottén lints abmatſchieren und ſodann die Sek-
zionen formiren. Bey dergleichen Anläſſen muß cin

Offizier niemalén verlegen ſchn, denn was würdealler

Unterricht nützen, wenn man nicht zwefmäßigen
“Gebrauch von den Exlernten zu machen verſtünde.

Unerwartetés Ausrüfken, Abmarſch und
Einquartirung-des Bataillons.

Wenn tin Bataillon ſich in Marſch ſetzen ſoll,

ſo machen ſich der Quartiermeiſter, derStabs»
Furier und von jeder Kompanie der Furier mit |

einem Gemeinen auf den Weg, umentweder noh

Tags zuvor oder wenigſtens drey Stunden vordem
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Eiutteſfen der Truppe in ded zu beziehenden Stazion
anzuſangen: Vor“dem Abmarſchmeldét |< der
Quäktiermeiſter béy demBataillons-Korimandatten
um ſeine beſondern Ordres zu vernehmen und die
Marſch- Routeju ‘erhalten; Er’lägt ſodann ans
treten: ‘die Füriers ſtellen { in's erſte Glied,

die’Gemeinen bilden das zweyte es ivird rechts in

die Flank“ cetied:ge der“‘Stabs AEI

\hlicßt. LA SUE. 00

Wenn General -Marſch deſtaych" wetden
ſoll,‘ſo verſamrnelüſich‘die Taimnburs ‘und Pfeifers
init dem Tamburmajok aufder“ Haüptwacht , und

ſchlägen von dort ausbisin dieKaſerne, oder bis

auf deù Bataillons - Sammelplas, denſeibendur<
allé Hauptgaſſendergeſtalt, dag er überall gehört
werdenkann,"Hates groge Eile“ſo ſchlägtihn -

blosder “Tambür ‘von der “Hâußtivacht. Auf

dieſes Zeicheneilt icdérmanü iùſcin":
mähtſich ium“ Abmarſch“ fertig: “die”Feldweibéls
und die (Seite 163)zur OrdregehörendenStaabs-
partheyen! begeben ſl<zu dem Aidänaſor, umdie
Befehle einzuhölen,welche derſelbe,ſowiéGenerals
Marſch zu {lagen “angefangen *wird, * béh dem -
Vataillons- Schéf abholt." Die Ordinare Scheſs
laſſen ſögleich die ‘Koch- und anderxé ihnen übetge

- bene KaſeëngeräthſchaftenEauO

wie Seite99 ſagt, übergeben zu können? -
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Wird wirklich marſchiert, ſo begeben ſich die

Furiers , nach geſchlagenem Generalmarſch auf die
„Hauptwacht „ um von dort ſogleich vorausgehen zu

fönnen.

Bey Feuersbrünſten bleibt ein Viertheil der

Truppe unterm Gewehr, der Reſt wird an den Ort

des Brandes geführt, um dort zu helfen. Die Truppe

wird mit Sak und Pak auf den Sammelplaz geführt:
So oft Generalmarſch geſchlagen wird, geht

es immer die ganze in der Garniſon liegendeTruppe

an =—ſeye ſie auch von verſchiedenen Bataillonen —

wenn aber nur ein Theil der Truppe z. B. zwey

Kompanien ausmarſchieren ſollen , ſo wird Marſch

geſchlagen und zwar von den Tamburs der betref

fenden Kompanien. Entweder

-

haben dieſelben

bereits. die Ordre zum Marſch, aber die Beſtims

mung der Zeit noch nicht erhalten, oder ſie waren

gar nicht benachrichtiget: im erſtern Fall“ iſt der

Marſ , ſo die Tamburs ſchlagen , das Zeichen,

daß nun der Aufbruch ſtatt haben werde, und im

leztern- ſieht man, welchen Kompanien der Marſch

gelte, welche ſ< dann (o ſchleunig als möglich

zum Abmarſch zn recht zu machen haben.

Sobald die Sammlung. geſchlagen wird,

führen die Geſchwader- Schefs ihre Mannſchaft

auf den Kompanie - Sammelplaß, und wenn

Appell geſchlagen wird , tritt die Kompanie an und
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rúft auf den Bataillons - Sammelplatz, Wegen
Uebergabe der Kaſernengeräthſchaſten , Rappouten
u, dgl. wird befolgt was {on anEDeten
geſagt ivorden.

Sollen die Wachten mit BeilBataillon auss

marſchieren, "ſo ſ{i>tihnen der Aidemajor hiezu
den Befehl und ihre Verhaltungs - Jnſtcukzion in
Betref der Abgabe der Geräthſchaften , Konſinje y
ze. 1c, Bleiben ſie aber zurü>, ſo wird einem der
Wachthabenden Offiziere der Befehl ertheilt , die
Mannſchaft nachzuführen, ſobald fie abaclößt iſt.

Ziehen die Wachten mit , ſo wird aus denſelben
die Avant- únd Arriergarde gebüdet. (Je nachdem
die Stärke eines im Marſch begriffenen Kor's iſt
oder je nachdem die Wege beſchwerlich oder ge-
fáhrlih ſind, wird die Avantgarde ſtärker oder
ſchwächer gemacht. Bey“ drey Kompanien können
1 Wachtmeiſter ¿"4 Korporal und 6 oder 8Ges
meine hinlangenz“ beyvier Konipanien oder cinem

_ Bataillon 1 Offizier ; 1. Wachtmeiſter, 4 Korporal
und 42 bis415Mann. Der Offizier undder
Korporal führen , derWachtmeiſter{hüießt. “
Bey einem Vataillon , wo ſchon’ einige Wägen

mitziehen, und alſo der Zug beſ{werlih wird,
muß eme beſondere Wagens CBagaſche-) Wacht

“kommandiert werden, welche abgeſondert von der
Arrieregarde ſeyn muß. Die Umſtände beſtimmen
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die Stärke derſelben; höchſt ſelten iſt nöthig, einem

Offizier das Kommando zu “übergeben, Ein

Wachtmeiſter führt daſſelbe in Betreff der Mann-

ſchaft ; allein alles was das Fortkommen, die Art

des Fahrens u. dgl: betrift, liegt den Wagen-

meiſter unter“ ſeiner Verantwortlichkeit ob.

Die Arrieregarde folgt ohngefähr auf 100 bis

150 Schritte dem Bataillon; ſe kann bey drey

Kompanien aus1_Wachtineiſter „|/ fn Körporal und

6 Mann, beyvier oder fünf aus 1 ‘Wachtmeiſter,

ä Korporal und 10 — 12 Mannbeſtehen, Sind

auf dem Marſch viele Zurückbleibende zu beſorgen y

ſo thut man wohl , einem Offizier das Kommando

der Arrieregarde zu übergeben, um derſelben mehr

Autorität zu verſchaffen.

“Wenn das Bataillon ſi< formiert , rúft. die

Avantgarde ohngefehr 10: Schritte rechts, unddie

Arrieregarde-eben ſo weitlinksneben das Bataillon.

Sie erweiſen der- Fahne, auf Kommando des

Bataillons - Scheſs mit dem geſammten Bataillon

die Ehrenbezeugung. Zum Abmarſch kommandiert

nach exhaltenem Befehl, der Kommandant der

Avantgarde ſeiner Mannſchoft, ünd wenn es an

ihn. fominr, eben ſo’ der Kommandant der Arrieres .

garde. © Der Aidemajor ‘gleicht auf- Märſchen die

Plotons. nicht aus, wenn ſolches nicht. beſonders
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befohlen wird; nurmußwegen den3 Fahnen-Rottcits

das 5te Ploton an das'6te, Rotten abgeben
Die “Bagage - Wacht verfügt ſih zu» dem

Wagenmeiſier. Alle Staabspartheyen , welche nicht
mit der Trippe “marſchieren (welches alſo die

Chirurgen nicht angeht, denn dieſe ziehen mitdem

Bataillon , außer es würden Kranke nachgeführt ,
wo ſodann einer zurü>bleibt) ſind verbunden , die

von‘dem Wagenmeiſter angeordnete Marfchordnung

zu’ befolgen. © Die Bataillons- Wagen (nicht aber
Kompanie- Wägen“ mit Torniſter ) ſollen den Züg
eröffnen, dannfolgt ‘das Gepäcke der Reihe nach
wie das Stabsperſonale auf einander folgt. Der
Zug ſoll immer geſchloſſen ſeyn , nientand vorfahren
und niemand zurübleiben. Bricht ein Wagen y
ſo*veranſialict" der Wagenmeiſter augenbli>lich: die
Herſtellung oder“Ausbeſſerung , fagt-dem Schef der
Bagagewacht, daß er einen oder zwey Mann
dabey zurüläſſe und läßt das zerbrochene Fuhr»
werk aus’ der Straße bringen, damit die andern
Wägennicht aufgehalten werden, Sind Packthiere
fúr Zelten oder Keſſel beym Bataillon, ſo bleiben

ſie im Marſche bey demſelben und folgen dem Bg=
taillon vor der Arrieregarde.

“Alles was bereits in dieſem Werkchen in Betreff
der Avant- und Arrieregarde

-

und dem:Marſch
überhaupt geſagt worden

,

muß be heeine -gró| / 6Ea   
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Truppe noch viel’ genauer beſolgt werden, VBeym

Eintritt in eine Ortſchaft bleibt von Ploton zu Plo-

ton-cin Offizier oder Unter - Offizier zurück, um

"Zu ſehen, daß alles angeſchloſſen marſchicre.

Sobald der Quartiermeiſter mit den Furiers

in der Nachtſtazion angelangt iſt, meldet er ſich

bey der hdchſien Militärbéhörde des Orts (Plat-

Kommandant ) von wo cr ſich zu dem Kriegs - Komes

miſſär verfügt , um das weitere:wegen der Einquar-

tierung ‘zu vernéhinen.Er zeidk- daſelbſtſeine

Marſch - Route ‘vor , welche viſirt werden wird,

worauf er nun bey den bürgerlichen Behörden

ſich um das Quartier anmeldet „und den Stand

des Bataillons , ſowohl an Maánnſchaft als Pferden,
angiebt. Er wird Sorgehaben, daßder Batail-

lons e Schef.,  Aidéeinajor , - Adjutant, Quartierz

meiſter nicht zu weit entfernt von ‘einander ihr

Quartier haben ; er übergiebt deni Stabsfurier die

Quartierbillets für das Stabsperſonale,  Fuhrs

weſen und Pferde, und läßt die Furiers der Konis

panien um die Quartierzettel looſen, damit bey

Vertheilung derſelden auh nicht der geringſte Ges

danke von Partheylichkeit ſtatt haben könne.

Er theilt nemlich fünf Kompanie - Nurmmmeru

ab, und die Furiers geben / wenn ihre Kompanien

ſlârker -odex ſ{wächer ſind, als ihnen das Loos ge-

worden“ iſt; gn die daran ſtogende Kompanie aby
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u. st. f. wie ſolches der Furier mit dén Ordinare-
Scheſs macht (S.119.) Die Furiers erkundigen
ſich um das Quartier des Herrn Oberſtlieutenants,
des Aidemajors und des Quartiermeiſters, um
ſolche denen Herren Offizieren und dem Feldweibel
bekannt machen zu können. Der Quartiermeiſter
ſorgt für cinen Plaz für die Bataillonswägen.

Ohnaefehr eine Stundewegs von dem Orte
des Nachtquartiers ‘ſendet der Bataillons - Schef
den Aidemajor mit der Meldung ‘von der Ankunft
der Truppe und um die Befehle voraus. Dieſer
Xóômmt dem Bataillon entgegen , verrichtet ſeine
Aufträge und führt das Bataillon entweder vor
das Quartier des Hrn. Ober- Lieutenants , oder
gerade auf den Bataillons - Sammelplas. Daſelbſt
marſchiert das Bataillon auf, präſentirt das Ge-
wehr,“ ſchi>t die Fahne ins Quartier des Oberſt-
Lieutenants, die Wache tritt vor die Fronte: es
wird zur Ordre geſchlagen , den Feldweibels der
Befehl in Betreff der Appelle, Marſches u. dgl.
gegeben, und hierauf werden die Kompanien durch
die Hauptleute auf den Befehl des Bataillons-
Schefs in ihre betreffende Kompanie - Nummern
geführt , woſelbst verfahren wird, “wie Seite 147
und PIgaee geſagt RE
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Empfang und Ehrenbezeugung bey

einereinrütenden Truppe; bey

__Genexalen und Stabs-O ffi-
zieren

DemKommandanteneines Plazes liegt nicht nux

die Aufſicht auf Ordnnng , Disziplin, Polizey ob,

ſondern ex führt mit einem Worte den Oberbefehl

aller darinn liegender Truppen, ſo zwardaß keine

_ Truppedie Waſſen ergreifen darf, außer-der Schef
derſelben habe zuvor bieErlaubnis von dem Plaz-

Kommandanten erhalten, Weil, nicht bey jedetn
Marſch. die für längere. Zeit aufgeſtellten Plaz»

Kommandanten abgeändert werden können, ſo

ereignet cs ſich ófters, daß der Plaz- Kommandant
niedriger im Grade iſt, als. der- Kommandant der
eingezogenen Truppe: hält ſich dieſelbe: einige Zeit

im Orte auf, ſo «würde dann - dem höhern im

Grade das Kommando übertragen werden, allein

wo dies nicht geſchieht, muß ſich- dex Schef der

Truppe jederzeit der im Plaze eingeführten Ord»

nung unterziehen und dieſelbe beobachten, auch

dem Plaz- Kommandanten von ſeinem Einrüken

Kenntniß geben , ſich mit ſeinem Bataillonin Betreff

der Appelle, des _Zapfenſtreichs, der Wacht ganz

an die Garniſons- Befehle halten , weil ſonſten

leicht große Nachtheile erwachſen könnten, welche



aet VOS ZS

zu vermeiden des Plaz- Kommandanten erſie Pflicht
iſt, Daher wird ſih der Schef ciner Truppe in
nichts miſchen, was auf Sicherheit und Polizey
des Ortes Bezug hat. Hingegen iſt es _anſtändig ;
daß ein Plaz» Kominandant welcher niedriger itn
Grade als der Schef der angeköommenenen Truppe
iſt, denſelben anfrägt , wie er dieſes oder tenes ges
halten wiſſen wolle. 8

Soll eine Truppe în eine Garnifon rûken , und
iſt der vorausgeſchikte Offizier angelangt, ſo wird
der Plaz - Adjutant oder Plaz - Major denſelben
Aurükfbegleiten y und die Truppe vor dem Orte
empfängen, in ſo fern der Schef derſelben nicht ein
höherer Offizier als der Plaz- Kommandant iſt :
im Falle er es aber wäre, ſo begiedt ſich der Plaze
Kommandant ſelbſt dahin.

Langt ein Geneval oder eidgenöſſiſcher Oberſt
in einem Orte an, ſo meldet ſich dex Plaz - oder
Stazions - Kommandanten bey demſelben , theilt
ihm die Patole mit und frägt um ſeine Befehle an.

Seye es, daß der Plaz - Kommandant oder
Plaz- Adjutant die Truppe einpfängt, ſo wird ſie
von keiner Wache, wo ſie vorbey marſchiert anges
halten, ſondern die Wachten treten in's Gewehr ,
und bleiben ſo lange ſtehen, bis die Truppe vorúber
iſt, Langt aber ein Kor an, wovon die Wacht
nicht benachrichtigt war, und bey welcher ſich

Ut
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veder Plazo Kommandant noh Adjutant befindet,
ſo ruft die _Schildwacht vor'm Thor ( oder der
äußerſte Poſten) die Wacht ins Gewehrz hierauf
ruft ein Korporal mit 4 Gemeinen 30 Schritte

por die Schildwacht, läßt halten, fertig machen
und ruft: » Wer da! antwortet man ihm z.B.
Solothurner Truppen, \o frägt ex: Was für
Bataillon oder Kompanie? und welche Antwort

ex auch erhalten mag , ſo ruft ex: Zalt da! geht
ganz allein dem Kommandanten der Truppe ents
gegen, und führt denſelben zu dem Wacht - Koms
mandanten , läßt aber die 4 Gemeinen zurü>, Hat
der Wacht - Kommandant keine Nachricht von
dem Plaz - Kommandanten über das Ankommen
dieſer Truppe erhalten, ſo macht er von demſelben
ſeine Meldung und wenn hierauf der Befehl zum
Einmarſch erfolgt , ſo kehrt der Truppen - Kos

mandant und der Korporal zu ihrex Mannſchaft

zurücé, und der lezrere ruft : „Angerükt !” Er
bleibt ſtehen bis die Truppe auf 4 Schritte bey ihmiſt-
ſodann läßt er ſchultern , rechts umkehren , oder ie
nachdem ſein Weg geht, Rechts oder Links um tnachen

und marſchiert auf ſeinen Poſten, wo die Mannſchaft,

wie oben geſagt worden, im Gewehr ſtehen bleibt.

Denen Hrn, Generalen und Stabs - Offizieren
werden von den Wachten folgende Ehrenbezeugungenw
erwieſen, gls:
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Vor dem Hr. Gencralruft die Schnarèpöſt
wacht in's Gewehr! worauf die Mannſchaft
ausrüft und der Wacht - Kommandank das Gewehr
práſentiren láßt, Jf ein Offizier Wacht¿Kömmans

dant; ſo ſalutirt er , und der Tambur ſ{lägt Marſh.
( Wenn ein Unter - Öffizier ſeinen Leuten das

Práâfentirt's — Ehr! kommandirët hat, ſo tritt ex
auf dèn reten Flügel in's Glied, und präſentirt
daſſelbe ebenfalls).

Vor cinem Hr. Oberſt odeè einem Plaz» Koms-
inandanten ruft dié Schildwacht vor'm Gewehr
ebenfalls : Wacht in's Gewehr! Die Mannſchaft
bleibt mit geſchultertem Gewehr ſtehen, der Tambux
ſchlägt niht,

Vor einem Hr. Oberſi-Lieutenant ruft obbemeldte
Schildwacht ‘ Wacht heraus! worauf die Wacht
öhne Gewehr antritt, und unbeweglich ſtehen bleibt
bis der Wacht - Kömmandant ſie abtretén läßt.

Der Wacht-Kommandant zieht kein Seitengewehr.
Sollte ſi einer dieſer Hrn. Offiziere durch

Zeichén oder Abwinkendieſe Ehrenbezéugung vers
bitten, ſo wird’ die Mannſchaft nichts deſto weniger
ſoviel Achtung und Aufmerkſamkeit bezeugen ;
ünd — zwat ohne Gewehr — ſich vor die. Wachts
fiubé neben einander ſtellen, ohne ſîch ängſtlich zu
eichten (und ohne die Hand an den Hut zu
bringen, wovon bereits Seite 198geſprochen worden).

u 2

/
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Leichenbegängniſſe.
Da wir uns in dieſem Werkchen blos mit

einem Bataillon befaßt haben, und andrerſeits die
Art der Leichenbegängniſſe von den Gebräuchen
einer jeden Gegend und höhern Befehlen , verſchieden

nach den Umſtänden, abhängt, ſo glauben wir ,
uns einzig darauf einſchränken zu müſſen , einen

Begriſf von einer militäriſchen Beerdigung zu ge-

ben, und dabey ein Verfahren zum Grund zu
nehmen , das erſtens ſch einzig auf das Perſonale
eines Bataillons bezieht , und zweitens großentheils
gewöhnliche Uebung zur Rechtfertigung hat.

Wenn ein Erblaßter zur Erde beſtattet werdeü
ſoll, ſo benachrichtiget der im Spital kommandirte
Chirurgus den Hauptmann von der Polizey, und
dieſer den Plaz- (oder Bataillons.) Kommandanten.

Der leztere giebt bey dem Lagesbefehl dembetreffenden

Kor odexKompanie hievon Kenutuiß und kommandirt

die nôthige Mannſchaft zur Eskorte. (Sind vers
ſchiedene Kor's oder Kompanien in dex gleichen
Garniſon, ſo ſoll dieſelbe wo möglich auf alle vers

theiſf werden ; des Effefts wegen", welchen die Bect-"

digung eines Kammeraden auf die Lebenden macht).

Die Eskorte ( Begleitung) rükt bewaffnet in-

größter Parade aus z:- die dem Leichenzug folgende

Mannſchaft erſcheinet ohe Waſen, aber in der
Montuy- wohl angezogen.
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Bey Beerdigung eines Oberſt - Lieutenatts

oder Bataillons - Kömmandäanten wird- zur bewaſfs

neten Begleitung kommandirt { von jeder Kompanie

eines Bataillons 20 Gemeine; in Allern 100 Ges

meine mit 4 Ober - Offiziers , 8 Unter -Offiziers,

2 Tamburs und - 1 Pfeifer. Die Mannſchaft

wird in 2 Plotons und 4 Sekzionen abgetheilt.
“Das Bataill on fölgt dem Sarge.

( Die Offiziere des Bataillons tragen einen

Monat lang eincn Flor am Degengefäß, IJder

Tod bey einer feindlichen Gelegenheit erfolgt , 0

exhált die Fahne des Bataillons einen Flor bis die

Stelle des Verblichenen bey'm Bataillon erſezt iſ).

Bey einem Hauptmann diejenige Mannſchaft

ſeiner Kompanie, welche nicht im Dienſt iſt; in

einem Ploton und zwey Sekzionen.

Bey einem Offizier, 2 Offiziere, 4 Unter-Offis

ziere, 50 Gemeine, 1 Tambur und 1 Pfeifer.

Es bildet ein Ploton und wird in 2 Sekzions
abgetheilt.. 4 j

Die übvige Mannſchaft derKompanie begleitet
den Sarg. :

Bey einem Feldweibel, Wachtmeiſter, Stabss

Furier, Tamburmajor , Wagenmeiſter ; 1 Offizier ,

„ 4 Wachtmeiſter, 1 Korporal , 6 — 18 Gemeine, 1

Tambux und 1 Pfeifer. Bilden eine Sekzion,

Einem Feldweibel folgt die ganze: Kompanic z

einem Wachtmeiſter ſeine Ordinare, deim Stabs-
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Furier ſämtlich kleiner Staab, dem Tamburmaiox
alle Spielleute und dem Wagenmeiſter alle Fuhre

knechte des Bataillons.

Bey einem Korporal oder-Gemeinen; 1 Wachts

meiſter, 1 Korporal, 8 Gemeine und 1 Tambur.

Den Kameraden ſteht es frey, dem Leichnam
zu folgen.

Der Erblaßgte wird dur<h Soldaten getragen :
die vier Een des Leichentuchs abex pon viex
Perſonen des gleichen Grades mit dem Verſtorbe-

nenz dieſe lezteren gehen mit entblößtem Haupt.
Oben auf dem Sarg wird das Seiten-

gewehr mit der Scheide über's Kreuz gelegt und
darauf der Hut, Bey Gemeinen wird blos der
Hut auf den Sarg gelegt.

Die Trommeln werden mit ſchwarzem Tuch
überzogen , ynd an die Pfeifen ebenfalls ein Stück

angebracht.
Zur. Stunde dex Beerdigung wird das Des

taſchement , *) ſo zum Leichenbegängniß beordert wors

 

H Bey Detaſchementern ‘dieſer Art, welche aus Mantt-
ſchaft ‘mehrerer Kompanien zuſammengeſezt ſind und
je nah den Umſtänden eine ſtärkere oder {wächere
Zahl von Offizieren und Unteroffizieren bey ſich hahen
muß dex Schef derſelben bey Abtheilung des Deta-
ſchements (‘wena es ftark iff in Plotons und) in
Sefzionen immer darauf bedacht ſeyn, daß jede
Sekzion ihren Schef, einen Führer und einen Schlie-

LF:
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den, ſich verſammeln , das Bayonet abſchlagen ,

das Gewehr verdekt nehmen , und in geſchwindem

Schritt ohne den Tambux ſchlagen zu laſſen, vor

die Thúre des Hauſes marſchieren, aus welchem

der Tode getragen werden ſoll, Zu gleicher Zeit

 

Fenden erhalte. Sind z, B. bey einem Detaſchement

das ein Ploton bildet , 3 Offiziere, ſo würde der

höchſte im Grad der Schef des Plotons, der fol-

gende, Scheder 2ten Sekzion , der lezte , Schließen-

der der 1ten Sekzion ſeyn. Sind hingegen nicht

genugOffiziere , ſo wird ein Wachtmeiſter Schef dee

2ten Sekzion, Die übrig bleibenden Korporale wer-

den , wie bereits Seite 14 und folgende geſagt

worden , auf die innern Flügel der Sekzionen , und

wenn no mehrere übrig bleiben , auf die Flügel des

Plotons vertheilt, Sind aber auch dieſe Flügel

beſezt , und bleiben noch Korporals übrig, ſo werden

wieder zuerſt die innern Flúgel des 2ten Gliedes,

dann die äußern beſezt, und im Falle ſodann noch

mehr vorhanden wären, zu jeder Sekzion noch ein

Schließender gegeben, Finden ſich zwey Schließende

bey einer Sefzion, ſo tritt dex eine hinter den rech

ten, der andere hinter den linken Flügel und im

Abmarſch mit Sekziouen, beſezt derjenige , welcher

demjenigen Flügel ſo keinen Führer hat, am nächſten iſ,

denſelben 3 dex ‘zweyte Schließende tritt hinter die

Mitte.

Der Schef des Detaſchements bedient ſi< des

Kommandos: Diviſion oder Ton oder D'ach-

tung, (Siehe Seite 156 ) je nachdem daſſelbe

aus einer Anzahl Selzionenbeſteht.
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begicbt ſ{< die übrige Begleitung dahin : dieſe
ſtellt ſich links und das Detaſchement rechts neben
die Thüre ( nemlih wenn man aus dem Hauſe
fômmt, rechter Hand ) mit dem Rüen gegen das
Haus,

So wie dey Sarg aus dem Hauſe getragen
wird, ſhultert das Detaſchement das Gewehr ,
( der Sarg wird abgeſtellt) es wird Diviſion oder
Ton — fert! kommandirt , angeſchlagen (jedoch
die Mündung hoch, um jedes Unglück zu verhüten)
und eine Salvegegeben (das heißt , die geſammte
Mannſchaft feuert mit einander ab ). Hierauf wird
geladen , das Gewehr verdekt genommen , Und ſich
vor den Sarg entweder — wenn es der Platz
geſtattet mit Plotons oder aber mit Sekzions —
rechts, oder vom rechten Flügel links in Kolonne
geſezt und im ordinaren Schritt marſchiert. Die
Tamburs marſchieren vor der erſten Sekzion des
erſten Plotons und ſchlagen Todtenmarſch.

Hinter der Bahre kommen zuerſt die Nächſts
Leidtragenden , dann die begleitende Truppe in der
Flanke. — Bey der Leiche eines Bataillons - Kom-
mandanten ſind nah den Verwandten die Haupt-
leute des Bataillons , der Aidemajor y Adjutant ,
Quartiermeiſter und Fähndrich Nächſt-Leidtragende.

Bey jener eines Hauptmanns, der Bataillons
Kottimandant, alle Hauptleute; die Offiziers, Felds



— 313 —

iveibel und Furier vou der Kompanie; welche bey
dev Esfkovte überſlüßig wären.

Bey einem andern Offizier der Säuvtikani
von der Kompanie und die Kammeraden des gleichen
Grade wie dex Verſtorbene. y

Bey cinem Feldweibel , der Aidemajor ; Ads
jutant und der Hauptmann von der Kompanie.

Bey einem Furier , der Quartiermeiſter und
der Hauptmann. i

Bey tinem Tamburmajor, Wagenmeiſter und
Úgl. der kleine Staab.

Bey einem Wachtmeiſter , der Feldweibel,
Bey cinen Korporal oder Gemeinen der

gewöhnliche Schlaf-Kammerad.
Der Zug geht langſam bis zur Grabſtätte;

daſelbſt marſchiert die Eskorte jenſeits des Grabes ,
gerade über des Geiſtlichen auf, und ſobald dieſes
geſchehen iſ, giebt ſie ein zweytes Salve, die
Gewehre werdea geladen, verdekt genommen , und
die Truppe bleibt unbeweglich ſtehen, bis alle geiſts
lichen Verrichtungen vorüber ſind, und der Sarg
in die Erde geſenkt wird; hierauf läßt der Schef
der Esforte das Gewehr ſchultern, fertig machen,
re<ts in die Flank marſchieren, und Rotte für
Rotte feuert , erſt der Mann im erſten , dann jenex
im zweyten Glied, das Gewehr in die Grube ab.
Jedermann ſezt den Hahn in Ruh’, {ließt die
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Pfanne, ſchulterts Gewehr und marſchiert bis
dahin, wo der linke Flügel der Eskorte geſtanden
iſt, woſelbſt der Schef derſelben die Mannſchaft
ſogleich wieder ordentlich ſtellt und wenn alle Leute
abgefeuert haben , das Bayonet aufpſlanzen und
15 — 20 Schritte weit im ordinaren Schritt
(mit Sefzionen oder Plotons rechts odex vom
rechten Flügel linfs, je nah dem Plaz) abmar-
ſchieren laßt, Die Turauerzeichen von Trommel
und. Pfeife werden abgenommen; das Spiel wird
geſchlagen. Sodaun läßt der Schef im geſchwinden
Schritt marſchieren , das Gewehr in Arm nehmen,
führt die Mannſchaft auf denſelben Plag, wo ſie
fich verſammelt hatte, und dankt ſie daſelbſt ab.

Die ohne Waffen den Zug begleitende Mann-
ſchaft wird durch ihre Offiziere in ihre Kompanie-
Nummer geführt. Bey Mannſchaft vom Feldweibel
abwärts, welche nie einen Zug gemacht haben,
wird nicht gefeuert; alles andre aber, mit Aus-

nahme des Feuerns gleich gemacht, wie hier geſagt

worden,
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A nha ug
enthaltend verſchiedene beymMilitär, im täglichen

Geſpräch, fo wie im Garniſonsdienſ, vor-

fkommmende Redensarten und Wörter,

nebſt der Erklärung, wie ſolche

guszuſprechen und zu ſchrei

ben ſind. *)

Adijuſtierung, B. Es iſt keine Adijuſtierung in

der Truppe 5 will ſagen , ſie iſt nicht ordentlich

gleichförmig , militäriſch angezogen, Uebel ade

juſtirt , heißt übel angezogen,

Agraffe ; wird für Hutſchlinge gebraucht, Die

Jäger haben gelbe Agraffen, will ſagen, ſie ha-

ben gelbe Hutſchlingen.

*) Viele bey’m Ezerzieren vorkommende fremde Wörter
ſind hier nebſt mehr andern im Felddienſt gehräuch-
lichen, nichr einbegriffen, weilnian ſonſt ein ganzes
Wörterbuch ſchrejben müßte.
Da ſehr viele Offiziere, ein fremdes Wort eher

ausſprechen als richtig zu ſchreiben verſtehen , ſo hat
máaánzuerft die Ausſyrache und dann die Schreibart
angeſcit,
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Altetniren, bedeutet abwechſeln , z, B. die Grenas
diers alterniren mit den Jägern für die Wacht,
heißt: die Grenadicrs und die Jäger geben abs
wechſelnd die Wacht.

Alter Soldat ſeyn , bedeutet nicht allein einen an
Jahren alten gemeinen Soldaten, ſondern maiz
gebraucht dieſen Ausdruck öfrers für jeden Grad
um viele Dienſtjahre zu bezeichnen. Z, B.dieſex
Hauptmann verſteht den Dienſt wohl y er iſt ein
alter Soldat.

Anſienneteh , ſchreib Ancienneté, iia Rane
des Diernſtalters , nach dem Alter der Brevets.
Jhbin in der Ancienneté vor ihm , will ſagen;
1< befleide den Grad länger als er.

Arkebuſiren , die Strafe des Erſchießens ; auch Slo

(ilteren genannt.

Autorität , bedeutet Anſchen oder Beamtung.
Eine höhere Autorität mug in dem Fall entſchei»

den, heißt eigentlich ; ein höherer Beamter, eine

Obere Behörde u, ſw, Ein Offizier oder Unters

Offizier verliert cine Autorität , wenn er mit den

Untergebenen trinkt oder ſpielt , das heißt : ex

verliert ſein Anſehen, Zutrauen, Gewalt , wird

wenn Ernſt und Strenge nothwendig wird,

nichts auszurichten wiſſen , u. ſ. f.
Awanſemang, ſchreib Avancement, heißt : Bes

förderung. '
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Awanſieren, man ſagt: ‘eine Truppe avancirt,

d. h. ſie rúft vor; man ſagt auch : » x iſt (oder

ich bin) avancirt; fann auh je nah dem Zus

ſammenhang bedeuten: ex iſ (oder ih bin)

vorgerúfkt (nemli< im Grade befördert) worden.

Bandelier , bedeutet eine Kupvel die über eine
Schulter gehängt wird , z.B. Trommelbandelier

Sábelbandelier u, ſw, Eine Degen - oder Säbela

fuppel, welche um den Leib geht , nennt man nicht

Bandelier ; eben ſo wenig die Tragriemen am Ha-

berſak, N
Bann ¡iſt ein Streich welchen die Tamburs érs

lernen müſſen, Einen Bann ergehen, Bann

ſchlagen laſſen + bedeutet eine döſfentliche Ausru-

fung , Verbot , Bekanntmachung ergehen laſſen

Z. B. Man macht durch einen Bann bekannt,
daß wer außerhalb bezeichneter Grenzen ange-

troffen werden wird , als Ausreißer zu behandeln

und zu füſilieren iſt, u. dgl. i
Barrake, ſchreib Barraqgue; Hütte. Jn Barra=

quen lagern heißt in Hütten von Reiſig , Holz,

Stroh u. dgl. lagern.

Barrichr , ſchreib Barrière ; heißt Schranken.

Batallje zs ſchreib Bataille. Schlacht, Schlachts
ordnung. Wenn es heigt : Links in Bataille,

ſo will dies ſagen ; Jhr werdet Euch links in

diejenige Ordnung ſtellen, wie Jhr zum Gefecht
(zur Schlacht) ſeyn ſollet.
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Bátailjión , \<räb Batzaillon.
‘Détail, im Detail éxerzieren , heißt in kleinen Abs

theilungen, Er kennt den Detail des Dienſtes ;

will ſagèn , die kleinſten Verrichtungen deſſelben.

Detaſchement, ſ{hr>ib Détachement. Auf Des

taſchemneit oder auf Kommandö abgeſchi>t wer-

den, ſagt man: wenn ein kleineres Corps von

von einem größern abgeht um einen Poſten zu

beſetzen , oder eine beſondere ‘Verrichtung auszu-

* führen. Die Kompanien E. und G, ſind in F:

und H. detaſchiert.
Diſtanz ; Entfernung. Wird jedoch vöorzugsweiſe

von Entfernung hinter oder voreinander gebraucht,

¿, B,die Diſtanz von cinem Ploton zu dem an-

dern, wenn ſie in Kolonne ſtechen, Bey in Front

ſicheiden Truppen welche Zwiſchenräume haben,

wird die Entfernung Tntervalle (Juterwall )

genannt.
Dragonne, wird aüch Pore d'épee (Pórdeppeh)

genannt, und bezeichnet die Degen- oder Säbels

quaſie, die eidgenöſſiſche Dragonne iſt Gold und
himmelblau. :

Dreſſirt, Abgerichtet. Eine {{lec<t dréſſirte Truppe

bezeichnet eine ſolche, welche kein gutes militäris

ches Weſen, Anſtand an ſi<h hat , auch eine

ſolche wo Undisziplin und Jnſubordination zt

Hauſe ſind:
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Ælementarunterricht 3 heißt dex Unterricht wel<heë

ſich bis auf die kleinſten Dinge ausdehnt : Elea

mentardienſt begreift den Dienſt jeder Att, in Köm-

panien , Bataillonen, die innere Ordnung ü. dgl.

_Fpoletten, ſchreib Zpauletcen. Jeder Offiziée

“wird dieſe kennen.

Pforte, ſchreib Escorte , escortieren. Begles

tung. Begleiten. Manchmal geſchieht es zuk

Ehre , manchmal zur Sicherheit,
Esprih de Kor, ſchreib Zsprit de Corps, Gus_

ter Geiſt , gute Geſinnungen welche iù einem

Corps herrſchen , dazu gehören Harmonie, Subs

ordination und Disziplin, Jn einer Truppe wd

Esprit de Corps i , muß der Verweis der dent

LKinen gegeben wird, Allen wehe thun; jeder muß

ſein Möglichſtes beitragen, daß keine Nachläßigkcis

ten ſtatt haben, muß ſeine Kameraden zur Schuls

digkeit aufmuntern , und muthwillig Fehlende,

welche den guten Namen der Kompanie, oder des

Bataillons beeinträchtigen, verachten und der

Strafe übergeben, Eine Truppe mit dieſem

Geiſt beſeelt , kann ſi< in allen Gelegenheiten
den glü>lichſten Erfolg verſprechen.
Erxekuzion , ſchreib Execution, Vollziehung, auch

Hiyrichtung. VBeèidieſer Kompanie fehlt die

Execution , will ſagen , die Befehle wären wohl

qut, ſie werden aber nicht vollzogen, Morgen
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‘haben wir eine Execution heißt : Morgen wird
das Urtheil an cinem Berbrechex vollzogen; ſey

_es durch Erſchieſſen , Köpfen, oder als infam
vom Korps îiagén u. dgl.

Furaſche; ſchreib Fourrage, bedeutet, Haber, Heu.
Gehtern, ſchreib Guettern , Ueberſtrümpfe. Z. B-:

der Mann ſoll ſeine Guettern anziehen.
Geſchivader, auch Eskuade genaunt ; ſchreibt man
Lscouade , und bedeutet dieinnere Eiutheilung
in Ordinaren- Sie iſ verſchieden; an manchen
Ortenſind deren ſehs ; aht bis zwölf und mehr
@. Kompanie,; je nach der Stärke,

Fuüfilleren, ſiche Arkebuſicren.
Hutquaſte, an drehe>igen Hüten iſ in jedem der

langen Ecken eine. Die eidgenöſſiſchen ſind Gold
__twit hellblau, i i
Hoſſtkol, ſchreib Faussecol, Ringkragen , Dienſt

zeichen der Offiziere, YHausseeol iſt in dex
Schweiz gebräuchlicher als Ringkragen.

Inſpekzion, ſchreib Tnspection ; wird keiner Ers

flärung nöthig haben.

Jnterwalle , ſchreib Lrtervalle, ( ſehe oben Dis
___ ffanz).
Inſtrukzion, ſchreib Instructiony bedeutet Unters

icht , Anweiſung. Jb halte mich an die
Tnstruction heißt : ich befolge dasienige genau,
was mir aufgetragen worden;
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Karreh ſchreib Quarré auh Carré. Viele g&

brauchen folgende Redensart: man hat ein
Bataillon carré gemacht* —wenn die Truppe

uch nur eine Kompanie ausmachte z dies iſt

fehlerhaft; man muß ſagen: » die Truppe hat

ein Quarré_gemacht , weil es ſich von ſelbſt ver-

ſteht„| daßnur ein Bataillon „_éin Bataillon

carré‘machen kann. E

Rób “ſchreib Queue, dex hinterſte Theil einer
Kolonne. Man, ſagt : die Queue fann „nicht

nachkommen, wenn die Tête(oder vordere
„ Theil der Kolonne ) zu geſchwind marſchirt.

Kompanie y ſchreib Compagnie:*hes
Konſinje , ſchreib Consìgne,iſt bereits bekannt.
Kontabiliteh, ſchreib Comptabilité, Rechnungs-

weſen, Man ſagt ; wenn die Comptabilité der

Kompagnien in der Ordnung geführt wird , ſo

wird dem Quartiermeiſter die Führung ſeiner

Comptabilité dadurch erleichtert. Man gebraucht
: auch das Wort Comptabilität.

Kor , ſchreib Corps, bedeutet eine unbeſtimmte
Anzahl Militärs. Gewöhnlich gebraucht man
dieſe Benennung bey Compagnien , welche fein
Bataillon ausmachen. Z, B, das Jágerkorps
beſteht aus Z Compagnien. Es iſt ein Corps;

worunter zwey Infanterie - eine Scharfſchühens

* ndeine Artillerie - Compagnie waren, na< N.
X
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matſchirt. Man ſagt auh: , das Offiziers»
Corps legt ſich Ehre ein ; die Hrn. Offiziere ſind en
Corps bey dem Herrn Plaz - Kommandanten ges
weſen, i

Rordegarde , ſchreib Corps de garde, bedeutet
Wachtſtube. . Man ſagt: unter Tags ſoll die
Mannſchaft ſich außerhalb dem Corps de garde
aufhalten.

Rordong, ſchreib Cordon, ( ſiehe oben Hutquaſte.)
Manſagt : », Ex hatteſilberue Cordons. ” Auch
bedeutet Cordon eine von Truppen gezogneKette.

Korweh), ſchreib Corvee , Arbeiten in der Kaſerne
oder auf Wachten , Holz, Lichtholen u. dgl,

Militär , iſt ein viel umfaſſender Ausdruk : Man
ſagt: Er iſt ein guter Militär. Das Militär iſt
gern luſtig, Man gebraucht ihn ſowohl für cin-
zelne Perſonen , als auch um-den ganzen Stand
zu bezeichnen. i

Mohvordr , ſchreib Mot d’ordre, bedeutet ÞDa-
role, Man frägt ; „was war geſtern das mot
d’ordre ? |

Order, ſchreib Ordre, heißt Befehl, Das Aus»
geben der Parole wird auch manchmal „die
Grdre ausgeben ” genennt : theils weil auffrans
zdſiſch die Parole mor d’ordre heißt, theils wenn
den Wachten etwas zu befehlen iſ , denſelben bey
dieſem Anlaß der Befehl (die Ordre) gegeben wird.
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Ordinare , ſiehe Geſchwader. E E “EOGrdonanz; eine Ordonanz wird mit Briefſchafsten geſchift. — Unter dem Worte Ordonanz vers
ſteht man auch noch : dieeingeführte und anbe=fohlene Ordnung und Regel in Kleidung , Dienſt,Exerzieren u. dgl. _ Man ſagt daher : der Hutiſt nicht nach der Ordonanz ; dieſes Bataillonhat ſeine eigene Exerzier - Ordonanz. Die Tams
burs ſchlagen die Tagwachi nicht nach dex Or-donanz/ u, st, w. y i :Patrullje, ſchreib Patrouille „ die Bedeutung iſtbereits befannt. z 2Poengdewüh, ſchreib Pöint de vile », Geſichtss_punêt auf welchen man marſchirt, oder aus ‘welechem manueine Sachebetrachtet,

Poengdonnóhr, ſchreib Poinz d'honneur. Einhâuſig vorkommendes Wort ; bedeutet ; einen hoshen Grad von Ehrgefübl. Man ſagt : Ein Offiszie muß Point d’honneur haben; das heißt :er muß ſeine Ehre Fleenlos erhalten , er mußſi hôchſt beleidigt fühlen, wenn ſie angetaſtetvird , 11. ſ. w. (eigentlich Ehrenpunkt. )Mas Port d'epée, (ſiche obenragonne.
Poſten , wird verſchi-den gebraucht. Eine Schild»wacht ſteht auf ihrem Poſten ; man bezieht einenWachtpoſten; man wird auf einen Poſten detg-ſchirt ; Baſel iſt ein wichtiger Poſten , u dgl,Zegiement, heißt Regel welche zu beobachten ift.an fagt ; Dienſt - Reglement : dies enthält dieVorſchriften, wie ſich im Dient zu verhalten.Exerzier - Reglement, u, ſw. Hat oft mit Or»001313 den gleichen Sinn.

Bekonvaleszenten ; heißt die frank geweſene und nunwieder geſunde Mannſchaft, |Rercâtt, ſchreib Retraite, Zapfenſkreih Manſagt : die Retraite oder den Zapfenſtreich ſchlagen.Reveil, (chreib Réveil - Tagwachr. Réveil ſ<[go
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gen, heißt Tagwacht ſchlagen; wo ſodann dié
Mannſchaft auſſteht. E A

Rond , ſchreib Korède ; ſoll bekannt ſeyn. Man
ſagt: Roude mah ru LER

Sthef, ſchreib Ce, dex ette; das Haupt, ber
Anführer , der höchſte im Grad. Der Haupts
mann iſt Chef ſeiner Kompagnie; der Oberſte
Lieutenant Chef ſeinés Bataillons, der Wachts
ineiſter oder Korporal Chef’ ſeines Geſchwaders.
Der Kommatidant einer Wacht, cines Detaſchcs
ments iſt Chef’ deſſelben. y

Schibernz ſchreib Gidernel, bedeute Datrontaſthe.
Serſchang, Sergent, heißt Wachtineijter, iſt
-ſhr gdebräauhli O |
Subordinazion , ſchreib Sudordination , mllis_

täriſcher Gehorſam, Kömmt häufig im Buch
- ſUbſi vor. : :
Tag haben , den Tag haben , heißt die Jnſpekzion

an dieſèm Tage haben, 1 RS AS
Terráng, ſchreib Terrain; bedeutet Play, Rautin.

Manſagt : eswar kein Terrain um mit Jlo-
tons zu marſchieren - i< ließ alſs mit Seciio=
nen die Kolonne förmiren. E Aas

Tehte, ſchreib. Tête ; heißt der vordere Theil eiter
Kolonne, ¿lies oben Röh) E DAA

Untformiteh, ſchreib Uniformité oder Unifos
mität, heiß Gleichförmigkeit, Man ſagt:
dieſer Truppe iſt keine Uniforrität, will ſagen.
fie iſt nicht gleichförmig in der Kleidung, in dei -

 borgeſchriebenen Montur , in Waffen u. ſ w.
Wiſitt de. kor , ſchreib Fisite de corps, bedeutet

einen Beſuch mit verſammeltem Öffizierskorps.
Manſagt : Wir haden heute bey dem Hertn
Géneralen, Oberſien u, ſ. ww, eine Visite de

-voxps abgeſtattet , u, ſ w.   
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